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dem Kreise der (Jurc’re| en per
Fassung geg„ esCliütztenund neuer Fassung

T estamentsvollstrecke
sonen.

Gewährt ein o i
1 Namen d,

-gene Rechm 
lehn, so eignet

Rechtsprechung 
Strafrecht

§ 60 StGB. (Anrechnung der Unter
suchungshaft) kann auch bei der Verhän
gung von Jugendarrest angewendet wer
den. RG.: DR. 1941, 2177 Nr. 1 

§1 39 a  StGB. „Verkehrsunfall“  i. S. des 
§ 139 a StGB. — ebenso wie i. S. des 
früheren § 22 KraftfG . — ist jedes Er
eignis, das im öffentlichen Straßenver
kehr einen Personen- oder Sachschaden 
herbeigeführt hat. RG.: DR. 1941, 2178 
Nr. 2

§ 253 StGB. Auch eine unbegründete 
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft stellt 
wegen des dadurch hervorgerufenen Ver
dachtes und der m it einem etwaigen Ein
schreiten der Behörde verknüpften Un
bequemlichkeiten ein Übel i. S. des § 253 
StGB. dar. Dasselbe muß von einer an 
die NSDAP, gerichteten Meldung gelten, 
die den Vorw urf einer mangelnden natio
nalsozialistischen Gesinnung und Opfer
bereitschaft enthält. RG.: DR. 1941, 2178 
Nr. 3

§ 263 Abs. 5 StGB. Betrug gegenüber der 
Verlobten. Strafantragserfordernis. Für das 
Vorliegen eines Verlöbnisses entscheidet 
das Vorhandensein des ernstlichen Willens 
der beiden Verlobten. RG.: DR. 1941, 2178 
Nr. 4

§ 266 StGB. In der Rspr. ist anerkannt, 
daß ein Strafantrag erforderlich ist zur 
Strafverfolgung aus § 266 StGB. n. F. bei 
Untreue zwischen Ehegatten, zwischen E l
tern und Kindern, zwischen Geschwistern 
und zwischen Verschwägerten auf- und 
absteigender Linie. Dieses Antragserfor
dernis muß weiter f iir  alle in §52 Abs. 2 
StGB, bezeichneten Angehörigen gelten.

; dci' A - ä r g t t e »  2  gim Namen u »  ¡jw"-;-,ias u>'
eigene Rechnung el? l  dadurch d u. RÖ 
lehn, so eignet er «ch V id r ig * “ 
i. S. des § 246 StGB, rec äe
DR. 1941, 2179 Nr. 5 omb e n Ä i f ;  

§§ 269, 268 StGB.; S e n  0
an Saatgutbehältniss Zur . ^
hebliche Urkunden • f \ /0 ,Y
Blankettfälschung. ...„gsstr^hofl 

§§5 und 6 P r e is r e g f fE in S i i^  
3- > ni 1CJ39jS h e s V e r f a h r ^ urchd0„
nangiges gc...G,thch^e rden, «“ ■' SW  0  
dadurch b e e in flu ß t "  r geiu K  n »
Inkrafttreten der P J f rVo A  t  
1939 die allgemeine«isüberWaJ ¿et b  
Preisbildung und ^ „ g i g R  ¿„erU^I-
damit auch die

antrag der Jewj “ ’ rher dU£" aU < r,gs-
i “ S55?„e_hÖl Cre « lte  0eb£  St<  nie"Schriften J5>
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eingeführt war. Ku "  chla Ä
(Bockeimann)

StGB. _ P ie;cte in  i f V i r e i *
na?l?5°§ 35Ö’ StGB ^ , 7  D ^ je iÄ r -
(gemischtes) Am arU^'^nd der,n

solialt '

i t r
eigensc 
des Täters 
schlagung

“«■» tS f e fam
Empfangen “1 he i r ü ' n ’pR 
sind nicht strafbeg RÖ.. ^sind nicht si a . - »  
erhöhende Umstana

d"
:etiige’ ¿es

s S a s S b «  rä " i i ' r irs ? '(;;■  V f
bei einer anderer ^  des
Tatbestandsmerkm schon ö f ^ e l n f i
w irk lich t, ,ist_„n aiiein

stets darauf ySn’ der Aft pfi.besondere aus “  jl]ren r  , ,£ tWr . : v
Ausführung u " “ .t des “T f S t  «Ö' :

o s  s p l i H o r  b i n  e l e n d e
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1 Das Studium leichter gemacht
durch

eine Studiengeldversicherung der

N ü rn b e rg e r  Leb ensvers icherung  AG
N Ü R N B E R G ,  Feldm . - H in den b u rg  - P la tz  18

Senden Sie uns nur diese Anzeige mit

Ihrem N a m e n : _______________ ________________

W ohnort:_______________________________ _____

Straße:_________________________________ _

Geburtsdatum des Vaters:__________________

des Sohnes: __________ __________ _

der Tochter:________ ________

Sie erhalten dann kostenlos und unverbindlich für Sie 
eine genaue Ausrechnung über die Kosten auch für eine 
Aussteuerversicherung; durch sie ist für Ihre Tochter

die Aussteuer sichergestellt
Dt. R.

, V . , « '
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6. D e u ts c h e

4 { &  W O J t

Strahlend läßt er „sie“  nach dem kostbaren Los haschen. 
Die Ausdauer hat sich gelohnt. Der große Gewinn ist 
da —  nun w ird sofort geheiratet. Nun sind sie sicher 
daß für ihre Zukunft gesorgt ist, auch wenn es mal 
Rückschläge gibt —  daß sie ihren Kindern vieles im 
Leben erleichtern können. Die Deutsche Reichslotterie 
die größte und günstigste Klasscnlottcric der Welt, ist 
wieder einmal die „gute Fee“  gewesen. Spielen auch Sic 
mit —  vertrauen Sie Ihrem Glück —  kaufen Sic noch 
heute ein Los oder erneuern Sic Ih r altes Los.

480000 Gewinne, darunter 5 Gewinne von je 500000—  
RM —  dazu 3 Prämien von je 500000.— RM _  ai lc, 
in allem mehr als 100 M illionen RM —  diese Gewinne 
werden jetzt wieder in 5 Klassen ausgcspielt! Je Klasse 
kostet % Los nur 3.—  RM und doch kann cs 100000.—  

RM gewinnen. Die Gewinne sind einkommensteuerfrei 
Wenden Sie sieh noch heute wegen Ihres Loses an eine. 
Staatliche Lotterie-Einnahme.
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Für Führer und V o lh  fid rn  d ir ßundeshm m raden:

Amtogerichtorat De. Hubert Thora
Gr. ßlumenthal
24. Juni 1941

Affeffor Dr. Ebmunb Enke 
Hamburg

24. Juni 1941

Affeffor Dr. Hatto Sd]aof
Güttroro

24. Juni 1941

Affeffor Fritj Ullrid)
Queblinburg
24. Juni 1941

Red]toanroalt Joachim Schubert
Dreoben 

24. Juni 1941

Affeffor Heinj Efpenhaim
Ztnichau

24. Juni 1941

Affeffor Matthiao Kledioto
ßreolau

25. Juni 1941

Geridito^Referenbar KarUHeinj Noadi
Göttingen

25. Juni 1941

Referenbar Jot).=Albrecht öon Koppelotu
SditDcrin

25. Juni 1941

Lanbgerichtopräfibent Dr. Gottfrieb Richter 
Dreaben

25. Juni 1941

Rechtoantüalt Dr. Otto Thiem 
Kempten

26. Juni 1941

Gerichto=Referenbar Frh- Cai uon ßtodt
Berlin

26. Juni 1941

Aatualtoaffeffor Walter Korbuan
Berlin

26. Juni 1941

Amtogeriditorat Walter Kielblod*
Berlin

26. Juni 1941

Affeffor Eridi Wilimä'9
Stolp i. Pomm.
26. Juni 1941

Dr. Hano Meio
Düffelborf

27. Juni 1941

Geriditoaffeffor a. D. Dr. HanojodK11 
Schwerin

28. Juni 1941

Lanbgeridjtorat Kurt Wriflc 
Deffau
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JuftiHnfpehtor Karl Nienu»nn
Magbeburg 

28. Juni 1941

Diplom=Kaufmann Johonncö ^
Berlin

28. Juni 1941

Profeffor Dr. Norbert Giitk« 
Wien

29. Juni 1941

Gerid]to=Referenbar Hugo Kt*u 
Karlsruhe 

29. Juni 1941

Der Tob biefer Kameraben, bie ihr Leben hingaben, bamit Deutfchlnnb lebe, itt uno hei,i9e
V erp fli*11"10'

W ir werben ihr Anbenhen fteto in höchften Ehren halten.

Der Reidjofiihrer beo NSRß.

Dr. Hang Frank
Reidiominifter
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"̂ utfchcs fjandelsrcdit
r den praktischen ridhranph mif A mnarlrnnmpraktischen Gebrauch mit Anmerkungen aus der1 

Rechtsprechung. •? d ' Dr- WP Rechtsprechung. - 
§äncte ,5_̂  £ner Heun, Landgerichtsdirektor in Berlin

di? Wert USta"dekomm0j ,e"; Qeb. RM 20—■ Vorzugspreis für Gerichte ber 
8 8 4et '̂¡rd lt1u(, 111211 eir|er Sammelbestellung geb. RM 18.—.

4 c,te “ in sfMf?sri i i t l'c*lem Gebiet der gleichen Aufgabe dienen, 
'■ : “ (rechtlicher Beziehung seit vielen Jahren mit großem

Erfolg erfüllt.

Ndit
f r ü h e r  s i n d  erschienen:

Gesetz über die

ung non ie ftn m e n te n

5 *  f r b » e r t r ä 9 e n

' f e i t e

^ eUtsfhesUp lL X on. P r- W e rn e r  V o g e ls , Mitglied der 
lg, 7 Keetlb Ministerialrat im Reichsjustizminlsteriuni !

.veite  ̂ j w e ite  vermehrte Auflage.
Ä l» ^  Geb. RM 9.—. Für Justizbehörden geb. RM 7.20j

Ä Ä  Erscheinen der ersten Auflage erlebt dies treff-J 
rÄ n S 'N n  pUen Stoff ¡n iiW®ltc ■ ■ Der Verfasser hat sich entschlossen; 
8sbenl'Staaa" Rechtsw’ i 'b die jetzige Auflage hineinzuarbeiten. Er wollte 

8s'St & , wicb. er einen zuverlässigen ubeiblick über den der-i 
nttl 1,1 Jeder diesem wichtigen Teilgebiet unseres Rechts

t  .  S‘Cht gelungen... 7‘ Deutsche Justiz v. 24. XI 39.;

«^etibcreinigungsgcfct)
h.. . 11 0. San(n._L . ___ä«tert

Ä M h 'v W e r»  Septelllber '940. (RGBl 1 1209)
S Ministerialdirigent im Reichsjustiz-i

ubentagsch» o116 R*r Deutsches Recht. — Oktav. 253 Seiten. 
.Hgj e Sammlung Deutscher Reichsgesetze Nr.. 221)]

Da8v fieri^d?rfl»'l!t, na.ch„ ej " er s0>chen Bearbeitung entspricht!
les HiTftebend niiflp!!*- P A  Vogels, der selbst in  d a  Schäfüni 
' .  fthtittel1 zur AWlrkt hat, in hervorragender Weise. Essteil
IST..' Uas ß...rUr Anwendung des Gesetzes in seiner neltenUe.

,7‘utter zur X- ’ m nervorragenaer weise. Es stell
'eiir.'JeseK8 Bdch wir2'V nduilS d.es Gesetzes in seiner geltenden 

1 H h A ' s erleichtilf ln erster Linie dem Rechtswahrer die And
« n  ’ hrleilbemu’raber auch von den an der Schuldenbereini-. 

b, H f i i V  enutzi werden können“  Deutschejustiz Nr. 41941.
'V4 T - p i ^ E l T 7 ,- ü i l
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b,0 Drutfdien nediteuerlogc« erhalten Oie in jebec Bud|.
onblung. Katalog unb profpehte liefern toic auf ISunfitj 

”°ftenloo unb bireht.

Öcutlitjec nedjtoocdag, Berlin ®  35 -  ffiien I

* *  fein Glüch!
für “nerroartet große Auogaben ge- 

Bitiber , fieanhheit (einer frau, fifr.öie 
"»Ußte ' 1n'?J?e gerchäftltchcr Verlufte. Dun 
®cn tiachh1Cht' roie cr feinen Verpfllchtun» 
LciBe Cehr.0mrncn folltc. 0a fanö er, öaß er 
„c|frag0f„'1,0,>crflcherung nicht nur ln eine 
W i  ihre., n, umi®anöeUi, fonöern öaß er 
h ll°tmte „ A liailfo,vert beleihen honnfe, 
ot!, ’ ^rhaitf r I, e Schioierigheitcn überroln« 
r'«hloffen. «llerö|ngö auch rotrhlfch gut ab« 

?|,*n , ha«. escn &er fparfamen unmittel« 
danhooeMnODCrfc,1cn Werbung" unö öem 

r,ctien Gctoinnplan" mar er bei öcr

3 u f ^ ° DC,^ e ^ ß b e n s o e r | tä im m f l
^°r,Baio r»1 f e * t | S* ' c i t  zu f i a n n o o e r  
^ ^ 'a^fchriftüeußlichcr ß e a m t e n ■ Vc r c l n 

^  • fiannooer 1 • Doftfach 50 bn

-  G e r u n g ,  die frcuöe macht
r Ctb^Be m(ch , ......................... Ml ■ II
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Ob lediglich wegen der Oblichkeit gewisser Lei
stungen im Betriebe das einzelne Gefolgschafts- 
mifglied einen Rechtsanspruch darauf hat, ist eine 
Frage, die zufolge der neuesten Rechtsprechung 
des Reichsarbeitsgerichts die Praxis im höchsten 
Maß interessiert. Unter welchen Voraussetzungen 
solche Rechtsansprüche entstehen, haben die Ver
fasser unter kritischer Würdigung der neuesten 
Rechtsprechung eingehend untersucht und ge
meinverständlich dargestellt. D ie aktuelle Schrift 
ist für Arbeitsrechtler, Wissenschaftler, Arbeits
richter und Betriebspraktiker in gleicher Weise 

w ic h t ig  und u n e n tb e h rlic h .

Umfang: 128 Seiten. Preis: kart. RM. 4.50

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag
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J A n n e n S k

X  bip hrfhnhrrrn

Otto Hartei

kart. RM- 5-7°

Das neue
Grunderwerbsteuergesefz

vom 29. März 19*0
unter Berücksichtigung sämtlicher ^ r^ |jr’ 
Anweisungen und der neuesten Li

2. Auflage

Kommentar von Dr. jur
Umfang: 171 Seiten • Preis: . .

„Das Buch konnte einige Wochen nach [ieraosge" 
ersten Auflage in zweiter erweiterter Au sj,-ge ge
bracht werden. Schon hieraus ergibt sich c i 8 |iat.Se'“ 
urteilung und Aufnahme, die cs überall gern ^  nacH 
Inhalt rechtfertigt auch die Beliebtheit, de gibt ^  
so kurzer Zeit schon erfreut. Auf knappef11 . £ Erlälllc' 
Verfasser sachkundige und leichtverstan ^  frie'g
rungen zu dem neuen Grunderwerbsteuerg| g eSetzesa11. ' 
dabei besonders die Grundsätze des neue goWejtsiel 
Die Rechtsprechung des Reichsfinanzho s> , t|,-e ung 
das neue Gesetz noch von Bedeutung >st ,’e amtliche l ) ' 
wohnlich eingehende und aufschlußrei . ¡ j^ ig t  
setzesbegründung sind angemessen her ,ete0land ■ 
Sondervorschriften für Ostmark und 
im Zusammenhang mit den allgemeine leichte _ 
ausführlich behandelt. Dabei trägt es ^  für  ̂
Handhabung des Buches bei, d®ßr,-uterungen R e 
mark und Sudetengau geltenden t *  c0deten̂ a „g-en 
Kursivdruck der Worte „Ostmark" und „ gr|guterU ii 
sonders hervorgehoben sind. Neben ,en Te*
enthält das Buch den Zusammenhang p urChfßhr“
Grunderwerbsteuergesetzes und ° er be{ 1940 e « 
Verordnung sowie die bis zum SeP c ¿et Fi113*’ „i 
genen Runderlasse des Reichsmims e /<■

OLGR. D r. Däubler in  " DeutSC ̂ iena,
Die seit langem gewünschte viegett
die der Praktiker besonders au

niedrigen Preises begrüne«

Die
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W er äußrer fpracß :
„ ‘Wenn diefer fK rieg  zu Gnde fe in  w ird, dann werde icß 

aus iß™ zurücßßehren afs ein nocß vieffanafifcßerer ‘R a tio * 
naifoziafiß , afs icß es frü ß e r w a r!

Gbenfo w ird  es bei affen denen fe in , die zu r Rührung 
berufen fin d ; denn in  diefem S ta a t ßerrfcßt ja  nicht, wie in  
So wj e iruß  fand, das Q frinzip der fogenannten öfeichheit, 

fondern das Q frinzip der berechtig heit. ‘Wer afs Rührer 
geeignet iß, fe i es p o fitifch , m ifitä rifch  oder w irtfchaflfich, 

er iß  uns i™™er gfeich wert, A ber genau fo  w ert muß auch 
derjenige fe in , ohne deffen R lita rb e it jede Rührung ein feeres 

<̂ Un und nur Qedanßenaßrobatiß bfiebe. R nd  das iß  das 
^ntfeheidende. R as deutfeße V o fh  kann ßeuteßofz fe in : Cs 

^ a f die befien pofitifeßen Rührer, es h a t die beßen Refd 
Herren, es h a t die beßen fJngenieure, RO irifchaftsführer und

Gr9anifaforen, es h a t aber auch den beßen A rbe ite r und den 
beßen jjauern .

Riffe diefe TKenfchen in  eineöem einfchaftzu verfchmefzen, 
^a r einß die Aufgabe, die w ir uns afs R ationaffoziafißen

efßen, eine Aufgabe, die uns ßeute nocß v ie f ßfarer iß , afs 
Je zuvor.

Sch werde aus diefem fK rieg  einß zurüeßheßren wieder

meinem aften Parteiprogram m , deffen G rfüffung m ir 
zt  nocß w ichtiger erfcheint afs vieffeicht am erßen R a g !“

g & d o ff g fitfe r , a m  3 .  O k t o b e r  19W
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lösj >̂he ,
¿ti(l(,'T0ri seihst1!?^ ^es StGB- während des Krieges 
^fhnrri" 1g aus f le- Fra&e nacb dem Grund dieser 

^nächst • lst selbstverständlich, daß dieser 
J ^ ? L ? üchen ¡st n - "  Bedü,rfnissen des KriegesAnn,Pininnrcmae,<̂ j|i io+ nhar

A. Das Gesetz

'inaus^n- Pieses Änderungsgesetz ist aber 
sei-ß„ 0ugleich eine Fortsetzung der Reform-1-chtsÄ Seres 1  . eine Fortsetzung der Relorm-

^gleich.,« a r̂ec.hts, die durch die eingeleitete 
f reisPeUen . £ f is c h e n  Altreich und Ostmark 
H  p :  D l i o ^ b erfahren hat (vgl. darüber 
?epbu^fScheinen ’ 578)- So bedauerlich es einer- 

K . rnochte, daß das neue Strafge
l d  l  VverdPn ^^uushruch  nicht mehr verab- 
(Pes ®nderersp|.. bonute, so sehr ist dieser Um- 

g e is t ig e n  *U beSr.üßen; Die Beendigung 
Ul »upL^en v; i. r|eges wird eine Neuausrichtung 
L S s  p das neuPPp11, Lcbens m it sich bringen, 
1abLr Strafgesetz als Spiegel dieses
eUChfier ^  aUs l tra^ n. muß. Auch der Strafgesetz- 
S? straP e Gewiu i Kriege Lehren ziehen, so daß 
fÄU f£pG zb7 ,ri!r gc£cbetl ist, daß w ir w irklich 

' i r  v?>l’ch d h aus einem Guß erhalten, ein 
11 ri:- Wei&e ’. as sich im Krieg und Frieden in

trot,bdeJ h r t -
Straf 
'm 5 
1 nac 
-Ile. 
der

ha~ deIt es sich um

^ ĉ s?r tr0tzUewährt- °  ......
^S sp i^d en  str* z eitverhältnisse stillschweigend
s i T cz zum ö AFiysrerorm Kommt einem An- 

n ,r n ̂  StGB, eine erhöhte Bedeutung 
Sff Auck e Nov(jn(,,lcil  handelt es sich zwar nur um 

A e p  d ■ 9 «n  Inhalt nach -  nicht zu- 
' % »!,(§  9 a P  Änderung des österreichischen 

ic| !Pe Anden,' 2 AndG-) handelt es sich um 
Och ■ Usi/1 Ge\van,|InK?n- Dieses Gesetz, das schon 

&or kein l0iiit, is+ Uj €ul es Änderungsgesetzes zum 
SS  f ei|P p isc l br hl im Kriege erlassen, den-

V V ^ e h . v°r\ve!ZD-Pnnegsgesetz’ sondern zum 
>, ist gK.enommene Strafrechtsreform.
■ 1, 1 ' *gkeit <i e” 1 Gesetz — ohne Anspruch 
t)e ’ rolgendes zu sagen:

S t t h t e .  -  8 t
.‘■!lr l!;r f e !St!lnl,i?'VVOhllheitsverbrechcr (§ 20 

e,tjdeP j  17g u n d  der Sittlichkeitsver- 
rüdesst  ̂ t des Strafgesetzbuchs) ver- 

tra‘e> wenn der Schutz der Volks

gemeinschaft oder das Bedürfnis nach gerechter
Sühne es erfordern.

Der rücksichtslose Kampf gegen gefährliche Ge
wohnheitsverbrecher und Sittlichkeitsverbrecher 
steht seit der Machtergreifung und dem Gesetz 
gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher vom
24. Nov. 1933 (RGBl. I, 995) im Vordergrund der 
gesamten Verbrechensbekämpfung. Gewohnheits
verbrecher und schwere Sittlichkeitsverbrecher sind 
schon im Frieden Parasiten am Volkskörper, im 
Kriege jedoch Volksschädlinge und Saboteure der 
inneren Front erster Ordnung. Immer wieder muß 
festgestellt werden, daß Verbrecher durch den 
Schicksalskampf unseres Volkes in keiner Weise 
beeindruckt werden, sondern in ihm im Gegenteil 
ein neues Betätigungsfeld für ihre Verbrechen 
suchen. Immer wieder muß beobachtet werden, daß 
hemmungslose Wüstlinge sich an Kinder heran
machen und ihnen schweren Schaden an Leib und 
Seele zufügen. Hier muß hart zugeschlagen werden. 
Die Todesstrafe, deren Anwendung vor dem Richter 
ebenso rücksichtslos wie maßvoll gefordert wird, 
darf für die vorgesehenen Fälle nicht als zu hart 
angesehen werden. In einer Zeit, in der täglich 
Millionen deutscher Volksgenossen ihr Leib und 
Leben für ihr Vaterland einsetzen und in der viele 
von ihnen diesen Einsatz mit dem Leben bezahlen 
müssen, erscheint es nur n a t ü r l i c h ,  daß die ganze 
Härte der Zeit nicht vor dem Verbrecher haltmacht. 
Die Beseitigung dieser gefährlichsten verbrecheri
schen Elemente ist heute eine unerläßliche Reini
gung und Auslese, die hier zugunsten des gesamten 
Volkes vorgenommen werden muß (vgl. auch Graf 
G l e i spach :  DStrafr. 1941, 1 ff.). Dies wird man 
sich immer vor Augen halten müssen, wenn ein 
Schwerverbrecher abzuurteilen ist.

Das Gesetz stellt die Todesstrafe zur Verfügung 
für die Sittlichkeitsverbrecher der §§ 176—178 (ge
waltsame unzüchtige Handlungen, Mißbrauch einer 
willenlosen Frau, Unzucht mit Kindern Notzucht)
l!nd „fü0rn d|?  gefi hrIicb€n Gewohnheitsverbrecher
des § 20 a StGB. Damit sind von den Sittlichkeits
verbrechern keineswegs alle, sondern nur die ge-

269



2146 Aufsätze [Deutsches Recht, Wo
chenausg^

meinsten und gefährlichsten Täter mit erhöhter 
Strafe bedroht. In diesen Fällen konnte die Todes
strafe bei Gewaltanwendung bisher nur nach § 1 
GewaltverbrVO. verhängt werden. Dies war jedoch 
auch nur dann möglich, wenn die Gewaltanwendung 
(Notzucht) unter Zuhilfenahme von Waffen oder 
anderen gefährlichen Mitteln erfolgte und wenn 
(nach der Rechtsprechung) der Täter überdies dem 
Typus des Gewaltverbrechers entsprach. Die Be
tonung liegt dort auf G e w a l t v e r b r e c h e r ,  nicht 
auf S i t t l i c h k e i t s v e r b r e c h e r .  Auch jetzt ist die 
Todesstrafe in besonderen Fällen der §§ 20 a, 176 
bis 178 nicht zur Regel erhoben. Sie ist nur dann — 
in diesen Fällen aber auch ohne Zögern — zu ver
hängen, wenn e n t w e d e r  der Schutz der Volks
gemeinschaft, den der Gesetzgeber hier an die erste 
Stelle rückt, ode r  das Bedürfnis nach gerechter 
Sühne es erfordern. Unter diesen Voraussetzungen 
steht die Androhung der Todesstrafe in den genann
ten Fällen an erster Stelle. Der Richter wird die 
Entscheidung über Tod oder Leben daher ebenfalls 
vor Erwägung einer anderen Strafe zu prüfen haben. 
Daß mit der Todesstrafe nur die schwersten Fälle 
getroffen werden sollen, versteht sich von selbst. 
Zu denken ist etwa an schwere Fälle der Notzucht, 
die besondere Roheit aufweisen oder bei denen etwa 
gleichzeitig Rassenschande vorliegt. Dem Richter 
steht jetzt in den Fällen der §§ 176 u. 177 ein Straf
rahmen von (bei mildernden Umständen) 6 Monaten 
bzw. 1 Jahr Gefängnis bis zur Todesstrafe zur Ver
fügung. Dies gibt die Möglichkeit, jedem Einzelfall 
gerecht zu werden. Aus der größeren Freiheit des 
Richters folgt seine höhere Verantwortung. Daß die 
Anwendung der Todesstrafe nicht etwa nur auf die 
schweren Fälle des § 178 (Todesfolge) beschränkt 
ist, sondern in allen Fällen der §§ 176—178 zulässig 
ist, ergibt sich klar aus dem Gesetz.

Äußerlich erscheinen die die Todesstrafe aus
schließenden Merkmale „Schutz der Volksgemein
schaft“  oder „Bedürfnis nach gerechter Sühne“  als 
Strafzumessungsregeln. Dies würde bedeuten, daß 
die Entscheidung über diese Voraussetzungen, so
fern nicht grobe Verstöße gegen geltende'Regeln 
der Strafzumessung vorliegen, allein dem Tatrichter 
überlassen wäre, und, soweit ein Rechtsmittel über
haupt gegeben ist, mit der Revision nicht ange- 
fochten werden könnte. Es bleibt abzuwarten, wie 
sich die Rechtsprechung des RG. zu dieser Frage 
stellen wird. Die „besonders schweren Fälle“  z. ß. 
in §§ 263, 266 StGB., die das RG. bisher auch nur 
als Strafzumessungsregeln, nicht als Tatbestands
merkmale angesehen hat (vgl. K o h l r a u s c h  zu 
§ 263 StGB. 8), sind in der Revisionsinstanz stets 
nachgeprüft worden. Man wird sagen können, daß 
der „Schutz der Volksgemeinschaft“  und das „Be
dürfnis nach gerechter Sühne“  die Todesstrafe in 
den genannten Fällen regelmäßig nur bei einem 
Täter fordern werden, der seiner verbrecherischen 
Gesamtpersönlichkeit nach den Durchschnittstypus 
des einschlägigen Verbrechers übertrifft und dessen 
Tatausführung über den einer solchen Tat gemein
hin innewohnenden Unwert hinaus mit besonderem 
Abscheu erfüllt. Diese Merkmale weisen also auf 
den Täter und seine Tat zurück. Es wäre daher an
gezeigt, auch diese Merkmale für revisibel zu er
klären.

2. In diesem Zusammenhang ist ferner auf § 8 des 
Gesetzes hinzuweisen.

§ 8
Bei den in Sicherungsverwahrung, in einer Heil

oder Pflegeanstalt, in einer Trinkerheilanstalt oder
einer Entziehungsanstalt oder in einem Arbeits

haus Untergebrachten w ird  die Entsche . deii 
d ie Entlassung aus der Unterbringung ^ des 
W iderru f der Entlassung (§§ 42f. u n , prtrageI1- 
StGB.) der höheren Vollzugsbehörde ,gr ¿er 
Das Nähere bestimmt der Reichsm 
Justiz. und den
Die Entscheidungen über die Entlassung g 42 f 

W ide rru f der Entlassung der Verwahrt f (je- 
und h StGB.) lag bisher in der Dan .ju n g e n  
r i c l i t s .  §^8 ÄndG. überträgt d i e s e ^ E n t s d >

Z i r i ' ’ r ” Sd e r t in g ^ | fli
einer schon o ft erhobenen Forderung' gertj

nunmehr der höheren V o 11 z u g s p  e entspl'lC,„  
dem Generalstaatsanwalt. Diese Ändern t, e^s di 
einer schon o ft erhobenen Forderung- Rertj 
Denkschrift der Akademie fü r Deut j-ßnWpj

mlt - Tätigkeit(Schoetensack  S. 98) hatte , i 
„Sichern ist verwaltende, nicht richten . aUf 0 
eine Übertragung dieser PrüfungsbeU R  2efordeI;; 
Richter der freiwilligen Gerichtsbark ger Sic“ 
Sodann hat Fre i  s i e r  (dringende Frag prage 
rungsverwahrung Heft 7 S. 12) <j!c pntsche' “ 11- h. 
größeren Rahmen behandelt. Für die 
durch das G e r i c h t  spricht im Gr

nur
nur

der
der

Satz
anSatz, daß über die Fre iheit eines Me - djeser 

R i c h t e r  entscheiden soll. So t>er^ „ ifiverfahrtncjnd 
ist und so sehr fü r _ ~ *“ ** "
ihm festgehalten werden 
andererseits fü r die hier zu 
düngen die praktischen Gegeng1 
w ird  darauf hingewiesen ( F r e i s t  _

jedes ^E rken n tn isvu ^d  sln 
len muß, so

der a.a-W’ für
w ird  üaraut hmgewiesen t r r c i o »  r Jnterlage- fen
das Gericht sich die erforderlichen Vertva der
die Beurteilung der Persönlichkeit ^ n0rdnu jele
am weitesten herholen müsse. Die1 *- , * L
Sicherungsverwahrung durch das (je ^  von efi 
Jahre zurück. Ein persönlicher Ei geine sPj.aiifl 
Täter ist längst n icht mehr vornan y 0UzugeS eut- 
Entw icklung unter dem Einfluß des Stel[e ¡^t 
überhaupt nur den Berichten an zuletzt zejt

..... . c„m;„RitVh — nicm Zt.,!Scne> l(>

d ^

nommen werden. Schließlich_______  ___  . rlpf t
das Gericht in der Besetzung m‘ . der 
vielle icht mehrfach gewechselt, p  danai __ 
ßung_des Gerichts handelt ,eŝ  Sg;ntschei<dUÎ eiiiger

M s£ 6 e'0 in 
ch al5>

der Regel nur um eine Stelle*1_________  _ reine 0der
Lage der Akten, die noch dazu me andere . £flt- 
doch auf das angewiesen ist, ‘ da .iqnd v'e,r’ 
sagen und wollen. Es kommt 11 der p i eitlkv’
Scheidungen über die Entlassung die Ei g D1 
schiedener Gerichte liegen, so ieideh u!,nd ,, 
keit der Entscheidung notwendig der „^ v e rt je

vef'
de f

Generalstaatsanwälte, in deren ,£tngege^  gje 
rungsanstalten liegen, verbürg pnuassutl f , llict 
gleichmäßige Handhabung der eIldlich ,eJ1 
meidet viel Doppelarbeit und g ueSt i0 li] 
Staatsführung den erforderliche dje
fluß auf die Entscheidung. setzes s d

III. Im Mittelpunkt des n,eÛ ue? M ° rd ^  ms
Neuregelung der Tatbestände ^ etze
schlag.  Itx . . Pffl Straff, ¿e( 0

Der Mordtatbestand gibt J deI- ö £l ’ 
Gesicht. In ihm offenbart s 1- 
gesamte Strafrecht beherrsch ■ KCfila»

82 ndc

bes

Die Strafvorschriften übf / n ~folge:
(§§ 211, 212 StGB.) erhalten

a) »§ 2.Udem Tode
(1) Der Mörder wird mit u d<
(2) Mörder ist, wer Refriedi£l (’der

aus Mordlust, W i % bgif
schlechtstriebs, au e.ründer
aus niedrigen Bew g

ft-
ne-
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heimtückisch oder grausam oder mit ge- 
Weingefährlichen Mitteln oder

eine andere Straftat zu ermöglichen 
oder zu verdecken, 8

(3) jstnen. Menschen tötet.
T o d i \  bfesonderen Ausnahmefällen die 
S tr,f.;,,afe nicht angemessen, so ist die 

b) te ,ebenslanges Zuchthaus.“

W e .,§ 212
zu ein.en Menschen tötet, ohne Mörder 
gern 7’ 'V i’Id a*s Totschläger mit lebenslan- 
unter r11, i^aus oder mit Zuchthaus nicht 

} Die S801, Jahren bestraft.“  
r, Bereits S 4’ 215 StGB, werden gestrichen.
e?Ja,s Neu Süchtiger Blick auf diese Tatbestände 
tw  ebensvoU. ennen‘ b>er farblose Paragraph ist
V ^ u m s o h r l^ ’ anschaulichen, konkreten Tat- 
vor JIest, siefe+ ~,un£ gewichen. Wer dieses Ge- 

D,s‘ch (vgl p de.n Mörder als Typus plastisch 
Ä  g e lte S /i-e is Ie r : DJ. 41, 932). 
der rS bekann+u unterscheidet Mord und Tot- 

bedegun,v !C e diglich nach den Merkmalen 
«oll Erwäm,Und shebt damit auf rein verstandes- 
!WcJRlt1’ o b dpi.n§?.i* des Täters ab. Entscheidend 
hie veASeWeSPnr - i atef  im Augenblick der Tat im- 

ihr ahf! u d*e zur Tat hintreibenden und 
r 1bach+^ägen n lndei] Bf weggründe gegenein-

fe . " Ä v « se u£ ? , i?  a f t a r i J S sm  s'V^gswei *; u \  , unoetrieaigende dieser 
p _ | e besteht seit langem Einigkeit 

^  f rg s merk Denkschrift S. 85) Dieses Unter- 
e Tat Skrna der Überlegung ist vom Volke.a«c1> v *at di>c , uoenegung ist vom Volke, 

^lisPkrsfandp(;,„-l°rders und Totschlägers nicht 
Ja, W|S  bestfm a5lgen’ sondern nach sittlichen 
k !,,• es den 1 .’ ebensowenig verstanden wor- 
¡J tb jj j ic h  in ;üiS45n gejuhgen ist, die Abgreu-eil in • j  s l-,uuK'-“  Ulc Mugicu- 
ih'.fIlicC“ - Die i - , cm habe klar nur danach zu e ri- . niedno-en __

A i  ■ . ........
dernep ~~ den Ausschlag bei der Ent- 

a V^O'esp ,rage der Überlpp-uno- o-po-phpn

Qesinnniedri&en Beweggründe, die ver- 
&  cLaach g»«ng, der Abscheu vor der Tat

insbesondere bei

VoJse der Überlegung gegeben
Oaihar|iinaergrur,d k n3 e l reten künftig nunmehr in 
Sfi't ¡1 ^Wiscf .Das Gesetz unterscheidet auch 

f c5tii!? MoUfs„ 1/ dord und Totschlag und achtet 
v 1 hepr,;.. ¡npbnden verwurzelte und ge-

g,als?teh

S  ^ g r ü n ^ r ^ n  verwurzelte und ge 
rsf,°rdergriin i te Rechtsvorstellungcn. 
a»ndIüne °n die Beurteilung der
tĉ  °der ^ .” ach B e w e g g r u n d ,  T a t a u s -  

a ir° HPu aItern-,pCk der Dandlung. Diese Merk- 
<C UiVn  ̂ so zü ,tlv nebeneinander. Das Gesetz 
X , ! drigere ß ,esen> daß bei der Tat in jedem 

ird„ °ndern: eweggründe V9rgelegen habenj 411 • y nauv.11

' ,:l ;ILI“  niedrigen Beweggründen
<Ö • 1-■ -J!,Jrr':l''e|>l irrliiJekire-] 1 oder grausam oder

M.itfcl" tä'ct A  81lche0 Um eine andere S

feto&Sa a s “  VenkCken'
it'lpoL.^eM^oIpf0..e n 1 wed e r aus niedrigen Be-

v MiQn-p » W^r a iT n iic tii Luici.
> lchen orin eb um c*ne andere Straftat zu 

at aer ZU verdpckpn

A k , Wtr ‘, ^rfolpfr, . , w e d e r  aus niedrigen Be 
Jlil^tstr[(d,ca ¿  / i S  besonders plastische Bei 

y & w ,1 bs ünurd!u?h Befriedigung des Ge-h f> ill7 . und Hak ’ ■ Hetr>edigung des Ge- 
k bhe l dicht ersHabSlcr genannt. Diese Auf- 

i « w adn z r. chopfend sein. Auch der Mord
je nach den Umständen nied-

JjbNieS A u s f ü b entsPr>ngen.
^  4c’’ h,uehn (|,,,!~.n g der Tat kann zum Mör- 

is^.gemeinT *}fr?  heimtückisch oder grau
len n i i l f ^ a irhchen Mitteln vorgeht, 

urigere Beweggründe gegeben

"i r̂i °r

sein müssen. Dadurch wird klargestellt, daß sich die 
verwerfliche Gesinnung des Täters nicht nur im 
Motiv, sondern auch in der Ausführung der Hand
lung zeigen kann. Der Nebenbuhler, der seinen 
Feind mit Tötungsvorsatz in offenem Ringkampf ins 
Wasser stürzt und ertrinken läßt, ist Mörder, weil 
er im allgemeinen jedenfalls aus niedrigen Beweg
gründen handelt. Er ist Mörder, obwohl seine Hand- 
lung, mit der er lediglich seine größere Körperkraft 
oder Geschicklichkeit einsetzt, weder als heim
tückisch noch als grausam angesehen werden kann. 
Der Ehemann, der den Ehebrecher (abgesehen von 
Fällen der Notwehr oder des § 213) beseitigt, kann 
Mörder sein, wenn er dabei besonders heimtückisch 
oder grausam verfährt, obwohl niedrigere Beweg
gründe regelmäßig nicht gegeben sind. Das beson
ders Verwerfliche der Handlung offenbart sich in 
diesem Falle nicht im Motiv, sondern in der Tat
ausführung oder der Anwendung der Mittel. Die 
Bestimmung der Merkmale „heimtückisch“ , d. h. An
wenden besonderer List, Hinterhältigkeit usw., und 
„gemeingefährliche M ittel“ , d. h. nicht alle gefähr
lichen, sondern nur alle gern eingefährlichen Mittel 
werden der Rechtsanwendung regelmäßig keine be
sonderen Schwierigkeiten machen. Heimtückisch be
deutet mehr als hinterlistig und ist nach dem allge
meinen Sprachgebrauch die Tötung, bei der Falsch
heit und Verschlagenheit, oft entsprungen aus per
sönlicher Feigheit des Täters, der Tat das Gepräge 
geben. Der Ehemann, der die Ehre seiner Familie 
dadurch rettet, daß er den ihm körperlich über
legenen Gegner hinterlistig tötet, braucht danach 
noch nicht Mörder zu sein. Grausam ist regelmäßig 
jede Tötung eines anderen Menschen. Wenn das 
Gesetz das Merkmal „grausam“  besonders hervor
hebt, so muß. für die Bejahung der Grausamkeit ein 
das gewöhnliche Maß übersteigendes Moment von 
Abscheu gefordert werden. Klar liegen die Fälle, in 
denen das Opfer besonderen Qualen und Martern 
ausgesetzt wird. Aber auch andere Tötungsmittel, 
wie langsames Verhungernlassen u. dgl., fallen unter 
diesen Begriff. Die Feststellung der „Grausamkeit“  
—- ein charakterologisches Merkmal — kann nicht 
abstrakt, sondern nur konkret, d. h. unter Berück
sichtigung der gesamten Gemütsverfassung des 
Täters erfolgen. Der Vater, der den grausamen 
Lustmord an seinem Kinde auf dieselbe „grausame“  
Weise an dem Täter rächt, kann nicht als Mörder 
angesprochen werden.

Mörder ist endlich, wer die Tötung eines anderen 
begeht, um eine Straftat zu ermöglichen oder zu 
verdecken, z. B. derjenige, der einen Wächter be
seitigt oder einen Mitwisser tötet. Hier kommt es 
auf die Art der Tatausführung nicht an, d. h. es ist 
nicht erforderlich, daß der Täter in diesem Falle 
heimtückisch oder grausam handelt. Niedrige Be
weggründe' werden in diesen Fällen stets gegeben 
sein, sind nach der Fassung des Gesetzes aber 
ebenfalls keine unbedingte Voraussetzung.

Daß das Gesetz nicht mehr wie bisher von Mord 
und Totschlag spricht, sondern den Täter als M ö r 
de r  und T o t s c h l ä g e r  kennzeichnet, ist nicht nur 
eine äußerliche Änderung, sondern soll den Wandel 
vom Tat- zum Täterstrafrecht zum Ausdruck brin
gen. Der Richter soll besonders darauf hingewiesen 
werden, die Feststellung „ M ö r d e r “  durch eine 
Prüfung der Gesamtpersönlichkeit des Täters zu 
treffen. Der Gesetzgeber stellt damit in dem neuen 
§ 211 den gesetzlichen T ä t e r t y p  des M ö r d e r s  
auf. Dieser gesetzliche Tätertyp des Mörders erhält 
durch die Beschreibung im Gesetz seinen maßgeben
den Inhalt. Daß es sich hier nicht um einen krimino-

' 269*
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logischen Tätertyp handeln kann, ist klar. Mörder 
wird man nicht, Mörder ist man. Aber auch der 
personale-normative Tätertyp, dessen Existenz mehr 
und mehr in Zweifel gezogen wird (vgl. z. B. G a Iloo. 7Ci.1V/! v 9 . . . .  ..

die Fassung . . .  „ohne Mörder zu sein' 
darauf hin, die Tat zunächst eingehend Ufl 
Gesichtspunkt des Mordes zu prüfen.

i „ „ . 7 < trV ir "oVäTi " "  u. v v s-, ^  a 1 - die Höchststrafe des T  otschlages jetzt im uegc‘‘ jst
mf,i,„  3 u 3J t 'dialtebestim- zum_ bisherigen Recht lebenslanges Zuchth^^d

ist der elastische Übergang der Grenzen von , eI1, 
und Totschlag nochmals besonders hervor,, ¿eu 

Von den bisherigen qualifizierten Tato ^  
des Totschlags der §§ 213, 214, 215 StGB- ü |  j es 
die beiden letzten gestrichen werden. ^ cl endei; 
§ 214 ist künftig regelmäßig Mord, der eSjjf# 
tentotschlag kann durch § 212 hinreichend s 
werden. Tot-

Durch die Neufassung des Mörder- n'1 ¡jätet' 
-chiägerbegriffs m it der Abkehr von den‘dje a|tc 
Scheidungsmerkmal der „Überlegung ll \ u nis °eS 
Streitfrage, w ie die üherlecnimr im VernaStreitfrage, wie die Überlegung im Ver . t 
Anstifters und Haupttäters zu verteilen > > 2g; 7* 
standslos geworden. Das RG. (R °st' _ nicht f  
373) hatte bekanntlich die Überlegung ^  soii 
persönliche Eigenschaft i. S. des § w  ?lsto& f .  
dem „als ein zum Tatbestand deŝ  § ^  y erfolg ^
höriges
strengen

Merkmal“  angesehen und in für 
Akzessorietätsprinzips im Erg egtelk’ ob

mung hier nicht aus einem translokalen Wesens- 
begriff des Mörders, sondern aus der Tatbestands
beschreibung des vernünftig auszulegenden Gesetzes 
selbst. F r e i s t e r  (DJ. 41, 935) betont, daß es be
absichtigt gewesen sei, die Tatbestandsumschrei
bung einer abschließenden und ausschließlichen 
Legaldefinition anzunähern. Es wird daher m. E. 
für die Praxis nicht nötig sein, wie es heute bekannt
lich bei der GewaltverbrVO. mit Recht geschieht, 
neben der Feststellung der Tatbestandsmerkmale 
des Mordes stets noch die weitere Feststellung 
eines Tätertyps des Mörders zu verlangen.

Zum inneren Tatbestand gehört der Vorsatz. Auch 
bedingter Vorsatz genügt, wird aber bei der jetzigen 
Motivbedingtheit des Delikts, abgesehen von den 
Fallen der Ermöglichung einer Straftat, selten sein.

Der Mörder wird mit dem Tode bestraft. Nur für 
„besondere Ausnahmefälle“  ist lebenslanges Zucht
haus angedroht. Das Abgehen von der absoluten strengen Akzessonptätsnn'nyins im 
Todesstrafe für den Mord entspricht ebenfalls einer Beurfedung des AnsW S»

einander androhen wollte, bekennt sich das Gesetz 
jetzt zu dem Grundsatz, daß der Mörder sein Leben 
verwirkt hat. Es befreit den Richter damit von der 
Last, die Wahl zwischen Todesstrafe und Iebens- 
langes Zuchthaus in j edem Fall zu treffen, und 
sichert vor einem allmählichen Abgleiten zur Zucht
hausstrafe in vielleicht späterer Zeit. „Besondere 
Ausnahmefälle“  müssen es sein, die es gestatten 
den Mörder -  nicht den Totschläger -  mit Iebens-
langem Zuchthaus zu bestrafen. Das Gesetz ver- tenden S^50**SHTREIHh f ̂  uch für den njy 
zichtet bewußt, hier Fälle zu nennen, weil diese bei d e S r i f f  behutsam An die Stelle d *  ^

Ständig6 1S ^ irö n n te n euiidebnS? dh? r T f ? 1* Y° H' scheicLgsmerkmals der Überlegung s {siauuig sein Konnten und nur die Gefahr einer grund Tatausfiihmno- und Zweck ? L, . rc{[a‘e.„ptt
Schematisierung und Verwirrung mit sich bringen fetreten Den An.sFftfr R if ft die Morde5 e0
wurden Zu denken ist hier in erster Linie an Falle, fann zu S t  wenn diese Merkmale *
die nicht aus niedrigen Beweggründen begangen oder anderen Form in se i ner  Peff0.” ; ihm ê |s
worden sind und bei denen auch das Maß der Heim- si„ d mag auch d £  Haupttäter, weil bei „yr *
tucke oder Grausamkeit bei der Tatausführung nach achtenswerte Beweggründe gegeben4 d c r ^ et^ deh1
d er UT^desstraf cf^rforderf1 n E *  ^  AnweiJdu.nS Totschläger erscheinen. Sind diese Mo ^ ¡ ^ 1 ^  fuer i oaesstrale erfordert. Denn, wenn auch die njcht vorhanden so entspricht der *
niedrigen Beweggründe bei einer heimtückischen Typus des Totschlägers obwohl er ^ ru n g . ^it
oder grausamen Tatausführung nicht kumulativ ge- Ege tiftet l at B ew eS rund , T a ta u fto d  K e
geben sein müssen, so wird doch ihr Fehlen oder Zweck sind ch .rakterologische Merk«1#  stöß,> ^
gar das Vorliegen menschlich verständlicher an sich persönliche Eigenschaften i. S. des § 5U sinA

1 %  W “ '1 S S t  T ä te  S Ä e r  * * * * * *

Medung Totschläger führen. Zu beachten ist aber 
stets, daß die Nichtanwendung der Todesstrafe für 
den Mörder nicht schon stets in derartigen Fällen ge
rechtfertigt ist. Ausnahmefälle allein genügen nicht 
es müssen b es o n d e re  Ausnahmefälle vorliegen' 
d; h. solche, die sich ganz erheblich von den Regel- 
lallen des Mördertypus abheben und bei denen das 
gesunde Volksempfinden die Verhängung der 
Todesstrafe nicht verlangt,

um uoeriegung, war. Demgegenu^- tlI 
Schrifttum (Mezger :  Grundriß 1938,
1940, 635; s. auch K o h l r a u s c h  zU;T  L 0 
StGB.; Klee:  AkadZ. 1941, 256) b ^ A u s n ^ S  
Recht darauf hingewiesen, daß diese .& er tn ß  
der Entscheidung allein nach dem ^  Pß eiu'te,?0 
mehr den heutigen Grundsätzen m ae T ä t e s t  
der Teilnehmer entspreche, ln & n on mej?rL li  
recht muß der Grundsatz gelten, daf dje Sch -{
~ .........................  “ * '■ au istTeilnehmern jeder ohne Rücksicht 
des anderen nach s e i n e r  Schuld s..- ae yö/, 
Beachtung dieses Grundsatzes im neUe%ter-
tpndpn R ein ClOR nurh für den “

IV.
Der .Wucherer (§§ 302 d, 3(̂ w eren Üel 

-Jchs) wird in  besonders b ‘ kan„
Zuchthaus bestraft. Daneben kannt ^ 
strafe in unbeschränkter Hol 
Diese Bestimmung läßt die Sc ^  b n n$ e 
s Wuchers selbst unberuhit s c h ^  0  ¿¡e 

eine Straferhöhung für »bes0 uf Koŝ n .M  
,  c , , .  . T “  Jede wucherische Bereicherung *Lstrafnfl^ fft & U

,eb^nslanges Zuchthaus ist gemeinheit verdient sjcb .̂rff tedL>r Fü,ir^  ¿ e f^ f ld '
i <ie

des
eine

Todesstrafe nicht verfangt ^ Jede w u c h e ris c h e ^ % e « ic ^
M it der Strafdrohung lebenslanges Zuchthaus ist gemeinheit verdient schärfste füßrer ‘

der Übergang von Mord zu Totschlag, für den diese Kriegsverhältnisse hat dies¡ der hmals b . 0e>
Strafe in erster Linie angedroht ist, angedeutet. Reichstagsrede v. 1. Sept. 193?L"chthaif ,Jjstete 

fterulirung der besonderen Ausnahmefälle des betont. Die Androhung v0” ...„ £ewäj,r , adDiese Berührung der besonderen Ausnahmefälle des 
Mordes mit der höchsten Totschlagstrafe kennzeich
net die organische Einheit beider Delikte. Auch der 
Tatbestand des Totschlags weist den Richter durch

betont. Die Androhung v0” ..h„ gewaj^ h 
strafe von unbeschränkter H y j f a ecf1 at“c 
ausreichende Ahndung dieser Qesetz )etz 

Bemerkenswert ist, daß da
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h!" A h h f p ^ d ? m » Wu c h e r e r “  spricht. Damit 
es°UcIers in ri*116 Pachtung der Täterpersönlichkeit 
,V_ aen Vordergrund gestellt werden.

Zwecke . § 4
A  Ausvvn- ar -rer Bekämpfung des Mißbrauchs 
l  ^3 foirrn1Sj aP,*eren wird unter Streichung des 
* « * „ £ » *  Vorschrift als § 281 in das Straf- 

ch eingestellt:
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iWer e: , . »§ 281
nüsgestelit A.Usweispapier, das für einen anderen 
Rechtsvpru , ’ vorsätzlich zur Täuschung im 
s.chun„  im n gebraucht, oder wer zur Täu- 
AllsWeicn? .Rechtsverkehr einem anderen ein 
^gestelif1]1! 1" überläßt, das nicht für diesen 
v ie ren  ¿St,’, wird mit Gefängnis, in besonders 
Versuch ;^rai eri mit Zuchthaus bestraft. Der 

Einem ?  strafbar.
anderc i r,.|Usw.e'sPapier stehen Zeugnisse und 
AlisWeis v^'Hüen gleich, die im Verkehr als 

k..Hier ^  _Verwendet werden.“

Ä U?8 dcs^n̂ -fiuas Gesetz die »schärfere Be
steh,; a,*s ZwenU j  brauchs von Ausweispapieren“  
%  der bishp des neuen § 281 StGB., der an die 

nerigen Übertretung in § 363 StGB.

5 i, ja S h e n he,r. /§ 270 StGB-) nur der Gebrauch 
der Tä»°^er verfälschten Urkunde zum 

einr auch ^ C l~ng mit strafe bedroht ist, ist 
eii> echten a Tauschung des Rechtsverkehrs 

! le se;FesteIlt. LAusweispapier eines anderen unter 
Rad» . f 1” “  ist eine Lücke geschlossen,
Mte JUi Krie(Jp e.bbaft bedauert wurde und die 
., Der ßedeii{un„  i 11! dem Ausweispapiere eine er- 
" ff de haben’ besonders fühlbar wurde, 

karten ’ ’^w e ispap ie rs “ , unter den z. B. 
Wird ’ . uhrerschein, Behördenausweise 

«h-s Vf/ .Ubunrr’ -Wie Abs. 2 besonders hervorhebt, 
EefpaßteiSe dem ”  .Verkc,ir bestimmt, und ist auf

>

.% k<H  ! KeCM-

ß MtUtuho- t : uc,u ^usweispaprere eine er
g r i f f  de llaben’ besonders fühlbar wurde.

.au 1̂ n k a r t e » weisPaPiers<<> unter den z. B. 
A h  ,.en, wird ’ . ubrerschein, Behördenausweise 
V  S^.ObunJ }Vl\  Abs- 2 besonders hervorhebt, 

d£ In-1 Verkehr bestimmt, und ist auf 
rEaitjen 'Strafk;ir Jeweiligen Verkehrsbedürfnissen 
v?«* p i3üsWei\pc.1St mcdlt nur die Benutzung eines 
iw^hr^etlen a ’ .sondern auch die Überlassung 
S(. darn.A^it täu«ni!nen ander.en, der den Rechts- 
p-̂ afe ¡J  ttir i w * H -  Diese Beihilfehandlunfiot «-ur (¡„ik :v“ ‘ - ‘ - " « t  oeiiuuenanaiung
©  L ( lu Cricn iir!i!taf,ld lgen Straftat erklärt. Die 
h a e i>iCkte Taff60’ der Urkundenfälschung ange- 
Ä  4 aflndet k?nnen über § 27 b m it Geld-

4̂hränktilÎ ht
üeb

-mt aiuei den‘ Rür besonders schwere 
Sind G Y‘e Merkmale des § 268 StGB, 

nt? istUen der Chi  Zuchthausstrafe zur Verfü- 
k ‘ nacb § 32 StGB. Ehrverlust zu-
§ 1

!°*'sC| der v Pr„ J § 5
Vtcin zürnte!??8, zur Ergänzung der Straf

ft fd xrn?fRes ? ^>cUi z der Wehrkraft des deut- 
i43 4 ; r Stre.Vu - Nov- 1939 (RGBi- l > 2319) 

A  das p ,lu.ng des Schlußabsatzes als 
, „Fr Crllält fAie'Chs,strafgesetzbuch eingestellt. 
'V ’A nso 11 ioIgende Fassung:
S f i . N  b.cstraft.> wer vorsätzlich ein 
I eHt r Hr bestir» e,lne s°lche Einrichtung oder 
S g  o,?er Iiefertmtj n Werkstoff fehlerhaft her- 

Liefen,oder .eine fehlerhafte Herstel- 
» edigkp'lv° rsät7i,vlg ^sseudich begünstigt und 

J  1 iv 14 der dp, t h i?der fahrlässig die Schlag- 
i 1, Ib k rk  utschen .Wehrmacht gefährdet.“

der t f f 0 - v‘ 25’ Nov. 1939 (RG- 
4  rigen w dem früheren § 143 a StGB. 

Qlese SU. r' l tr Jetzt ln veränderter Form 
le. Neu ist die Einfügung der

fehlerhaften Herstellung oder Lieferung der W e r k 
s t o f f e  für Wehrmittel und die wissentliche B e 
g ü n s t i g u n g  einer fehlerhaften Herstellung oder 
Lieferung von Wehrmitteln, Einrichtung oder Werk
stoff. Damit wird, ohne die Rechtsprechung auf § 2 
StGB, zu verweisen, sichergestellt, daß auch der 
Unterlieferant fehlerhafter Werkstoffe der Straf
drohung ausgesetzt ist. Fehlerhafte Werkstoffe für 
Waffen, Munition und andere Geräte bleiben leicht 
verborgen. Dies kann zu schweren Schäden des 
Geräts und der Bedienung führen und die Schlag
kraft der Wehrmacht gefährden. Die Gewährleistung 
einer absolut zuverlässigen Kontrolle verlangt, daß 
auch diejenigen Personen mit Strafe bedroht sind, 
die das Ergebnis von Prüfungen an Wehrmittel und 
Werkstoffen verfälschen oder gar die Fehler der 
Werkstoffe verschweigen oder verdecken.

V II. § 6
a) § 310 a des Strafgesetzbuchs erhält folgende
Fassung:

»§ 310a
1. Wer feuergefährliche Betriebe und Anlagen, 

insbesondere solche, in denen explosive Stoffe, 
brennbare Flüssigkeiten oder brennbare Gase 
hergestellt oder gewonnen werden oder sich 
befinden, sowie Anlagen oder Betriebe der 
Land- oder Ernährungswirtschaft, in denen sich 
Getreide, Futter oder Streumittel, Heu, Stroh, 
Hanf, Flachs oder andere land- oder ernäh
rungswirtschaftliche Erzeugnisse befinden;

2. Wald, Heide oder Moorflächen, bestellte 
Felder, auf denen Getreide, Heu oder Stroh 
lagert, durch Rauchen, durch Verwenden von 
offenem Feuer oder Licht oder deren ungenü
gende Beaufsichtigung, durch Wegwerfen bren
nender oder glimmender Gegenstände oder in 
sonstiger Weise vorsätzlich oder fahrlässig in 
Brandgefahr bringt, wird mit Gefängnis und 
mit Geldstrafe oder m it einer dieser Strafen 
bestraft.“

) § 309 des Strafgesetzbuchs erhält folgende
assung:

„§  309
Wer durch Fahrlässigkeit einen Brand, der in 

den § § 306 urfd 308 bezeichnetenfArt herbeiführt, 
wird mit Gefängnis und mit Geldstrafe oder mit 
einer dieser Strafen bestraft; ist durch den 
Brand der Tod eines Menschen verursacht wor
den, so beträgt die Gefängnisstrafe mindestens 
einen Monat.“

Diese Bestimmung bringt eine erhebliche Ausdeh
nung des bisherigen Brandgefährdungstatbestandes 
(§ 310 a StGB.). Zu der Brandgefährdung von Wald, 
Fleide oder Moorflächen tritt jetzt der Strafschutz 
für alle feuergefährdeten Indust r iebet r iebe und 
Anlagen, für Anlagen und Betriebe der L a n d w i r t 
s c h a f t  mit Erzeugnissen und für bestellte Felder.

Gerade die Kriegsverhältnisse erfordern einen be
sonderen Schutz s ä m t l i c h e r  Betriebe, Anlagen 
und Produkte der Industrie und Landwirtschaft, in 
denen nicht selten durch Rauchen oder durch un
vorsichtigen Umgang mit Feuer die Gefahr von 
Bränden und Explosionen und die Vernichtung 
wertvoller Volksgüter und wehrwichtiger Erzeuo- 
nisse hervorgerufen werden. Das Gesetz stellt den 
allgemeinen Grundsatz auf, daß jedermann heim 
Rauchen und Hantieren mit Feuer und Licht sich 
so zu verhalten hat, daß für feuergefährdete Be
triebe und Vorräte keine Brandgefahr entsteht.

Die bestehenden Polizeiverordnungen (z. B̂  Pol-
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VO. v. 23. Mai 1940 [RGBL I, 814]) und Anordnun
gen aus §§ 120a, 120d, 147 Abs. 1 GewO., die 
bereits Rauchverbote für feuergefährdete Betriebe 
enthalten, stellen mit ihrer Strafdrohung der Haft- 
und Geldstrafe bis zu 150 ¡RM keinen genügenden 
Schutz für erhebliche Brandgefährdungen dar. Sie 
sind andererseits durch die neue Strafbestimmung 
nicht gegenstandslos und überflüssig geworden. Sie 
bekämpfen nach wie vor auf ihrem Gebiet jede 
a b s t r a k t e  Brandgefährdung, d. h. sie richten sich 
gegen jede Übertretung des Rauchverbots an sich, 
ohne daß im Einzelfall wirklich eine konkrete Brand
gefahr eingetreten sein muß. Die Strafbestimmung 
des § 310 a kommt dagegen nur dann zum Zuge, 
wenn tatsächlich durch das Rauchen oder Umgang 
mit Feuer eine k o n k r e t e  Brandgefahr eingetreten 
ist, d. h. eine solche unmittelbare Gefährdung des 
jeweiligen Schutzobjekts, die nach der Lebenserfah
rung leicht zu einem Ausbruch des Brandes führen 
konnte. Die Polizeistrafe hat verwirkt, wer über
haupt verbotswidrig raucht. Im Falle des § 310 a 
aber ist nur derjenige strafbar, der durch das Rau
chen darüber hinaus eine bestimmte Brandgefahr 
herbeigeführt hat. ¡Wer im Walde raucht, ist nach 
der VO. zum Schutze der Wälder, Moore und Hei
den gegen Brände v. 25. Juni 1938 (RGBl. I, 700) 
strafbar, auch wenn es tagelang vorher geregnet 
hat, so daß ein Brand nach menschlichem Ermessen 
nicht entstehen konnte. Die Strafe aus § 310 a 
StGB, tr if f t  ihn aber in diesem Falle nicht, weil 
eine Brandgefahr tatsächlich nicht zu befürchten 
war. Daß der neue Tatbestand im Gegensatz zu der 
bisherigen Fassung des § 310 a nicht mehr von 
einem „verbotenen“  Rauchen spricht, stellt eine 
bedeutende sachliche Änderung dar. Das Verbots
widrige des Rauchens folgt je tzt'— ohne Rücksicht 
auf ein anderweites Rauchverbot — für § 310 a 
aus der Herbeiführung der konkreten Brandgefahr 
von selbst. Es ist also unabhängig von einer Über
tretung der VO. v. 25. Juni 1938. Die Gefährdung 
macht das — möglicherweise sonst nicht verbotene 
— Rauchen zu einem verbotenen. Als Schuldform 
genügt, wie das Gesetz ausdrücklich erklärt, Fahr
lässigkeit. Diese ist nicht schon bei jedem leicht
fertigen Umgang mit Feuer von selbst gegeben. Es 
muß hinzukommen, daß der Täter die konkrete 
Brandgefahr auch vorausgesehen hat oder pflicht
widrig nicht vorausgesehen hat, d. h. nach Lage der 
Sache voraussehen mußte. Der Strafrahmen, der 
Gefängnis bis zu 5 Jahren ermöglicht (§ 16 StGB.), 
ist so weit erstreckt, daß auch den Kriegsverhält
nissen Rechnung getragen werden kann. Die Er
weiterung des Strafrahmens gibt auch den Wald, 
Heide und Moorflächen einen zeitgemäßeren Schutz. 
Diese Änderung des Strafmaßes erforderte nptwcn- 
dig auch eine Änderung des Strafrahmens der fahr
lässigen Brandstiftung in § 309 StGB., denn es geht 
nicht an, das Gefährdungsdelikt höher zu bestrafen 
als das Verletzungsdelikt.

• V III. § 7
Im § 330 a StGB. (Rauschtaten) tritt an die

Stelle der bisherigen Strafdrohung die Androhung
von Gefängnis oder Geldstrafe.
Hier ist lediglich eine Erhöhung der Strafdrohung 

vorgenommen. Gegenüber der bisherigen Höchst
strafe von 2 Jahren Gefängnis ist jetzt Gefängnis 
schlechthin, d. h. (§ 16 StGB.) bis zu 5 Jahren an
gedroht. Dies entspricht einem Gebot der Praxis. 
Verschiedene Fälle haben gezeigt, daß Rauschtaten 
von außerordentlicher Roheit mit Verlust von Men
schenleben begangen werden, die trotz der Unzu

rechnungsfähigkeit einen hohen Grad v 
scher Gesinnung des Täters verraten; we rZjChtet 
schon auf die Androhung von Zuchthau ¡^ ^ ¡t 
wird, so war es wenigstens geboten, die 
einer höheren Gefängnisstrafe einzufun • ge.

IX. Das Gesetz g ilt nach seiner ausdriich j? n Ost
stimmung (§ 9) auch in den eingegb® j er
gebieten. Die Ausdehnung auf die Ostni das
DurchfVO. Vorbehalten. Unabhängig dayu 6 straf- 
Gesetz überall da, wo bisher das de cu(jetenlalld 
recht allgemein eingeführt ist, z. B. i|T1 . £upff' 
(VO. v. 16. Jan. 1939 [RGBl. I, 38]) 
Malmedy-Moresnet (Führererlaß v. ■ g bei *-• 
[RGBl. I, 803]; vgl. die Zusammenstem* &
S c h ä f e r : StGB. S. 232 ff.). ,, „-kündet V0' '

Das Gesetz ist am 8. Sept. 1941 v , also a 
den und gemäß § 10 eine Woche da ’
15. Sept. 1941 in Kraft getreten.

Es hat r ü c k w i r k e n d e  Kraft. Straf'L.s na i i u t i n v i u c n u c  , .na d&  ''«aia
Von der Anordnung der Rückwirkung 

gesetze hat der Gesetzgeber bisher v ^ ‘;0I1 der .
sparsam Gebrauch gemacht. Abgeseh j jndet s 
Lübbe v. 29. März 1933 (RGBl. I, \ r ^ setz ß % j8 
die Rückwirkung noch in dem 
Straßenraub mittels Autofallen

Gesetz .^ 3 8

Straßenraub m ittels Autofallen v- ¡m örnsö 
(in K ra ft m it W irkun g  v. 1. Jan. 1 f  22. Junl eI-br- 
wegen erpresserischen Kindesraub •
(in Kraft seit 1. Juni 1936) und in S , altverbrV 
VO. i. Verb, mit § 1 DurchfVO.
Es handelt sich dabei im wesenthe ...g neu® e 
denen die Gesetze im Grunde nicht vorfruu 
bestände schufen, sondern ledig c+rafdrohl 1 |jea 
Strafgesetze durch Erhöhung der «ii
omaIi f  i"t f  rlirv X/orrrnnnrPtlllPlT lt l ... ma

rdnu

mitterieIle'1

n g  

in  ‘

auch fü r die Vergangenheit in £  n 
Forderungen der niemals zeitgebun
Gerechtigkeit brachten.

B. D ie  D u r c h f ü h r u n g s v e r V ^  0  ^

I. Die DurchfVO. v. 24. Sept. ümfan| feckt 
die näheren Bestimmungen über' er5 ^ £
Rückwirkung des Gesetzes. Grur , \< 0 ,  rücic- 
sich die Rückwirkung bis .zU”\ .T . rUchs- JLg 
bis zum Zeitpunkt d e s  Krregsau j . Sept-^jts

g

ch
einer’ solchen Zustim m ung in ^QebraU®'1 ^pri®*1* 
j . . _i_:_i__a „.„otirliinsf enl=L de®

nie fU- R'L inn-

wirkende Anwendung über den g iaat s a ^ i iW 6!? 
aus is t nur m it Zustim m ung de jjgjm v yo11 
lässig. Ob das Gericht jedocha  diesen g  maCJ.l+ 
einer solchen Zustim m ung in AgbraU®11 i snri® 
der rückwirkenden Anwendung ]ung ei .  
w ill, lieg t in  seiner Hand. Diese , E rg a ^g  (RÖ 
§ 1 der VO. zur D urchführung «na peZ 19
VO. gegen Gewaltverbrecher v. c 8
Bl. 1940, 17)._ ________

II. § 1 der DurchfVO. 5,rSanZvöilzugsbein def*S 
und spricht aus, daß höhere q  ist, folg,, 
Generalstaatsanwalt bei dem ist- SW
Bezirk die VoIIzugsanstalt V  Jungen fits'
und der StPO. _  t,fVO. ste‘“'7irUnIII. Im M ittelpunkt der DurchfV dem o g

-----------“ PJ’

einige redaktionelle Fassungsa
.steh td,

. n g i d S i 'm i i ' f e  oVtmark, o t
Idein Reich — ein Recht (F r c ’ S des ^  

können grundlegende Ande Qroßdeu 1 ¡n
nur noch einheitlich für das 0  W
eingeführt werden. Der Mor ^¡[t V ger"^ 
anders bestimmt und andei das
Berlin. . Auch der Kampf P g  & £ «  Ä
brechertum kann nur einheit 'c j eS Ges®~aZu "Tfii- 

So werden die §§ 1 bis 6 * °  mefl- 1östej ße- 
sätzlich von der Ostmark u „ rlingefl ce ,ort de
allerdings verschiedene Ander h ßte d
sehen Rechts erforderlich, o
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?mckers hr0Il' chen G e w o h n h e i t s v e r -
sam 1 Durch^Voa St9 B>) in ,d«r Fassung des § 4 
hmmenlianrrhA,0 - .erst ««"geführt werden. Im Zu- 
? rchfVo \g damit erfolgt zugleich (§ 4 Ziff. 2

& häItef) we1ie r ElnfÜhrUng deS § 181a RStGB. r l^ e ic h /s S  ne entsprechende Strafdrohung des 
jchenti-istc e"  Rechts (§ 5 LandstreicherG.) unzu- 

n^er sind U Wei Zuhälter oft Gewohnheitsver-U[̂  p.

ä i ,Li 8«rbi.r !ir,i* ? es neuen M ö r d e r -  oder T o t -  
DerCfliagigen sr' io!  die Streichung der
ÖsKtI°tsc h la I  34 bis 138 ÖstStG. erforderlich. 
\vS G'), beigudes österreichischen Rechts (§ 140 
üer sondern m T °tungsa,bsicht nicht gefordert 
konW^dlun«* . 5  »andere feindselige Absicht bei 
Ä  entfnr^ mÛ ch ein Mensch um das Leben 
sproc{! Ausga C t der Körperverletzung mit töd- 
D Ä d  künft; 'm,. A,treich und erhält dement- 

DJ V 0 .). rtig diese Bezeichnung (§ 5 Ziff. 1

sehr,??d hJd 1'^Bestimmungen über . Wu c he r  
geg£tetl der RStGB.) entsprechen den Vor- 
fä lf i  den gewPteurr- 'WucherVO. v. 12. Okt. 1914 
^UrLn M lc lin r f o aß‘.ge*1 und wiederholt rück- 
§ 3 7 rVo. (> Soweit diese Bestimmungen der 
wordp dQ. enthii nle, höheren Strafdrohungen des

Für <(§ 3 Abs waren> sind sie geltrichen 
v0nUr. eine SÄ  3 DurchfVO.).
?s*tiiaHSvveispanFere Bekämpfung des Mißbrauchs 1 lc|rk ‘ dPieren is  a j -be-steht-Wr-'dle“
u%tneUne § 281 ß l f r o nis wie j m A1treich, so daß 

§ 14̂  Wir(j «cStQB. von der Ostmark über- 
a RStGß

• Wurde in der Ostmark bereits durch

die VO. v. 20. Juni 1938 (RGBl. I, 640) eingeführt. 
§ 5 des Gesetzes und § 3 DurchfVO. heben diese 
Geltung auch hinsichtlich der Neufassung dieser Be
stimmung mit Rücksicht auf § 1 Abs. 5 Wehrkraft- 
schutzVO. besonders hervor.

Das österreichische Recht hat in § 459 ÖstStG. be
reits eine Bestimmung Über fahrlässige Herbeifüh
rung der Gefahr einer Feuersbrunst. Dennoch wird 
der neue § 310 a RStGB. auch von der Ostmark 
übernommen, um für die darin vorgesehenen Son
derfalle eine Rechtsgleichheit zu erzielen. Da dort 
jedoch § 309 RStGB. nicht g ilt und auch mit Rück
sicht auf die dortigen Strafbestimmungen gegen 
Br| ndIe/o n g  nicht eingeführt werden soll, dehnt 
§ 3 Ziff. 3 DurchfVO. den § 310 a RStGB. auch auf 
den Fall eines ausgebrochenen Brandes aus. § 310 a 
findet nur dann keine Anwendung, wenn die Tat 
nach einer Vorschrift des österreichischen Rechts 
strenger zu bestrafen wäre.

Die Bestimmung des österreichischen Rechts über 
Trunkenheit (§ 523 ÖstStG.) wurde schon bisher ins- 
besondere deshalb als unzureichend empfunden, weil 
es nur Verbrechenstatbestände betraf. Um auch auf 
diesem Gebiet die Rechtsangleichung herbeizufüh
ren wird durch § 5  DurchfVO. der Tatbestand 
der Rauschtat im österreichischen Recht neu gefaßt.

Diese Hinweise, die kein vollständiger Kommen- 
Gr.des Gesetzes sein sollen, mögen zur allgemeinen 
Erläuterung genügen. Die Bedeutung der Neuerun
gen geht über den äußeren Umfang hinaus. Sie liegt 
“  *?u.r in einer tatkräftigen Erfüllung von Kriegs- 
bedurfmssen, sondern ist darüber hinaus ein Mark
stein in der Gesamtreform unseres Strafrechts.

Die Bedeutung der Justizpressearbeit
Sonderaufgaben im Kriege

V«n Regierungsrat A l f r e d  K lü tz ,  Leiter der Justizpressestelle, Berlin

wenigen unmittelbaren Zeugen des Rechtsaktes 
®0."d«rn erfaßt weiteste Kreise des Volkes und ver-
Wrhr L ‘i nen £lei«hzeit>g praktischen Rechtsunter
richt und anschauliche Gesetzeskunde. Dies ist be-

nnd nützlich bei der Gerichts- 

Arbei tsrechtsf& ^  ^  Gebiet deS Z iv ii'  Und 
Auch deshalb verdient die Justizpressearbeit die 

Unterstützung jedes Rechtswahrers, weil sie von 
atlSSChlap-p’ehenfipr Rpripiii-iinnr ftir  zfizi /-«• s-Jr\r-\

%
«ineas Urt .

N S * "eben der Sühne für 
,U AKhe,n zu machende Tat eine
\  , «t
S ti'r «ö t i f . “  Sinne eilte öffeViTliihc VerbandUaei

# 0 ------  ciuu r v c u u a v u u u u u e n -
he i t  des Vol kes.  Wie aber könnte dieses Ziel 
erreicht werden, wenn die Justiz in den Augen des 
Laien „eine Welt für sich“  bleibt? Man verkenne 
ja nicht den verhängnisvollen Gedankengang, der 
Redensarten, wie „die Kleinen hängt man, doch die 

en f ' m i r r T r " /1 zu machende Tat eine Großen läßt man laufen“  oder „ein magerer Ver- 
e?higün|’ hp. Sau ckun§> Belehrung und gleich ist immer noch besser, als ein fetter Prozeß“  
¡Jigeren Sin * “ Gemeinheit bringen. Da- zugrunde liegt.

, Weitem„ oC- «me öffentliche Verhand- Wie oft muß der Rechtswahrer noch heute hören
daß man „um Gottes Willen nichts mit dem Ge-

-¿ec,, eiteren e- uc onennicne verüand-
c ^ irkn resse erfnrün” v ,die Berichterstattung — ....... ------------------------ .. ull_llls  ,f l l l  Qem , IP

n£ des Richte1? - Nnr so. beschränkt rieht zu tun bekommen“  mochte. Wer kenn™nicht 
K enterspruches nicht auf die jene verächtlichen Äußerungen über den Rechts'
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verdreher“ , dem man nachsagt, er helfe dem hart
gesottensten Sünder für gutes Geld, „durch die 
Maschen des Gesetzes zu schlüpfen“ ?

Kaum eine andere Berufsgruppe hat mit soviel 
Abneigung und Mißtrauen zu kämpfen, wie die der 
Rechtswahrer. Soll und darf man sich gegenüber 
einem derartigen Verkennen der Aufgaben und des 
Strebens der Rechtspflege passiv verhalten? — Nein! 
Denn wenn das Wirken des Rechtswahrers dem 
Volksganzen dienen soll, so genügt nicht sein Aus
richten „von oben her“  auf die Interessen der AIR 
gemeinheit; es muß zunächst aus dem „luftleeren 
Raum“  des Gerichtssaals 'herausgerissen und in den 
Blickpunkt der Öffentlichkeit gestellt werden. Der 
Weg dazu führt in erster Linie über den Gerichts-, 
bericht in der Tagespresse.

Untersuchen w ir jetzt die durchschnittliche Grund
einstellung der Rechtswahrer zur Frage einer engen 
(Zusammenarbeit zwischen Justiz und Presse! Nehmen 
w ir die Gründe Tür vdie dabei vielfach feststellbare 
Zurückhaltung unter die Lupe!

D e r R e c h t s a n w a l t  schenkt im allgemeinen 
den Gerichtsberichten in der Tagespresse große Be
achtung. Wenn er sich einmal gegen einen der
artigen Bericht wendet, so geschieht es fast immer 
im Aufträge oder doch mit Rücksicht auf einen 
Mandanten, und das Ziel seiner Bemühungen ist 
oft nur die Vermeidung der vollen Namensnennung 
eines von ihm vertretenen Prozeßbeteiligten. Er 
selbst bekundet sein Verständnis und Interesse für 
eine Zusammenarbeit mit der Presse dadurch, daß 
er Tageszeitungen oder den verschiedenartigsten 
Fachorganen bedeutungsvoll erscheinende grund
sätzliche Abhandlungen oder Gerichtsentscheidun
gen zur Veröffentlichung zuleitet. Er dient so aus 
eigenem Antrieb der Rechtsaufklärung des Volkes. 
Doch mit einer gelegentlichen für die Allgemein
heit oder die Belange einzelner Berufsgruppen be
stimmten Abhandlung ist für ihn die Möglichkeit 
zur Förderung der Justizpressearbeit auch er
schöpft.

Ergiebiger ist die Mitarbeit von Staatsanwälten 
und1 Richtern, und von dieser Seite her läßt sich 
zweifellos noch eine weitere Befruchtung der Justiz
pressearbeit erreichen.

D er S t a a t s a n wa l t  hat den Wert einer Zu
sammenarbeit mit der Presse in seinem Aufgaben
bereich eher vor Augen als der Richter. Er kennt 
zum Beispiel die Wirkung einer Fahndungsmeldung. 
Er weiß, wie große Dienste die Mitarbeit des Pu
blikums dem Kriminalisten bei der Aufklärung eines 
Verbrechens oder bei der Ergreifung eines flüch
tigen Täters leistet. Er erlebt es immer wieder, daß 
sich erst auf Pressemeldungen hin wichtige Zeugen 
oder weitere Geschädigte melden. Er kennt den 
Wert von Gerichtsberichten für den Schutz der A ll
gemeinheit vor Verbrechern. Er wird in Berichts
aufträgen oft genug auf Zeitungsmeldungen ver
wiesen und hat so ein Interesse nicht nur an der 
rechtzeitigen, sondern auch an der umfassenden und 
richtigen Unterrichtung der Öffentlichkeit.

Der Staatsanwalt weiß, daß die Wirkung einer 
Presseveröffentlichung um so größer ist, je weniger 
„trocken“  und amtlich ihre Formulierung klingt. Er 
wird im allgemeinen also schon aus eigener dienst
licher Erfahrung der Justizpressearbeit positiv gegen
überstehen und die Bedeutung der Gerichtsbericht
erstattung und die Notwendigkeit ihrer Ungebunden
heit an rein juristische Formulierungen und fachlich
nüchterne Sachverhaltsschilderungen anerkennen.

D e r R i c h t e r  dagegen steht der Justizpresse- 
ärbeit in seinem Wirkungsbereich ferner. Er stellt

■h bei eiet
die rein rechtliche Seite eines Falles ap ^ rrn ein̂ s 
Beurteilung der Notwendigkeit und inind. Ef 
Gerichtsberichts meistens in den V*ore, ^ entungs' 
mißt kleinen. -  für die Allgemeinheitj e  ¡ ¡#
losen — fachlichen Formfehlern, Un£ ¡cjjt be!j 
und Unvollständigkeiten leicht zUXie lind Dü3 
Anders ausgedrückt: er stellt an Foim jurjStjsche 
des für die Tagespresse, also für de JaisChe, da 
Laien, zugeschnittenen Gerichtsbericht 
heißt zu hohe, Ansprüche. f a l s ^ l X

Sieht er sich bei Anlegung diese «,esteht sR 
Maßs t äbe  wiederholt enttäuscht, so g:v zu d 
die Gefahr, daß er sich nun vollends P aUfsei 
Justizpressearbeit einstellt. Diese Passi daS St
der Richter aber würde dazu führen, a 0erJdfl 
ben der Justizpressestellen, durch nzen
bericht in der Tageszeitung dem X JeSt stark 
dem Rechtswahrer zu dienen, zumu 
schwert wird. de0 RcC,

Der Gerichtsbericht soll nicht, " “ [iichkeit nfL e  
wahrer und sein Wirken der duie neChtsp* J L
bringen und damit das Vertrauen z zllm Sc
festigen bzw. der Gemeinschaft aF,emente il° , (

[Deutsches

uod

<xe
de«

_ s°
tzbaf

icsugcu ul w. uci vjcmcuisu*“  p|erIiem 
gegen Schädigung durch asoziale . alis 
Wissen vermitteln, sondern darüber . ^  
D i e n s t  der  T a g e s p o l i t i k  f  und puL ch 
noch größeren Aufgaben u n te rg e o r \  wie .“ „de- 
gemacht werden. Es sei daran eri n aSgenscn arl 
die schlaglichtartige Beleuchtung f l Verbre „Xefl' 
fälle und anderer typisch jüdische , zUS?1i1t iieI1 
Hand von besonders ausgewählte urleins>c Ydon 
gefaßten Gerichtsberichten auch; d ju d e ^^ e  
und lauen Zeitgenossen aus “ nlar j entums> a die 
die Gemeingefährlichkeit des J brechen 1ü |1ftien 
rassisch bedingte Neigung zum ,,vehrma* vef' 
Notwendigkeit zu energischen X ¡ier dara j er- 
vor Augen geführt wurde. Es sei die J5 ̂ eR11
wiesen, wie die Presseberichte , rsChen
gerichtsprozesse in den einst P- 7asischf n u>1(J 
überzeugend mit den englisch-fran^ po ei*überzeugend mu uen -- , n2- r u‘~
lügen von der „kultu re llen  SfX *ufiäundedaß eia 
dem „barbarischen Naziterror zeigel1’ ,,tcbedc^" 

Schön diese beiden B e i s p i e l J ^ i c h ^  g*Schon diese oernen, uer^'Ghar &«
rich tig  gelenkte und eingese dRaL j t  ^
erstattung hohen politischen MägllCn[geR!j
macht werden kann. Von die• der X X . X
gerade in Kriegszeiten zum N maCht 'vCf1öbte • 
heit weitgehend Gebrauch S die &  urld ’ 
setzt voraus, daß, alle Beteihgt ^ j i e  ^

»s
ßC-
illf 
;tef

deutung der Justizpressearuciv- für ä sber’cL
Rechnung tragen. Das g ilt ö e n j s ^
der Justizpressestellen Richt«r efl
erstatter und nicht zuletzt fu i TaXi>

durch die PaP ^ r d XÖPf„Unr,olittsChenP ! f w iX lic ld '

anwälte.
Das Bild der Zeitungen ist in 

und die

Hervorhebung des außenpo‘ derf. ßaS:rhtsber*nef 
sehen Geschehens s ta rk  veran j er atf*Je.
selbstverständlich auch auf , henden / ,  
erstattung zur Verfügung s ordringüc -grunX ?tl 
Schriftleiter hat heute die J . e f r ^ r i '
sein Augenmerk auf die ge_ ?er inncrXjigeI,j p i '  
die einheitliche Ausrichtung d^g z u r^  jn Vtue einneirucnc “ ,,Pcrs zu* u*-,rf p*
lenken. Das braucht, kX inesX PscIiafthc ^ ¿ efl 
nachlässigung des lokalen, zU führ K ejcii > ge- 
turellen Teils der Zeitung die .^ltuXjtX

__r_l „.„’wf auf deinwahrt wird. Auch auf dem 
tung!

So hat heute der n u r XXugiing- 
bericht nicht die Daseinsber

te rh a lt f  dd-e ^
O e f l l i
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mag. Auch die lediglich den In- 
iriSe Veröffo ^fchtspfiege dienende, sonst aber zeit- 
rt» n Hinu. ltdlUn£ w’rd zur Zeit notgedrungen 
»!r treten müssen. Der in den Dienst
H inten An n?en Tagespolitik, der Stärkung der 
,i,Chtsber,Vn1bvYehr- und Aufbaukräfte gestellte Ge-ds Bericht u unu AuiDauKratte gestellte üe- 
cio nS> unri aber ver<iient jede nur denkbare För- 
tnJ1"1?. Anf^Ŵ r n'cht nur hinsichtlich seiner Pla- 
Ä b i i t f  m| chung und seines Umfanges im Ze'i- 

.r^  ¿¡(! r ndern auch hinsichtlich der Vorarbeiten 
S  die ¿UsdzPressestelIen.

S ,  zü werlreitsdlaft zur Mitarbeit an dieser Auf- 
iin5^ zu w;rIen> etscheint es mir erforderlich, Ein-

Staatsanwähe^0’ ^ 'e aUS Fre‘sen der Richter°er;'eilte
immer wieder läut werden.

grusig wCrfSt nacb U r t e i l s v e r k ü n d u n g ?  
eine!?fc?tzlichv di.e Frage aufgeworfen, ob nicht 
braft ^timimiffn i eder Presseveröffentlichung über 
3‘ 1 abcrB,,.. . * das Urteil oder pur dessen Reehts-ie!* "bgewarw das Urteil oder gar dessen Rechts
ten., Ansicht , . werden solltet Zur Begründung 
V0ru,tlgsberich.^ lr.d hervorgehoben, durch voreilige 
teils langen ' Junten in der Öffentlichkeit falsche 
M̂n 6rvveckt p„nTd. Erwartungen hinsichtlich des Ur- 

^ e'st and * ° nnten Zeugen beeinflußt werden.u-ist ai1fj ¿.eugeu ueemnuDi weraen.
Bebannbyvkerseits auf die Gefahr hin, daß 
'  vor -,u t=‘at)e amts- oder landgerichtlicher Ur-

, ‘Hierhß-A dem Gebiete des Zivilrechts — 
Nz J c-btliche« \r  Sesät werden könne, soweit diese 
^ CL, r höchst,-- u  at?d betreten oder sich in Gegen- 
* 'aiinl^enübp!0 • erlichen Rechtsprechung stellen.

A-D°tizei ',st darauf hinzuweisen, daß die 
(len^blärun,!' "fresse der Fahndung und wei

fe1 Puhi-^ege geradezu g ez w un g e n  ist,
?°§licli '^« is •>„ r die Tagespresse die Mithilfe 
L^nt Da„  uzurufen, und zwar so früh wie 
jlWfC: der Er trägt die nachträgliche Be-Afwert . Uer uas l uie nacmragucne ne-
L S e i l> n g  ^ g r e i fUng des Übeltäters, der An- 
jfeeh "ag wesl f , e.nr ‘bn und seiner alsbaldigen
t S t ä ?  AbscIir, Hh zur Beruhigung der Öffent- l?üh. ahigen u ^ch u n g  und zur Achtung vor der
-a bM,Dchor(j d schnellen Arbeit der Strafver- 

JJppe ein Senken wir beispielsweise an 
d* 1 S e i«11 Hitier:,” getrunhcner Kraftfahrer in eine 
S S th S et'ahnJ,U-n?c,n oder Wehrmachtsangehöri- 
S r0ffenfi- be>aüht l?t; Wenn der Gesetzgeber nach- 
Ai]fe be!i'cflkeit l  'S  aIle Verbrechen, durch die 
WjpHlu^'airnte 7 :?/* beunruhigt ist oder die sich 

ocfer CS cilcinunSen richten, wie z. B. 
S t  I & zUr AK,Sn ?8'sschiebungen, so schnell
erAah rd i  ,Uhca von ^leilui?g Zl‘ bringen, so geht 

'üug n n derselben Erkenntnis aus wie
S t ebef uber cjp,.aeAner laufenden Pressebericht- 
fi  ° S rLCir‘ V0rf nrhge Strafsachen.
Sßi^’ d̂er r^r Ht d!v 'n- ?€r Fresse behandelt wird, 
S  für i,?erüchtpK-r?I1Cbt m  unterschätzende Ge- Ä ] r klei^^febddung. Das giIt in steigendem
fJibSge es?evvichf;^e' Gerade dort ist bei der 
S k  'vCr’rj„°b eine f? r „Sachen und bei Prüfung 
H l  K ist au kaan S CroffentIichung alsbald ver- 
b S S a  p!,erd i „ ’ ke'n enger Maßstab anzulegen, 
hv "'i S H  I S t i r r  d l , . ,  vor der endgültigen ge 
S k u l l t  t f . i eststiU,LSJac,flverbaIt und die Schuld
tiSsSa S b  in eine«d dargestellt werden sollten.

lct dpbßr gar späteren Stadium der Er- 
h.~ br'I'WejpT ü rsp rii/v  ;n der Hauptverhandlung 
aSh'!,"MejScades . 2̂ 'chen Schilderung entschei-kSilür ndcs ) Psr iien Schilderung entschei- 
g S u iS 1 der 7^ Us;..S0. ist das sowohl für 

f ii^G  der „^verlassigkeit der Zeitungs- 
11 Ver+Pr '12eillchen Verlautbarungen

Ĉ sPfleol aUen, zur Zielsicherheit der c§e nachteilig,

Dieser Gefahr voreiliger, vorgreifender Presse
veröffentlichungen ist von seiten der amtlichen 
Pressestellen der Partei und der Justiz entgegen
zutreten. Das ist jedoch nur möglich, wenn diese 
selbst durch Informationen den wahren Sachverhalt 
oder doch die Gründe kennen, die eine Zurück
haltung geboten erscheinen lassen.

G e f a h r  der  Z e u g e n b e e i n f l u s s u n g
Die Gefahr der Zeugenbeeinflussung durch die 

Presse ist im wesentlichen ebenfalls in dem Augen
blick beseitigt, in dem die Vorwegnahme der Schuld
frage und ausschlaggebender Einzelheiten des Tat
herganges verhindert ist. Ein Zeuge aber, von dem 
zu fürchten ist, daß er sich in seinen Aussagen 
durch Presseveröffentlichungen beeinflussen läßt, 
ist ohnehin mit größter Vorsicht aufzunehmen.

Die Meinung, nur Urteile des RG. und allenfalls 
der OLG. dürften in der Tagespresse besprochen 
werden, damit nicht falsche Rechtsauffassungen und 
-auslegungen verbreitet würden, ist unbegründet, 
weil die Justizpressestellen ihr Augenmerk stets 
darauf richten werden, daß die r i c h t i g e  A u s 
w a h l  getroffen wird. Ferner muß berücksichtigt 
werden, daß die destruktive Haltung heute aus der 
deutschen Presse verschwunden ist, daß die Tages-, 
besonders die Parteipresse oft sogar die erfolgreiche 
und auch anerkannte Vorkämpferin für den Wandel 
der Rechtsprechung und die Sehrittmacherin für not
wendige Gesetzesänderungen gewesen ist. Erinnert 
sei beispielsweise nur an die lange heiß umstrittenen 
Fragen nach den Grenzen der Sorgfaltspflicht des 
Kraftfahrers vor Bahnübergängen und nach der Be
rechtigung des Berufsfahrerbegriffes und an die Ge
biete des Miets- und Versicherungsrechts.

Über Zivilprozesse ist wegen der Verhandiungs- 
weise, insbesondere wegen der weitgehenden Be-‘ 
zugnahme auf die dem Pressevertreter nicht ohne 
weiteres zugänglichen Schriftsätze der Parteien eine 
Berichterstattung aus dem G e r i c h t s s a a l  kaum 
möglich. Außerdem sind die auftauchenden Rechts
fragen so vielseitig und ihre Beurteilung so abhängig 
von den Besonderheiten des Einzelfalles, daß der — 
durchweg juristisch nicht vorgebildete —- Gerichts
berichterstatter mehr Verwirrung als Klarheit schaf
fen kann. Ich glaube deshalb, daß die nicht minder 
wichtige und notwendige Presseberichterstattung aus 
dem Gebiet des Zivilrechts nur dadurch ermöglicht 
werden kann, daß der Presse durch die Justizpresse
stellen geeignete U r t e i l e ,  evtl, sogar in zweck
entsprechender B e a r b e i t u n g  zugeleitet werden.

Dabei sollte allerdings die endgültige textliche 
Gestaltung des möglichst knappen, klaren und un
mißverständlichen Pressematerials im Interesse der 
Vermeidung einer Uniformität der Presse und der 
Gewährleistung der Volkstümlichkeit der Ausdrucks
weise dem einzelnen Schriftleiter überlassen bleiben. 
Voraussetzung auch Tür diesen Zweig der Justiz
pressearbeit ist die verständnisvolle Mitarbeit des 
Richters, durch den der nötige „Rohstoff“  geliefert 
werden muß.

V o l l j u r i s t e n  als G e r i c h t s b e r i c h t 
e r s t a t t e r ?

Oft wird von Rechtswahrern die Forderung er
hoben, der Gerichtsberichterstatter müsse Volljurist 
sein, oder aber Richter, Staatsanwälte und Rechts
anwälte sollten den Gerichtsbericht durch selbstver
faßte Aufsätze über die verschiedenen allgemein 
interessierenden Rechtsgebiete und Spezialfragen er
setzen.

Ersteres halte ich für falsch, letzteres nur mit
270
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starken Einschränkungen für durchführbar. Der Ge
richtsbericht in der Tageszeitung ist für den juristi
schen Laien bestimmt. Der Rechtswahrer findet oft 
nicht die volkstümliche Form und den unterhalt
samen Plauderton. Er wird von dem Zeitungsleser 
allzuleicht als schulmeisternder und in eigener Sache 
plädierender Prediger verdächtigt und — abgetan. 
So wie der Gerichtsberichterstatter aber das Streben 
nach der Volksverbundenheit der Rechtspflege för
dert, so sollte der Rechtswahrer durch eine Unter
stützung der Pressearbeit die nicht minder wichtige 
Rechtsverbundenheit des Volkes zu vertiefen suchen.

Selbstverständlich können volkstümlich gehaltene 
und allgemein interessierende Rechtsfragen be
handelnde Aufsätze von Rechtswahrern die Aufgaben 
des Justizpressewesens fördern und die Gerichts
berichterstattung e r gänzen ,  nicht aber sie er
setzen. Artikel werden besonders angebracht sein, 
wenn es gilt, der Allgemeinheit einen Überblick 
über die praktische Bedeutung von Gesetzesnovellen 
oder über die rechtliche Beurteilung von örtlich be
sonders häufig auftretenden Straftaten zu geben. 
Sie sind um so unentbehrlicher, je nüchterner und 
farbloser etwa die eigentlichen Gerichtsberichte über 
derartige Rechtsgebiete sind.

Besondere Bedeutung kommt grundsätzlichen Aus
führungen über das Gebiet des bürgerlichen Rechts 
und dort wieder über wichtige Fragen des täg
lichen Lebens, wie z. B. Mietsrecht, Haftpflicht und 
Arbeitsrecht zu. Denn während über die Tätigkeit 
und Aufgaben der Strafgerichte täglich in zahl
reichen Zeitungsberichten geschrieben wird, fehlt 
aus den bereits dargelegten Gründen oft eine lau
fende Gerichtsberichterstattung über Fälle des Zivil
und Arbeitsrechts. Gerade letzteres greift aber häufig 
unmittelbar in das Leben des einzelnen ein. fdier 
müssen die Bemühungen, durch Veröffentlichung 
grundsätzlicher Urteile und aufklärender volkstüm
licher Abhandlungen belehrend zu wirken, deshalb 
vervielfacht werden. So wird gerade ln Kriegszeiten 
mit ihrer notwendigen Umstellung im Wirtschafts
gang und Arbeitsprozeß dem einzelnen viel Ärger, 
Zeit- und Geldverlust erspart.

E i n s e i t i g e  V e r w e r t u n g  des A n k l a g e 
i nha l t s?

Oft wird auch darüber Klage geführt, daß von 
den Gerichtsberichterstattern der Inhalt der An
klageschrift überbewertet und das Urteil der so ge
wonnenen Tatbestandsschilderung angehängt wird, 
ohne Berücksichtigung der eventuell in tatsächlicher 
oder rechtlicher Hinsicht abweichenden Feststellun
gen des Gerichts. In diesem Zusammenhang taucht 
auch der Vorschlag auf, zur Abstellung dieser Miß
stände künftig seitens der Justizpressestellen keine 
auf die Anklageschrift zurücTcgehenden Termins
zettel oder sonstigen Informationen an die Gerichts
berichterstatter zu geben. Dadurch glaubt man, diese 
zwingen zu können, sich ihren Bericht durch un
unterbrochene Teilnahme an der Hauptverhandlung 
selbst zu erarbeiten.

Die Klage ist auch in diesem Falle begründet; der 
Forderung stattgeben aber hieße, das Kind mit 
dem Bade ausschütten. Zunächst sei darauf hin
gewiesen, daß das Gericht mehr als bisher üblich 
der Justizpressestelle abweichende Urteilsfeststellun
gen in besonders wichtigen Fällen von sich _ aus 
■mitteilen sollte, und zwar unverzüglich telefonisch. 
Dann ist die Möglichkeit gegeben, die Pressever
treter darauf und auf sonstige Sonderwünsche recht
zeitig hinzuweisen.

Solange e in  Berichterstatter seiner Zeitung täg-

[Deutsches R e c h ü J ^ i.

lieh drei, v ier oder noch mehr <2ffSS5
liefern und diesen vielleicht sogar noc rsChiede 
Zeitungen des betreffenden Verlages einzeln, 

____ „„II Wann er Qu geru<>Fassungen genen soll, solange tu*»“  ~u„ett. DC Thr 
Verhandlung nur kurze Zeit beiwohne ^  mejr
sichtigt man, daß der Pressevertreter , :örentii>
Prozesse, wenn auch nur zeitweise, m ^sw er^JH ü L t ö S t j  w e n n  a u u i  n u i  ¿ v u .» *— -  /V lw VT .
als sich schließlich zur pressemä'lug „^ijch, ^  
geeignet erweisen, so erscheint es v ß w
er zu verschiedenen Hilfsmitteln £,r j ipverschied so 
sich die Gerichtsberichterstatter a U , , ¡¡glich da u. 
Sitzungssäle verteilen und dann nac <er aub, 
erfaßte Nachrichtenmaterial untere j j eaIzU 1 ̂  
sehen, so stellt das bestimmt kei ^¡eden,^ 
dar. Diese Arbeitsweise ist je,d°en, f e r ^ ' inSh2lc\i- 
Methode vorzuziehen, dem Inhalt¡¿ Itia e a  BÄeiS' 
der Justizpressestellen, eigenen tu der Fc ^  
tungen eines kleinen Ausschnittes igani 
aufnahme oder dem Plädoyer des ¡¡esem da11 
„Tatbestand“  zu entnehmen und ä
fach das Urteil anzuhängen. ^  atejjen, iri“

■vor

1 '  uc de11 
,wa tS ei»‘

Es dürfte aber 
einen sich auf die

mzuhangen. tehen, o«
r außer Zweifel sw enc
die Anklageschrift: 8 ff
__„ —¿i.vhc+pn Pio/-L Ai

her
einen sich aui uie e|jsw*‘ ¡.guS'-'-
wenigstens den wesentlichsten „¡nen
hebenden Terminszettel und oh den £l; nd#' 
des selbst erarbeiteten Materials Bea,nSthei de.r 
Pressevertretern die sich ergebe ' *eüi aSlltldaLlĈ 
gen viel schwerwiegender sein presse *tjrechtef
heutigen Praxis. Den Belangen , ¡^lich s 
der Rechtspflege wäre so unverg rjch*'
gedient. ,pr

Die Zahl und die Qualitat. d5 abe, die,n'ch b;. 
erstatter zu steigern, ist eine A &-nnen. “ ¡er«re?.1. 
Justizpressestellen allein losen feIlit es

ich

eine Kuue. iu c i der»
gedeutet sein: die Abneigung eticW*Y':'rüfö he. 
leiter gegen eine T ätigke it als gpezialis.!?jjche'■ fojr 
ter, die N otwendigkeit e lpRach Pn°ch ^ rb‘flS  
dieses Arbeitsgebiet, die v ie lf ¡hafte 
Zahlung nach Zeilen, die m f nllendie l 
zwischen dem Schriftle iter vom E<£
Gerichtsberichterstatter. _ siCh

f f

tan werden: alle die G^rlCoeanstandU^ ur)d as- 
treffenden Hinweise und Be* „mitte lbf öer a c-
von den Justizpressestellen ¡t de ¿¡e
ihnen allein ausgegeben “ " L J t f e r i g  ^  
berichterstattern selbst besp gibt stäilC}* cbei'
schieht dies auf Umwegen, ur jVtiß zW>s_sejt$

« V .  f lJp‘ver

stärktes . S a t t r t  J  
Schriftle itung und GerichtsbeF aifli
und zwischen Gerichtsbe c 0\ge is* (jchal 0P ’
Pressestelle andererseits. I  r(jen, a oßetl ' ,
Gerichtsberichte farbloser ,.eben der °  der
lieren und als Fremdkörper p rmeS
sehen Linie des Tages st freie E v0ll SP f  

Falsch wäre es auch, Vielza, ¡ßt eS ms$ 
Justizpressestellen durch _  Recht Bit fj;lustizpressesteuen a u w  Recht cUGg r
egelungen einzuengen. M it Tätigke‘ { W  ¡f d
Vbs.3 der Richtlinien fü r d̂ e 1 .1 ^ 1 ^ 1 1  
,ressestellen (AV. des R gJ 'der 
tilg. 88/381): „Aus der N u t u r j i Ä f ,  
ribt sich, daß die Arbeitsweise fe„d n
1 i. r?: — »/-v rti't »-I f'fptl
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3 • • ; Mehr noch als in anderen Verwal-
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i lLur nocn ais in anderen Verwal- 
" ess,>stellen von” ^  dnr E rfo lg te r Arbeit der Justiz- 

^atkraft, " ...........
ü 'Ssesteli’gn J-1,VJ1K uci rtiueu uer jusuz-
-•er T'a+kraf+°n-u er Persönlichkeit ihrer Leiter, von

tiative tZ  ,Um?ic.ht u.nd der Fähigkeit, nve zu entwickeln, ab.“

C ^ ß I icghiftU n g  I a b i I e r  Ch a r ak t e r e ?
Ver

licher Sondermaßnahmen und ihre Auswirkungen in 
der 1 laxis müssen der Öffentlichkeit immer wieder 
vor Augen geführt werden, und zwar außer in Ge
richtsberichten auch in allgemeingültigen Abhand
lungen. Sind Verfehlungen einem größeren Per
sonenkreis bekannt geworden, was um so schneller 
zu geschehen pflegt, je kleiner der Ort des Ge-cphphiiMo o _. _Uia* . üuch x. x . , je iviGinci uer 'u r i  aes ue-

C lä re n  „ ,J id darauf hingewiesen, daß labilen scbehens ist, so ist eine Erörterung in der Tages- 
eicrp eröffenI,; yor allem Jugendlichen durch Zei- Presse_ schon deshalb erforderlich, damit jede Ge- 
eben6r krim;n„u ngen über Verbrechen Anreiz zu ruchtebildung — etwa im Sinne jener; bösen Sätze,, die
C i 0 Wie , Betätigung gegeben werde, Kleinea han&d man, und die Großen läßt manira+ w*e , ,  , ® & gegeuen weroe, , f “  “ “ ''s 1- uic vironen laut man

atur- urch Verbrecherfilme und Schund- P. ,e,n ,,°der »wo kein Kläger ist, da ist auch kein 
cftoti Richter“  — vermieden wird.

. AI1e diese Gesichtspunkte und die sich aus ihrer 
eingehenden Betrachtung ergebenden Lehren sind 
zu beachten, wenn man von dem Problem der Be
einflussung labiler Charaktere durch die Gerichts
berichterstattung spricht und nach Wegen sucht 
den sich insbesondere für Jugendliche dadurch etwa 
ergebenden Gefahren wirksam zu begegnen. Bei der 
gebotenen Sorgfalt kann von ungünstigen Auswir
kungen auf labile Charaktere kaum noch die Rede 
sein, mmer wenn behauptet wird, daß jemand durch 
Gerichtsberichte zu einer strafbaren Handlung an
geregt worden sei, sollte man zunächst prüfen, ob 
dieser —- meist jugendliche — Labile nicht ohnehin 

°der später zu dieser oder jener Gruppe von 
tvecntsbrecnern gestoßen wäre. In der überwiegen
den Mehrzahl aller Fälle wird sich dann zeigen, daß 
es sich hier gar nicht um einen Willensschwächen, 
leicht beeinflußbaren und unreifen Menschen handelt 
sondern um einen bereits dem Hang zu Missetaten

'.ä ^ Û anSesn»Ve,!'liIeich fordert den Widerspruch 
geschi.d<‘d.itera+7,Cht Yon »Verbrecher“ -Filmen und 
eitlf. i iankten d Ur\  d so v°n konkretisierten, ein- 
■.VerK^eichslv?^1̂ ^ 0- Man müßte> wollte man 
% ,;rrthern n J®ls schaffen, entsprechend auch von 
ihrer V>er odcr „Schund“ -Artikeln

Sptl Csatntlin,+1 konnte die Gerichtsberichte in 
Ver^dverstä , . 0  charakterisieren?
% t^cl>ens/ m ’^hdürfen gewisse Einzelheiten eines 

T'!laßllahmpn0n.ders raffinierte Tricks und Vor- 
^efe Scspress 1 ?Iaes zünftigen Rechtsbrechers in  
StA , VerbietL nicH  ausführlich dargelegt werden.

nur vori. llch Schilderungen über ein — 
T^UnriS ''VohI]PilÛ er^ ebend ~  von Rechtsbrechern 
&n“ rUtig kJ  ea °der über Anerkennung und 
e; geflkl.selbst^ n hend? Wagnisse und „Leistun
gen y dich, a] ' derartige Verstöße wären genau
Ä  R ic h e r  ,Wenn man im" Film oder‘Theater 

»Nh-° Ite, dcmVOl\ einem Schauspieler darsteiler 
Anjaieti des pllJ.Vf Qrund seiner Beliebtheit die 

feeit i 0|Ite ¿an »Jims- in jeder Situation gehören, 
öftl s>ch ührw"126Iheiten des Tatherganges,

g Ä j b  Ä “ P l f “ r . < *  Presse .eigfeni

* 1  Von einem Schauspieler darstellen ,,rn um einen bereits dem Hang zu Missetäter
A i^ ie r id ^ ^  auf Grund seiner Beliebtheit die rechnen^ist. ^  dCm Verbrechernachwuchs zuzu

nnti .* 1 eignen,
ä^Ung Ä  Wiederholen, also nicht etwa 

erL̂ ö da SchuldpJ Verbrechens, bei der Fahndung 
.P o lize f!1 «der seinen Helfern, bei Ab-
bpi r ]  Ucnetl E rm ittln  no-pn hP! ÄnHarro.

Ä ßS

rechnen ist.
Mag die Schilderung eines Kriminalfalles in Schrift, 

Wort oder Bild diese Entwicklung zum Bösen viel- 
Richt auch beschleunigt, mag sie dem verbreche
rischen Willen eine bestimmte Richtung gegeben 
haben h e r v o r g e r u f e n  hat sie ihn nicht. Dem- 
gegenuber aber steht die heilsame Wirkung der
S i P n l l n P r i i n  r r  n u f  >4«'» — „ H i .  t  « .  « °  .  .  .

bei d S CM n Ermittlungen, bei Anklage- | ê ™ ber aber steht die heilsame Wirkung der 
Hinweis auf dm demnächst be- auf d,e ™ ht aüs verbrecherischer Nei-

W(>rnAlra,ndIunS) während des Termins s?nder'? aus Abenteuerlust und moralischer
fe ^ t i l nzIichei?&1'oh auch noch aus Anlaß einer d nreJ e ,in".crIicb unausgeglichenen Charaktere, und 
5ck" n Vpl-handlung. Das könnte, ab daS Sind d,f‘ mP,0+An A" f *'------4 -------------- -

noch aus A n la tT ie ?  y - i f e  innerlich. unausgeghch7nen C h a rä k t^ u n d  
WyS, !,°a allem VeJ land!ung. Das könnte, ab- d! * d „nd die meisten. Aul sie kommt es entschei-
SSWöS l'a n d lander.en> ^¡cht den Eindruck er- de" d an/  . +
i se e es sich hierbei um immpr npup Danut ist auch dieser Einwand gegen die Ge-

! \ " f a l  

h

Straft^es Slcb hierbei um immer neue • P,31?1* . ’f t  aucb dieser Einwand gegen die Ge- 
von ,, l und als wimmele es in richtsberichterstattung entkräftet, gleichzeitig aber

11 Verhro^I----_____  r-r . ~  darerptan WP rh r>  °  I___ T, & . .

W ic  uei zp;+i - L . 1,11 Jcuocn entstenen,
Sseti(ild Abiu-fr,l ICl we>tem Auseinanderliegen 

iJ lJ 'J n g  u n t e r l ä ß t ,  dem schnell 
ii^'gCh w ^ Iich ln 'r l1 dastehenden Zusammen- 

^ ‘ederbni ^ abei bedarf es jedoch keiner 
llcC er kurze« Dng von Einzelheiten, sondern 

^ "gen. Bezugnahme auf frühere Ver-

st S t

de L
s ' c h t l

r  und als wimmele es in * ̂ msuencnierstattung entkräftet, gleichzeitig aber
lsche F; e>'brecherischen Elementen. Der darg?tan.!f }velohe Gesichtspunkte zu beachten sind, 
®s bei y llr 'o b  kann jedoch entstehen, '¡m Veröffentlichungen aus dem Tätigkeitsbereich
ld Abir14 -Job weitem Auseinanderliegen 5er btrafverfolgungsbehörden eine noch nachhal

tigere erzieherische Wirkung zu geben.
Eine wichtige Aufgabe der Justizpressestelle gerade 

wahrend des Krieges ist es, darauf hinzuwirken, daß 
trotz der Platzknappheit die U r t e i l s b e g r ü n d u n g  
in }hren wesentlichsten Punkten w i e d e r g e g e b e n  
wum, damit der Leser den richtigen Eindruck von 
der Persönlichkeit des Täters und der Wertung der 
Tat unter Berücksichtigung der durch den Krieg 
veränderten Verhältnisse bekommt. Nur so wird 
man oft der Öffentlichkeit die Notwendigkeit einer 
besonders schweren Bestrafung verständlich machen 

«  rein örtliche nur .so ein Abweichen von Strifen erklären können’
•W1 t>eides ira °n der Presse der N-irhh^ i a^e,n’ die in äußerlich ganz ähnlich erscheinenden Fällen

X Z e ig e n  Reiche« f ih i«  Nachbarbez' rke verhängt worden sind. G ilt diese Forderung nach
J r  ¿Jtrag Cher i d ? Ä T - enf  Werd5n‘ oiner eingehenden Würdigung der Urteilsbegrün

k °  fai^dchtju6*1 wird eine ir p j iU  be'  düng auch ganz allgemein, so ist ihr doch bei^dem
1W Kriegsstr.freclit mit* seine, weite, S trafrataS. und

ein« . & 1111 1 Mlze sem- seiner einschneidenden Bedeutung eine erhöhte Be
achtung zu schenken. Hier ist ein ausdrückliche" 
Hinweis auf die Besonderheiten des Einzelfalles 
durch Staatsanwaltschaft oder Gericht oft uner 
läßlich.

\ ' S U n S r e i n  ö r t l i c h e r
si < IS sollte m n t e r e s scn

%
h. in rvjn »'-1UL.1I, UdiJ DtTlCITlC uueF

e,tie ro-m .. Bezirk begangen worden! Jt i f r r e m  örtHr-Uo l . u ...

iaN<tllSch , .
kiit;»ch *ait "Me Pl- «im matze sei

V i S  s.°Icbei er u b erfü tten ing  des Zei 
boiitjjJedoch (,:lJ T lJ d sbcrichten ist, e 

• Qpr..i n? Schönfärberei und 1

Zeitungs-
Jeh p i n ä o ' i s t ,  ebenso 
ierado v  Ŝ bonbärberei und Vogel- 

die Notwendigkeit strafrecht-

270*
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Das „Unternehmen“  als Rechtsgebilde1)
Eine rechtspolitische Skizze

Von Rechtsanwalt und Notar W a l t h e r  S t e f f en ,  Berlin

Von „Unternehmungen“  spricht man in verschie
denster Bedeutung. In dem Sinne, der hier inter
essiert, bezeichnet das „Unternehmen“  stets eine 
marktversorgende, wirtschaftliche Einheit bestimm
ter Art, die in der kapitalistischen Periode des 19. 
und 20. Jahrhunderts besonders prägnante Erschei
nungsformen gezeigt hat.

,Wir werden im folgenden die Gestaltung der 
„Unternehmung“  in der kapitalistischen Wirtschafts
epoche darstellen und sodann die Wandlung, die sie 
bereits auf dieser Wirtschaftsstufe und seitdem er
fahren hat, und daraus die Folgerung ziehen, daß 
das eigentliche „Unternehmen“  als selbständiges 
Rechtsgebilde von seinem Inhaber objektiviert wer
den kann wie die juristische Person, gleichgültig, ob 
es ein Einzelunternehmen oder Gesellschaftsunter
nehmen ist. W ä h r e n d  j e d oc h  das „ U n t e r 
n eh me n “  v o l k s w i r t s c h a f t l i c h ,  b e t r i e b s 
w i r t s c h a f t l i c h  und  im Z u s a m m e n h a n g  da 
m i t  S t e u e r  r e c h t l i c h  nach a l l e n  Sei ten  
d u r c h g e a r b e i t e t  i s t ,  t r i t t  es als r e c h t l i c h e  
E i n h e i t  n u r  z ö g e r n d  in  E r s c h e i n u n g ;  das 
heißt, vorhanden ist es auch als Rechtseinheit, es 
fehlte nur bisher der letzte Schritt, um es als solche 
anzuerkennen. Diesem Versuch dient die folgende 
Betrachtung.

Das moderne „Unternehmen“  als marktversorgen
des Gebilde ist ein Kind des 19. Jahrhunderts. W ir 
begegnen zwar schon im Altertum1 und Mittelalter 
und später großen Wirtschaftseinheiten, besonders 
den großen Bankhäusern, Handelsgesellschaften und 
Reedereien des Mittelalters, den großen Grundherr
schaften und besonders Fronhöfen. Wirkliche „Un
ternehmungen“  moderner Art entstanden aber erst, 
als das „Unternehmen“  selbständig wurde und sich 
von der Familienwirtschaft mehr und mehr löste. 
Diese Entwicklung setzte eine voll durchgebildete 
Markt-, Geld- und Kreditwirtschaft sowie eine 
durchgebildete Arbeitsteilung in der Volkswirtschaft 
voraus, zu der erst das 19. Jahrhundert mit seiner 
entwickelten Technik, den großen Erfindungen und 
der Bildung großer Städte und Verkehrsmittel die 
Grundlage schuf.

Das Merkmal der modernen „Unternehmung“  ist 
die Ü b e r n a h m e  r e g e l m ä ß i g e r  L e i s t u n g e n  
o de r  W a r e n l i e f e r u n g e n  f ü r  den M a r k t  
u n t e r  E i n s e t z u n g  von  K a p i t a l ,  A r b e i t  und 
e i ne r  p e r s ö n l i c h  t ec h n i s c h e n  O r g a n i s a 
t i o n ,  u n t e r  Ü b e r na h me  des R i s i k o s  und  
m i t  dem Z we c k e ,  G e w i n n e  zu e r z i e l e n 2). 
Die „Unternehmung“  der kapitalistischen Wirtschaft 
will nicht Familienglieder oder Kinder versorgen, 
sondern Gewinne erzielen. Das Geschäft ist Selbst
zweck geworden. Dabei spielt nicht nur die tech-

Ü Im nachfolgenden Aufsatz macht der Verfasser den 
Versuch, das Unternehmen als selbständiges Rechts
gebilde aus dem modernen Wirtschaftsdenken heraus 
von dem Schicksal seines Eigentümers zu trennen. W ir 
geben die Gedankengänge des Verfassers als Anregung 
zur Kenntnis, wenngleich w ir ihm in wesentlichen Punkten 
(weitgehende Haftungsbeschränkung) nicht beistimmen 
können. Schriftleitung.

2) Vgl. u. a. S c h ' m o l l e r ,  „Grundriß der allgemeinen 
Volkswirtschaftslehre“  I, 460, 501, auch S c h u m p e t e r  
im Handwörterb. d. Staatswissenschaften Bd. VIII S. 476
(Artikel „Unternehmer“ ).

nische Seite eine Rolle, sondern u
Kunst des Organisierens, der Mensch Oes3”’ 
die Eingliederung des Betriebes i reWinnsbe Her 
getriebe der übrigen Wirtschaft. Da ^m a l . f 
als Selbstzweck ist das prägnanteste m  rf nr 
liberalistisch-kapitalistischen Jahrzehnte Fähigfee  ̂
eine beispiellose Virtuosität. 7 ;ualters 'Ifl 
zeichnen den Unternehmer dieses z. 
ten wie im Schlechten aus. 0rentwicj f  .„d

Ts versteht sich, daß sich d’f, JLehmen9 . :eb 
Merkmale des kapitalistischen „Ün öroßj^Ljs-
Unternehmers am prägnantesten 1 cj[e vc’Jl2-en
ausbildeten und das umgekehrt d ßlinternd1!”  j ¿efl 
Setzungen gegeben waren, 0 l’0 .irfehlt, bf  aus- 
sich bildeten. Dennoch wäre es\ . zejtalterS g. 
Unternehmungen dieses Wtftsch n(j an

die

betriebe zu denken. . ch das ^  e.
Neben den Großbetrieben spie ß ß ß -

Unternehmen, teils Einzelbetrie > ^  trägU^s.
oollnoii off oitio (TPfinC IvPJ „ 1 „«.«-iPrliD*' 1
unternenmen, teus c in z c iu ^ **--  nd 
Seilschaft, eine hervorragende K o i, !nterneb inhabe,r 
aus Züge des kapitalistischen der
Gerade m it diesen Unternehmung > dje sog* ^»5 
bei den Einzelfirmen, kurz £es Jsl’ iiflS v?r a. vW 
kaufleute des HG B. sind, w o llen -pue der La üii0
befassen. W ir  scheiden die Bet u and^ e!.her deil 
Forstw irtschaft aus, ebenso me ^  ud
Personen, deren Gewerbebetrie hiiia & ß
Um fang des K le ingew erbebetneb^ HÖ&
die nicht als Kaufleute im binn rSönhcbe \ j f t { 
HGB.) gelten, da beide nach der P ^  a lS j^flg  
wie in den sonstigen Wesenszugen ^  ge
nehmüngen“  in der zuvor ges jdlerea
angesehen werden können. v0n ß  ß

Die Rechtsgestaltung dieser o  • als ß ß  
„Unternehmungen“  hat - -  ’]srecfits ß \ ß ß  
Kapitalgesellschaften des Han unse,e ,e
veränderten W irtschaftsauffas ° lia
Zeit nicht Schritt gehalten. . ftsVerfass&  ß .

ihre Wesensart zunächst bei J Otoßüoil KJ-, 
Kapitalgesellschaften betrieben ßildung Vefe ß  
mungen, dann besonders di soast^  ve ß , i et- 
teilen und Trusts sowie durch ]ieraus 
gungen so weitgehend aus ■, deratm eioev 04 
daß die spätere sozialistisch ¿ ß
nehmungsformen berei s als den g  de 
zialistisclien Wirtschaft
ihrem Standpunkt nicht g  djesen ger 1 ( f t  
unter anderem muBte ß  '
fr.rm pn dm-rhirefuhrte Lqsi ihre ,
Schaftsgebilde von ihren. I ...„¿ {gu tig i■ jicbe ¿ ß f t  
jektivierung und Verselbs j j e sbf fnteU!cb ß  
i ung der Unternehmungen des tjcli af ej
erleichtern. Die Distanziei natiir ^  b j,ei
von seinem Inhaber l \ n^ u(reSe llscßäJ L n  al/esSÖSh&ÄSSSaS

' das

' am Pr
lA.il atil .JA*»«.*»**«**.,-----
Diese Objektivierung
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if'?, uncj eiri. Eigenvermögen der Gesellschaf
ten  MomICi  d‘e beschränkte Haftung. Diesp

&  ..........................................■Se
;r.nehtr

jp. k.0rinte Crl, • '” ** O'.uuiucu nucs miiauers.
H;r jUristiSnhile i? fn’ als °h  hier eine Besonderheit 
«in« ai,cii der p  ,.ersonen vorliegt. De lege lata ist

rnternoin ê Be.deuten praktisch die Loslösung 
ii .-'«en, U;i*ltnensinhabers von den Geschäfts- 
p f̂fUehrnen Um&ekehrt, die Unberührtheit des 
der • nnte sch*'V° n den Schulden ihres Inhabers.

ein. auch der p „ersoneii vorliegt. De lege lata ist 
.  optisch! -p-a ' Rechtspolitisch bedeutet es aber 
.\U;dle jurist ;o lUscIaun& wenn man glauben wollte, 
tesit.® 11 Personen in der vorbezeichneten
nächtlich , ileren zu können, ein Fehler, der sich 
m,.ur Und a,raus erklärt, daß man d ie  Rech t s -
% a i r ai c h f aeSI P r o b l em der  » U n t e rn e h -  
^scl L^eit dp!eDr k a n n t hat ,  als die bunte Man- 
7p:i affen Rechtsformen des HOB. und BGB. 

itig In Ude‘, Entsprechend dem Zuge der 
:m Tr¿fn be’ der Rechtsgestaltung me h rals v v,n t rä n- u t l i ne t

Schüf °P den d e r U n t e r n e h m u n g e n  au 
v0ti h ie Reriu ,t.e r n eh mu n g e n  selbst ,  und
Lin,.,e:r obiei,trS eb>lde von der subjektiven, nicht 
nis$!üjheriiM,!lVGn Seite her. Man unterschied die

s,
und

, ternelitv, aeue h'er- Man unterschied die 
° C  der b,",r .TUt?Sen, die Gesamthandsverhält- 
ScLff11 Han(|,.?er ich"rechtlichen Gesellschaft, der 
fen Ai1 Und (i-̂ S.eselIschaft und Kommanditgesell- 
yareil?6 Rechtsf JUristischen Personen und Stiftun
gen

-nn- J'Q. j ; 0 0 }1 der Reederei, Versicherungs- 
KluiiPri^er ’aiiRT bergrechtlichen Gewerkschaften 
K t? T  als h ier betracht bleiben). Das „Unter- 
®rgab aVch die p°ndere Rechtsform gab es nicht. 
Ü t̂niih h nirlnestaltung der juristischen Person 

sondl aU? der Erkenntnis der „Unter- 
pktsgeh;> fn lst  aus dem Bedürfnis entstän

de) .Artig- r„ „T ,..e mit anonvmen Inhabern undfkl rechu,'1  md: anonymen Inhabern und
fhassenP 15 Aktionsfähigkeit zu besitzen, 

, C i sbetriebepnbaft auch da angewandt, wo von 
I S \ooblem n nicht die Rede sein konnte.
R Sen<j?5derUnp- »Unternehmens“  erfuhr auch 
? > ŝ s e n \  adurch, daß man gesonderte Ver- 
Vp̂ altun Ieten „ J 1 Jeher in den verschiedensten
Sp^altni^ des S  bannt hat. Bei der besonderen 
iyn ,„.ulSiti3n- r°misrhp»n „ „  a — t ___jjS w ft^ ä ß ig  f i s c h e n  Rechts gab es dort nur 
J cht .r®* Pccnin nit"e gesonderte Vermögensmas- 

EüIIp lrn; dagegen kannte das deutsche 
Sn^issp d*e Lelm gesonderter Vermögensmassen, 
sal5eri Uhri’ jh i  upd Zinsgüter und die Fidei- 
Bni?enh. ^ ‘ftnnn. • s.Ind es die juristischen Per- 
5Jß. ;,nnKen- ich darf w eiter in diesem 7 „ -
%
<ku- erin'1̂  an cn aarf weiter m diesem Zu- 

«heli^drn, a“ Ie .Vermögenshaftung nach § 419 
IM-J- ke Qüterdle Gesamthandsverhältnisse, anp.echtlirvT  ̂ 'Jütpi*np'i.7"''ocuuuullmövc™allIUSSC, an 

Lih1,1 eint!’®3 Verm 5cbt> das Kindesvermögen, die 
kewh'dicher ^ ensmassen und anderes. 

f%pQedanSLe> ^enn aedatnke.. lie^ t in alledem nicht. 
:ui 5n> in5u e des raTu<dl zögernde Andeutung hat 
V Ck h in d e r e  nnternU]mens“  im HGB er- 
\  den,ar. einen o dur?E die „ F i r m a “ , die zwar 
gültig für Wunsch es,chäftsnamen bedeutete, der 

wer 5as Untern > P1"311?’ diesen Geschäfts- 
S  r"1 derein lnhali!e imen zu reservieren, gleich- 
tl:i(:h ,etehi??e!u s „*: Eine weitere Andeutung 
| i l  pifaßgakS 1 nh a b B.GB- angepaßten Haftung 
K^Sct^aso9“ 6. der s« der Erben desselben
^getira,,kiit1Vv̂e naHi^ UGB. Der Gläubiger
A  C a8en, £ hJ .4 ? 9  BGB., mit gewissen 

f° lg ^ luIdnen^lügi lcillieit haBen) dein Ver- K  V° Ä  Spg[s auch nach .Wechsel der Per- 
¿fe^vder^^Uem ini,„Iauf das Unternehmen, Ios- 

<,-r°kura ,,' \er’I s‘nd auch die Einrich- 
n < alsM5'd dies !n d HandlungsvoIlmacht be- 

Rechtse;lIe?.nur Ansätze, ein „Unter
einheit wurde damit nicht ge-

Näher kommt dem Problem schon die Recht
sprechung des RG., die den e i n g e r i c h t e t e n  
und  a u s g e ü b t e n  G e w e r b e b e t r i e b  insofern 
als selbständiges Rechtsgebilde anerkennt, als es 
ihn unter die „sonstigen Rechte“ , die nach § 823 
BGB. einer Verletzung fähig sind, eingereiht und 
damit eine gewisse Verdinglichung des Gewerbe
betriebes anerkannt hat (vgl. RGRKomm. § 823 
Anm. 9). Richtig durchdacht ist aber auch dies nicht, 
denn der Gewerbebetrieb ist kein Recht, sondern 
ein Rechtsträger oder Rechtsgebilde, und so dringt 
auch diese Rechtsprechung des RG. nicht zu dem 
Kernpunkt des Problems vor.

Daneben kennt noch die Konkursordnung eine 
gewisse Sonderbehandlung, nicht nur von juristi
schen Personen, sondern auch der Personengesell
schaften des Handelsrechts (§§ 209ff. KO.).

Weiter indessen ging die Objektivierung der 
„Unternehmung“  weder im HGB. noch im BGB. 
oder in den sonstigen Gesetzen dieses Zeitalters. 
Allzusehr stand noch der U n t e r n e h m e r  se l bs t  
als H e r r  se ines  E i g e n t u m s  im Vordergrund, 
und hur da, wo das „Unternehmen“  als Großunter
nehmen bereits über die Person des Inhabers hin
ausgewachsen war, wie bei den Kapitalgesellschaf
ten, finden w ir eine stärkere Scheidung zwischen 
Unternehmer und Inhaber, am deutlichsten bei den 
Aktiengesellschaften m it Inhaberaktien in Erschei
nung tretend, wo die Inhaber gänzlich anonym 
waren. Im ganzen war das Vorzeichen der Entwick
lungsstufe liberalistischer Wirtschaftsauffassung die 
weitgehendste Herrschaftsgewalt des persönlich in 
Erscheinung tretenden oder anonymen Unterneh
mers, wenn auch damals schon Einschränkungen 
dieser Herrschaftsgewalt erkennbar waren, erfuhr 
doch das liberalste Gesetz der Zeit, die Gewerbe
ordnung, eine immer stärkere Ausgestaltung sozial
politischen Inhalts. Alles dies waren jedoch nur An- 
sätze, grundsätzlich und seiner Struktur nach stand 
der Inhaber des Unternehmens in dessen Vorder
grund.

Diese liberalistische Wirtschaftsverfassungmußte 
in dem Augenblick eine Veränderung erfahren, in 
dem eine Verknappung von Waren aller Art ein
trat, wie dies der Weltkrieg in unerwartetem Maße 
mit sich brachte. Die Abschnürung Deutschlands 
von der Außenwelt einerseits und die immer stei
genden Anforderungen an Kriegsgut in ungeahntem 
Maße andererseits zwangen, um Produktion und 
Verteilung zu regeln, zu organisatorischen Maßnah
men, die vor dem Kriege niemand auch nur im 
entferntesten geahnt hatte. Indessen wurde alles dies 
nur als Notbehelf angesehen, den man sobald als 
möglich äbzuschütteln bereit war.

Auch die Nachkriegszeit mit ihren unerfreulichen 
Erscheinungen vermochte es daher nicht, das „Un
ternehmen“  als solches in volkswirtschaftlich zweck
dienlicher Weise als Rechtsgebilde darzustellen. In 
der ersten Nachkriegszeit standen sozialpolitische 
Probleme im Vordergrund. Auf der anderen Seite 
trieb gerade damals die liberalistische Wirtschafts
auffassung ihre übelsten und verhängnisvollsten 
Blüten. Die Zusammenbrüche der Wirtschaft, großer 
Konzerne und Bankunternehmen, drängte die W irt
schaftsauffassung notwendigerweise in eine andere 
Bahn.

Ernst gemacht wurde mit der Erkenntnis aber 
erst mit der Erneuerung des völkischen Lebens im 
Jahre 1933.

Die Wirtschaft wurde nicht mehr als Selbstzweck 
anerkannt, sondern als Dienst am Volke. Damit 
war nicht nur ein Programm ausgesprochen, son-
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dern eine praktische Nutzanwendung. Auf das 
Einzelunternehmen bezogen, stand damit fest, daß 
nicht mehr der Geschäftsinhaber als solcher, son
dern sein „Unternehmen“  als Glied der Volkswirt
schaft anzusehen sei.

Zwar wurde nicht etwa die Unternehmerpersön
lichkeit als gleichgültig erachtet. Im Gegenteil lehnt 
unsere ¡Wirtschaftsauffassung bewußt eine Verbüro- 
kratisierung der Wirtschaft ab und betrachtet den 
Unternehmer durchaus nicht als Beamten. Unsere 
Wirtschaftsauffassung e r k e n n t  und  n ü t z t  d ie 
K r ä f t e  und  F ä h i g k e i t e n  des s e l b s t v e r 
a n t w o r t l i c h e n  U n t e r n e h m e r s  zum Nu t zen  
des Ganzen.  Aber sie stellt ihre Aufgaben aus 
dem Gesamtkomplex der volkswirtschaftlichen Le
benslage heraus und kontrolliert und setzt die Er
füllung dieser Aufgaben durch. So wird aus dem 
nur der Herrschaftsgewalt des Unternehmers unter
worfenen Betrieb das z w e c k g e b u n d e n e  „U n 
t e r n e h m e n “  im D i e n s t e  der  V o l k s w i r t 
schaf t .  Stand bei dem f r ü h e r e n  Unternehmen 
der Unternehmer oder vielmehr de r I n h a b e r  des 
B e t r i e b e s  im V o r d e r g r u n d  des Blickfeldes, 
so ist es heu te  u mg ek e h r t .

Dem oberflächlichen Betrachter stellt sich dieser 
Umschwung zunächst äußerlich in einer Fülle von 
Zwangsorganisationen, Anordnungen, 'Verboten, 
Fragebogen u. dergl. dar. Die bewundernswerte 
und reibungslose Umstellung der Friedenswirtschaft 
auf die Kriegswirtschaft aber und das erstaunliche 
Wirtschaftspotential, das in kürzester Zeit für den 
Ernstfall geschaffen werden konnte, beweisen, daß 
hinter diesen Äußerlichkeiten eine veränderte W irt
schaftsverfassung zu suchen ist.

Zunächst ist es eine lückenlose Organisation, die 
jeden Betrieb bis in das Kleinste übersieht und, 
wenn nötig, darüber im Interesse des Ganzen ver
fügt. Anordnungen aller Art, wie Genehmigungs
pflicht bei Neuerrichtung, Veräußerung oder Still
legung von Betrieben, Kontingentierungen der Pro
duktion, der Verarbeitung und des Handels, zwangs
weise Regelung von Absatz, Preisen und Lieferbedin
gungen und eine Fülle sonstiger regelnder Eingriffe 
stellen den Einzelbetrieb in Reih und Glied mit den 
übrigen Betrieben, ausgerichtet auf das Ganze einer 
einheitlichen Wirtschaftsführung. Die Betreuung des 
arbeitenden Menschen und die Zusammenarbeit zwi
schen Betriebsführung und Gefolgschaft sichern den 
sozialen Frieden und bilden das Fundament des 
wirtschaftlichen Aufbaues.

D a m i t  i s t  das „ U n t e r n e h m e n “  se lbs t ,  
u n g e a c h t e t  s e i ne r  R e c h t s f o r m  und l o s 
g e l ö s t  v on  se inem I n h a b e r  e ine R e c h t s 
e i n h e i t  g e w o r d e n ,  wie sie das Steuerrecht, be
sonders in der Gewerbesteuergesetzgebung, längst 
anerkannt hat.

Wenn ich in den vorstehenden Absätzen vom 
Unternehmer, nicht vom Eigentümer des Unter
nehmens gesprochen habe, so hatte dies einen guten 
Grund. Denn wer der Eigentümer ist, wer in dem 
zugelassenen Rahmen die Erträgnisse eines Unter
nehmens zieht und, soweit dies mit den wirtschafts
politischen Notwendigkeiten vereinbar ist, über das
selbe herrscht, ist für den Staat eine nebensächliche 
Frage. Ihn interessiert l e d i g l i c h  das „ U n t e r 
n eh me n “  als solches, als Glied der Volkswirtschaft, 
und  de r U n t e r n e h m e r  nu r ,  s o we i t  er  B e 
t r i e b s f ü h r e r  und  v e r a n t w o r t l i c h e r  L e i t e r  
des Werkes ist. Wer der Inhaber ist, ob er bekannt 
oder anonym ist, spielt eine untergeordnete Rolle.

Dies scheint im Widerspruch zu stehen zu den 
Angriffen, die sich vielfach gegen die Anonymität

:htet
[Deutsches Recht^WW^.— -

bei der Aktiengesellschaft und der Gm j. p&oüf 
haben. Das neue Aktiengesetz hat jec*oC > ¿¡e Akt10’ 
mität aus gutem Grunde beibehalten u nUng 
näre, die letzten Endes durch die t r  ^ s0]ut un 
Aufsichtsrats tonangebend sind, könne 
bekannt bleiben. ' r„ haber aHc"

Ich halte diese Anonym ität der bei d
gerade bei unserer 'Wirtschaftsverfaß crheinvver m 
das „Unternehmen“  selbst im hellsten a
licht der öffentlichen W irtscha fts lenk ^ rtscha‘
unbedenklichsten, und gerade in niese ■ e(jeUtun6 
Verfassung die Person des Inhabers tu j eSjeiUg’ 
los. W i c h t i g  ist lediglich die P e r s  ,uch D ,

Kder das U n t e r n e h m e n  veran tw^ j j n{erfle 
t e t ,  mag man ihn Betriebsführer oue ¿jesem 
nennen, wobei ich als Unternehmer den .
sammenhang nicht den Inhaber, *P o-riffe, di® uea 
antwortlichen Leiter verstehe. Die ö  ? sei|sConAeü 
gegen die Anonym ität der dem . ¿¿s
richteten, wurzelten im wesentlichen _ dm . 
der liberalistischen Wirtschaftsverf beherrsChe- 
Unternehmen selbst nicht genüg«« 
um üblen Einflüssen einzelner H ggfen ¡jefl 
gegnen zu können und so zu den e ^ s  soZ
Strophen des W irtschaftslebens u
Lebens geführt hat. Untern1ehm

etis
nebels t aber der E i g e n t ü m e r  

volksw irtschaftlich und sozialpohti s*cn g.
s ä c h l i c h e  E r s c h e i n u n g ,  s°  bej den in 
selbst die Folgeerscheinung, ehmnnS ,sVer;
gen Rechtsformen, in denen LJn ■. aintfian“ 
Erscheinung treten, also bei d ^ , esellscnaI nter 
hältnissen, bei der offenen Hände 
der Kommanditgesellschaft sowie .flenj L fl 
nehmen der E i g e n t ü m e r  von if ir#
men a b g e s c h a l t e t  werden kan • En?2.* W

Daß diese Trennung sogar b entsprlC. kV 11! 
m öglich is t und einem Bedurfn - ^  Recn 
weist das künstliche Gebilde der ellscb3 > 
der G m bH , aufgezogenen Einmaui t  
an sich unbefriedigenden Konstru. «¡¡chefl ’j.e 

Man muß also bei dem w>rts unter® , ¿e$ 
nehmen“  zwischen den Funktionen ^
die die Ö ffentlichkeit interessi l gChaft P Pa 
„Unternehm en“  als sozial- und Pigentb' ¿ertieJ 
w ichtigem Gebilde und seinem . eITl „  flehifle 
Verhältnis d "" ^ — «+.•«*« ̂ rs zu ~u,int „  
men“ , sei es

„Unternehmen“  als sozial- unu Pigenti1' ¿ern( 
wichtigem Gebilde und seinen . eta „ y  efnr 

des Eigentümers zu EjnZelunUriger 
men , sei es, daß es sich um de pers°n e0 
handelt, oder um die Inh1aberÄnieilseiinfr5 
Schaft, des Aktionärs, °der A  Art nf l, ¡gentar. 
GmbH., ist rein privatrechtlic priva ^j j i tA,
bleiben, solange es überhaup ,  ̂ Da® ” r eC,nd 
am Kapital des Unternehmens jU er ei« ^ n . 
n eh me n “  selbst ist demgeg y erpflichü j säiZ i, 
I i c h e E i n h e i t , die zwar der Ven § uu g s0A
Herrschaftsgewalt ihres Elger durch. men
unterliegt, aber zweckgebunden «s Aufga
politischen und Volkswirtschaft!! ^
„Unternehmens“ .

Das „ U n t e r n e h m e  
gegenüber notwendigerweis 
sa l und s t e l l t  m i t h i n  ei 
he i t  dar.

ab 
des

e f  IjS A '
hat

in in-

tef
Bücken w ir  zurück auf

ie Trennung ^  Unternehmer- ^  d.m fl je», 
abern bereii

gesellschaften des H a n u ‘ f o rn1€l', 
auch bei den sonstigen E , duf p ($cW cfia"
_■____„ ,y.a Muri/mniB zu finut' ,n p -cei'uge'

Blicken w ir zurück aut a ic  s von \
die Trennung des W e r n «  f d.
habern bereits durchgeführtt j j y  s0 is ^  
Gesellschaften des H a n d e ls re c m ^ ^ ^  « e[cF<d

nehmens die Merkmale zu *'!*“  ens in-L„hrc$en 
Selbständigkeit des Unternehm KapitaL le, 
treten kann: W ir haben be\v /esensmer 
ten gesehen, daß sich ihre
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jS lich in !?em f Organisatorischen Aufbau, vor- 
¿ ^ in h a L ^ .  besc.hränkten Haftung des Ge- 
¡.l î ehmonc." emerseits und in der Loslösung des 
bei jers aiisflrii Vi°j.n ,den ScbuIden des Geschäfts- 
J  äen sons«Ckte‘ WiI1 man die ?leiche TrennungUn, «cn srincj." WU1 Ulan uie gieicne lrennunc 

Jas , Unternehmungen durchführen
^(Uclc zu K ^ klc^sa* des »Unternehmens“  zurr

i
bi'"*':« spinQ; ” ‘.''?u“ S ues uniernenmei 
, Ile soIchn -r- ^nhabers durchzuführen.

¿ i n  ein. 7 " “ ,? lur »eschaltsschulden und um- 
bj den seine« i t Un£ des Unternehmens von den

Klf>7rUck zu K;?,lli;Ksai ües »Unternehmens“  zum 
ie! n,lgkeit so es gesetzgeberisch eine

’ l cu hier eine beschränkte Haftung 
prs für Geschäftsschulden und um-

fc  ie solche T nnabers durchzuführen. 
jet?;3 aftiich Krennung kann auch durchaus volks- 
s Ä  S ta n d n i.Ä 1’^  sein- Während bei dem 

*■ Ck ag, dcrP,inkt,dter Gesetzgebung jeder Schick-
i .  . ^ n  U n t o r n p f im u r i  s in h n h .A r  - f r i f f f

<t\ya der Hp r T jcuct ocnicK-
auch Persöni;P»Qetl„Unternehmensinhaber trifft, wie 

.das (j, 5 L Schulden, Geldstrafen u. dergl. 
Schsr?atn't VoiUt.nei men in Mitleidenschaft ziehen

hetr
Unfpr« i_ VVU1Û  u'Gi.

1 des i n i uu i ens  eine Loslösung 
icbpQ i -'l ers zu einer stabileren C

_ von den
U ^ tr‘ebes {iilu °ers zu e*ner stabileren Grundlage 

heute kê ehrt ist |jen‘ , ,
das c ,ei Weitem Inhaber des „Unternehmens“  
der üh'cksal sein” * ^  meIir im gleichen Maße für

fc * '

l '-•vbai cp;*, 1111 mduc iur
u^alijtiqpi^®^ 'Werkes verantwortlich wie in 

. - ¿i°:f|entlich.rn Wirtschaftsverfassung, da Fak- 
^ rtl â fe/ner> UntßCht ,cher Art auf das Schicksal 
^  P r^ , nngünln neh-mens nicht nur günstig, son- 

Stj?i ühtions- „ ß  emwirken können. Man denke 
oder Kontingentseinschränkungen,n I P llflM An O -1  -   T V •

tf
Mit ;«e <Ies'hTr Einfluß besitzt.'
(¿DUPt n1 Ui l l i o - , sowohI zweckmäßig als auch 
1 ? 5j i S y & h  ?„a_s,. v1U 1 1 e r  n e h m >  ü b e r  -

sungr rvuniingenTsemscnrankungen,
\ d e7 t> u  £  teilen des Betriebes, an Preis
e s  wUtlternehmalIe, d‘e Gelen Möglichkeiten, auf 
ecdt d e & er keinerlei Einfluß besitzt.

Tß al , u i c i  uc i i i ucn  u o c r ■
0?  Ka7 'ibe I s f t r Sob j ek t  a nz u e rk e nn e n ,  so 
fLet  ai,?halgeseu l e r u n g m ö g l i c h  ist, wie beidJi!1 ^ 7>agesellsrh, f ,u n S m ö g l i c h  ist, wie bei 
VniHanHL^hrt u -  f i en schon i etzt, zumal, wie 
s&Sdeh^g n „Pm, Innerer Grund für diese Son- 
dgjh da!n ist. ] n bei den Kapitalgesellschaften 
Ei!} derV”PntempT Unserer Wirtschaftsverfassung 
^ < ! Qh nicht ;’men-U a*s s°Iehes einen Faktor 
O chann erschlw ¿Clncn Beziehungen zu seinen 
voir,^§ehiuerfass 1 » wie in der Hberalistischen 
ilH ^ c h ide für sondern der durchaus ein 
ja ;e.r Stp, a*s Solch1Cb darstellt und folgerichtig 
W  gemergese W  anerkannt werden muß und 
Paili r>J n s° Weitgebui lg aucfl so behandelt wird, 

deSC i , zu behaupten, daß die O b j e k -  
, ' s h  f e o u , .  e r ne h me n s “  der  p r äg -  

‘ Che A “ s t l u B  u user e r  
C r sgehndas r Tt a s s u ng ist.
^ S k T e nj^'dernehmen“  als selbständiges 
Nd|Utlg V °  mu[j mUff ,dle juristischen Personen 
,J%G wiegen di f bf. der anderen Seite eine Ab- 
N d S rP> >  die 5nii?en. Wirtschaftsgebilde ge- 
Sf7tl> Wo^iassen nC-h " icht a,s »Unternehmen“

d-m Von
„¡, Q s i»  o b * Die Landwirtschaft 

genannten Gründen ohnehinUo- * a lso  T b j iu n u u i  u n i ic m i
;„•* Be*SellschaftJS ’’Unternehmungen“  neber

â ttsk kauf Facf>t 'im '1 diejenigen .Wirtschaftsein-
......................„nach Art und Um-

¡7 Ä  7.b erfo fjber. Weise eingerichteten Ge- 
i ^ . e in  d5rnnf ‘ (§§ 1 ff- HOB.). Aber 

a&erirkiein So7  .vernehmen“  nur anzuerken-
!»>
^  k^riri «in S o ^ ,ucrne»men“  nur anzuerken 

'äfiejt eter ervermögen und ein tatsäch‘C H.,_ una nrn-anmUa— ___ t , , • ,lrit Ver Unn unu ein raisacii-
darsteIlo 0rKanisierter Gewerbebetrieb 

n, die sich von ihrem oder
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ihren Inhabern isolieren läßt. In dieser Isolierbar
keit sehe ich ja gerade das Wesensmerkmal des 
„Unternehmens“ , und nur aus diesem Grunde kann 
etwa bei einem kleineren Ladengeschäft oder Hand
werker nicht von „Unternehmen“  gesprochen wer
den, nicht, weil ich deren volkswirtschaftliche Wich
tigkeit verkenne. Sie erfüllen ihre Aufgaben genau 
so gut und sind aus der Volkswirtschaft genau so 
wenig wegzudenken, wie die eigentlichen Unterneh
mungen. Aber bei ihnen deckt sich das Geschäft mit 
dem Inhaber ebenso wie etwa bei den freien Be
rufen. Sie sind auch veräußerungsfähig und vererb
lich, und an einem guten Namen hängt ein guter 
Kundenstamm, nur sind es eben keine Rechtsein
heiten, die sich von ihrem Inhaber losgelöst dar
stellen lassen.

Im Einzelfall können natürlich Zweifel bestehen, 
ob ein „Unternehmen“  vorliegt; diese Zweifel kom
men aber ebenso häufig bei der Frage der Ein
tragungsfähigkeit von Firmen in das Handelsregister 
vor, weshalb hier die Industrie- und Handelskam
mern als Vorprüfstelle eingeschaltet sind, ein Ver
fahren, das auch bei den „Unternehmen“ , dessen 
Eigenschaft selbstverständlich in das Handelsregi- 
ster eingetragen werden müßte, am Platze wäre.

Ein kapitalistisches Moment, wie man vielleicht 
einwenden könnte, läge in dieser Abgrenzung durch
aus nicht, abgesehen davon, daß der gleiche Ein
wand bei den Kapitalgesellschaften, besonders auch 
bei der GmbH., erhoben werden könnte.

Selbstverständlich kann es kein „Unternehmen“  
in diesem Sinne ohne die Widmung eines Geschäfts
vermögens geben, genau wie bei den Kapitalgesell- 
schäften des Handelsrechts. Bei der Aktiengesell- 
schaft und der GmbH, (ich beschränke mich auf diese 
beiden wichtigen Repräsentantinnen des Gesell
schaftsrechts) besteht diese Widmung in der Über
nahme des Grund- und Stammkapitals in die Passiv
seite der Bilanz und damit in der Verhinderung der 
Verteilung des Gesellschaftsvermögens an die Aktio
näre und Anteilseigner. Genau ebenso muß bei den 
sonstigen „Unternehmungen“ , Einzelfirmen, offenen 
Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften ein 
bestimmtes Gesellschaftsvermögen durch Aufnahme 
in die Passivseite der Bilanz gebunden werden. Für 
die übrigen Vermögenswerte besteht diese Bin
dung auch bei den Kapitalgesellschaften nicht, kann 
aber auch nicht vorhanden sein, da die Gesellschaf
ten sonst jede Bewegungsfreiheit verlieren. Das 
gleiche würde für die sonstigen „Unternehmungen“  
gelten.

Daß dabei ein Mißbrauch möglich ist, ist klar. 
Einen gewissen Schutz boten aber bisher schon 
unter anderem die Strafbestimmungen der §§ 239ff. 
KO. und heute noch mehr die Beaufsichtigung durch 
die öffentlich-rechtlichen Korporationen und den 
Staat.

Eine andere Frage ist die, ob eine beschränkte 
Haftung der Unternehmung und eine Unangreifbar
keit des Unternehmens für die persönlichen Schul
den des Unternehmers unter Bildung eines Firmen
vermögens bei a l l en  hierfür in Frage kommenden 
Vollkaufleuten des HGB., die in das Handelsregister 
eingetragen sind und deren Grundlage ein bestimm
tes Geschäftsvermögen ist, und Handelsgesellschaf
ten vorgeschrieben werden sollte. Diese Frage 
möchte ich verneinen. So gut wie es im Rahmen der 
öffentlich-rechtlichen Bestimmungen dem Belieben 
des Geschäftsgründers überlassen bleibt und bleiben 
muß, welche Rechtsform er seinem Unternehmen 
gibt, muß auch er allein entscheiden können, ob er
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sein Unternehmen objektivieren will oder nicht. Die dessen eine gleiche Gestaltung auch b£i zll
Unternehmerfreudigkeit konnte empfindlich einge- firmen und den offenen HandelsgesellschJ.el|eiClit
schrankt werden, sollte man hier einen Zwang aus- so wird wahrscheinlich für die Gmbn;,_ n0chschränkt werden, sollte man hier einen Zwang aus
üben. Eines Zwanges bedürfte es aber m. E. auch 
nicht, denn der Anreiz für die Bildung eines ein
getragenen haftungsbeschränkten „Unternehmens“  
wäre ohnehin groß.

Führt man die gesetzlichen Maßnahmen der Iso
lierung des Geschäftsunternehmens beim Einzel
unternehmen ebenso durch, wie bei den juristischen 
Personen des Handelsrechts, und läßt man infolge-

auch fü r die Kommanditgesellschaften katU eS zui- 
„ i i , , , ---- u„„+0Upii. UD “ ‘ .^jjcll

ber 
ben

_
ist, auf diese einfachste Weise von S®°seite hirl
ipflpnfuillQ prrrphpn cipfi cmrli nach UlGS

ein allzu großes Bedürfnis bestehen- / ¡ '^ cjieinl<cl 
trifft, müßte die Erfahrung lehren. w am u  über 
läßt sich der ganze Streit um die Gin Trieben 
dessen Für und Wider soviel Papier  ̂ |ös<®’
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jedenfalls ergeben sich auch nach 
interessante Perspektiven.

Der Umzugskostenersatz
Von Rechtsanwalt und Notar Dr.

Die Verpflichtung des Vermieters zum Ersatz der 
Umzugskosten des Mieters hat durch die Ausdeh
nung des Kündigungsschutzes auf Großwohnungen, 
gewerbliche Räume und Pachträume wesentlich an 
Bedeutung gewonnen. Während früher die Frage 
des Umzugskostenersatzes nur nebensächlicher Na
tur war, weil die Aufwendungen für den Umzug bei 
kleinen und mittleren Wohnungen unbedeutend sind, 
tr itt jetzt die Verpflichtung zur Erstattung von Um
zugskosten stark in den Vordergrund. Denn bei 
großen Wohnungen sowie bei gewerblichen Räumen 
und Pachträumen handelt es sich: bei den Umzugs
kosten in der Regel schon um größere, o ft sogar 
recht bedeutende Beträge. Ein Vermieter bzw. Ver
pächter, der Miet- oder Pachträume freimachen will, 
muß deshalb sehr sorgfältig prüfen, ob ihm der Be
sitz an den Räumen die Aufwendungen wert ist, die 
er für die Freimachung der Wohnung an Gerichts
und sonstigen Prozeßkosten, am Umzugskosten und 
möglicherweise auch an Räumungsentschädigung (8 7 
VO. v. 5. Sept. 1939) machen muß. Ein Streit um die 
Umzugskostenersatzpflicht kann deshalb heute nicht 
mehr als ein Bagatellstreit angesehen und nur am 
Rande entschieden werden, er ist im Gegenteil für 
die Beteiligten außerordentlich bedeutsam und zei
tig t einschneidende Folgen. Daher ist die Kenntnis 
der rechtlichen Behandlung des Umzugskostener
satzes für die Beteiligten und für den Rechtswahrer 
von großer praktischer Bedeutung.

Das Gesetz regelt zwei Fälle des Umzugskosten
ersatzes, nämlich in § 4 und § 32 MietSchG. In der 
Praxis kommt aber noch ein weiterer Fall hinzu, 
nämlich die Festlegung des Umzugskostenersatzes 
durch Vergleich oder sonstige Vereinbarungen. Die
ser Fall dürfte in der Praxis sogar mindestens eben
so häufig sein, wie der des § 4 MietSchG. Die 
rechtliche Behandlung des Umzugskostenersatzes ist 
in den drei genannten Fällen keineswegs einheitlich 
geregelt, es bestehen im Gegenteil außerordentliche 
Unterschiede der rechtlichen Behandlung in jedem 
der drei Fälle.

I .  Der Umzugskostenersatz 
nach § 4 Mieterschutzgesetz

1. D ie  V o r a u s s e t z u n g e n  
Der Umzugskostenersatz nach § 4 MietSchG. hat 

seine R e c h t s g r u n d l a g e  in dem A us s p r u c h  
des Ger i c h t s .  Erst d e r r i c h t e r l i c h e  U r 
t e i l s s p r u c h  s c h a f f t  den  A ns p r u c h ' des  M i e 
t e r s  auf  E r s a t z  der  Umz u g s k o s t e n .  Fehlt 
es an einem Ausspruch des Gerichts, dann fehlt es 
auch an dem Ersatzanspruch des Mieters. Das Ge
setz selbst räumt dem Mieter noch nicht den Er-

R o q u e t t e ,  Königsberg (Pr.) 

satzanspruch d«.ein, sondern gibt nur de „  des * 
Befugnis in die Hand, eine VerpfhcMufn| tzUSetzg. 
mieters zum Ersatz der Umzugskoste , ^01

Das Gericht darf nur dann den Ver das 
satz der Umzugskosten verpflichten, "  aUfgeh®Lt 
teil, durch welches das Mietverhaltn1 ges® 
wird, lediglich auf § 4 Abs. 1 Miet , Ver®!?..),
ist. Dies ist stets dann der Fall, wen ^usSchlie;Ler 
die Aufhebungsklage von vornherein ■j y e n® ,  
auf § 4 MietSchG. gestützt hat. Hatte der a llfe#  
die Aufhebungsklage außer auf |  ; r  gest®2*’ -s. 
der Gründe der §§ 2 u. 3 MietSchG. K m M  
kann die Verpflichtung zum P faden,tvcuiu u i c  v c i p i i i L i u u n g  /-ui i * —- r au1
kosten nur dann ausgesprochen q  die n
Urteil ausschließlich auf § 4 Mie , ^ aIso> v -^t 
t.„i des Mietverhältnisses stützt, - ^ c1jG- f,

gegründe aus §§ 2 °d,erc30ericht ^  der 
„  -eifen. Läßt1 dagegen das aus e‘Pei?cfiG- 

hebung des Mietverhältnisses sowo 4 jVU&  
Gründe der §§ 2 u. 3 als auch aVPflicht®}® S
*711 r l a n n  r l  o r  A  ‘» t o r ' r x r ’l l p i l  d  0 1  *  *■ n r lP lC uzu, dann is t der Ausspruch der VefP1 gleich J lfle
Umzugskostenersatz unzulässig- y errriteter ^tfe- 
natürlich auch dann, wenn der „ g-est®z,\.ß def 
Klage ausschließlich auf §§ 2 ode | arin, AgdiG' 
Der Grund für diese Regelung 3 M jSse5
Mieter in den Fällen der §§ ^ ef'
selbst an der Aufhebung des l reibeil
schuld ist und daher die durch d , zuzusC.-e A®' 
wachsenen Aufwendungen sich s tSchÖ- .VreS® 
hat, während im Falle des § j  ^ ¿ ¡ch inlJeri 
hebung des Mietverhältnisses K & jeiu \  .„it ® 
des Vermieters erfolgt und d, Relastdfl?meii', 
auch zugemutet werden muß, dt . zU ne ¡Jtfl 
Umzugskosten des Mieters m . \ ,s übeU Mg.®,- 

Der A u s s p r u c h  des Oer> g l l t ^  d
zugskostenersatz geschieht nach p ch tig !ii,te r1,1 ,h
Er messen  u n t e r  Berac  /
G r u n d s ä t z e  de r  B i l l i g t e Ved’j ’f  ßei ®e,S(1d
prüfen, ob die Ersatzpflicht isprjc®;. e(is - }. u. 
Lage der Sache“  der Billigkeit e. f ! % ertn°£  V ä
Prüfung hat er insbesondere ŝ eile z «■
Erwerbsverhältnisse der Vert i&,Il-rj1

»
'  t.

Erwerbsverhaltnisse der v >-* ,gr jjch » 
sichtigen. Entscheidend fa llt ¡j die ,
welche Vorteile der Vermieter -e Reg^eI1efS 
des Mietverhältnisses gew inn t j  
sein, daß der Verm ieter d ie J ß  er j a 11 $ rd  
p flich t auf sich nehmen muß, . „fhtebd11®fälle?jEgp. 
erhebliche Vorte ile  von der ^ uSnah*h k°?uie< 
Verhältnisses erwartet. Nur 1 a[,weic|l ^  WfsJ1' 
das Gericht von dieser Reg. jaSsen tz ef® jeü 
D ie Grundsätze der Bi hgke Qe ^gsk? $  
hier den weitesten Spielraum- die e®
tig t den Richter, dem Verini n\i
entweder ganz aufzuerlegen
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^haunt' aucb d'e Ersatzpflicht des Vermieters 
!>r zu • aiIS2uschließen. .Wird die Ersatzpflicht

so wird der 
einem B ru  d i 

chter r)J,le,m Teile ausgesprochen,
feU der des Vermieters in e i„^ .,.______
^ eii-Denf am* ei1 Kos t en  des Umzuges fest- 
jf.r2elep+ ,! j  Urteilsspruch stellt, wie unten noch 
i lĉ s  mir j  en wird, die Verpflichtung des Ver- 
3  e$ ¡cf tv m, Gründe, noch nicht der Höhe nach 
lo'S beo+; desbalb die Festsetzung eines zahlen- 
Cl.s nicht\ miI}ten Betrages als Anteil des Vermie-
V*.» Pla+rfv,Aer f a. —

IW bntsch(^n s re c ^ U ic h  e V o r a u s s e t z u n g  für 
t„leters. rJUnS des Gerichts ist ein A n t r a g  des 
> i i n di i , , er Antrag muß spätestens in der Ietz- 
» I l t  seiii !1 Verhandlung vor Erlaß des Urteils 
Züm Worden ls* er *n der ers ên Instanz nicht ge- 
„,7* ^chlus«I j° kann er ni der zweiten Instanz bis 
dJw!ehoh » jer ätzten mündlichen Verhandlung 
lJyiermiet?rcle.n’ Ghne Antrag kann das Gericht 
sn‘ ^rsäi,m r die Umzugskosten nicht auferlegen. 
A5 Ch der 5rnisyerfahreii ist also stets der Aus- 

dCs ®atzpflicht unzulässig. Ein schriftlicher 
läßt ndluno- J j rs’ der außerhalb der mündlichen 
ir^ d tr  ^l^^estelh ist, ist nicht beachtlich. Unter-

jj Q'
iete 
ehr 
!?t>r

n'etef Ch
' ' ,1 aUs

fages ,  m 
H i’et$nn absichtlich die Stellung des An-
denhÛ er Er«V+f Ie^  er die Möglichkeit, von dem 
sab. Qflae ruSa , Tiür Umzugskosten zu verlangen, 
biip^Pruch n Urteilsausspruch steht ihm ein Er- 
diP+ lch ¡eJ Se.gen den Vermieter nicht zu. Be- 

aus ( j . l  lese Rechtsfolge dann, wenn der 
Um j nblJs die Stellung eines AntragesS S^ uic. \-mto nuudgca

auien“5 QesVtt ^ en Mieter hiergegen zu schützen, 
r & g t ,  c l e n ^ . ^ i e h t e r  die V e r p f l i c h t u n greciu^> den n, R i c h t e r  die V e r p f l i c h t u n g  
Ä h  ,?l> üb.er, s_cin A n t r a g s -
H r

¡5*
Mi*h •» opI al uuc i  b t i n  A i u r a ^ s -

Undh- Qx11* Unterläßt der Richter diese 
Seinen pußt danach der rcchtsungewandte 

eiüen a in, d-mn i pruch auf Ersatz der Umzugs- 
das r  Usß’Ieiri,1f - nn die Staatshaftung dem Mieter 
^ ■ Ä c h t  u,., . diesen Verlust verschaffen. Hat

°rdn ! Antrag des M ieters übergangen, 
ws. 5 “ ‘«er en/'H&sroäßig gestellt war, so ist das 
.Han11- 3 7 nASprecbender Anwendung des S 319 
itZn! , der m  • , 2:11 ergänzen.

¡m Inian^T am T Jan- I p14 seinen Wohn- 
,°n UjstCj. ; nd, so darf das Gericht ihm keinen 
S m IeAer Amfn! !2 zll9Pi-echen (§ 35 MietSchG.). 
, A* hsnat, ” afMne macht das Gesetz aber wie- 
!%  ^e n d u n ^ü 1 Der Mieter hat Anspruch auf 
Äj.0|W cfl der Umzugskostenbestimmungen, 
(S e r t2 nicht Vermieter am 1. Jan. 1914 seinen 
tS  »„dpter n , 'm_ /nland hatte oder wenn der 
KChtetS ande nu Elpwirkungen des Krieges aus 
,!r ti-LPder v : cp einem abgetretenen Gebiet ge- 
r.?c_b h„ Ut1g sei!!rie^CI1 W0I'den ist oder wenn er?n<] Wehrpflicht aus dem Auslande 
V t enS des11,? .zurückgekehrt ist und nach Be- 

*vneges nicht mehr zurückkehren

Pffe Au 2 D,
v'ehtu^spriw r G r t e i l s a u s s p r u c h

f f  Gerichts, durch den die Ver-
5ii{llrritnes%elepf 'H.'cters zum Ersatz der Umzugs- 
wM PohßWerden ,(Vl|d.> muß in das Urteil aufge- 
M ;  )Ven uncj ’ .durch welches das Mietverhältnis 
QrUSt/,.Urten,, r Mieter zur Räumung verurteilt 
VJjäcIr l le & 'sspruch beschränkt sich auf die 

r v er. t . . E r s a t z p f l i c h t  dem 
J*11 den m - ^ ÖIle des Betrages, den der 

b fi]ieC °ch  niVioie! er zu zaIllen hat, wird also 
\s i(n  .Grund ^  festgesetzt. Dies hat seinen 

Ste*  S S  dann, daß sich die Höhe der 
teststellen läßt, wenn der Umzug

durchgeführt ist. Erst dann läßt sich auch der Um
fang der Ersatzpflicht des Vermieters bestimmen. 
Der Mieter muß dem Vermieter die Höhe der 
Umzugskosten nachweisen. Kommt es über die Höhe 
der zu ersetzenden Kosten zu einem Streit, so muß 
das Gericht in einem neuen Rechtsstreit entscheiden. 
Über die Verpflichtung des Vermieters zum Ersatz 
der Umzugskosten kann in diesem nicht mehr ge
stritten werden, diese ist vielmehr als rechtskräftig 
feststehend vorauszusetzen. Denn mit der R e c h t s 
k r a f t  des M i e t a u f h e b u n g s u r t e i l s  wird auch 
d i e V e r p f l i c h t u n g d e s  V e r m i e t e r s  zum Um
z u g s k o s t e n e r s a t z  r e c h t s k r ä f t i g  festgestellt. 
Lediglich über die Höhe der Kosten kann in dem 
zweiten Rechtsstreit gestritten und entschieden 
werden.

W ird das Urteil lediglich wegen des Umzugs
kostenausspruchs angefochten, so ist das zulässige 
R e c h t s m i t t e l  nicht die Berufung, sondern die 
s o f o r t i g e  Beschwerde .  Es läuft also die zwei
wöchige Rechtsmittelfrist.

3. H i n t e r l e g u n g  und  V o l l s t r e c k u n g
Auf Antrag des Mieters kann das Gericht anord

nen, daß die Zwangsvollstreckung aus dem Miet- 
aufhebungs- und Räumungsurteil von der Hinter
legung der Umzugskosten abhängig gemacht wird. 
Über die Möglichkeit dieses Antrages muß der 
Mieter vom Gericht belehrt werden. W ird ein sol
cher Antrag gestellt, dann muß das Gericht die vor
aussichtliche Höhe der Umzugskosten schätzen, wo
zu ihm die Parteien die erforderlichen Anhalts
punkte anzugeben haben, und hat dann die Hinter
legung dieses Schätzungsbetrages als Vorausset
zung für die Zwangsvollstreckung anzuordnen. Diese 
Schätzung greift der späteren Entscheidung über 
die wirkliche Höhe der zu erstattenden Umzugs
kosten keineswegs vor. Die geschätzte Höhe der 
Umzugskosten kann weit hinter den wirklichen Ko
sten Zurückbleiben, so daß der Vermieter noch 
außer dem hinterlegten Betrage einen weiteren Be
trag zuzahlen muß; der Schätzungsbetrag kann aber 
auch über die wirklichen Kosten hinausgehen, so 
daß dann der Mieter den nicht verbrauchten Teil 
des hinterlegten Betrages für den Vermieter frei
geben muß.

Ist die Hinterlegung angeordnet worden, dann 
darf eine vollstreckbare Ausfertigung des Urteils 
erst erteilt werden, wenn die Hinterlegungserklä
rung dem Mieter zugestellt ist. Die Hinterlegung 
und die Zustellung müssen dem Gericht durch 
öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden 
nachgewiesen werden. Die vollstreckbare Ausferti
gung darf nur auf Anordnung des Amtsrichters er
teilt werden; seine Anordnung muß in der Voll
streckungsklausel erwähnt werden. Die Zwangsvoll
streckung darf erst eine Woche nach Zustellung des 
mit der Vollstreckungsklausel vorsehenen Urteils 
an den Mieter beginnen. Dieser kann bei Gericht 
beantragen, daß diese Frist verlängert wird. Das 
Gericht kann die Fristverlängerung bewilligen ohne 
Rücksicht darauf, ob etwa der Mieter vorher schon 
eine Räumungsfrist zugebilligt oder gar verlängert 
erhalten hat. Praktisch liegt mithin jn der Verlänge
rung dieser Frist die Bewilligung einer weiteren 
Räumungsfrist.

Die im Urteil angeordnete Hinterlegung ist zu
nächst nur eine Befugnis des Vermieters. Der Mieter 
kann den Vermieter zur Hinterlegung zwingen 
wenn er einen Ersatzraum gefunden und einen Miet
vertrag darüber abgeschlossen hat. Er kann dann 
eine einstweilige Verfügung gegen den Vermieter

271
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beantragen des Inhalts, daß der Mieter verpflichtet 
wird, den im Urteil angegebenen mutmaßlichen 
Kostenaufwand zu hinterlegen. Zum Erlaß dieser 
einstweiligen Verfügung braucht der Mieter nur die 
Tatsache des Mietabschlusses glaubhaft zu machen, 
der Glaubhaftmachung einer Gefährdung des An
spruchs bedarf es nicht. Solange noch nicht rechts
kräftig über den Umzugskostenersatz entschieden 
ist, ist diese einstweilige Verfügung noch nicht zu
lässig.

4. D ie  H ö h e  der  U m z u g s k o s t e n  
Nur diejenigen Umzugskosten sind dem Mieter zu 

erstatten, die fü r  den U m z u g  i n n e r h a l b  des 
G e m e i n d e b e z i r k s  e r f o r d e r l i c h  sind.  M it 
dieser Bestimmung stellt das Gesetz die H ö c h s t 
g renze  de r  z u l ä s s i g e n  E r s t a t t u n g s p f l i c h t  
auf. Diese Grenze ist naturgemäß schwankend, da 
die Höhe der Umzugskosten innerhalb des Ge
meindebezirks je nach dem Gegenstand des Umzugs 
verschieden ist. Verzieht der Mieter nach einem 
anderen Ort, so entfällt nicht etwa die vom Gericht 
einmal festgesetzte Ersatzpflicht, vielmehr muß dem 
Mieter derjenige Betrag ersetzt werden, den er für 
einen Umzug innerhalb des Ortsbezirks hätte auf
wenden müssen. Die Mehrkosten, die durch den 
Wegzug nach einem anderen Orte entstehen, muß 
dann der Mieter selber tragen.

Zu dem B e g r i f f  de r  U m z u g s k o s t e n  sind 
in erster Linie die Kosten des Transports der Ein
richtungsgegenstände des Mieters von den bisheri
gen Mieträumen in die neuen Mieträume zu rech
nen, und zwar einschließlich aller Nebenkosten, die 
der Mieter an den Spediteur zahlen muß, wie Ver
gütung für den Packer, Trinkgelder für die Träger, 
Sondergebühren für den Transport eines Geld
schrankes oder eines Flügels und ähnliches. Zu den 
Umzugskosten sind auch die Kosten der Transport
versicherung, Bruchversicherung, Transportmittel
versicherung und ähnliches zu rechnen, die der 
Mieter in der Regel ebenfalls an den Spediteur 
entrichtet. Weiterhin gehören zu den Umzugskosten 
die Aufwendungen für das Ab- und Anmontieren 
von Lampen, Maschinen oder Geräten, die Her
stellung der erforderlichen Anschlüsse in der neuen 
Mietwohnung u. dgl. Auch Neuanschaffungen kön
nen unter Umständen als Umzugskosten mit in 
Frage kommen, z. B. die Anschaffung neuer Lam
pen und neuer Gardinen, wenn die bisherigen 
Gegenstände in den neuen Räumen nicht verwend
bar sind. Nicht zu den Umzugskosten gehören da
gegen die Kosten für die Instandsetzung der neuen 
Wohnung, wohl aber kann die Anschaffung eines 
neuen Linoleumbelags hierher gerechnet werden.

5. D e r W e g f a l l  de r  E r s a t z p f l i c h t
Die Verpflichtung zum Umzugskostenersatz be

steht für den Vermieter nicht nur dann, wenn der
Mieter auf Grund des Urteils aus den Räumen 
zwangsweise entfernt wird, sondern auch dann, 
wenn der Mieter nach dem Urteil freiwillig räumt.
Da der Mieter nach dem Gesetz das Recht hat, eine
ihm vom Gericht bewilligte Räumungsfrist voll aus
zunutzen und diese gegebenenfalls auch verlängern 
zu lassen, muß der Vermieter es hinnehmen, daß, der
Mieter erst nach Ablauf der verlängerten Räu
mungsfrist räumt; er kann deshalb nicht etwa unter 
Berufung hierauf sich von seiner Ersatzpflicht los
sagen. Das gleiche muß auch gelten, wenn der Mie
ter weitere Möglichkeiten ausnutzt, um Schutz gegen 
Obdachlosigkeit zu erhalten, z. B. durch Anträge 
beim Vollstreckungsgericht auf Grund des Voll-

strMißbrG. oder auf Grund Art. 6 der der 
v. 1. Sept. 1939 (RGBl. I, 1656). Selbst 
Mieter nach Ablauf aller ihm vom <̂rerlf{-rt1tungf 
ten Fristen mit seiner Räum ungsverp«1 
Verzug kommt, besteht für den ^ ernj1,nn1men- 
Möglichkeit, von der Ersatzpflicht loszuk , a«5 * * * * *'

In zwe i  F ä l l e n  sieht jedoch das Ul Um
näh m s w e i s e die Möglichkeit vor, a fö \\i Der 
zugskostenersatzpflicht nachträglich wen/ ^  ße- 
erste Fall ist gegeben, wenn nach Abu ^  die 
schwerdefrist T a t s a c h e n  ein t reten,  n a c b 
A u f h e b u n g  des M i e t v e r h ä l t n is  wür'
§§ 2 ode r  3 M i e t Sc hG.  rechtferUfe,ReciltS' 
den, der zweite Fall dann, wenn sei t  a -.¡lügende,!
k r a f t  des den Umzugskostenersatz ' pie 
Urteils z w e i  Jahre  v e r s t r i c h e n  sj j urch ? ' 
hebung der Umzugskostenklausel erto g ß unte., 
teil des Prozeßgerichts. Der Vermieter ‘ ^ egrfau 
Darlegung der Umstände, auf die er 9 eßgerjJ 
der Ersatzpflicht gründen will, beim crsatzpf ‘c. 
den Antrag stellen, den W egfall der ß V 
auszusprechen. Das Gericht muß .JJ*, j atin dar 
handlung anberaumen und entscheid £jne nc
Urteil. Es handelt sich dann nicht i ahren 
Klage, sondern nur um ein Nachv . geg
dem M i e t a u f h e b u n g s p r o z e ß .  sondern .
dieses Urteil findet nicht die Berufung, als? a ur 
s o f o r t i g e  Bes c hwe r de  statt, ‘ ¡ttelfrif, ist 
hier darauf zu achten, daß die Reclt,f,rhtsimde 
zwei Wochen beträgt. Ein weiteres K 
nicht gegeben.

I I .  D er Um zugskostenersat
nach § 32 Mieterschutz^

1. D ie  V o r a u s s e t z u n g e n
Mieter in Gebäuden des Reiches ° ^en dieRej. 

des, welche entweder öffentlichen . en des 
oder zur Unterbringung von Angeno r,
ches oder Landes bestimmt sind od „ „ „  Mi A<.\-wv-o i_ctiiv.4o ucouuimi- w-_ _
den, genießen keinen Mieterschutz- . cße 
hältnis m it ihnen kann also durch ß de« 
gung gemäß dem Vertrage ode gebrach
Stimmungen des BGB. zur Äu f l osug  
den. W enn eine solche Künm g & t ^ y f  , l0dc 
wenn das M ietverhältn is durch ¿em
kann der M ie ter vom Reich bzw- n +iichetl
Ersatz der Umzugskosten verlang • ö fff ’Lßgeö« 

Gemeinden, Körperschaften j Stdh uetc
Rechts, gemeinnützige Anstalten ß 
und gemeinnützige, n icht auf ., 
Organisationen haben die Moghc . r offen 
nisse über Gebäude, die auch en ngpng 
Zwecken dienen oder zur Onte Körpff? ntedef 
gehörigen der Verwaltung dies .ß erIejo
oder Organisationen bestimmt s > na ^ lCw\nSe c 
Form zur Aufhebung zu bnn£ V^ecke [ « de! 
wenn sie die Räume fü r eigene ef z U d t i f c 
benötigen. Unter dieser V o r  öatiea sl fßet»ei 
d r i n g e n d e n  E i g e n b e d a r f s  ßgjtnis ‘ hefiifeß 
einfache Kündigung das M i e M i e*zê ,ifhê llr^ 
oder sich auf die Beendigung c ¿je A aiK 
Soll jedoch aus anderen Gru« cjann mllSßCll w jj.

m [!dv
ße'

der

des Mietverhältnisses erfolge«» . tion£*i folgt 
diese Körperschaften bzw. Örg. rejten-
der M ietaufhcbungsklage bes ¡n erl ß a
Aufhebung des Mietverhaltnisse A„ spr
Form, dann hat der M ieter ..-sab <
Ersatz der Umzugskosten. , rmZUgskosf,er Zu L  

R e c h t s g r u n d l a g e  des Gegen ce*2- ^ 
,in all diesen Fällen ist — i rn , . s ö eS 
MietSchG. — u n m i t t e l b a r
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N ie te , ?1̂ 21™ Umzugskostenersatz tr ifft den 
A  ¿er lü1- dlesen Fällen ohne Ausspruch im Ur- 
11 HPrT te r. braucht sich also nicht erst auf 
Aen um Jpundigung auf Räumung verklagen zu 
r  ’£t zn „„T,31?.11 ‘m Urteil die Umzugskosten zuge- 
¿Atz borwUi en‘ Ha der Ersatzanspruch auf dem 
.Achs 0hn V kann d‘e Abwickelung dieses An- 
A  Kommte Zuziehung des Gerichts erledigt wer- 
A  ist riß. €»s«.da£eKen zu einer Räumungsklage, 
Je Ersatznfr v 'ieter berechtigt, zu verlangen, daß 
A  wirtf i IC des Klägers im Urteil ausgespro- 
A ch nirU d,1.esem Falle ist aber der Urteilsaus- 
r?rA> sonHß dl,e Rechtsgrundlage für den An- 
ErS i'estehß61?  êcUgIich die Feststellung eines be- 
[r . tzpflj-» ■ U(ien Ansn-riirh.Q F)pr Aliccnriirh rlor
¡ A  Ern

Eft. J <JCStehßn,f ----- S“ ^ ‘ 1 « is ic i iu u g  eines uc-
lÄ f l i c h t  ; ei \  Anspruchs. Der Ausspruch der 
MilmErmesoIm Vrteil ’st deshalb auch nicht in das 
A„?^cIiG J  *} des Gerichts gestellt, wie bei § 4 
v?trag des $ mehr ist das Gericht veiV rrag des M "r] etlr ist das Gericht verpflichtet, auf 
ir’i^ters ai, Jê ers im Urteil die Ersatzpflicht des 
itf,̂ H,Ssp r u d SR>ec -̂en- Auch in diesem Falle ist

Wim DUmriß 1 lrtl Urteil lediglich eine Entscheidung 
A|,erst sua+p11 lCi ' Gie Höhe der Umzugskosten 

tino , l i e f e n d^®dmmt, notfalls durch neue Klage, 
(len^ttich d£erJ Bestimmungen, die § 4 MietSchG. 
Abt-'.6r k e in  Anzugskostenersatzes aufstellt, fin
de,. Ln îgmach? Anwendung. Es entfällt also die 
b«»a Perlet«, n£ der Zwangsvollstreckung von 
ErtJf£es> mutmaßlichen Umzugskosten-
Duj'Sg der \ / fl dt ferner die Beschränkung bei 

¡dstreckungsklausel sowie bei der 
, dften «k er, Zwangsvollstreckung. Auch die 

Uff Heine AniCr den Wegfall der Ersatzpflicht fin- 
s erf0i,!+endun&- Uie A n f e c h t u n g  des 

Sc], ten hßt-’fo Uch wenn sie lediglich die Um- 
Dip !of°rtip-erR ^ durch B e r u f u n g  und nicht

M !Ä ! ] ^ ? 'S dL zugskoste„afsafe
bereite r e i , A u s n a h m e f ä I l e n :  Wenn der(Jl̂  * n.3Cn rinn FAr -U7<-ifnnRpif.,. Um?11A ach den Dienstvorschriften ange- 

V Ä m  kSkost?.n zu beanspruchen hat, wenn 
fließe tlüem nUr, für besondere Zwecke zu vor- 
A  3 !lch WennSLebraueh überlassen waren, und 

^ietSehr, ,ai sachen vorliegen, die nach §§ 2bis
sta i rechtfeH;' dle Aufhebung eines Mietverhält- 

a der Viw6" würden. Den Ausnahmetatbe- 
er*nreter zu beweisen.

H ö h «

2,
' ? G Di e ie d e r U m z u g s k o s t e n

^2 m !p+(?u_ § 4 MietSchG. hat der Mieter
. ^ r t r ^ b p .  .tochG. den Ansnrurh auf Freaf?den Anspruch auf Ersatz

p- r c J? den U m z u g  e n t s t ehe n -  
f A  e 11 Teij d ne Beschränkung der Ersatzpflicht 
C r b (.Azen „ ;r Kosten kommt nicht in Frage. 
¿ A  a? B t n z ” d ade diejenigen K o s t e n ,  d ie 
tauA r? nicht h e r f o r d e r l i c h  sind.  Der Mie- 

¿ A z C u e?chrankt auf die Forderung der- 
i c M e S f ’- d i|  fÜr den Hmzug inner-

lHer«ü iv die iA k,s Frage kommen, sondern 
Veri.A,°sben des Umzuges nach einem 

J A w 11- *Sen> wenn diese Kosten erforder-

A h  e5 kamf der Mieter als Umzugskosten be- 
Klfgj. ßegriff d erS'bt sich aus dem oben dar

hat, uer Umzugskosten, der auch hier
l u . ^

QfIltSnr5 S5i0stenersatz nach Vergleich
J i j X d ^ A d l ;
\ ^ d e r ges y,

Ser Art dpi*i t^^en' ^*ne gesetzliche Rege- 
s Umzugskostenersatzes fehlt. Es

finden deshalb die für den Vergleich geltenden Vor
schriften Anwendung, die aus den Bestimmungen 
des Vertragsrechts zu ergänzen sind.

, 1. D ie  V o r a u s s e t z u n g e n
Die Vereinbarung eines Umzugskostenersatzes ist 

in sämtlichen Fällen der Aufhebung eines Miet
oder Pachtverhältnisses zulässig. Während der Um
zugskostenersatz nach § 4 MietSchG. und nach § 32 
MietSchG. auf die Fälle beschränkt ist, die in diesen 
Gesetzesbestimmungen ausdrücklich erwähnt sind, 
können die Vertragsteile auch unter den Voraus
setzungen der §§ 2 u. 3 MietSchG. einen Umzugs
kostenersatz vereinbaren sowie auch in den Fällen 
reiner Räumungsklagen. Es ist durchaus nicht eine 
seltene Erscheinung, daß in einem auf §§ 2 oder 3 
gestützten Aufhebungsrechtsstreit zur Beschleuni
gung des Auszuges des Mieters oder zur Vermei
dung einer langwierigen Beweisaufnahme oder zur 
Abkürzung des Rechtsstreits ein Vergleich dahin 
geschlossen wird, daß der Vermieter dem Mieter 
den Ersatz der Räumungskosten verspricht, wenn 
sich dieser zur Räumung verpflichtet. Oft wird auch 
der Ersatz der Umzugskosten zu dem Zwecke ver
einbart, um den Prozeßweg überhaupt zu vermei
den. Es ist auch keineswegs erforderlich, daß bei 
Abschluß eines solchen Vergleiches ein Mietauf
hebungsgrund gegeben sein müsse. In allen der
artigen Fällen wird stets ein besonderes Interesse 
des Vermieters vorliegen, das ihn veranlaßt, die 
Umzugskosten für den Mieter auf sich zu nehmen. 
Bei gewerblichen Miet- oder Pachträumen wird die
ser Fall besonders häufig gegeben sein.

In welchen Fällen eine Ersatzpflicht vereinbart 
wird, bestimmt sich also a u s s c h l i e ß l i c h  nach 
der  I n t e r e s se n l a g e .  Bestimmte Formen sind 
bei Abschluß solcher Vereinbarungen, die sich stets 
als Vergleiche darstellen werden, nicht einzuhalten. 
Empfehlenswert ist es jedoch, außergerichtliche Ver
gleiche schriftlich niederzulegen, damit nachträglich 
Streitigkeiten vermieden werden. Grundsätzlich ge
nügt natürlich auch eine mündliche Vereinbarung.

2. D e r U m f a n g  de r  E r s a t z p f l i c h t  
Auch der Umfang der Umzugskostenersatzpflicht 

bestimmt sich beim Vergleich ausschließlich nach 
der Interessenlage. Der Vermieter kann sich ver
pflichten, die gesamten Umzugskosten des Mieters 
zu übernehmen. Dann wird in dem Vergleich die 
Verpflichtung des Vermieters nur dem Grunde nach 
festgestellt, genau wie im Urteilsspruch bei § 4 
oder § 32 MietSchG. Der Vermieter kann auch 
von vornherein seine Ersatzpflicht auf einen be
stimmten Bruchteil der Umzugskosten beschränken. 
Dann wird seine Verpflichtung ebenfalls zunächst 
nur dem Grunde nach festgestellt. Er kann aber 
auch seine Ersatzpflicht auf einen bestimmten Be
trag beschränken. Dann ist seine Ersatzpflicht von 
vornherein zahlenmäßig festgelegt. Dieser Fall wird 
wohl am häufigsten eintreten, weil dann der Ver
mieter von vornherein den Umfang seiner Ver
pflichtung übersehen kann. W ird in einem g e 
r i c h t l i c h e n  V e r g l e i c h  eine solche Beschrän
kung der Verpflichtung des Vermieters vereinbart, 
so muß darauf geachtet werden, daß die Verein
barung in die F o r m e i n e r  V e r p f I i c h t u n g  des 
V e r m i e t e r s  gekleidet wird, denn dann hat der 
Mieter einen Vollstreckungstitel in der Hand. Zweck
mäßig ist es dann aber auch, den Zeitpunkt festzu
legen, in welchem der Vermieter zur Zahlung ver
pflichtet ist. Dieser wird sich häufig nicht durch 
einen kalendermäßig festzustellenden Termin fest-
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legen lassen, weil der Umzug des Mieters nicht 
immer auf einen festen Termin wird vereinbart wer
den können. Dann empfiehlt es sich, eine Z u g -  
u m -Z u g -L e is tu  ng zu vereinbaren: Zug um Zug 
gegen Räumung seitens des Mieters hat der Ver
mieter die vereinbarte Summe als Umzugskosten
ersatz zu zahlen. Wenn ein bestimmter Zeitpunkt 
für die Zahlung vereinbart wird, besteht die Gefahr, 
daß der Mieter möglicherweise einen Vollstreckungs
titel gegen den Vermieter erhält, bevor er selbst die 
Mieträume freistellt. Denn der Mieter kann ja selbst 
bei einem Vergleich sich vom Gericht noch eine 
Räumungsfrist bewilligen oder verlängern lassen 
(§ 5 a Abs. 3 MietSchG.), während die Hinaus
schiebung der vereinbarten Umzugskostenvergütung 
gesetzlich nicht möglich ist. Dem Mieter könnte 
nur der Einwand der Arglist entgegengestellt 
werden.

Ist die Ersatzpflicht nur dem Grunde nach ver
einbart, so bedarf es einer nachträglichen Fest
stellung der Höhe der Umzugskosten. Der Mieter 
muß dem Vermieter die tatsächlich entstandenen 
Kosten nachweisen. Es ist auch hier wieder möglich, 
daß die Beteiligten sich über die Höhe der Umzugs
kosten vergleichen, wenn der Vermieter nicht alle 
nachgewiesenen Kosten anerkennen w ill und ein 
Prozeß vermieden werden soll. Kommt es nicht zu 
einer Einigung, dann muß das Gericht die Höhe 
der zu erstattenden Kosten festsetzen.

Falls nichts Besonderes vereinbart ist, muß der 
Vermieter alle erforderlichen Umzugskosten erset
zen, auch die, die durch einen Umzug nach einem 
anderen Ortsbezirk entstehen. Im übrigen bestimmt 
sich der Umfang der zu ersetzenden Umzugskosten 
nach dem oben dargelegten Begriff der Umzugs
kosten. Eine Beschränkung dieser Umzugskosten 
muß ausdrücklich vereinbart sein.

3. D e r W e g f a l l  de r  E r s a t z p f l i c h t  
Für vergleichsweise vereinbarte Umzugskosten 

gibt es eine Bestimmung, die entsprechend § 6 
MietSchG. den Wegfall der Ersatzpflicht festsetzt, 
nicht. Eine entsprechende Anwendung dieser Be
stimmungen ist angesichts des Ausnahmecharakters 
dieser Vorschrift nicht möglich. Es dürfte aber auch 
kein Bedürfnis dazu vorliegen.

■Handelt es sich um einen gerichtlichen Vergleich, 
dann kann der Vermieter gegen den Mieter Räu
mungsvollstreckung betreiben, wenn dieser seine 
Räumungspflicht nicht erfüllt. Für den Vermieter ist 
es von Vorteil, daß die Einschränkungen für die Er
teilung von vollstreckbaren Ausfertigungen, wie sie

im Falle des § 4 MietSchG. vorgesehen ^ l ’jjereifl 
bestehen. Es erübrigt sich deshalb von  ̂ 0 tt ' 
ein Nachverfahren, das auf die §§ 2 o eine11
SchG, gestützt würde. Wenn es sich yei- 
außergerichtlichen Vergleich handelt, kan 
rnieter auf Grund des Vergleichs Klag -n Ver
falls der Mieter mit seiner Räumungspij1 j jC be
zug kommt. Der Vermieter braucht nj ĵ jetSchO- 
sonderen Voraussetzungen der §§ 2;  naUmuHgs' 
nachzuweisen, sondern kann eine f ? iae j eS M*e.' 
klage erheben, weil ja die Beendigung ^ n ii.1 
Verhältnisses vereinbart ist. Der Mie jaß selllc. 
diesem Prozeß nur den Einwand erheb.» UmzUjv 
Räumungspflicht von der Zahlung y erurp' 
kosten abhängig sei und eine Zug-uh1" \Vw
hing verlangen, außerdem auch im zUm Uf
klage eine Verurteilung des Vcrmiet -eter 
zugskostenersatz erreichen. Der Ve a eihu'e¡j 
gegenüber dieser Verteidigung nici11 ,|pr] sei, w 
den, daß seine Ersatzpflicht wegg*-1. yerzt|£Ä 
der Mieter mit der Räumungspfhcht möSjT
raten sei. Dieser Einwand ist nur der fr 
wen11 dic Ersatzpflicht ausdrücklich cht ^  W
gemäßen Räumung abhängig ge?}^Cn ed in £ c ;ne 
also die fristgemäße R ä u m u n g  di , ,  jst. f 1 « 
f ü r  d ie  E r f ü l l u n g  der E rsa tzp f« ^  
stillschweigende Vereinbarung in darf vie, r der 
’............ :' 'Ut ^ b a r u n j 'J a h in

ereinbarung a« $  p\j

kann nicht unterstellt werden, .es,DL̂ Jtig- j 
einer a u s d r ü c k l i c h e n  V ere lng  . ¡ugten ?“"rs
Regel w ird  die Vereinbarung^der'J^na des..T pä l-
zu verstehen sein 
1
l i
e d i g l i c h  a l s  Z e i t b e s t i m m u n g  anzUse^ei%het

Es° ist dann g le ichgültig, ob dieser ^ J - c h t  nur 
oder später e in tritt. Soll die Ers - erjen, jLpit 
einem bestimmten Zeitpunkt fam& aUCh £pr,satZ' 
gleichzeitig zu diesem ZeitpunK• jj der P
wird, dann muß dieser spätere ,W & . A atif
pflicht ausdrücklich vereinbart sein- g sW ndetf 

Die Vorschriften der §§ ^  S  eSÄ '  
solche Vergleiche nicht anwendbar. s0ndettl 
sich nicht um gegenseitige Vertrag > d¡e l  a,]so 
lieh um zweiseitige Verträge. Dj ieistuufe^eh1 
des Vermieters ist nicht die G e g ^ s ,  v j j y

iedir

das Entgelt fü r die Leistung des v 1'elbstä0 
sind beide Leistungen vollkomm_ zeifiger .
nur durch die Vereinbarung g liseitigf.r ,er 0 ^ ' 
keit oder bedingungsweiser geg WegfaL r  
g igke it m iteinander verknüpft. E * denkh 6 jnj 
zugskostenersatzpflicht is t nur d ajso 0de 
auch die Räumungspflicht ent Anfechtbadv
Falle des § 779 BGB. oder bei Ante 
Nichtigkeit des Vergleichs.

|§ !Blic k in die Zeit
Generalgouvernement

1. „ G e r m a n e n t u m  i m W e i c h s e l r a u m “
Mitte September wurde durch den Generalgouverneur 

in Krakau eine vom Institut für deutsche Ostarbeit ver
anstaltete Ausstellung „Germanenerbe im Weichsel
raum“  eröffnet. Die umfangreiche Schau gibt einen 
Querschnitt durch mehrere Jahrtausende germanischer 
Durchdringung des Ostraumes. Sie bringt zugleich den 
wissenschaftlich fundierten Beweis dafür, daß der ger
manische Führungsanspruch im Weichselraum vollauf 
begründet ist.

2. K r e d i t w e s e n  i n  G a l i z i e n  
Im neuen D istrikt Galizien ist das am 31. Juli 1941 im 

Generalgouvernement in Geltung befindliche Recht des

Cent. ^  f f, 
tid

Kreditwesens, insbesondere ^  m i j . - y  
sichtsstelle, im wesentlichen ml l.Sep - sj<io ^
Kraft getreten. Sämtliche nach eCjitinstitO yglick er
richteten oder wiedereröffneten unv.e/¡ h r t  „¿e<e
Regierung des Generalgouvernern soWc ¡„e
zuzeigen. Diese kann ih r e / u f  osUngder ,n el
führung auf andere Kreditinstitute
Rechtsform anordnen. .f ¡efl ^

3. J u d e n k en n z e i  c h n u n g f n(j J i Ä  neü ̂
Ab 15. Sept. 1941 müssen alle J^  den d e tjjfc f 

Distrikts Galizien auf Grund d nnZeichj1}jI1(jeii 1rage'1' 
Kraft gesetzten VO. über die Kennz [93g J ^ n V »  
im Generalgouvernement v. ¿Vipidungsstu 
mit dem Zionsstern auf allen K*
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[_j Norwegen
2wisctia n d e i s a b k o m m e n  D ä n e m a r k

^kutip Norwegen und Dänemark wurde unter M it- 
i.eH V. i c «seher Stellen ein Handelsabkommen für die 
%Setl 6 m bis 28. Febr. 1942 unterzeichnet. In
tf Nlill. j<- 0naten soll Dänemark Waren im Werte von 

Nahnin11611 .nacb Norwegen liefern, darunter wich- 
Port insbesondere Zucker. Norwegens

«w? hauntc:- uSn?.mark S°H den gleichen Wert betragen 
dlle<W  M- lcb Düngemittel, Papiermasse und ver- 

uneralien und Chemikalien umfassen.

Ein

S  n ? ilhN

Niederlande
Zl eh u n g  des O r a n j e - V e r m ö g e n s

'ang'a m*Ee ,von Oranje-Nassau, unbelehrt durch 
ien prn t re^ n’ sse> *n der bolschewistisch-kapita-

Sen i ‘en> dir» ucr Qie tmzienung des Vermögens von 
biei ^ rderil a -eutsch- oder reichsfeindliche Bestrebun- 
diprf befinrti.-i? 111 den besetzten niederländischen Ge- 

des pj n ^ ermögenswerte der lebenden M it 
te t̂ . w«rdPn a.uses. Oranje-Nassau eingezogen. Diese. — - - - j -- » u> *6' ' b v gv* i .
tnei„!u.r die R’ s° weit s‘e nicht auf die Dauer des Krie- 

nutziore 7 satzungsmacht benötigt werden, für ge- 
Wecke Verwendung finden.

p.V|'rl,,.
bis]|leArbeifs] e r u n S de r  s o z i a l e n  L e i s t u n g e n  
?eC r„ ®Ur Un+fnv^rsicherungin den Niederlanden wurde 
^% eLVerbänri«e„r ^ t a a t s ä u f s i c h t  von den Arbeit- 
Srgan; Naneihiu durchgeführt, wodurch sich keine ein- 

uSaEonen ?bu5£ ergab. Sie betrug bei den größtenbfOR+n ... DlirpllCr'lnil’tt Kfl KKn/.. rlnrs Ta,rn Durchschnitt 50 bis 55o/o des Lohnes. 
!• Ok+Crl ■cbaftsverband „N.V.V.“  hat nun- 
dtzun ^lne neue bedeutsame Verbesserung/s t . h : S[Ut7 it», ^ u c u c u i& d iu c  v c i u c s s cru n ir

7fwle geset7U®LSati e iür die Erwerbslosen angekün- 
a r I S M  I ni,C" e Regelung gibt die Möglichkeit, bis 
^dip sUutig u ,„nes.auszuzahlen. Trotz der Erhöhung 

Arbe its lJ -V lne Beitragserhöhung unterbleiben, 
3, Au S‘os^ e i t  stark abgenommen hat.

|bErle ZUstäpJ.°t t l l n S des S c h w a r z h a n d e l s  
J i sipL.Eesträf,?”  Generalsekretäre erließen eine „VO. 
w'^ne-1 . eine v® v.on Bewirtschaftungsvergehen 1941“ . 
Ä aftün,,der Strafereini ie it,ichung und wesentliche Er- 
|wV- erJ^aßn! ] , 11 für Verstöße gegen die Bewirt- 

alifi- vor- Interessant ist, daß in dieser
öt2e$pL rafen ( r  d.le niederländische Rechtsprechung 

Ctl Werdg Jeiangnis n*cbt unter sechs Monaten“ )

eine VO. des Landwirtschaftsministeriums, die den An
bau bestimmter Kulturarten im Anbaujahr 1941/42 zur 
Pflicht macht. Der Anbauplan setzt für die verschie
denen Böden die Mindestpflichterzeugung im einzelnen 
fest.

2. W a r e n a b k o m m e n  m i t  H o l l a n d  
Durch ein Abkommen wurde der belgisch-holländische 

Warenaustausch bis zum Jahresende geregelt. Der Güter
austausch, der für die belgische Lebensmittelversorgung 
von Bedeutung ist, umfaßt einen Wert von 17 M ill. hfl.

Frankreich
N u m e r u s  c l a u s u s  f ü r  Ä r z t e  

Das angekündigte Dekret über den numerus clausus 
für Ärzte (s. DR. 1941, 1831) ist nunmehr erschienen. 
Der franz. Generalkommissar für die Judenfrage hat an
geordnet, daß der Anteil der jüdischen Ärzte in Frank
reich auf 2o/0 der Gesamtheit der im Lande tätigen 
Mediziner herabgesetzt wird.

Lothringen
O r g a n i s a t i o n  des V e r k e h r s g e w e r b e s  

Durch VO. des Chefs der Zivilverwaltung wurden in 
Lothringen die reichsrechtlichen Bestimmungen über den 
organischen Aufbau des Verkehrs v. 25. Sept. 1935 ein- 
gefiihrt.

Elsaß
E l s ä s s e r  J u g e n d  i n der  HJ.

Mitte September war es ein Jahr, daß im Elsaß die 
Hitler-Jugend und der Bund deutscher Mädel offiziell 
gegründet wurden. Heute bestehen im Elsaß 12 Banne 
und Untergaue, in denen über 100 000 Jungen und 
Mädel erfaßt sind. Das sind 75o/o der gesamten elsäs- 
sischen Jugend.

Griechenland
1. K r i e g s g e w i n n s t e u e r  

Die griechische Regierung erhebt nunmehr auf alle 
nach dem 1. Jan. 1940 durch die besonderen Kriegsum
stände erzielten Verdienste über 100000 Drachmen eine 
nachträgliche Steuer. Durch diese Nachbesteuerung sol
len vor allem jene hohen Gewinne auf ein erträgliches 
Maß gebracht werden, die aus Staatsaufträgen der 
früheren Regierung und Heereslieferungen stammen.

2. G r u b e n  u n t e r  S t a a t s a u f s i c h t  
Die griechischen Braunkohlengruben wurden für die 

Dauer des Krieges unter Staatsaufsicht gestellt. Ferner 
wird der geförderte Lignit beschlagnahmt und durch 
eine Konzession nach Maßgabe der Regierung verteilt.

Besetzte Sowjetgebiete
Neue Re i chsk red i t kassen

Belgien
b% is c h e\ tA n b a u P I a n  194 V 4 2

aatsanzeiger v. 20. Sept. veröffentlicht

In Schaulen, Reval, Kichinew, Kirowgrad und Niko- 
Iajew wurden neue Reichskreditkassen eröffnet.

(Abgeschlossen am 23. Sept. 1941.)

Rechtspolitik und Praxis
armen Juden

d Qtn'd V<~)‘ z u r  A u s s c h a l t u n g  dei
H ,r°o w ir/vv?  '■“ cu  w 11 r s c n a 11 s ie d e 

VrNen 'Esche,, * ''^irtschaftsunternehmen gegenübe 
1che Utld an ^geste llten ein Kündigungsrecht zu 

Vs!? Vp^Ees n ;V e4 Kündigung das Erlöschen alle 
W a&> in s & 5 5 ? flic 'lte tf n . .aus. dem gekürtJUnry , 5i inok•“ "'-»Riucmeien aus aem geuun- 

^üifV^üfrp „eSi )11,der.e aucb der Ansprüche aui 
JOt a 11 sich J?nd Abfindungen geknüpft. Die Ge-
Ile -Mpr r- A n u n  in  Hon i¡fW4]* iV r K » “ » in den letzten Jahren mehrfacl 

°V s zVe nder h - . Ä nar,derset f e". ob Ansprüche 
Qvveit

v o r  dem E r l a ß  de r  e r w ä h n t e n  VO.  aus dem 
d e u t s c h e n  W i r t s c h a f t s l e b e n  a u s g e s c h i e d e n  
war en .

Die Rechtsprechung beantwortete diese Frage über
wiegend b e j a h e n d .  Als Grund führte sie an, §2 
Abs. 2 der VO. sei seinem Wortlaut nach nur auf lei
tende Angestellte anwendbar, die sich zur Zeit des In
krafttretens der VO. noch in ihren Stellungen befanden. 
Leitende jüdische Angestellte, die bereits früher aus 
ihrem Dienstverhältnis ausgeschieden seien, dürften nach 
wie vor die ihnen vertraglich zustehenden Versorgungs
bezüge und Abfindungen beanspruchen. Auch im Wege 
ausdehnender Gesetzesauslegung könne man mit jener 
Vorschrift zu keinem anderen Ergebnis kommen. Die 
Reichsregierung habe später klar zum Ausdruck ge-
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bracht, daß sie eine derartige Ausdehnung nieht wünsche. 
Sie habe im §2 VO. ü b e r  d i e  N a c h p r ü f u n g  von 
E n t j u d u n g s g e s c h ä f t e n  v. 10. Juni 1940 eine Mög
lichkeit geschaffen, die Bezüge und Abfindungen der 
jüdischen leitenden Angestellten herabzusetzen, die vor 
dem Inkrafttreten der VO. v. 12. Nov. 1938 aus ihren 
Stellungen ausgeschieden seien. Darin liege die An
erkennung der Rechtsgültigkeit solcher Ansprüche.

Formaljuristisch ist diese Begründung sicherlich über
zeugend. Unser Rechtsgefühl befriedigt aber das Er
gebnis nicht; hoffentlich auch nicht das der Richter, die 
auf jene Gründe ihre Entscheidungen gestützt haben. 
Schließlich handelt es sich in den vorl. Fällen um die 
Ansprüche von J u d e n ,  denen w ir im nationalsozialisti
schen Deutschland auch in rechtlicher Hinsicht mit be
stimmten sich aus unserer Weltanschauung ergebenden 
Vorbehalten gegenüberzutreten pflegen. Wenn man einmal 
die Begründungen zweier Urteile aufmerksam liest, die 
diesen Ausführungen zugrunde liegen, so gewinnt man 
freilich den Eindruck, als sei diese Tatsache noch nicht 
Gemeingut zumindest aller Rechtswahrer geworden. Es 
ist allenfalls noch verständlich, daß man aus rechtlichen 
Gründen den oben wiedergegebenen allgemeinen Aus
führungen beipflichten zu müssen glaubt. Unverständ
lich bleibt es aber, daß den Juden im Einzelfall ihre 
Ansprüche mit Gründen zuerkannt werden, die weit
gehend den Abstand vermissen lassen, den auch der 
politisch durchschnittlich geschulte Volksgenosse gegen
über Juden einzunehmen gelernt hat.

In einem als OHG. aufgezogenen Verlagsunternehmen 
war ein Jude bis zum Frühjahr 1933 als Gesellschafter 
zugleich Verlagsdirektor und Hauptschriftleiter. Beim 
Ausscheiden des Juden vereinbarten die Parteien, der 
Jude solle jährlich 15000 3tM und 8o/o des jährlichen 
Reingewinns erhalten. Dieses Abkommen wurde 1935 
geändert. Dem Juden wurde auf Lebenszeit eine jähr
liche Pension von 30000 ¡UM ausgesetzt. Dieser An
spruch war jetzt streitig, weil das Unternehmen sich 
auf den Standpunkt stellte, ihm als arischen Betrieb 
könne es nicht zugemutet werden, an einen jüdischen 
früheren Angestellten ein Ruhegehalt zu zahlen.

LG. und BG. verurteilten zur Zahlung der Pension.
Die eigentliche juristische Begründung dieser Entschei

dung ist bereits eingangs dargelegt worden. Unter Bezug
nahme auf die Ausführungen des LG. stellt nun aber 
das BG. des weiteren fest, auch keine allgemeinen Ge
sichtspunkte könnten im vorl. Fall dazu führen, dem 
Juden die ihm zugesagten Bezüge vorzuenthalten oder 
zu kürzen. Vielmehr sei folgendes zu bedenken:

1. Der Jude habe 30 Jahre seines Lebens ausschließlich 
der Arbeit für das Unternehmen gewidmet, das er z u r  
B l ü t e  g e b r a c h t  habe.

2. Wenn der Jude nicht durch die Z e i t v e r h ä l t 
n i sse  zum Ausscheiden gezwungen worden wäre, hätte 
er noch bis zum 31. Dez. 1953 (bis zu diesem Zeit
punkt lief der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag) von 
der Gesellschaft ein Einkommen von etwa 100 000 ¡UM 
bezogen, wobei die Beteiligung an der Gesellschaft 
allein ihm einen jährlichen Gewinn von 50000.5WC ge
bracht hätte.

3. Jetzt sei der Jude 69 Jahre alt und n i c h t  m e h r  
i n  de r  L a g e ,  s i c h  a n d e r w e i t  V e r d i e n s t  zu 
v e r s c h a f f e n ;  für das Unternehmen bedeute aber die 
zu zahlende Abfindung keine fühlbare Belastung.

4. In Anbetracht der steuerlichen Belange erhalte der 
Jude mit einer Pension von 30000 ¡ftM n u r  den zum  
L e b e n s u n t e r h a l t  e r f o r d e r l i c h e n  B e t r a g ,  so 
daß er auch bei Fortzahlung der Pension aus dem deut
schen Wirtschaftsleben ausgeschlossen bleibe.

Man muß schon sagen, es sind beachtliche Gründe, 
mit denen so einem armen Juden eine „bescheidene“  
Existenzmöglichkeit im nationalsozialistischen Deutsch
land gesichert wird. Sehen w ir uns doch einmal die 
einzelnen Gründe genau an!

Ein jüdischer Verlagsdirektor und Hauptschriftleiter 
hat ein Verlagsunternehmen bis 1933 geleitet und „zur 
Blüte gebracht“ . Ins Politische übertragen heißt das: 
Ein Jude hat in dem völlig verjudeten Pressewesen des 
Deutschlands der Systemzeit dem Judentum eine der 
Positionen geschaffen, von denen aus es seinen Zer-

setzungskampf gegen alles Deutsche, £e^ p ffleinschaf  
liehen Werte, wie Recht, Familie, Ehre, ß0lsclie'v,' 
führen konnte, um auf dieser Grundlage , y/ahrW

[Deutsches Recht,^Woclie^__^-

sierung Deutschlands vorzubereiten. Das ' ¿a\ür 
Grund genug, daß deutsche Richter ‘P’ iauernd *5® 
Anerkennung aussprechen und beinahe o heißt n?.n 
stellen, daß nur die „Zeitverhältnisse , “  , Idee, lB. ’ 
lieh der Durchbruch der nationalsoziahstis sejner, w 
den armen Juden, seines Tätigkeitsfeldes ,i(irlstrnÖgll\..
m iti eioh+ «,VM rroriUo c-hlprhten VerOlC_jcfjtman sieht, nicht gerade schlechten 1 ~v rjericm T., 
keiten beraubt haben. Oder ist ¿5 ^iese'!,«ndigen<
behalten geblieben, den berühmten »• 
den zu entdecken?

anständigen 

al* und. ohne
Und dann ist dieser Jude auch schon s verdiel1 

jede Möglichkeit, sich anderweit etwas eineB J, 
W ir bezweifeln allerdings nicht, daß [elIteU vrt 
den einen schweren Schicksalsschlag D v0n
Aber immerhin hat dieser Jude hier, wen ^

ürde
den
bis

Jahren vor der Inflation ganz absieht, 1 den be> 
1933 rund 1 M i l l i o n  SRM eingenommen. , der ervrcr- 
Jahren von 1933 bis 1935 flössen auf u  fr0ffenejj (,e. 
mit seinem ehemaligen Unternehmen S ejne Ta ¡ j, 
einbarung mindestens weitere 130000&* . jgdO ja" uS. 
Schließlich sind ihm in den Jahren iKnOOO$7’ fie- 
30000 StM, insgesamt also nochmals Iisicht d.eSn0ch 
gezahlt worden. Das alles sind nach gerade, n 
richts anscheinend Summen, mit denen 1 s0 wd“. tej|s 
kärglich sein Leben fristen kann. Denn■ des ~n<” ^
es verstehen können, wenn es am Sei 30®-)
heißt, der Jude erhalte m it einer Pension Y ^ n  ßetr S. 
nur den zum Lebensunterhalt ertor .„¡irden .i.rnnur den zum Lebensunterhalt er ‘u,,“ "n würPePp ihn1 
Selbst wenn man annimmt, dem Jut , s0 blieD flSch- 
Drittel seines Einkommens weggesteU > naCh „ er 
im Hinblick auf seine früheren Einnah ^  yjel, 0 
lichem Ermessen wahrscheinlich **?°C oic.h^RlCfl

anderl rniensver;keine Geldsorgen zu haben braucht. w. .
Man könnte sich vorstellen, daß e Finkomnl , nu11 

bei Berücksichtigung der bisherigen , £S s; ßs- 
hältnisse des Juden einfach gesagt A s c h e n v ,urct>
S c h l u ß  mit der Ausbeutung d e u 1 ^  W" Un
v e r m ö g e n s .  Der Jude habe lan^ r’̂ ggen0® jiCiien 
Einnahmen erzielt, die für 99°/o aller erm j?en
vorstellbar seien und die es ihm ..£ Riickias peut-
müssen, sich für unvorhergesehene „rI,ünfh^eL 0nde!f
machen. Es würde bestimmt keinen a]S bc „ g si 
sehen, der eine derartige Entschei habe1*’ pich' 
revolutionär, und wenige Juden geg .-¿¡tten- er ^
als besonders ungerecht empfunden kßnnen,da 0 - 
ter hätte man auch kaum vorwerfen kW O r^  §2f
ihm vom Gesetzgeber angeblich SezR?rufung „rcif^ai , l „  Fine t>c . i. unanH1befugt durchbrochen habe. Eine EA'jsCh 
BGB. hätte seine Entscheidung Juni>l < ein<*
gemacht. rMrstandsmpf1 ;etzt

Im zweiten Falle war der Jude V o rs ta ^  slCh 1 j ahr« 
jüdischen Unternehmens gewesen. 1932, f  sj0n * 
neutralen Ausland auf. Er bezog P nSionsV.l5
seiner Pensionierung, monatlich 500 Pe»£ fX d«5
Grund eines im Jahre 1924 rech*’ ipje tyure
trags. Auch ihm gaben LG. und v*erpflich JaL

....  t f j f iS -
. Auen mm gaoen verpiu. ‘ irn •
angeblich zur Pensionszahlu & j £;tiaktiorl pas 
ipn „prUlnnrfp ,1p« nach deT J kpctriu* itl

ihm —.0—.....  ....  . -
nehmen verklagte, das nach

die Verpflichtung zur Za ,r "Drüngllch
ÍArlnph MrPtu'fTQfpnS dl6 UTSI ,1938 . . .  ...............

setzte jedoch wenigstens die
b55h Vere':

qions'

1»

vef

Die Begründung der Rechtsgülbg pannten . tef - r 
trags hält sich zunächst in d e m »  . Rich  
Auch hier vermißt aber der k , e i üe 
weiteren Urtcilsgriinde sodann u g t aa t  . ^ t ü 111'im  nationalsozialistischen Juder ß
Z u r ü c k h a l t u n g  g e g e n ü b e r  u .  4. J . .

5 o

i m n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n  j u c
z u r u c K i i a i i u n g  n
lesen w ir beispielsweise folgend^ - nßürgerU'usa>I1|(,|iS' 

„Wenn in d ‘>r zehnten VO. .z^ reinigu»4 je r  Re‘ d«* 
1939 die Juden in einer Reich Aufgabe “  
geschlossen werden und wenn aisderung ^ g z a h ^ a l hVereinigung ausdrückhch dm^Forüte n S n s

ing bezeichnet ist, so kann tu « - t haU “ R> 
ie e i n e m  J u d e n  den A “ ^ " . t s c h  f  eg 
er H o h e i t s g r e n z e  des H n f Ch t s eS 

e r m ö g l i c h t  o d e r  e r l e i c h t e  ^ g e g e » , ^ { e\ 
g u t e n  S i t t e n  und  auch  nie ^  ßed 
V o l k s e m p f i n d e n  v e r s t o »

Za“ ',haU

ei> de
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,  ̂ ^ 6 n v
^ k |aD-ft.r, SX° ® g e g e n  d i e  g u t e n  S i t t e n ,  wenn

olr

es n”  J1130 das ganze Problem einmal von der 
r ludpn ü  . *len Unternehmens her betrachtet, das 
slebenn Gelegenheit bot, sich im deutschen Wirt- 
indlici ZU betätigen, und man sich auf den selbst- 

... - Untemlu Standpunkt stellt, daß gegenüber sol- 
e:*en. so mMi11Jlen finanzielle Rücksichten unangebracht 
dp! o  e? einen doch ungeheuerlich an, daß
' f ^fgabe ^Gericht deutsche Menschen ernsthaft mit 

durch .. oenenken w ill, die Auswanderung der Ju-

&

Gen
mit f  — vvin, uie nuswanuerung uer ju - 
auR ünter ir,i?a/?.zieffe „Opfer“  zu unterstützen und da- 
tern alb c|„ s'tanden aucli einem Juden den Aufenthalt 
deu' Es dürft« j 'e!c*ls zu ermöglichen oder zu erleich- 
2h Juden dii> -ue*iannt sein, daß die Reichsvereinigung 
fin ’°rdern l l r  gestellte Aufgabe, die Auswanderung 
iitia ieren’ i,.llssct{,iießlich aus j ü d i s c h e n  Mitteln zu 
GemZi,eUen ,Es ist wahrhaftig überflüssig, an der 
sch« 6 Me„?i  erung dieser Aufgabe nun auch noch 

bedaup.r l 11 beteiligen zu wollen; ist es doch 
das ^Verein; 'lcl1 £enu£> daß sich das Vermögen der 
1'%pltlsitnals tatsächlich aus Geld zusammensetzt, 

A., , ZU vpf .u Juden sich aus deutschem Volksver- 
der ,ch im 3 haffen gewußt haben.
^  .deiifraap let>enden Fall hätte ein Richter, der mit 
k j  gesunnVer r̂aut gewesen wäre, ohne Schwierig
en i ! e1 knn„ertl Volksempfinden entsprechendes Ur- 
35oqq.926 b i”  HJ- Es s4eht uäudieh fest> daß der Jude 
•chhu“ .*# an ..aus dem Unternehmen insgesamt 
Gng.Jmhes ¡.Vergütungen bezogen hat. Sein durefi- 
ielbste sichJ ” r“ f hes Einkommen von 50000 3tM ver-
y^hsu^Wersti1'7 ,  dann nicht, als das Unternehmen 
Mpo . ̂ tllo £  ...  ̂ Vcrlllfitp prlilf rioc A 1̂ + ! o«i b- o 1 i »-tl
JjieSe ^ienkanip'i1SammenSelegt und 1932 drei Fünftel 

es l.atsacho u ,yerl° ren gegeben werden mußten. 
Jgf aKdm Pen^i«erücksichtigt zwar das BG. insofern, 

nic)nt0”jSza*1lungen herabsetzt. Es berücksich-
dem ̂ el,

anunenbruch stand und daß es nur den 
Maßnahmen des nationalsozialisti-

mcht T i *?. neraDseizi. cs oerucKsicn- 
„ durcha., en Politisch beachtlichen und auch 
J^fi .uV en  , i ” s erheblichen Gesichtspunkt, daß das 
^Jlseh « r«n*?i,ts der Jude m it geleitet hatte, 1932 vor

& *88äsr:..
!virt8cll«rh°it ,u  verdanken war, wenn es sich später 
iihih» liehen ‘ i Garaus folgt, daß der Jude ohne den 
k3Upt °,.voji h ■Aufschwung seit 1933 eine Pensions- 
dp'ltisepGht tre ffe n d e n  Unternehmen hätte über- 
\»r Ent,”  Erki>„„ieJ anSen können. Da es einfachsten 
»ü'kile ckIUtl[r . nissen widerspricht, einen Juden aus 
e!>- Riehen8 lrn nationalsozialistischen Deutschland

en.
csUnf ^n F P/+ lassen, w i d e r s p r i c h t  es en t -  
.5, V n i i t e I l u u g e n  des G e r i c h t s  auch  

v’ tio nV,e i h r «, s>?,n P f i n d e n , daß U n t e r n e h -  
Snif dapiIsOz,-. ,n.. B e s t a n d  o f f e n s i c h t l i c h  der
E 1^ ^ K £ jj \v> : ~ u. —  i £ x -------- i : j. : i.

311 Juden Pens i onen  zah l en

E n ? b e s p r o c h e n e n  Fällen ergibt sich, daß 
C S  u Eli setii*^ allgemeiner Rechtsgrundsätze sich 
i>r3kn\Ssen, „  ^ 0hl rechtlich stichhaltige Gründe
Vrpen au JudPn . die Fortzahlung von Versorgungs- 

• v. 1i Iedero-pi„zli verhindern. Sicher ist der in Para- 
¡¿' Nov Rechtszustand, wie er durch die 

spfn yicht1 nicht van- Und Vi 1°-Juni 1940 geschaffen- 
einzuU oll,g eindeutig. Es ist aber anderer

e s  «in » Erteil en> warum z. B., wie im zuerst be-
l>oiS?l>tp Aus ausgeführt wird, die VÖ. v. 11. Dez. 
V lschp Au«i«m e ®e s e f z darstellen und deshalb
31S p V ^ W ic k i . ^ g .n ic h t  zugänglich sein soll. Die 

s„,V0 . n,vUÄ« dürfte inzwischen gezeigt haben, 
5r j i t t  auf f 3S Ausnahme, sondern lediglich 

" "enfrao-o -m ^ eSe zur endgültigen Bereini
ge in Deutschland anzusehen is t1).

aucli das RArbG. (RAG.
V h”.e n rn besm.0 T  DR- 194°- 876>- Es Iehnt zwar 

*lUbCj.E des r z°chenen Entsch. eine ausdehnende 
frühere„ - - ^ bs; 2 der v O- v. 12.Nov. 1938 

jüdischen Angestellten ab, stellt aber

M e h r  H ä r t e  bei der Urteilsfindung wäre daher ge
rade hier dringend erforderlich gewesen; m e h r  H a l 
t u n g  bei der rechtlichen Stellungnahme zu einem Aus
schnitt aus der Judenfrage allerdings auch.

RegR. Dr. H e i n r i c h  M a l z ,  Berlin.

Austritt aus der jüdischen Kultusvereinigung 
(jüdischen Religionsgesellschaft)

Bemerkungen zu dem Urteil des KG. v. 16. Jan. 1941: 
DR. 1941, 1552«

Die Rechtsverhältnisse der jüdischen Kultusvereini
gungen sind durch das Ges. v. 20. März 1938 (RGBl. I, 
338) entsprechend der nationalsozialistischen Staatsauf
fassung grundlegend neugeordnet worden. Nach § 1 
der 1. VO. zur Durchführung des Ges. über die Rechts
verhältnisse der jüdischen Kultusvereinigungen v. 30. Jan. 
1939 (RGBl. I, 153) bestimmt sich der Eintritt in die jü
dischen Kultusvereinigungen (das sind die früheren Sy
nagogengemeinden) und der Austritt aus ihnen nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Rechts. Eine Beurkundung 
des Austrittes aus der jüdischen Kultusvereinigung durch 
Gerichte oder Standesämter findet nicht mehr statt, 
jedoch sind vom Ein- und Austritt die Meldebehörden, 
unter Umständen die Standesämter zu verständigen. § 2 
der VO. bestimmt: (Abs. 1) Als Angehöriger der jüdi
schen Religionsgemeinschaft g ilt nur, wer einer jüdi
schen Kultusvereinigung angehört. (Abs. 2) Personen, die 
nach früherem Recht lediglich aus den früheren Syna
gogengemeinden ausgetreten sind, ohne damit gleich
zeitig aus der jüdischen Religionsgemeinschaft ausge
treten zu sein, gehören vom Tage des Inkrafttretens 
des Ges. über die Rechtsverhältnisse der jüdischen Kul
tusvereinigungen der jüdischen Kultusvereinigung an, in 
deren Bereich sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

ln dem der Entscheidung des KG. v. 16. Jan. 1941: 
DR. 1941, 155212 zugrunde liegenden Fall hatte der 
Beklagte (ein jüdischer Mischling, dessen Vater und 
Großeltern väterlicherseits Juden waren) am 19. Dez. 
1928 vor dem AG. Berlin-Schöneberg seinen Austritt aus 
der Synagogengemeinde erklärt. Die Klägerin (die jü 
dische Kultusvereinigung zu Berlin e. V.) nahm den Be
klagten auf Offenlegung seiner Vermögensverhältnisse 
in Anspruch, weil er zwar aus der Synagogengemeinde, 
nicht aber aus der jüdischen Religionsgemeinschaft aus
geschieden und daher nach § 2 Abs. 2 der VO. v. 30. Jan. 
1939 kraft Gesetzes wieder ihr Mitglied geworden sei. 
Das KG. führt dazu folgendes aus: „Diese Vorschrift 
ergreift die Personen mosaischen Glaubens, die nach 
dem preuß. Ges. betr. den Austritt aus den jüdischen 
Synagogengemeinden v. 28. Juli 1876 (PrGS. 353) nur 
ihren Austritt aus der Synagogengemeinde erklärt haben. 
Diese_ schieden lediglich aus einer früheren Synagogen
gemeinde aus, ohne damit aber gleichzeitig aus der 
jüdischen Religionsgemeinschaft ausgetreten zu sein. Der 
Beklagte fällt nicht unter den Personenkreis des § 2 
Abs. 2 der VO. v. 30. Jan. 1939. E r t r a t  aus s e i n e r  
S y n a g o g e n g e m e i n d e  zu  e i n e m  Z e i t p u n k t  
aus,  als n e b e n  dem A u s t r i t t  aus e i n e r  S y n a 
g o g e n g e m e i n d e  de r  nach  dem Ges.  v. 28. J u l i  
1876 m ö g l i c h e  b e s o n d e r e  A u s t r i t t  aus d e r  j ü 
d i s c h e n  R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t  n i c h t  me h r  
g e g e b e n  war .  Das für die Wirkungen des Austritts 
des Beklagten maßgebende preuß. Ges. betr. den Aus
tr itt aus den Religionsgesellschaften des öffentlichen 
Rechts v. 30. Nov. 1920 (GS. 1921, 119) setzte durch 
seinen § 5 die bisherigen Ges. v. 14. Mai 1873 (GS. 207)

für den E i n z e l f a l l  die Forderung auf, daß die Rspr. 
die Lösung zu finden habe, die dem nationalsozialisti
schen Rechtsempfinden und zugleich dein Grundsatz der 
Vertragstreue gerecht wird. Es sagt in einer anderen 
Entsch. (RAG. 211/39 v. 7. Febr. 1940 =  DR. 1940 
1852): „ D e n n  was  f ü r  r e c h t  u n d  b i l l i g  zu e r 
a c h t e n  i s t  (§ 242 BG B.), w i r d  d u r c h  das n a t i o 
n a l s o z i a l i s t i s c h  a u s g e r i c h t e t e  R e c h t s e m p 
f i n d e n  b e s t i m m t ,  i n  w e l c h e m  der  R a s s e 
g e d a n k e  d e n  V o r r a n g  v o r  d e m  r e i n  w i r t 
s c h a f t l i c h e n  b es i t z t .
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und v. 28. Juli 1876 (OS. 353) außer Kraft. In § 1 des 
genannten Gesetzes wird der Austritt aus den Religions
gesellschaften des öffentlichen Rechts geregelt. Es gab 
damals keine jüdische öffentlich-rechtliche Religions
gesellschaft u n d  da h e r n a c h  A u f h e b u n g  des Ges. 
v. 28. J u l i  1876 a uc h  k e i n e n  A u s t r i t t  aus dem 
J u d e n t u m  (der  j ü d i s c h e n  R e l i g i o n s g e m e i n 
s cha f t ) ,  s o n d e r n  n u r  den i n §4 Abs.  1 des Qes. 
v o n  1920 zu g e l a s s e n e n  A u s t r i t t  aus den e i n 
z e l n e n  S y n a g o g e n g e m e i n d e n . “  In der Bemer- 
merkung von RA. Dr. S c h m i d t - K I e v e n o w  ist be
reits zutreffend gesagt, daß die Entscheidung des KG. 
wenig befriedige und den praktischen Erfordernissen 
nicht gerecht werde.

Die näheren Umstände dieser zur Entscheidung stehen
den Streitfrage, die seit Jahren Gegenstand von Er
örterungen gewesen ist, konnten RA. Dr. S c h m i d t -  
K I e v e n o w  naturgemäß nicht bekannt sein. Ohne 
Kenntnis der Gesetzesmaterialien und Unterlagen der zu
ständigen Obersten Reichsbehörden läßt sich Klarheit 
über diese Frage auch nicht gewinnen. Es darf daher 
ergänzend noch einiges bemerkt werden, zumal die 
Frage im Hinblick auf eine zweckbewußte Gesetzes
handhabung nach wie vor für die Abwicklung der aus 
der Vergangenheit herrührenden Fälle von praktischer 
und grundsätzlicher Bedeutung ist.

Das KG. hat den seiner Entscheidung v. 16. Jan. 1941 
zugrunde liegenden Standpunkt, wonach im Geltungs
bereich des preuß. Ges. v. 30. Nov. 1920 neben dem Aus
tr itt aus der Synagogengemeinde ein Austritt aus der 
jüdischen Religionsgemeinschaft mit bürgerlicher W ir
kung nicht mehr möglich gewesen sei, auch bereits 
früher, zuletzt in einem nicht veröffentlichten Beschlüsse 
v. 21. Febr. 1936 ( l a W x  241/36) eingenommen. In W irk
lichkeit wollte das preuß. Ges. betr. den Austritt aus 
den Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts vom 
30. Nov. 1920 (GS. 1921, 119) entsprechend den damals 
herrschenden Auffassungen die besondere Regelung des 
früheren Rechtes aufrechterhalten, wonach es für Juden 
zwei Möglichkeiten des Austrittes gab, den Austritt aus 
der jüdischen Religionsgemeinschaft gemäß den Bestim
mungen des Ges. v. 14. Mai 1873 (GS. 207) und den 
Austritt aus der einzelnen Synagogengemeinde ohne Aus
tr itt aus der jüdischen Religionsgemeinschaft gemäß 
dem Ges. v. 28. Juli 1876 (GS. 353). Das ergibt sich 
aus der Entstehungsgeschichte des Ges. von 1920. Nach 
dem Bericht des Rechtsausschusses (Drucks, der Ver
fassunggebenden preuß. Landesversammlung Nr. 2822 
Sp. 19/20), war dieser sich darüber einig, daß unter Reli
gionsgesellschaft öffentlichen Rechts (entsprechend der 
damaligen Auffassung) auch die jüdische Religions
gemeinschaft als solche zu verstehen sei, und daß ein 
Jude demgemäß nach den Bestimmungen des Gesetzent
wurfs sowohl aus der jüdischen Religionsgemeinschaft 
überhaupt, wie infolge der Sonderbestimmung des § 4 
des Ges. v. 30. Nov. 1920 auch aus einer einzelnen Syna
gogengemeinde austreten könne. Bei den Verhandlungen 
im Plenum wies der Berichterstatter auf diese Auffas
sung des Rechtsausschusses hin und bemerkte insbeson
dere zu § 4, daß wegen der verschiedenen religiösen 
Richtungen in den Synagogengemeinden dem Juden die 
Möglichkeit gegeben werden müsse, aus der Synagogen
gemeinde, deren religiöse Richtung er nicht teile, aus
zutreten, ohne gleichzeitig aus der jüdischen Religions
gemeinschaft als solcher auszuscheiden (StenBer. 152.Sitzg. 
Sp. 12 126). Obwohl diese Auffassung im Wortlaut des 
Gesetzes nicht klar zum Ausdruck gekommen ist, hat 
sich, was das KG. gleichfalls übersehen hat, die preu
ßische Gerichtspraxis auch unter dem Geltungsbereich 
des Ges. von 1920 weitgehend auf die doppelte Aus
trittsmöglichkeit eingestellt. In der Praxis gab es auch 
nach 1920 neben dem Austritt aus der jüdischen Kul
tusvereinigung immer noch einen Austritt aus der jü 
dischen Religionsgemeinschaft als solcher, und die Aus
trittsbeurkundungen sind durch die AG. in dieser Weise 
vorgenommen worden. So waren, um nur ein Beispiel zu 
erwähnen, im Bereich der jüdischen Kultusvereinigung 
zu Berlin 1928 =  294 Personen aus der jüdischen Reli
gionsgemeinschaft, 208 Personen aus der Synagogen
gemeinde ausgetreten, 1929 =  200 Personen aus der 
jüdischen Religionsgemeinschaft, 174 aus der Synagogen-

168 Personen aus de

ef sei”üdlschen
gemeinde, 1930
gionsgemeinschaft, 75 Personen aus uei 
gemeinde. Es kann also keine Rede davo jfll 
nach 1920 einen besonderen Austritt aus _ ^be. Auch
Religionsgemeinschaft nicht mehr gegeoe ßen Re 
hat der RJM. in einem im Einvernehmen , nbeit 
sorts des Innern und der kirchlichen A S ^  27. Apb 
ergangenen, nicht veröffentlichten Erlas QpräS. u° 
1936 — 6002 Va 24438/36 — die preuß. 
ausdrücklich darauf hingewiesen. war an ”

Die nationalsozialistische Gesetzgebung ustande 8 
durch die parlamentarische Vielköpfig'<el Qes. v , 
kommene, und insoweit auch unklar g& Rein s 7.,. 
1920 in keiner Weise gebunden. Es besta ¿er L 
liches Interesse, den Unterschied , fwlf„r„;nigung !.,» 
gehörigkeit zu einer jüdischen Kultusy ^ginscj 
der Zugehörigkeit zur jüdischen Rehgi ° ,erscluel■ .
auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Vjeim jaß kum 
zweckmäßig, reichseinheitlich festzulegen, ^  
hin Zugehörigkeit oder Nichtzugehorigu sjfl£j md «. 
dischen Kultusvereinigung gleichbedeute .-jachen Wg 
gehörigkeit oder Nichtzugehörigkeiw-U weiter, ^
gionsgemeinschaft. Zu berücksichtigen nSC|iah 111 in3ü 
ler Begriff der jüdischen Religionsg'em ^ Nov- «„ff 
!§ 2 und 5 der 1. VO. zum RBürgerO. £  ng k W  
izr.Ri 1 ict Diese Bestim 7,lSebo‘‘%[RGBl. I, 1333) verankert ist. Diese d» - - ; -  Z ug f “ „a- 

weittragende staatsrechtliche Folgen a‘ , ps mupy Ren,
keit zur jüdischen Religionsgemeinscha • ¡erigKc
lieh auch den in der Praxis aufgetretene -■ vorma*s " ,.en, 
die besonders in Preußen zufolge der a --neben *  rQ.
haften doppelten Austrittsmöglichkeit vom oirl
Rechnung getragen werden. Gerade ua j er s/Lh ¿¡e 
im Grundsätzlichen verkannte Sinn des 8 -  allein ^¡t
30. Jan. 1939. Hiernach ist k ü n f t ig h i n meinschaIlideri' 
Zugehörigkeit zur jüdischen RHiJP°dJ’,preifligu5®,.etzes 
der Zugehörigkeit zur jüdischen kultu kraft ^  ,.r atis 
tisch. Und durch § 2 Abs. 2 sollten ger r 1920) 11 afen( 
alle Personen, die früher ( n i c h t  1J u r„,.l.getrete15 .jljofi5'
der einzelnen Synagogengemeinde _ J v  n Ke
ohne gleichzeitig auch aus der jud isc^U1111C l̂ClL.llZ.CUJLjk' ctUL.ll dU3 -i 1 - gjb
gemeinschaft ausgetreten zu sein, wie KultuS giri'
der jüdischen Religionsgemeinschatt ^  RJ^ApöPr^s'viv-i juuioviivu. ivuigiuiiageniw---  ,  l

gung angesehen werden. Hierauf nat ¿¡e u s/39 
vprnphmpn mit Hpn hpfpilifften RessP„ \f&T -!i ivernehmen mit den beteiligten -- g 
in Preußen durch Erlaß v. 1. März w  es; i/'pec 
noch 'besonders hingewiesen. Hier n Ifi

Nach
uuvlluvla - _ aber die 30, Ja11'

der. E VO. zur Durcddührung des jes-ieungen
Verhältnisse der jüdischen Kultusvereinig der 
1939 (RGBl. I, 153) g ilt als A ngehörige^ Kul*BReCh 
Religionsgemeinschaft, wer einer J . frühere, 
einigung angehört. Personen, die ”  „ engenieinateIis 
lediglich aus den früheren Synag g inkraft/L 
getreten sind, gehören vom Tage ^ itu s v e re '^ jn  
Gesetzes ihrer örtlich zuständigen ^ ai 193. ^ uStrh 
Damit ist die in meinem Erlaß w nn.j, wie n verfahr ,

schsicht 
aus der

l lOl UIL nt invinvin rr̂ oO-p Mt
gestellte Neuregelung der Er 8 zu L  
ler jüdischen Religionsgemei ßen praj< .

ist, getroffen worden.“  Da es m 1 , den d /L ft f, 
der nationalsozialistischen Neureg ^ meins . ¡„ vder nationalsozialistischen 
Austritt aus 
aus der einze

Austritt ungeachtet des Wortlaut c), ab f  j -
Beurkundung nunmehr nachtraghe 1■ ^  ani e on bc.trres
aus der jüdischen Religionsgemei ^  yie le^^£rlinS J pieClUO Utl JUU13V.1IV.H ive.ll5*v-r>- U a f i  Vit'4 1 'prÜlAp
den soll. Denn naturgemäß hat)^ y erschltê eresse

l»tcr„ H»"'

„liefteh

feneti Personen an einer soicnc 0ßes uen 
wahren Personenstandes heute ei Pßßrauchli 
Staatsbehörden aber haben einer Mbeugen- 
habung der Bestimmungen vorz 0 n

L G R . H a u g f - en A n g e ld
Reichsministerium für die kircl .jt

dci1-it)fc5 
und

Steuerfreiheit und beschränk jjiihrl1* A 
militärischer Versor £U° g , cl,reiidied

„Der Dienst in der 
Soldaten soll aber die _ 
bei opferfreudigem Einsatz ihre

7 Fhred0 ,■
r Wehrmacht »st f ben Wcu 
ie Sicherheit ^ „ d h « 1*

Ä
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Un<1 K in ^ 0hl für sie selbst als auch für ihre Frauen 
Der v„ Fes?rSt wird.“

H  "VersrT^k^hung dieser dem Wehrinachtsfürsorge- 
i|Ul)SsworfP Sungsgesetz (WFVG.) vorangestellten Einlei- 
A'i und J “ ej in  die Vorschriften über die Steuerfrei- 
- ■ ?rischpnariwlc^e °der teilweise Unpfändbarkeit dersch,eiden
arUlHl ist
einer e,ner

Versorgungsgebührnisse, wobei zu unter- 
. cuier ^wischen Versorgungsgebührnissen, die auf 
geleist„ j  orPerschädigung oder lediglich auf Grund 

eten Dienstzeit bezogen werden.

y t̂euerfre' S t e u e r f r e i h e i t
O a ^ W s ^  u113?11 § 3 EinbStG. v. 6. Juni 1938 die 
s0ra e'neni anCn Uarnisse> die nach dem RVersorgG. oder 

nap {,jren Versorgungsgesetz, soweit es eine Ver- 
Ä  We den Vorschriften des RVersorgG. festsetzt, 
Wpm handelt ?•’ Vorausgesetzt, daß es sich nicht um Be- 
daß ri-n, Dero C llu f. au  ̂ Grund der Dienstzeit gewährt 
Äk vr Se Be7i i IU j  die Ausscheidung letzterer ist der, 
nach e,rs°rßuii7e detl Charakter eines Ruhegehaltes haben. 
dic. d^n GeJL11?c.!1 dem RVersorgG. g ilt die Versorgung 
dein Ai0tla1̂  ErK? dber die Versorgung der Kämpfer für 
Scsep hentnerci eLlUn̂ > dem Kriegspersonenschädengesetz, 
Ehren ¿Urn * 2 Und den früheren Militärversorgungs- 
*9chp agen a - eu?rfreien Arbeitslohn gehören weiter 
tetlten ^erhunHle„ m?d deutschen^ Kriegsorden und_Ehren- 
der

r°Unde • w icgsu iuui unu i_mcu-
-cin h Steuerf ®.n ?lnd> sowie Frontzulagen und Zusatz- 
^itw^^fsorop01 R1 nd auch die Kapitalabfindungen aus 

pa|i: der einer versorgungsberechtigten
ürp J a b fi^une ihrer Wiederverheiratung gewährten 
Tod ? ^blösnn ls*. zu unterscheiden: Handelt es sich 
der ¡nf ® Verso? e‘ner Rente, deren Zahlung auf den 
lst dir einpr^r?®'Sherecl1tigten zurückzuführen ist, 
aher Heirat ,D|enstbeschädigung gestorben ist, so 
e'Uet r . die Ahi- *nc*un£ steuerfrei. Handelt es sich 
Zejt ei« eilst b es r n - - e i n e r  Rente, die unabhängig von 
Wird „es .verstorKadl^Un8' nur auf Grund der Dienst- 
t1eUerf7 ..ist dip5pe? fn. Versorgungsberechtigten gewährt 
r̂ sspc :'.Reit (]Pc . neiratsabfindung steuerpflichtig. Die 
r®nt|J aber die pteranensoldes ist in § 3 des Führer

ft v 0Vewährung eines Veteranensoldes für
o ein,.,^ das W :  Au£- 1939 ausdrücklich angeordnet. 
7 ¡lg di!® der OnrersorgO. die Grundlage bildet für die 
7 leSes! h^chäiu J  des Weltkrieges, ist für die Versor- 
«  tteUp°'vie die jv.en und Hinterbliebenen des jetzigen 

natPSebe” Wehrn aM?*St7,eitversorgung der Angehörigen 
k H Ä  Das c das WFVG. v. 26. Aug. 1938 
fiiT^htiül?® in Hel? AuK-1938 erlassene WFVG. konnte 
m  die ?? hnden1 |r lnkStG. v. Febr. 1938 noch keine 
Siv %uMaach dioA ist aber selbstverständlicli, daß 
v r8Q r^2en m u?em Ge«P+, R»tr»„t»n 5 tp „ L „ „ .

S & ^rete,i1b*rai
^üUtn stden Parfuhruni
^ h ° z8e-l „rPj1ichügLheni folgende“ Fassung zu geben:

HiÖV11 nicht"“  .Gesetz Betreuten die Steuerver- 
LPgt- Urch RdPri3 jders sein konnten als beim RVer- 

b e a b Ä R F M - v. 31. Okt 1940 ist daher 
-hfüh*. LnT1̂ e bei einer Neufassung der 

sfpn0 ^araor Uni^ŝ eŝ mmungen ^en in Frage 
h erfi f l i „ i5 . aPhen fo lire n d r  Fassiincr zu (reheu:

' { ¡n n ^ r ' 11 Qesetz^6*"0 Versorgungsgesetz 
b) ¿Ednnge2 rUtld d e iM “ 1 annehmbar erklärt,

, das die
"gen*und de rrv “ * UHnenmr)ar eiKiart, und zwar 
aut ’ Dien»,, P*enstzeitfürsorge gewährten Ab- 

w % rSoGrnnd ,e °bnungen, Kapitalabfindungen.
°) hpdujj r8e, Verc t̂* ®eschädigtenfürsorge gewährte 

au f afähigersä rtenge'd, Rente für Arbeitsver- 
v Djp en i? rUnd ’d *.eSe_zulage, Kapitalabfindungen.

Uf r r b e g e ld K  hlinterbliebenenVersorgung g e -sau  w« s3s55 
^ ^ V ndÄ r s r
. D>h ¿*1 B^Wenabfindungen.
s p o it9^!1 sin ,7 *s a u f ”  Z! i  z a h le n d e n  K in d e rz u la g e n .  
leUe "■

und

S n,r 4 auf •, ial*wnuen tvinuerz 
I t , i  d alle niii;tV-ei- eres zu verfahren.

iet;'- nlög a u U e ^ h ^ b o n  Versorgungsgebührnisse, 
n r?eri sie u£r Dienstzeitversorgung beruhen, 

hüisat,!. den Opfern des Weltkrieges oderQan ^nsatZe j 1 Y ptern ^ es Weltkrieges oder 
e 0 üer ^ ehrmacht gewährt werden.

 ̂ der ' t.e. i,vve i’ se U n p f ä n d b a r k e i t
eZch der^'^därfsehen Versorgung entspre- 

Sesundheitlichen und w irtschaft

lichen Folgen einer Dienstbeschädigung zu sein, herrscht 
im RVersorgG. der Grundsatz, daß der Anspruch auf 
Versorgungsgebührnisse grundsätzlich unpfändbar ist. § 68 
RVersorgG. läßt nur für vier im Gesetz namentlich auf
geführte Fälle eine Ausnahme zu. Es sind dieses außer 
den Unterhaltsforderungen nur Ansprüche öffentlich- 
rechtlicher Natur, woraus sich ergibt, daß eine Pfändung 
für privatrechtliche Ansprüche ausgeschlossen ist. Aber 
auch bezüglich der Pfändung von Unterhaltsleistungen 
hat § 70 RVersorgG. die Einschränkung vorgesehen, daß 
eine Pfändung insoweit unzulässig ist, als der Versor- 
gungsbefechtigte die Gebührnisse zur Bestreitung seines 
Unterhaltes oder zur Erfüllung einer ihm gesetzlich ob
liegenden anderen Unterhaltspflicht benötigt. Die Un
pfändbarkeit der Frontzulage, Alterszulage, Veteranen
sold, ist in den VO. über deren Gewährung ausdrücklich 
vorgesehen. Für die Pfändung der reinen Dienstzeit
bezüge nach dem Kapitulantenversorgungsgesetz gelten 
die Vorschriften über die Pfändung von Gehalts-, Lohn- 
und ähnlichen Ansprüchen gemäß § 850 ZPO. Die Un
pfändbarkeit der Verstümmelung- und Verwundetenzu
lagen und ähnliche Bezüge sowie der auf gesetzlicher 
Vorschrift beruhender Ehrensolde, ferner Sterbe- und 
Gnadenbezüge ergibt sich aus §3 LohnpfändVO. vom 
30. Okt. 1940.

Auch bei den Bezügen nach dem WFVG. ist bezüg
lich der Frage ihrer Pfändbarkeit zu unterscheiden zwi
schen Dienstzeitversorgungsbezügen und Beschädigten
bezügen. Von den Dienstzeitversorgungsbezügen (Ab
findung, laufende Unterstützung, Übergangsgebührnisse, 
Dienstbelohnung, Übergangsbeihilfen, Ruhegehalt, Dauer
rente, Kapitalabfindung) sind nur die Übergangsbedürf
nisse, Ruhegehalt und Dauerrente pfändbar, soweit eine 
solche Pfändung bei Dienstbezügen von Soldaten nach 
den Vorschriften des § 850 Abs. 1 ZPO. in der Fassung 
des Ges. zur Änderung von Vorschriften über die 
Zwangsvollstreckung v. 24: Okt. 1934 überhaupt zu
lässig ist. Nach der Zahlung der übrigen nicht pfänd
baren Dienstzeitversorgungsbezüge ist ein gleichwertiger 
Betrag an Geld, Wertpapieren, Forderungen, drei Monate 
von der Pfändung ausgeschlossen. Bei der Kapitalabfin
dung tr itt an die Stelle der dreimonatigen Frist die 
nach § 61 WFVG. für ihre Verwendung festgesetzte Frist.

Von den Hinterbliebenenbezügen sind nur das Witwen
geld und das Waisengeld, also die sich auf eine Dienst
zeit gründende Versorgung von Hinterbliebenen pfänd
bar, soweit es bei Dienstzeitbezügen von Soldaten zu
lässig ist. Eine statt des Witwengeldes bei der Wieder- 
verheiratung gewährte Witwenabfindung kann nur bis 
zur Höhe des 60- oder 36 fachen Betrages des monat
lich pfändbaren Teiles des Witwengeldes gepfändet wer
den, je nachdem die Witwe gemäß §116 WFVG. das 
fünffache oder dreifache des Jahresbetrages ihres W it
wengeldes als Witwenabfindung erhält, was von davon 
abhängig ist, in welchem Lebensalter die Witwe heiratet.

Die Beschädigtenbezüge des WFVG. (Übergangsunter
stützung, Arbeitsverwendungsunfähigkeitsrente, Versehr
tengeld, Pflegezulage, Blindenzulage) sind wie im RVer
sorgG. grundsätzlich unpfändbar. Nur die Übergangs
unterstützung und die AVU.-Rente sind wegen bestimm
ter in § 132 WFVG. festgelegter Forderungen öffentlich 
rechtlicner Natur pfändbar, und zwar nachzuzahlende 
Bezüge unbegrenzt, laufende Bezüge nur bis zum halben 
Betrage der angewiesenen Bezüge. Wegen eines An
spruches auf Erfüllung einer gesetzlichen Unterhalts
pflicht ist die Pfändung der Übergangsunterstützung und 
der AVU.-Rente so weit zulässig, als der Versorgungs- 
berechtigte der Bezüge zu seinem notwendigen Unterhalt 
oder zur Erfüllung einer ihm sonst gesetzlich obliegenden 
vorgehenden oder gleichstehenden Unterhaltspflicht nicht 
bedarf. Nach Gewährung einer Kapitalabfindung ist ein 
gleichwertiger Betrag an Geld, Wertpapieren und For
derungen bis zum Ablauf der nach § 61 WFVG. für 
ihre Verwendung festgesetzten Fristen von der Pfändung 
ausgeschlossen.

Wichtig ist zu wissen, daß die Versorgungsbezüge des 
Einsatz-WFVG. nach § 25 dieses Gesetzes durchweg un
pfändbar sind.

Aus den Ausführungen ergibt sich, daß die Vor
schriften über die Steuerfreiheit und beschränkte Pfänd
barkeit der militärischen Versorgungsgebührnisse so aus-
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gebaut sind, daß die Bezüge, soweit sie auf einer Be
schädigung beruhen, fast durchweg ungekürzt den Ver
sorgungsberechtigten und ihren Hinterbliebenen zufallen 
sollen, soweit sie sich auf eine Dienstzeitversorgung 
gründen, auch nur einer beschränkten Bestimmung und 
Pfändbarkeit und damit Kürzung unterliegen.

ORegR. K ö s t e r ,  Berlin.

Aufrechnung im  Rechtsstreit
Die Frage der Behandlung der Eventualaufrechnung 

im Rechtsstreit steht in der Rechtsprechung für den 
Regelfall fest. Ist die Klageforderung bestritten und stellt 
der Beklagte die Gegenforderung nur hilfsweise zur 
Aufrechnung, so muß, ehe auf die Aufrechnung ein
gegangen werden kann, zunächst die Klageforderung auf 
ihr Bestehen geprüft werden (RGZ. 80, 164 [1661; 142, 
175 [176] =  JW. 1934, 281 1 m. Anm.). Dies gilt auch 
dann, wenn über die Klageforderung nur nach u. U. 
sogar langer und umfangreicher Beweiserhebung ent
schieden werden kann, die Entscheidung über die Gegen
forderung aber ohne weiteres möglich ist. Dies würde 
sogar im Falle eines Anerkenntnisses der Gegenfor
derung durch den Kläger gelten. Damit hat die Recht
sprechung die insbesondere von S t ö l z e l  vertretene 
Meinung, die sog. Klagabweisungstheorie abgelehnt, nach 
der in solchen Fällen über den Rechtsstreit auf Grund 
der Aufrechnung ohne voraufgegangene Feststellung der 
Klageforderung selbst entschieden werden kann, da bei 
Begründetheit der Gegenforderung die Klage in jedem 
Fall abgewiesen werden muß. Dieses von der Recht
sprechung gewonnene Ergebnis ist für den Regelfall 
richtig. Es darf kein Urteil ergehen, dessen rechtliche 
Tragweite zu Zweifeln Anlaß gibt (vgl. S t a u d i n g e r ,  
II, 2 zu § 388 in der 9. Auflage; J o n a s - P o h l e ,  II C 3 
zu § 300 in der 16. Auflage). Würde auf Grund der 
Gegenforderung entschieden, ohne daß das Bestehen der 
Klageforderung geprüft wäre, so bliebe fraglich, ob dem 
Beklagten die Gegenforderung noch zusteht.

Unbedingt befriedigend ist dieses für den Regelfall 
notwendige Ergebnis aber nicht. Man muß zwischen 
zwei Nachteilen wählen. Das sicher berechtigte Inter
esse, Rechtsstreitigkeiten beschleunigt zu erledigen und 
die Erhebung von vielleicht sehr teuren und im Er
gebnis zweifelhaften Beweisen zu vermeiden, muß hinter 
dem Interesse der Eindeutigkeit der Urteile zurücktreten. 
In vielen Fällen wird so Mühe und Aufwand vertan, 
ohne daß dem ein wirtschaftlicher Wert gegenübersteht. 
Dies g ilt insbesondere dann, wenn die zur Aufrechnung 
gestellte Gegenforderung abgesehen von der Möglichkeit 
der Verwendung zur Aufrechnung für den Beklagten 
wertlos ist. Denken w ir an Fälle, in denen ein über* 
schuldeter Nachlaß, eine im Konkurse befindliche juristi
sche Person oder ein zu langer Freiheitsstrafe ver
mögensloser Verurteilter klagt. Es sind aber auch andere 
Fälle denkbar, in denen der Beklagte ein verständliches 
Interesse hat, eine Beweiserhebung über die Klagefor
derung wenn möglich zu vermeiden. Man denke an die 
Möglichkeit, daß einem bekannten Arzt im Rechtsstreit 
ein Kunstfehler vorgeworfen wird. Die Zweifelhaftig
keit ärztlicher Gutachten, die in solchen Fällen praktisch 
den Rechtsstreit entscheiden, ist jedem Rechtswahrer, 
der mit Arzthaftungsfragen des öfteren befaßt worden 
ist, bekannt. Die Erörterung eines Klagetatbestandes 
kann auch unmittelbar den Belangen der Volksgemein
schaft widersprechen. Man braucht hier nur an wehr
politische Fragen zu denken. In all solchen Fällen wird 
der Beklagte vielleicht geneigt sein, eine Gegenforderung 
ohne Rücksicht auf die Begründetheit der Klageforderung 
aufjruopfern. Er wird aber nicht geneigt sein, die Klage
forderung unbedingt anzuerkennen. Derartige Fälle hat 
der RGRKomm. (9. Aufl.) Anm. 3 zu § 388 im Auge. Soll 
man in diesen Fällen mit dem bisherigen Standpunkt der 
Rechtsprechung den Beklagten zwingen, die Klagefor
derung anzuerkennen, wenn er die Beweiserhebung über 
die Klageforderung für untunlich hält?

Die Entscheidung hierüber wird davon ablüingen, ob 
die; Möglichkeit eines Urteils zweideutigen Sinnes ver
mieden werden kann, ohne daß zugleich eine Gefähr
dung der Belange des Beklagten eintreten würde, die

[Deutsches Recht,

sich aus dem Zwang ergibt, die K la g c D ^^ r, daß
bedingt anzuerkennen. Der Beklagte hHe vöj|ig ö 
eine Gegenforderung, die er zunächst tu 
deutig liquide halten konnte, im später«1 ^  gelte 
etwa zufolge einer rückwirkenden Änderung vfelleh 
den Rechts, aber auch aus anderen Grün 
in einem Wiederaufnahmeverfahren zutoig , ..„„eseN
von Urkunden vom Gericht als — 
werden müßte. Daraus könnte dann die_ ^

Kla;
r

uiuug verurieiu wc>“ v» ~ . es W'i 
lichkeit einer Kondiktion des Anerkenntn *

zogen werden müssen, daß der Beklag*®
Grund des unbedingten Anerkentnisses a„, pie -
rung zur Zahlung verurteilt werden um • wßrde

0 l[aiii

ertn.lfdie§ 814 BGB. scheitern. , ,  l „
In solchen Fällen muß es dem *3ê  ffevVcise abê har, 

werden, in erster Linie aufzurechnen, hü ^  gatisüer. 
Klageforderung zu bestreiten. Dieser w .» des j  
ohne daß das Erfordernis der Eindei gejagte "¡„e 
gehenden Urteils gefährdet würde. Der er s; 
sich allerdings darüber im klaren sein, aUf Gru<?“ sje 
Gegenforderung verliert, wenn die Klag ^  .sevjage' 
Aufrechnung abgewiesen wird. Er tntn daß die Vr flie
iinhp H innrf a n f7 iin n fo p n  onz'li f i i r  Hfifl f  ^ 1 ..rotiflunbedingt aufzuopfern, auch für den r a i , ^enn ejM , 
forderung unbegründet ist. Er läuft au < ¡jjc U. ,e. 
Klageforderung hilfsweise bestreitet, 0 der %e 
zufolge eines unbedingten Anerkennt« = fa(js sic? $ 
forderung auf diese verurteilt zu werfl >s naifi t  ‘ ^  
Aufrechnung, sei es im Erstprozeß, s® , a]s .nIC;  gut- 
der Rechtskraft, aus irgendeinem Gru ■Tai'
rechtfertigt herausstellen sollte. Ei.n,e „„fällt. d'e 
Scheidung wird in solchen Fällen nictii g W jSt
weite des ergehenden Urteils ist v‘e l«e wfeSen, ef'
Klage auf Grund der Aufrechnung ~pL n{o rd e ^ aeii> 
die Klageforderung getilgt und die uej= es h1..mi»C,pes
uie tviageroraerung getilgt unu ~ £1 ,
ledigt. Wird das Verfahren aber er“ eU„ ,J svollstr~„setil 
Wiederaufnahmeverfahren, einer Zw (D des u jjcliL 
gegenklage, sei es jetzt auch auf L>r bürge‘be|#  
über die Mitwirkung des Staatsanwa»s 303) s o „  ¡ifl
Rechtssachen v. 15. Juli 1941 (^ 9 ^  Vh<ref°r^clUiveß?r» 
der Beklagte die Möglichkeit, d*e , ÄjmiiniL ,1 
Fall des Nichtdurchgreifens der A „¡nem 
zubestreiten. Das bedeutet aber . r Urteil®' ebnis' 
Verletzung der Notwendigkeit eindeu g d e « , ß e” 

Zusammenfassend komme ich als „hen *s' ’ r,netf„ 
daß für den Beklagten ein Weg verIL  a#
^ h e b Ut 5 . ® ‘Ä  K H Ä »  j g y j #
wenn diese ihm zufolge w e ltlic h e n  0der
Zeit, Arbeitskraft und Geld wirtschan Der 0 h,|fs
deren Gründen nicht vertretbar ers tjaIieben a 
kann zunächst aufrechnen, er kann ¡pzifT
weise die Klageforderung bestreite« t z | l

R0R- S ^
■ " ' (.*rUiidbeS,.i1eS

Muß die Überschuldung de® tntfle0^r 
bereits im  Zeitpunkt des Zu

vorliegen? v m s n f '
Nach § 1 II SchuldBereinG. Schh'^e, f e-

der wirtschaftlich zusammengebr j er Ah”  .¡geä A
schuldeten Grundbesitz behalten » selbstn gs f « 
er die wirtschaftliche Grundlage entge??p|.sclilj  ¿e! 
benshaltung hingegeben hat, «  . e uh und
sich, ob es erforderlich ist, daß £chuldne a efl f i . 
schon beim Zusammenbruch u — „ a vorh.jfnlg1,

a V< 
n sie

Zu berücksichtigen ist, daß ,„¡^g 'des

a«

mmenmuu* r~a<rens J T ' „ff0'® ‘Aei 
Auflösung seines übrigen V er® chträgßc Ladhh^iiiÖ' 
oder ob es genügt, wenn f sie ^  überseß |äßerh d(s

1 , « Z>C |Z-Ll UirUlKblinilgul Aoij ^
Grundbesitzes allein eine Anwen • "Zusagen u» öIju 
nicht rechtfertigt. Es muß stets . eS «h5 v£f'l¡ef^ 
Schuldners stattgefunden haben, Qläubiß.f i)es p 
mögenswerte zur Befriedigung %  E in * £  dfh? >  
worden sein, die nach Lage Rajlinen clfiruhĉ ,tjiiiei  
verwendet werden konnten. I«  des ^ "fn
Vorgangs wird also die Hing pür de gd« $0 
durch seine Überbelastung er®eJjbruch i% s 
hang zwischen dem Zusanitn QrUndbes‘ t  ^  
und der Überschuldung semes Q ^ e n h a j r  tf’j, l e 
dasselbe gelten wie für d®"hmdners 
dem Zusammenbruch des Sch“  1 se« 
der wirtschaftlichen Grundlage
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Um ^e‘desi oiSSi ist. " ac*1 üem Gesetz nicht erforderlich, 
Set« °rtiaiit ze*i>g erfolgt, wohl aber ergeben Zweck 
Sachen n rde^ .Qesetzes, daß * e  Hingabe der wirt- 
scin des SoiUl?j aSe zugunsten der beim Zusammen- 
Üw ?luß An Ullc}ners vorhandenen Gläubiger erfolgt 
G *  des We i se :  DR. 1939, 284) Denn der
SeinCtl Sokii« ?es ist, die Belastung des Schuldnerss°lche v e*??s ’3  die Belastung des Schuldners 

’ ^ ermöp-Per^ujudlichkeiten, die bei der Auflösung 
Ü SfstalfpnS ~ein.e Deckung finden konnten, trag- 
der WlrtopL ~ enügt es demnach, wenn die Hin- 
VorWden a' 3 i und*a&e an die beim Zusammen- 
erf°lgte 0en “ Dubiger erst nach dem Zusammen- 

enbrucii L f ,  kan(! auch eine erst nach dem Zu- 
atßestan«i , gte Überbelastung des Grundbesitzes 

tasl Ur die § 1 11 SchuIdBereinG. erfüllen, wo-
ste'^ziir SichL,V̂ rt,?rcnze übersteigenden dinglichen

br

U_ -ö* vni,v uuvioiugvnuvn
P oV der^  bereits beim Zusammenbruch be

uch ‘ 0rderum^Un?en eingetragen worden sind. Sind 
rUticr c‘nütan( enCn Jedoch erst nach dem Zusammen 
*'*- am i S  dann ist c '

,<ulr1 enBnb e s itz  des S 
4en ^er einB„ 0i en worden

Ä am Grunrik d?nn ist durch ihre dingliche Siche- 
!cllulrilern entzrj5Sltz des Schuldners dieser den Alt- 
>-etl Ai*1' einen t™, w9rden. In diesem Fall hat der 
s W i Y adbiffer„ seiner wirtschaftlichen Grundlage 
Ssaiiin ungs ,i„„ Yprenthalten. Es kann daher eine 
^ersc?e,nbruch BHikirundbesitzes zugunsten nach dem 
fesehdüng i ntstandener Forderungen nicht als eine 
N  riwerden ,m7 n,nc des §1 II SchuIdBereinG. an- 
h'dschln Gruilt|Kd .*er Schuldner bleibt in diesem Fall,
S i< 3 f b' *  ' .....  " ■

^ n n  die ______ _

^ * lrUtißliKtirnmuni  der Ehefrau zur Pro-
di? Eĥ sta«di reS ^ annes widerrufen werden?
^ ihrera>^a UrteüChi Spr.echun^  wirkt für und gegen 

iU
ä  r

■undiar» -  einen erheblichen Teil seiner 
a ^ g e b i l d e t  hat, von der Schulden-

bQR. G e r h a r d  H o f m a n n ,  Berlin.

‘•icn i i  i ••-----  » «uv* V.1U
92, igg. Vq gehörendes Recht ergangen ist 
Weiter all > -294i • bl Rechtsprechung undgj.  ̂ CGiiuug UI1U

p a gemein angenommen, daß die von 
1(3 wi,T'g von ,i„.e L’.dhrung ihres Ehemannes erklärte 
An?111' Ahrrufen w t. ,Elnleitl|ng des Prozesses ab nicht 

^ I  den könne (RGZ. 164, 242; RGR-p: 4  21. K u im e  ( K U Z . .  1 0 4 , Z4 Z ; K Ü K -

ade3. Begrün!), 400 BGB- u. a.). Soweit für diese
iia *» Mrri yung- geirehen wirr! icf cip mir l/nor%r»SV̂irci |

* 8  JUT Prozeßführung als Prozeßhand- 
i ,r,'Ses ß?eßführun„ dek aber es wird geltend gemacht, 
: daß dar cllt ein» «, er eitl zum eingebrachten Gut 
's soii aner §, ne Verfügung über dieses enthalte 
!„i ?qhi.?n allp^ rP ’̂.B. anzuwenden sei.

in dem herkömmlichen 
7“ KUnäP„ , U11U lediglich geprüft werden, 
der von , id,!e Widerruflichkeit oder Unwider-

br J  ab . 1 kann p - ’ res Mannes fü r sie selbst und für 
EhebWiderrufi!i!u v2n der Einleitung des Rechts- 
% a.u ein erhim- ^ ustimmungserklärung enthält 

!01del nicht anden ah eklcbes Risiko. Es hängt von zahl
en u  sich 1.tI,ther „.’Bdl..e sicb bei Einleitung des Rechts- 
B d a ’len 'i? Laufs nj ^ end übersehen lassen, insbe- 
i\W k 3 r) B>ie Zucf des Rechtsstreits wesentlich än- 
, raUen. ^ „ H ’ ^gseckD rung ist ein Beweis„ „  ¡ngt ;ahen, d i lm!T,un̂ serklärilng ist ein Beweis 
ik S  f? ist  selfr k le Ehefrau ihrem Manne ent 

.0rtfäin r°zesspc Le.lcht möglich, daß bei längerer 
V r5% 'Cl1 S?’ d;'ß die ä,e . Dri'ndlage für jenes Ver- 
kkß a^9ii|„eaPannt pPCP?,zlchungen zwischen den Ehc- 
ka franS v0nn-,^ntreter,St4-ten'. Aueh im übrigen können 
hiN ^.a ls ‘hren, 3  die eine Erstreckungder Rechts- 

•ir h:., anne erstrittenen Urteils auf di<

5 :K "
R'“ e And ZUrnulbar erscheinen lassen. Es 
ö':nen p|frun? ’n ihren Vermögensverhält- 
^chtsnrBi r der Pfozeßparteien, um einen 
3er oi._ chung eine Änderune’ der Ge-

Ä ^ S ß i - Ände

•tilgen
in
di« p’ v0,i

Scheid|?der son=tihUngl eine Änderung der Ge- 
■ 3 0Jl. ,Ung> oh s .^ er Umstände handeln7 die fü

Bede,kiner Prozeßführung zugestimm
r°?eßfü h deutunlrUtlrr ,1in Jg sein müssen. Die Möglich- 

g des Mannes durch Klage auf

Aufhebung seiner Verwaltung und Nutznießung (§1418 
BGB.) zu beenden, ist nur selten gegeben.

Wird der Widerruf der von der Frau erklärten Zu
stimmung zur Prozeßführung ihres Ehemannes auch noch 
nach Einleitung des Rechtsstreits zugelassen, so werden 
dadurch beachtliche Interessen des Ehemannes und seiner 
Gegenpartei nicht beeinträchtigt. Das Prozeßführungs
recht des Mannes wird durch den Widerruf der Zustim
mung nicht beeinträchtigt und die Wirksamkeit von Pro
zeßhandlungen, die vor dem Widerruf bereits wirksam 
geworden waren, nicht aufgehoben. Sowohl der Ehemann 
als auch sein Prozeßgegner stehen nach Erklärung des — 
zulässigen — Widerrufs nicht schlechter, als sie bei Ein
leitung des Rechtsstreits ohne  die Zustimmungserklä
rung der Ehefrau gestanden hätten.

Die auf die Würdigung der Lebensverhältnisse abge
stellte Prüfung ergibt mithin, daß die Ehefrau an der 
Zulassung eines Widerrufs ihrer Zustimmungserklärung 
— bis zum Erlaß des Urteils — ein schutzwürdiges Inter
esse hat und demgegenüber ein überwiegendes schutz
würdiges Interesse an der gegenteiligen Regelung für den 
Ehemann und seinen Prozeßgegner fehlt. Für eine durch 
Gesetzesnormen und juristische Begriffe nicht eingeengte 
Rechtsfindung wäre es daher selbstverständlich, dem W i
derruf der Zustimmungserklärung der Ehefrau noch nach 
Einleitung des Rechtsstreits bis zum Erlaß des Urteils 
Wirksamkeit zuzusprechen.

In der „Justiz am Scheideweg“  *) habe ich nachzuweisen 
versucht, daß die Rechtsfindung keine andere Aufgabe 
hat, als unseren Lebensverhältnissen eine der Entwick
lung des Volkslebens nützliche rechtliche Regelung zu 
geben1). Ich habe dort — in Übereinstimmung mit der 
herrschenden Lehre — weiter dargelegt, daß die Rechts
wissenschaft eine Wertwissenschaft ist und der Begriff 
der Gleichheit durch Gleichwertigkeit ersetzt werden 
muß2). Diesen beiden Grundsätzen wird die bisherige 
Stellungnahme der herrschenden Meinung zu der Frage, 
ob die Zustimmung der Ehefrau zu der Prozeßführung 
ihres Ehemannes noch nach Einleitung des Rechtsstreits 
widerruflich ist, nicht gerecht.

Zunächst muß hervorgehoben werden, daß eine Ge
setzesnorm, die jene Frage unmittelbar regelt, nicht vor
handen ist. Insbesondere g ilt das von der Vorschrift des 
§ 183 BGB. Die Prozeßführung ist kein Rechtsgeschäft im 
Sinne dieser Vorschrift. Und die Geltendmachung eines 
zum eingebrachten Gute gehörigen Rechts im Prozeß
wege ist keine Verfügung über dieses Recht im Sinne 
des herkömmlichen juristischen Sprachgebrauchs.

Schon deshalb steht es uns frei, die den Gegenstand 
dieses Aufsatzes bildende Frage in einer dem Zwecke 
unserer Rechtsordnung gemäßen Weise zu beantworten. 
Und schon deshalb ist es unrichtig, die Prüfung, wie sich 
eine Bejahung oder Verneinung jener Frage auf die 
Lebensverhältnisse der Beteiligten auswirken kann, zu 
unterlassen. Vielmehr muß diese Prüfung den Ausschlag 
geben. Damit ist die die Überschrift dieses Aufsatzes 
bildende Frage zu bejahen.

Es mag mit dem RG. (RGZ. 164, 242) unterstellt wer
den, daß die Zustimmungserklärung der Ehefrau eine 
Prozeßhandlung ist. Aus dieser Eigenschaft der Zustim
mungserklärung zieht das RG. die ihm „selbstverständ
liche“  Folgerung der Unwiderruflichkeit. Diese Methode 
der Rechtsfindung hat mit einer Wertung nichts zu tun. 
Für sie ist Prozeßhandlung gleich Prozeßhandlung, 
und zwar auch dann, wenn der einen gegenüber einer 
anderen für unsere Lebensverhältnisse eine ganz ver
schiedene wertmäßige Bedeutung zukommen kann. Sie 
behandelt logisch Gleiches gleicn auch dann, wenn es 
sich um wertmäßig ganz Verschiedenes handelt. Sie über
sieht ferner die Aufgabe juristischer Begriffe. Der Begriff 
der Prozeßhandlung soll wie andere Rechtsbegriffe die 
Übersicht über die Rechtsordnung und ihre Handhabung 
erleichtern. Die Ergebnisse seiner nur logischen Entwick
lung müssen in der Rechtsfindung aber weichen, wenn sie 
mit dem Zweck der Rechtsfindung nicht zu vereinbaren

*) Die Schrifi erscheint gleichzeitig im Deutschen 
Rechtsverlag.

D Vgl. S. 21 f.
-) Vgl. S. 32 und 59 f.

272*
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sind, d. h. eine den Lebensverhältnissen gemäße Rege
lung nicht darstellen3). Es mag ohne weiteres zu
gegeben werden, daß es zur Ermöglichung einer zweck
entsprechenden Rechtspflege grundsätzlich notwendig ist, 
prozeßrechtliche Erklärungen als unwideruflich zu be
handeln. Deshalb ist der Grundsatz, daß Prozeßhand
lungen nicht widerrufen werden können, als solcher 
richtig. Es darf aber nicht vergessen werden, daß dieser 
Grundsatz nicht um seiner selbst willen aufgestellt wor
den ist, sondern nur, um eine zweckentsprechende Rechts
pflege zu erleichtern. Er ist daher aufzugeben, soweit 
er diese seine Aufgabe angesichts der Eigenart einer be
stimmten Prozeßhandlung nicht erfüllen kann. So liegt 
der Fall aber, wenn man in ' der Zustimmungserklärung 
der Ehefrau eine Prozeßhandlung sieht.

Zu dem gleichen Ergebnis führen dieselben Rechts
findungsgrundsätze, wenn man jene Zustimmungserklä
rung als Zustimmung zu einem Rechtsgeschäft i. S. des 
§ 183 BGB. auffaßt. Soweit das RG. die Unwiderruflich
keit der Zustimmungserklärung aus §183 BGB. herleitet, 
begeht es den Fehler, Rechtsgeschäft gleich Rechtsge
schäft auch dann zu setzen, wenn beide wertmäßig eine 
ganz verschiedene Behandlung erforderlich machen. § 183 
BGB. hat den Regelfall treffen sollen, daß es sich um ein 
Rechtsgeschäft wie den Abschluß eines Vertrages, um 
eine Kündigung, d. h. um Rechtsgeschäfte handelt, die 
im wesentlichen mit einer einmaligen Willenserklärung 
abgeschlossen sind. Die Prozeßführung dagegen besteht 
nicht aus einer einmaligen Willenserklärung, insbesondere 
nicht bloß aus der Klagerhebung, sondern aus einer gan
zen Zahl von Rechtshandlungen, die sich unter Umstän
den über ganze Jahre erstrecken können. Schon die Aus
führungen oben in dem zweiten Absatz ergeben ein
deutig, daß solche Rechtsgeschäfte von der Rechtsfindung 
anders g e w e r t e t  werden müssen als jene Rechtsge
schäfte, an die der Gesetzgeber bei Abfassung des § 183 
BGB. gedacht hat. Auch sie mögen Rechtsgeschäfte sein; 
doch sind sie dann Rechtsgeschäfte besonderer Art, die 
anders gewertet werden müssen, als es der in § 183 BGB. 
getroffenen Regelung entspricht.

Die bisher herrschende Ansicht muß hiernach einer 
Revision unterzogen werden.

Dr. v. R o z y c k i - v. H o e w e 1, Magdeburg.

s) Vgl. „Justiz am Scheideweg“  S. 33 f.

---------------- • • che ReclltSj
also durch ihre Anwendung das einhejA'rde, s0 Arne 
gefiihl in unerträglicher Weise ve.r . Fntscheidu5'|’: der 
ihm nicht zugemutet werden, je seine.Y/nme man ,,f ab- 
derartige Norm zugrunde zu legen, w .c daraUI s0 
Frage nach der Anwendung des ° rdrecniele stehe“.’ jn 
stellen, wessen Interessen auf dem ¿gjändischej^jj.
käme Inan zu dem Ergebnis, daß eine a 
dann dem ordre public widerspricht Ä f f
tung einem schweizerischen Gläubiger - klic yer 0. 
reicht, daß sie dagegen mit dem o r^ ,.r Lteil oder, ¡. 
ist, wenn sie einem Ausländer zum N „ ¡ ese unj? 
einem Inländer zum Vorte il £e r, ['hindern f n 
Behandlung von Ausländern u" “ . „.¡temomen. 'riscl- 
und das Abstellen auf ein Nützhchke tsr elZeris {
derseits würden selbst wieder demuerseus w u rue u  sc iu s i w i t u «  . .  dieser ^
Rechtsempfinden widersprechen. N _ jjt dar ^  

nnrt allen zu _.,ng li*.fenden Argumentation ist dort 3UC*’ / ' .ffassunß 1 
gewiesen worden, daß diese Recht Aus d r N°*
schweizerischen Krisenmaßnahmen , staatW . e.
kommen ist, denn überall da, wo s.ncrr;ffen, Sê  aUslS#
schweizerischen Krisenmaßnahmen

:nn überall da, wo b“ -- iffen, 
maßnahmen in subjektive Rechte c Jf dadurch g|ei- 
ohne Ansehen der Person; es wur ccjmldner 
dischc und inländische Gläubiger un 
eher Weise betroffen.

in

Demgegenüber w ill die Beklagte £e . e pgcle flV£)r* 
neuerer und neuester Zeit sei nun ¿ °c" olche tio»

» * , 2 >  
vise 
laß

................................. _  i ri
Ten zur Devisenbewirtschaftung die ^Cj oCh g f*  
Geldverkehr geblieben ist, zeIg* f  zUr Deyl 
sich bei uns die bisherige Einstellu B 
Schaffung nicht geändert hat. . ten nich* , ,ng o 

Eher konnte der von der B e kL jfi;(ye „pts'P,

geltend
ich eine nevi9e#v «P ü i  uuu P L I .  M  M  i  ... i  solche De.v’ ß troî

der schweizerischen Auffassung ub tsaChe, . r St?3 
Schriften schlechthin eingetreten. Di eUropä*ff.nm frdeS 
dem Übergang verschiedener weiter gcjivv-eiz be j.

Devisengesetzgebung und ordre public
Bekanntlich lehnt das Schweiz. BundG. die Anwen

dung der ausländischen Devisengesetzgebung als gegen 
den ordre public verstoßend ab, auch dann, wenn das 
Rechtsverhältnis dem ausländischen liecht untersteht (vgl. 
JW. 1935, 239, 3503; 1936, 1870). Im Entscheid vom 
1. Febr. 1938, Bd. 64 II S. 104 hat das BundG. die 
Frage gestreift, ob die Berufung auf den ordre public 
nur zulässig sein soll, wenn der zu beurteilende Tat
bestand eine gewisse Beziehung zum Inland, eine sog. 
Binnenbeziehung aufweise, ist aber nicht weiter darauf 
eingegangen, weil eine solche Beziehung, wie auch in den 
früheren Fällen, gegeben war. Das Handelsgericht Zü
rich hat diese Einschränkung jedoch mit Entscheid vom 
20. Dez. 1940 in Übereinstimmung mit einem Entscheid 
des Obergerichts Zürich v. 13. Sept. 1940 abgelehnt, im 
wesentlichen mit folgender Begründung:

Das Gericht kann sich der Theorie von der Relativität 
des ordre public nicht anschließen. Das Obergericht 
führte zu dieser Frage u. a. aus: „Stellt der schweize
rische Richter fest, daß eine ausländische Norm der 
schweizerischen öffentlichen Ordnung widerspricht, daß

r:ner nonnie aer von ua  ge i ^ 5 ' verSL,‘T
Bundesratsbeschluß über die VOcrhweiz unA t„ geljL  
Zahlungsverkehrs zwischen der = n ¿wenübet 
denen Ländern v. 6. Juli 1940 An aß ^  g e g & W *
ob sich die schweizerische Einst | enti .
Visenvorschriften nicht geändert "  . fatter ß*L.agen v° 
die Zahlungen schweizerischer S ^ anVer f u Ä g ^ .
einer Reihe von Ländern und c .¡-gende niese 
Ausländern über in der Schwer- ^ orfen- . 'aefl
werte gewissen Beschränkungen «n frapsaK den. w
stehen namentlich darin, daß s o * erstell* 'AcscßArig 
Oberaufsicht der Nationalbank oundesrat gegjjjV
sich aber schon dem Titel des ^orlätrf1®. Nlot'n j|fl 
entnehmen läßt, w ill er nur ei veranl^Lf d,ej e(
treffen. Es ist eine durch den Krieg ^  Land oK  
nähme und bezieht sich auch n TrupPc” delt fJ tin ' 
Laufe des Krieges von dcutscl m  ha»d ¿»fr\
zum Teil, besetzt worden sind. D kung v f ge, , 

eine generelle Bescrir- Schuian fWal|n
ilirhtmiP-cn inlandische^cJje dieJ„isori;

zh 4?'
UC V15UI ucsummuilg V.U - ----. , J«M ¡gl, UV'
Charakter der Regelung zeigt, . .absichtjSi. dafaA  bel 
vom bisherigen R e c h ts z u s ta n d J ^

^izerische * jn S .  P

hier nicht um
gen und Verpflichtungen -------- ■ soim;'- '„roVKhM
über ausländischen Gläubigern, k de r P .flß A 
Devisenbestimmungen darstelle ^  damit ^  ge;

Ein solcher Schluß kann
zogen werden, daß die SchWC uA  mrnen ,ei 
der Durchführung von Stillhaltea Irpiliesw e£frUi

-  » Ar
eindelie-dieaer uurcniunrung vu» . VPCrt 

Beziehung mitwirkt. Darm {! Ahkomiuen '-on1-, rt P- 
erkennung der diesen Stdlhalt j,rifte{J>, s0Icl^n d>e 
genden ausländischen Devl sen,.inStitutes 
M itwirkung des offiziellen B a n «  nUr Ä r  J  : ' 
machungen privater Natur f ^ g e i z  « i f t ie  Ä  
Auswirkungen der von der ScJ« fur »  je t*

M itwirkung des offiziellen ttV  f f f f iü S e P
er Schweif die 

Beschränkungen des Devisenvcrke^efn. (Al,s 
rischen Gläubiger möglichst ^
rische Juristen-Ztg. Bd.38 S. •' y e r - ^Mitoetellt von RA. Dr. H. Mey

ck

F e l i x  G e n z m e r :  R a c h e ,  W e r g e i d  und  K l a g e  
i m a l t g e r m a n i s c h e n  R e c h t s l e b e n .  (Wissen
schaftliche Akademie Tübingen des NSD-Dozenten- 
bundes.) Tübingen 1941. Verlag J. C. B. Mohr (Paul 
Siebeck), S. 280—297, Preis kart. 1 ¡UM.

Der hervorragende 0b^ r*5lfanische» R^ f r *?&$[). 
dings mehrfach auch zur Ge verweis^ ßß
selbst Stellung genommen. Jen Qesell^. unde 
vorzüglichen Beitrag: „Staat ^gertu111 
mann Schneiders Germaniscnc
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ein islä n L h tIencKenntnis der germanischen, besonders 
hak S«wiclit;„cn Saga heraus ist G e n z m e r  legitimiert, 
tta>  wir kf5! ^ ort mitzureden. Für das Strafrecht 
d», Her Tors ®5er nur in A n d r e a s  HeusTer s  Straf- 
¡n r *̂ öhe dpr c rsa£as (1911) eine Arbeit, die völlig auf 

feiner Sck,52rs.9funS steht. Hierzu bringt G enalt. „  _____________0. ___ zmer
über Rache, Wergeid und Klage im 

n Rechtsleben sehr beachtliche Anmer-Q̂en.

n°rdischp,Pn* von dem Gedanken aus, daß die in 
«cii,t:rMeetenD ,chtsbüchern und Landschaftsrechten 
- n 1 1' ef'tltcgrundsätze nicht immer dem w irk-

lzmer
Säs

^irui-^l. niri,+'sPiec“ en, sie hätten dann, wie er sich 
Volk lchheit n-pf ” 1en Weg von der Kalbshaut in die 
H i V ebendu/r n<i en.i<- V‘el eingreifender seien die im 
aUs a r Menspu S1llhchen Anschauungen, die das Han- 
daR Uer Sag, ,,.het! Jeiten. Und sie seien am klarsten 
»Kr ¡ailch die s zuleiten. Freilich' muß bedacht werden, 
dafür manchmal altgermanische Gedanken
V lies£}hst ein r ?r Korm wiedergibt. G e n z m e r  gibt 
der $, Jalions"0!i.ê PieI- wo vermutlich der vorderasia-

b£?8a a S e„dank"e von dem geistlichen Verfasser 
Aen worden war (S. 285). 
er sittlichen Anschauungen demon- 

V ‘ ? ' Die ' j f  ' i zun^chst am germanischen Rache-

J>ie SH au%en0 S  Q ^h a ft
i S «  " ? ® er

Vn?1, eine =;urr?an??lhaft entwickelten Staatsgewalt 
^  '«hrtt j ^ h e  Pflicht, die „auf die Höhe des 
/ t ,  näjSe n ü h a n " e s w e r t  kan'n n u r  b e w a h r e n ,  
K Ä n f M .  V e r l e t z u n g e n  s i ch  b e h a u p 
te6 den dpr • t s e * n L e b e n  d a r a n  setz t .  Wer 
i, 1 ei,,Verletzt»„S"L als Mann. Die beste Aufrichtung, 

j  ^  . Über den Tätpr prlipht iof rUp PqpUp

eitle bioßpCtl\ T Wa( n' cl,t nur e‘ne »Schutzeinrich- 
1 der nur ¿^Utzlichkeitseinrichtung“ , notwendig

uJd da?e,Kränkr,nUber den Tater erhebt, ist die Rache. 
,!jd eti“ Anseil0„ . wehrlos hinnimmt, schädigt sich 

® er hp;aSeiner Sippe, durch die Rache ehrt 
,A ,,n  Cr Um] (-.dü' Die Rache ist es wert, daß man 
tri hlich ?VVert Ä hr,en auf sich nimmt.

Recht ; , als° über dem Rechtswert. „Wer 
die 6 s i e d,as ist nicht gerade gleichgültig, 
kl a's Ltfreich a,,.1? dle zweite Reihe zurück“ . Eine 
iu^swp Iä{t'ges n , z“ kämPfen, ist eine Mannesprobe, 

4 natiuvp-U)rc ,setzcn der eigenen Persönlichkeit 
typ ch k ’.^at sich i '  ^ er *n schwerer Not sich tapfer 
Hatikld« der Akt* “ lann starken Heils ausgewiesen, 
danptroiusPielfe „  os3lng der Rache durch Zahlung des 
$0 A r  >; der v e jU1 G e n z m e r der Ehrenpunkt die 
. V ’Jtet V  seine r in  ,s“ chte seine Genugtuung darin, 

Ir. Lien z 1 flicht anerkannte, Sühne zu leisten.XL*Tel. der o-c r s Schrift vielerlei Anregungen, die 
panischen Rechtsanschauungen hin- 

r°f. Dr. H a n s  P l a n i t z ,  Köln.
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eeht.  Ein Grundriß von E d -
k V  Aufi ’ a f° [-  der Rechte an der Universität 
,e's rv.,^1. [.. ■. i'^eehtswissenschaftliche Grundrisse.)

“ ,er und Dünnhaupt Verlag. 284 S.
"St 'MH, t  ’ br0SCh- 7 M L
X i pLSSeV hafn -nLn der 2- Auflage dieses belieb- 

Hp. ich cn Grundrisses, der nun schon 
K l  Stand bei {annten Lehrbuchs erreicht und
K k ü h t ü sicherliVi de,( Strafrechtsentwicklung ent- 

tigUh!?r Von dp adgemein lebhaft begrüßt wer- 
V P »  m itdpd5  Studenten, die sich heute '

§eb.

A Anit HrL *  ^ ^ u c iiic n , uie sicn neure eine
„ n^an»! eP könn™ ^ traf.recht ohne den „Mezger“  

diespo11’ )vei! er in glänzender Weise 
Spusejî ech !̂ib)iet e in fiL ^ lclltige und zum Ted schwie- 
S (\i!St:bafu^abrern Ublt ’ sondern auch von allen an- 

Sie’ zuletzt von Praktikern und 
Sa1et Ĉ sPfLn der ~ e* d'® s'cü mit den besonderen 
Jvy/ift’ \ ! ? e, zumnFe" Warti?en Übergangszeit der 
 ̂ ' V ls t  dA al >«> Kriege, zu beschäftigen 

h Ä  w»StaflHa schon in 1. Auflage in dieser Zeit-Auflage in dieser Zeit- 
bezeichnete Buch ( R i l k :% sah» * eich , “ Ezcieuneie pucn 11 K:

üla,rj'. ih ittiat gibt , i ebt1 ut]d angeregt aus der Hand 
.Sehin"n >h dp,S le.detn viel. Es war keine leichte 

e;„ nik eup».. n seit 1933 gewaltig einsetzenden?„Ue.runnsh„r,;'"', KcwJ!frg emscizeiiuen
V s '1 Ziehet bdestrebungen einen vorläufigenSft '■‘len rl x;. ‘fe-’1 vunauw^cil

nSchaft|,vi,en Niederschlag der neuen Ideen 
“  gediegenen und praktisch ver

wendbaren Form sichtbar zu machen, die Verbindung 
mit der Rechtsprechung zu vertiefen und — von den 
geltenden Gesetzen ausgehend — zum kommenden Straf
recht Brücken zu schlagen. Dieses Ziel hat der Verf. 
voll und ganz erreicht. Der Weg und auch die Schwie
rigkeiten spiegeln sich in dem Werdegang des ursprüng
lichen „Leitfadens“  zum jetzigen Grundriß, der Vorstufe 
des kommenden großen Lehrbuchs. Die 2. Auflage be
rücksichtigt die seit 1938 eingetretenen erheblichen Ge
setzesänderungen, namentlich auf dem Gebiet des Kriegs
strafrechts, dem auch im Besonderen Teil ein neuef Ab
schnitt gewidmet ist (197), und legt beredtes Zeugnis 
ab von der bedeutsamen Fortentwicklung des Straf
rechts, an der M e z g e r  m it dem Schwergewicht seiner 
wissenschaftlichen Autorität führend beteiligt ist. Der 
Verf. vermeidet zwar — offenbar im Hinblick auf die 
Zweckbestimmung des „Grundrisses“  — weitgehend eine 
Auseinandersetzung mit abweichenden Ansichten des 
Schrifttums, bleibt aber in ständiger „Tuchfühlung“  zu 
K o h l r a u s c h s  StGB, und W e l z e i s  „Grundzügen“ . 
Um so mehr aber zeigt er durch fortlaufende, zum Teil 
kritische Heranziehung der höchstrichterlichen Recht
sprechung, in welch erfreulichem Maße eine gegenseitige 
Befruchtung und Übereinstimmung zwischen Lehre und 
Praxis erreicht worden ist.

Die Anlage des Werkes, die als bekannt vorausgesetzt 
werden darf, wird u. a. gekennzeichnet durch den inter
essanten Versuch, neben der Tat den Täter in Erschei
nung treten zu lassen: „Für eine zeitgemäße Ganzheits
betrachtung auf strafrechtlichem Gebiet ist dies der be
herrschende Gesichtspunkt jeder strafrechtlichen Syste
matik; alle anderen Merkmale der Straftat erscheinen 
damit als Ausschnitt des Kreises, in dessen Mittelpunkt 
der Täter steht“  (42). Dieser wagemutige, aber not
wendige Versuch ist gegenüber der ersten Auflage, in 
der eine solche Schwergewichtsverschiebung im wesent
lichen nur in einer Vorwegnahme der Schuldfähigkeits
voraussetzungen bestand und überdies den bedenklichen 
Eindruck hinterließ, als gäbe es einen selbständigen na
turalistischen Täterbegriff, weitaus besser gelungen. Nun
mehr beginnt der entscheidende 2. Hauptteil, in dem spä
ter die „Merkmale der Straftat“  ausgegliedert werden, 
m it der Darstellung der neuesten Lehre vom tatbestand- 
lichen und kriminologischen Tätertyp als dem sinnfäl
ligsten Ausdruck der heute in den verschiedenen Gebieten 
des Strafrechts zutage getretenen „personalen Tenden
zen“  (43, 68); im Besonderen Teil wird er aufschluß
reich durch die Schilderung der Kriegstätertypen ergänzt 
(200). Auch sonst zeigt sich an wichtigen Stellen zu
weilen eine bemerkenswerte Wandlung oder Ergänzung 
der ursprünglichen Ansicht. Der Abschnitt über die 
Merkmale der Tat beginnt jetzt m it einem Bekenntnis 
zum „finalen“  Handlungsbegriff (47), der aber — im be
tonten Gegensatz zu W e l z e  1 — auch die „ungewollten 
Wirkungen“  des Handelns in sich schließen soll. Neu
gefaßt sind sodann die Ausführungen über die Unter
scheidung von Rechtswidrigkeit und Schuld, die als solche 
— vorläufig m. E. noch mit Recht — zwar beibehalten 
wird (59), jedoch m it einer stärkeren Betonung des Ge
sichtspunkts der „Pflichtverletzung“  (42, 60) und der 
subjektiven Unrechtselemente (69). Wer aber im Ab
schnitt „Rechtswidrigkeit“  auch ein Zurückdrängen des 
Rechtsgutsbegriffs erwartet, wird allerdings enttäuscht; 
noch immer werden (leider) die Angriffsart und die per
sonalen Beziehungen des Täters in den Begriff des 
Rechtsguts miteinbezogen. Den Streit darüber möchte 
ich außerdem nicht als „unfruchtbar“  bezeichnen. Immer
hin lehrt jetzt auch M e z g e r  (66): „Jedoch kennt das 
geltende Strafrecht in nicht ganz geringem Umfang den 
Kampf gegen .Betätigungstypen', bei denen nicht das 
Rechtsgut, sondern die persönliche Einstellung den maß
gebenden Ausgangspunkt gibt“ . Zu beachten ist in die
sem Zusammenhang auch, daß der Verf. seine frühere 
„einseitige“  Betonung des Schutzzwecks (ZStW. 57,695) 
dahingehend richtigstellt, neben dem „relativem“  Zweck 
der Strafe bedürfe ihr „absolutes“  Wesen als Sühne be
sonderer Hervorhebung (155). Unbedingt zuzustimmen 
ist sodann den eingehenden Erörterungen über die 
„Mehrdimensionalität“  der Strafe (z. B. 151, 83 u. a.) 
die sich bei den §§ 20 a, 51 Abs. 2 StGB, sowie vor 
allem bei der Strafzumessung (167) ausschlaggebend be-
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merkbar macht. Die Kritik G r a f  D o h n a s  (MonKrim- 
Biol. 1939, 347), daß mit diesem Eingeständnis dem 
dualistischen System die einzig tragfähige Stütze ent
zogen sei, wird heute nur noch wenig Anhänger finden 
und die längst gefallene Entsch. gegen die einheitliche 
„Sicherungsstrafe“  nicht mehr in Frage stellen. '

Wie bereits in der l.A u fl. bilden auch jetzt die aus
gezeichneten Abschnitte über Rechtsschöpfung, Wahlfest
stellung, Unterlassungsdelikte, Willensfreiheit und Irrtum 
Höhepunkte der Darstellung und wissenschaftlichen Ver
tiefung, für die w ir dem Verf. besonderen Dank schul
den. Sie sind inhaltlich bekannt und können hier nicht 
näher besprochen werden. Ein weiterer Vorzug des 
Grundrisses liegt in der Einbeziehung der wichtigsten 
Kapitel des Besonderen Teils, der sonst meist zu kurz 
kommt und jetzt unter Ausrichtung an die Systematik 
des Entwurfs um neue Abschnitte vermehrt worden ist. 
An Einzelheiten sei lediglich folgendes erwähnt: Zur An
wendbarkeit des § 2b verlangt M e z g e r  mit Recht kei
nen bestimmten „Tätertypus“ ; auch bestimmt er mit der 
herrschenden Lehre (anders neuerdings N i e t h a m m e r  
zu § 267 b StPO.) das mildeste Gesetz „konkret“ . Selbst 
wenn man den wertvollen Ausführungen über das Unter
lassungsdelikt sachlich durchaus zustimmt, wird man doch 
mit W e l z e l  die Lösung des Problems durch § 13 des 
Entwurfs 1936 als Scheinlösung und damit als gesetzes
technisch verfehlt bezeichnen dürfen. Bei der Lehre vom 
untauglichen Versuch trägt M e z g e r  zutreffend offen
sichtlich kein Bedenken, gegen K o h l r a u s c h  und W e l 
ze l  auch die Strafbarkeit des untauglichen Subjekts un
eingeschränkt zu bejahen (123, 183). Hinsichtlich der 
Einbeziehung des „Mit-Strafe-bedroht-Seins“  der Hand
lung in die Begriffsbestimmung des Verbrechens möchte 
ich dem Verf. folgen. Die Behandlung der notwendigen 
Teilnahme ist etwas knapp ausgefallen (vgl. neuerdings 
Lange) .  Auch bei der Frage nach der „inneren Tat
seite“  der mit Strafe bedrohten Handlung, insbesondere 
der Rauschtat, wäre eine ausführlichere Begründung der 
vom RG. und der wohl herrschenden Lehre abweichen
den Ansicht, daß auch der rauschbedingte Irrtum erheb
lich sei, im Hinblick auf die Bedeutung des Problems 
wünschenswert gewesen. Ich vermag dieser Auffassung 
nicht beizutreten, verkenne aber nicht, daß die Gegner 
des RG. in M e z g e r s  Stellungnahme eine erhebliche 
Unterstützung erhalten haben. Bei der Auslegung der 
§§2,  4 W O . vertritt M e z g e r ,  insoweit K o h l r a u s c h  
folgend, die m. E. richtige Meinung, daß es sich bei die
sen Tatbeständen nicht um selbständige Sonderverbre
chen, vielmehr um tatbestandliche Straferhöhungsgründe 
handelt. Die Rechtsprechung des RG., die die hier in 
Betracht kommenden drei verschiedenen Möglichkeiten 
nicht genügend auseinanderhält, ist zum mindesten un
klar. Ein Bedürfnis, gegen den doch recht eindeutigen 
Wortlaut des Gesetzes ein Sonderverbrechen anzuneh
men, besteht m. E. nicht. Der „Sprung in die Kriegs
notwendigkeiten“  kann der Praxis, auch wenn sie von 
einem tatbestandlichen Straferhöhungsgrund ausgeht, ge
lingen, ohne daß man sich, wie sonst nötig, über die 
Formulierung des Gesetzes einfach hinwegsetzt. Die sich 
häufenden Einwendungen der Rechtslehre sollten dem 
RG. zu denken geben.

Ein Werk M e z g e r s  wie der vorliegende Grundriß 
spricht fü r sich selbst, und zwar unabhängig davon, wie 
weit man dem Verf. hinsichtlich der Einzelheiten bei
pflichten zu können glaubt. Selbst dort, wo er den 
„neuen Horizonten“  im Strafrecht zurückhaltend oder 
kritisch gegenübersteht, dient er im wahrsten Sinne der 
Strafrechtserneuerung, um die er sich von Anfang an 
höchst verdient gemacht hat. Gewiß ist richtig, daß 
M e z g e r s  wissenschaftliche Autorität „durch Kritik mehr 
geehrt w ird als durch farblose Komplimente“  ( Gr a f  
D o h n a  a. a. O.); außerdem bedürfte hier auch das Lob 
einer besonderen Legitimation. Aber nachdem G r a f  
D o h n a  bei der Besprechung der l.A u fl. ein — wenn 
auch in erster Linie auf die Gesamtanlage bezogenes — 
„im  wesentlichen negatives Gesamturteil“  gefällt hat, 
glauben w ir uns zum Sprecher der einhelligen Meinung 
machen zu sollen und dem Verf. den Dank und die An
erkennung bestätigen zu dürfen, die ihm für sein her
vorragendes Werk allenthalben entgegengebracht wird.

Prof. Dr. B r u n s ,  Greifswald.

......... ....... ...................... ....... ., Erläi:, i,'
Das M i l i t ä r s t r a f g e s e t z b u c h  m 1. Krieget!
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beide im Oberkommando der Wehrmacht. Veh
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Franz Vahlen. XI, 154 S. Preis geb. 4,w def 

M i l i t ä r s t r a f g e s e t z b u c h  in der' "ass _
Ordnung v. 10. Okt. 1940 (RGBl. 1,134J) cj j tsV*£ ¡egs-
gesetz und  K r i e g s s o n d e r s t r a t  O b e t^ L r
n u n g ,  erläutert von M a r t i n  R d lu .„ laasehe rp
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lung Deutscher Reichsgesetze Nr. 1 ■>. brosch „
1941. Walter de Gruvterßt Co. 248 S. 11941. Walter de Gruyterßt Co 
Schon der Weltkrieg hatte gezeigt, ® ^an 
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■fz-kt-rloriinnroti .rlme m r\r\(*rr\{*n KVÎPfifCS H* l** ,
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forderungen des modernen Krieges n -ujstik „'trafen 
schwer zu handhaben. Übergroße , EhreöS eine( 
höchst kompliziertes System ml !9irc„fy2eber ,

"  1 stand der Oesetzg^ fu j,ferwaren ihm eigen. So
un*1rc* fe.

dringenden Aufgabe der Reform, a ‘s, tuvV; ede>bc'S e i tüaf
Reichskanzler die allgemeine Wehrpfh e8 Ql ^ ejir-

;Uach ®
L /U IK C I1, u c i  s u iu n  e in e n  7 ' „hm unt* ' ’ k t  fiir ,
machtstrafgesetzbuches in Angriff na gjrafrecb g

allgemeine 'w w*** r  ■ «rar
Im Oberkommando der Wehrmacht neuen ’¡¡bef

E n t 'rU 'm  und n£?«rd.«Dörken, der sofort einen
machtstrafgesetzbuches in n u s " -  , stra i'V ite  p ve
raschend kurzer Frist vorlegte, der .£ geplâ eUed.e' 
deutsche Wehrmacht im Anschluß actrafrechts e A 
Ordnung des allgemeinen deutschen „ evvrorden, , 
Diese Entwürfe sind nicht Gesetz me? v ,f ljtuiese cm w urie  smu mein ¡„t, , .
Reform des allgemeinen Strafrechts unächst v aie( 
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strafrechtsVO. enthalten (KSSVO.)
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mehr im Vorwort ausdrücklich, ^  ersetzend S %  
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I verweisen auf Schwinges , ¡|U11g. heStiin 
d Schmidts Systematische V S c b r ä n ^ » *  W*
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der 2. Aufl. zeigt, wie schnell unas  
Scherer allenthalben eingefuhr

........................ . 3. AuV t
zherer allenthalben eingetunri **“  sjch a*® r &
Das Buch R i t t  aus bezeichn« ß , ¡st ab R'|öß, 

von ihm herausgegebenen geword s
lichkeit ein ziemlich neues sodau*1 ^ 0raas jhf^
bringt zunächst die KS|y 9 ; t „ r.,ngen. ^ l%c\\iedent 
beide mit eingehenden Erlaute ^. ß
der KSSVO. erscheint zweckmams, Krl j  
Vorcrhriffpti «nlrhe des MllStUÖ- ‘ .erUnge ,S Ä ’« “ afbaisVorschriften solche des M i l ^ läute ru « f ; iel 
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Rechtsprechung^und Schrifttum Ä
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K .
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z.T . wörtlich wiedergegeben m"^’v0Ues ^
sen an. Hier finden w ir viel w
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fe5*lltnßUSi ^ j n2> das nicht nur für die Militärrecht- 
le?e®en C ,J T ln auc41 ^ r  die Rechtsprechung der all- 
(p sPfUcht 11 fhischl. der Sondergerichte Bedeutung 
itri i ?ster“\  q *L " e*ie das zum Oewaltverbrechertyp 

);nsciiluft „ „  “ nd das zum Volksschädling S. 43. 44
4kS,'st natf.H-1 i5 r ,asse des OKH. Gesagte hervor. 
¿ 'Ĉ sein k->1Cb’ ?a^ der Kritiker hie und da anderer 

i^ it die Anci^ä8 Verf.; doch wird er meist auch 
r
il:

Set,':1 43 oho^\'T l“ “ mung' mit s c n e r e r ,  b c t i w i n g e  
es\vnrti y  das Wort redet; sie dürfte mit dem Ge-

. , *1 mp a • I v c i i . j  t iu t i i  w i iu  er m e is t ciucn
Wr Gründer nsichi  des Verf. als vertretbar und sorg- 
(iri>a-'Veite a„  ?nerkennen. Ich habe Bedenken gegen die 
i. ?1CJ> in Ober ®gui?g des § 5a KSSVO., der R i t t  au 
WjI. • 43 riK,.,,\ln,sd nilnung mit S c h e r e r ,  S c h w i n g e" ) U3fi W/rvt-4 i-nrlnf • r\!n rl n». Gl ̂
« - tla«t'tn
iahiry>r seini" - " 'v' ' " lls^ller Degrnr aes mnstuts.; Kaum 

her S tiJ !?1 übrigen dürften die Ausdehnungen 
können ; drohun&en des MilStGB. Anlaß dazu 

ff**- atlch > v°n § 5 a in Hinkunft noch sparsameren
Unzureichend be-

 ̂ '»H | j* / j X-/* e i vuet f oic u ui i ic Ulli U vlil VJ L*"
i t“  ist „A”f trafbare Handlungen gegen die Man- 

^bar . ‘ ein technischer Begriff des MilStGB.) kaum
lm llhrirrot-i A ..orlnh«.,M

Stfina .'■n zu — , 3->a in nitiKU
erschpii+Ĉ n a*s bislang. __________  __

hß r yilsbeisnlli rair das von R * 11 a u, S. 29, angeführte 
 ̂M ilstr b ~~7 lr r i£ ¡st schließlich seine Ansicht, 

l^m ^hriftp ,, . dem § 1 der VO. zur Ergänzung von 
bi. 1 Schutze der Wehrkraft v. 25. Nov.

eö.i; (Riet» Y vorgehe. M. E. ist die gegenteilige 
ereV t C,h - S C h w i n g e , N a g l e r  u. D ö r - 

Ä f 'H  daß „■ r '^htig. R i t t a u  berücksichtigt nicht 
QeJ2ü sr- 3 mch+ -------- (■— ’
'feend‘-j UQ.jj n* . , 6* iv» i i a u uu ucftoiumgi im.ii

brauch te6- D i.ensig,egens*and ein Wehr- 
,er "eu -ri • Seine Ansicht fuhrt zu dem vom

ÜSri der
weit

"tat°ruer o-»« •« . oelne ansicm runrt zu aem
ini>B °er vorcA >.n‘cüf gewollten Ergebnis, daß 
0je? ,ZU bestraf^Iicher Wehrmittelbeschädigung 

' kh ;reidea h p afen ist als der Zivilist.
< die Spn (W ar!gezeigten Bücher sind wertvolle Be- 
ioi(!erê ''itärstraf111̂ btärstrafrechtlichen Schrifttums, für

b w*ssen wird.
'?s v-, Rrof. Dr. S t o c k ,  Marburg (Lahn).
%cr r f g s s p j ------------
"Jit t'y.s l<rip,voac! e n s re c bf- Allgemeine Obersicht 
ĉhtljl. uterunSpSc*ladensrecht, Kriegssachschäden VO.'"tlin. U'erunp nadensrecbt, KriegssachschädenVO. 

? Sse 5  P e S n Ä  DurehfVO.^und Verfahrens-

r bshre
>05.)'

'erenl “ eusr uurcntvu . und Vertahrens- 
p-i p,-.u K,-;aenscbädenVO. nebst DurchfVO., Rund
um..,1-Uro.. .■uegsschaHpncrprh+ usw. von p>r W e r -

h zum 17l,nenscliädenVO . ne
ren fo ref?schadensrecht .W. ..

h ivm|Unp-,nC ,°RegR. im RArbM. (Taschen-
h. «R. lv  , “ nK jnsv Berlin 1941. Carl Heymanns

'S.|bt inR r^ -  gibt Pre‘s Brosch. 4*9tM.
¿S ?9ch8SSvkädenrp .Einleitung einen Überblick über 

^htzun-o , im weiteren 'Sinne. Er behandeltsb(t 1is0n’ i utzuniC nl lm weiteren 'Sinne. Er behandelt 
% ,i fea V n / ’ .olkstumsvermögensschädenrecht, 

lohnancfhn ften des RArbM. über die Er- 
y°n s llei Fliegeralarm und bei Be-

das'ep en durch Luftangriffe> die Zins- 
•öh.,4gshntetz> die T ersonenschädenrecht, das Reichs- 
O g en  ^Vo. M:!.1u,niuRschädengesetzgebung und die 
!echf1rlüutBZUr Ersatvi  ̂ zutreffend sind hier die Aus- 
V vertra üngen in Natur, die sich auch mit

1 Ansrhr§ 1° KSSchVO. (dort richtig) nicht 
'  ’ofiend wird die Kriegssachschäden-V Ä b , ' ,u .) v o7C O ‘lu VV1IU ulc ^riegssacnscnauen- 

W iV . der i  ^ ov- 4940 unter besonderer Be- 
S w ^n  3qo\erfa[!rensr'chtlinien v. 12. Fcbr. 1941 
Affe hinJcb iirj erläutert. Die Erläuterungen be- 
Slii^^n der ¡„ eiJthchen auf eine Wiedergabe und 
^Äsver^U ng. Fdepn . Durchführungsvorschriften ge- 
;4u[iften0rdnunp-,,r, alsdann der Text der Durch- 
chä(ĵ - üh„ Zur KccUü,d der wichtigsten Ausfiihrungs- 
S 'll'Vo den LnuChVO-’ der Bestimmungen des 
30)il3 ff mit eimv nausfall usw. und der Personen- 
^VcuMBlivbSedruckte"  Ausführungsvorschriften. Der 
X N e n  J S-227W, RdE.rL des RVerkM. v. 19. Aug.

V dien0 der c J  .über die Vorschußgewährung bei
T^hü^^ährnn fahrt ist durch die KSSchVO., 

znSi n VoJ-ŝ lY011.. Entschädigungen an Stelle
überholt.S S W  Ab°HS'eht^ 14 daj ildp«.Abdruck

'vt
« a i.V o U y . sowVr“ j l ,lccnrs öiloenden Bestimmun 

ihr« Vmstemf, dl.e .Vorschriften über die Ge

Wi. y,, - ^ ^ r e X - c k  gebrachten Vorschriften des 
'Vfcw®UnenSH,-^rtIubt man die den wesentlichen 

-lw tl° bVQ. e"scJiadenrechts bildenden Bestimmun-

' ^ifS^UgphTCds^ucmuren an Personenbeschä- 
tRiHBüy RdErl. des RMdl. vom

DRegR. Dr. H o f f m a n n ,  Berlin.

Dr. H e i n z  M ü l l e r ,  StMin. a. D., Präs, des Rechnungs
hofs des Deutschen Reichs; Dr. F r i t z  R e u t e r ,  
ObRegR. beim Rechnungshof des Deutschen Reichs: 
Ö f f e n t l i c h e s  H a u s h a l t s r e c h t  i n  R e i c h ,  
L ä n d e r n  und  G e me i n d e n .  (Neugestaltung von 
Recht und Wirtschaft, Heft 14, 6. Teil.) 2., durchges. 
und erw. Aufl. Leipzig 1941. Verlag W. Kohlhammer, 
Abt. Schaeffer. 100 S. Preis kart. 2,80 M l.
Das hier in 2. Aufl. angezeigte Heft steht für einen 

„Schaeffer-Grundriß“  auf beachtlicher Höhe. Die beiden 
Verf., zwei berufene Sachkenner des „Öffentlichen Haus
haltsrechts“ , vermitteln in ihm ein klares und eindrucks
volles Bild von der Geldwirtschaft in der öffentlichen 
Verwaltung. Darüber hinaus zeigen sie in anregender 
Darstellung den tieferen finanzpolitischen und staatsrecht
lichen Sinn des Haushaltsrechts auf. Dem pädagogischen 
Zweck der Darstellung tragen die Verf. durch eine ein
prägsame Formulierung Rechnung, deren mnemotech
nischen Wert sie noch durch anschauliche und lebensnah 
gewählte Beispiele erhöhen. Es mag hierzu auf den S. 8 
unten gebrachten Satz verwiesen werden, daß der Haus
haltsplan „die B e f e h l s a u s g a b e  de r  F ü h r u n g “  sei, 
„die mit ihm den w i r t s c h a f t l i c h e n  M a r s c h p l a n  
f ü r  das k o m m e n d e  J a h r  bekannt gibt“ . Eine so 
zugleich inhaltsreiche und treffsichere Formulierung bleibt 
jedem Benutzer des Heftes fest im Gedächtnis haften.

Die rechtliche Natur des Haushaltsplans kennzeichnen 
die Verf. zutreffend dahin, daß der Haushaltsplan „keine 
materiellen Rechtsvorschriften, sondern nur Anweisungen 
an die Verwaltungsbehörden“  enthalte (S. 10). „E r hat 
nur öffentlich-rechtliche und keine privatrechtliche Be
deutung. Durch ihn wird weder ein Recht für einen Volks
genossen begründet noch eine Pflicht“  (a. a. O.). Auch 
den Ausführungen der Verf. über die staatsrechtliche 
Stellung der Rechnungskontrolle und des Rechnungshofs 
des Deutschen Reichs ist zuzustimmen (vgl. S. 17: „Die 
Haushaltskontrolle stellt sich als ein Teil der in der Hand 
des Führers vereinigten Regierungsgewalt dar“ ; S.18: 
„Das Kontrollrecht des Rechnungshofs des Deutschen 
Reichs ist ein Hoheitsrecht des Führers, das durch eine 
der Reichsregierung gegenüber selbständige, nur dem 
Gesetz unterworfene Oberste Reichsbehörde auseeübt 
wird“ ).

Neben diesen rechtlichen Betrachtungen geben die 
Verf., wie erwähnt, auch staatswirtschaftlichen Gesichts
punkten weiten Raum. Man kann das Heft sogar, wenn 
man will, als eine „kleine -Staatswirtschaftslehre“  be
zeichnen.

Selbst die im allgemeinen als so „nüchtern“  betrach
teten Fragen des Kassen- und Rechnungswesens werden 
von den Verf. in einer das Interesse stark anregenden 
Weise behandelt. In diesem Zusammenhang vermißt man 
allerdings ein — wenn auch nur kurzes — Eingehen auf 
das Erstattungsgesetz (Gesetz über das Verfahren für 
die Erstattung von Fehlbeständen an öffentlichem Ver
mögen) v. 18. April 1937 (RGBl. I, 461). Wie eng die Be
ziehung zwischen diesem Gesetz und dem Gegenstand 
des Heftes ist, zeigt folgende Stelle aus der amtlichen 
Begründung zum Erstattungsgesetz: „Das Erstattungs
verfahren bildet einen A u s s c h n i t t  aus d e m R e c h t s -  
g e b i e t  d e r  V e r w a l t u n g  des ö f f e n t l i c h e n  V e r 
mö g e n s  und wäre an sich im Rahmen der R e i c h s -  
h a u s h a l t s o r d n u n g  zu regeln. Eigenart und Ge
schlossenheit der Materie lassen jedoch ein Sondergesetz 
als zweckmäßig erscheinen.“

RA. H e r m a n n  Reuß,  Berlin.

Dr. Dr. H e i n r i c h  M e g o w ,  RA. und Notar, Fachanwalt 
für Steuerrecht in Berlin: W a r u m  B e r a t u n g  i n 
S t e u e r s a c h e n ?  Die betriebswirtschaftlichen Auf
gaben und die nationalwirtschaftliche Bedeutung der 
Beratung in Steuersachen. (Steuern Heft 9.) Bad Oeyn
hausen (Westf.) 1941. Verlag August Lutzeyer. 51 S. 
Preis kart. 0,90 M l.
Der Verlag August Lutzeyer in Bad Oeynhausen rribt 

eine Schriftenreihe heraus, die er unter der Bezeichnung 
„Steuern“  erscheinen läßt. In Lieft 9 w irft M e g o w  die 
Frage auf: „Warum Beratung in Steuersachen?“  Wenn 
der Verf. hier den Standpunkt vertritt, daß bei der Kom
pliziertheit unseres Steuersystems diejenigen Betriebe, die
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keinen ausgebildeten Steuerfachmann haben, sich eines 
Beraters in Steuersachen bedienen müssen (vgl. Seite 9), 
so wird man dem lediglich beistimmen können. Die Wege 
des modernen Steuerrechts sind in der Tat so verschlun
gen, daß viele Betriebe ohne eine Steuerberatung nicht 
auskommen werden. In größeren Betrieben ist diese 
Notwendigkeit vielleicht allgemein bekannt. Der Verf. 
wendet sich jedenfalls an diejenigen Kreise, die bisher 
einen Steuerberater nicht beschäftigten. Für diese Kreise 
ist das Heftchen durchaus lesenswert.

RA. Dr. E r l  e r, Dresden.

R e i c h s - B e w e r i u n g s g e s e t z  vom 16.Okt.1934. Er
läutert von O t t o  K r e k e l e r ,  ORegR. und Finanz
amtsvorsteher in Berlin. 4. Aufl. Nachtragsband. Berlin 
1941. Verlag Franz Vahlen. 112 S. Preis kart. 3,60 M i.  
Das von mir im DR. 1940,71 besprochene Werk bringt 

der Nachtragsband 'auf den Stand vom Dezember 1940. 
Sowohl die Verordnungen und Erlasse des RFM. wie die 
Rechtsprechung führt der Verf. mit der bei ihm gewohn
ten Vollständigkeit an. Insbesondere die 2. DurchfVO. 
zum RBewG. i. d. Fass, der VO. v. 22. Nov. 1939 (RGBl. I, 
2271) ist im vollen Text wiedergegeben und zum Teil 
mit Erläuterungen versehen. Für den Nachtrag g ilt das 
in der Besprechung des Hauptwerkes Gesagte.

Reichsrichter a. D. Z i t z l a f f ,  München.

S t e u e r r e c h t  von Dr. H e i n r i c h  G ö t t e l ,  ORegR. 
und Vorsteher des FinA. Augsburg-Land. 4,, durchge
sehene und erw. Aufl. (Neugestaltung von Recht und 
Wirtschaft, 14. Heft, 3. Teil.) Leipzig 1941. Verlag 
W. Kohlhammer, Abt. Schaeffer. 136 S. Preis kart. 
3 SUt.
Das „Steuerrecht“  von G ö t t e l  bietet einen Überblick 

über das g e s a m t e  Reichssteuerrecht. Es bringt in sei
nem Ersten Teil eine Übersicht über das Wesen und die 
Gliederung der Steuern, über die Geschichte der Steuern 
und über die Gestaltung und Auslegung der Steuerge
setze. Der Zweite Teil enthält Ausführungen über die 
Steuerhoheit, die Verwaltung der Steuern (Steuerbehör
den, Steuerverfahrensrecht und Steuerstrafrecht) und über 
das Bewertungsrecht. Der Dritte Teil gibt dem Leser 
einen Überblick über die Einzelsteuern.

Das „Steuerrecht“  ist nach der bewährten Schaeffer- 
Lehrmethode außerordentlich k l a r  und ü b e r s i c h t 
l i c h  geschrieben. Es ist deshalb ein geeignetes H i l f s 
m i t t e l  für denjenigen, der sich in das umfangreiche 
Gebiet des Steuerrechts einarbeiten w ill. Aber auch der 
Fachmann, der in dem einen oder anderen Steuergesetz 
weniger zu Haus ist, wird von dem Buch Nutzen haben.

Es steht zu erwarten, daß die vorliegende v i e r t e  
Auflage denselben Anklang finden wird wie die vorher
gehenden Auflagen.

RegR. Dr. K a p p ,  Thorn.

von jeher mehr als stiefmütterlichVUI1 jc u e i m ein  ais öiicimuut»i*w. ~ ±:n.
Außer den kurzen Beiträgen im Internat

D^rtPrfnire de j  rt11r el^S ta n d e *Handwörterbuch und im Répertoire de 
nal besaßen w ir bislang über diesen Oege e j aS . 
einzige Arbeit in einer europäischen s.P™ , ’ iapan- 
von de Becker, International Private La vor. 5c 
deutsch geschriebenes W erk lag noch^ ngeC|eutung ^
hierdurch allein wird die besondere ¡n
Buches von H u c h ,  zu dem Prof. P r ' „agend Sê  
bürg ein Geleitwort geschrieben hat, g .j
zeichnet. . _ Arbeit aber ^ .

Der Verf. beschäftigt sich in seiner £ apatis, = {. 
...ir mit dem i n t e r na t i ona l en  PrlXai r/ r l 0k a [e..m das 
dem geht auch auf das japanische int ( t zerfal‘p f  
recht ein. Wie er im einzelnen ausfuhrt, ^  e,gen

nur

recnx ein. w ie  er im einzcurcu . t
japanische Reich in mehrere Rechtsgemei., 
l i p f i p  Q + o t n m i o n ' J t i  n n r î  H t P  H ÎP S C ÎT l L a U

im Lauf? der
liehe Stammjapan und die diesem L a n o ' - ' j  prov iu^ 
letzten Jahrzehnte angegliederten Irls? „ nt)Cn, der tpitcfl
Daß sich hieraus für den Außenstehenden, ^

J a p a n i s c h e s  i n t e r n a t i o n a l e s  u n d  i n t e r 
l o k a l e s  P r i v a t r e c h t .  Allgemeine Lehren von 
Dr. jur. R i c h a r d  Huch .  (Abhandlungen und M it
teilungen aus den Seminarien für öffentliches Recht 
und für ausländisches und internationales Privatrecht. 
Heft 40.) Würzburg 1941. Konrad Triltsch Verlag. 
IX, 154 S. Preis brosch. 6 ÜRM.
Das japanische IPR. ist im internationalen Schrifttum

■ eien ht zu D
praktischen Fall nach japanischem K „ eben
hat, ganz erhebliche Schwierigkeiten^^& w e \nar, ganz erneonene acnwieug»«—
liegt auf der Hand, weiß er doch rnc‘r 'an’zuwen^

Iche hat-

in Japan geltenden Rechtsordnungen er a 
A,trh inenurptf f i i l l t  rlnç Ruch eine 1-

aus- revvis;.ser*

Der Darstellung des IPR. und ¿LR- v ie l'^V te  
maßen als Einleitung — eine anscha bre;t an°:gCheIl 
Rahmen dieses Buches ein we!u^ „ „ fi1mten jaPa,iiclifle 
Übersicht über die Entwicklung des g fir vefZiL setr  
Rechts vorangeschickt. Der deutsen jviaße di1? (.¡nein 
hier mit Befriedigung, in wie hohem te Z«1* vVOr-
gebungspraxis Japans bis in die be® . t.„n T ,
von der deutschen Rechtsentwickhi » ecbfijch ^1$ 
den ist. — In dem internationäl-P , ein?? sChai* 
der Arbeit gewährt uns H u c h  zun‘- r iien ^ flsSPrläu*e" 
in die Arbeitsmethoden der )?Pan..,qfiihdic|1.ec»m ^  
und gibt im Anschluß daran eine ' In d>e jje 
rung der einzelnen Kollisionsnorm • atJ(jlung> .„g, di 
sammenhang wird dann auch die P|-!Cgver"'el „ffahj? 
Grundprobleme des IPR., wie die . JaPai?,rcli 
Qualifikation, der ordre public us  ̂ ¡st, d „ eZieh^ »tür+pU ripr Verf. bestrcu^ffen pez ¡,efl

,r allem W*re ü b ^ tp ie 1̂

*-*sss*6 .

haben, erörtert, wobei der Verf. “ ^ < 7  engen ,noäisCnf i  
dige rechtsvergleichende Hinweise j ein eu ^ bschtU 
gen zwischen dem japanischen u eWidmet̂  j es JPpj 
IPR. aufzuzeigen. — Der dem ILR-» ._*„iiung ch„ 
des Buches ist, verglichen mit dei 
etwas knapp bemessen. Vor allem 
gewesen, daß H u c h  seine
durch eine größere Anzahl von iJ‘ ~ -.nre atIS- iite 
näher erläutert hätte. , R , . cb  AUs z a ö eitCLc

In einem Anhang enthält das ;apanis?h. y eff. 0 
sonders wichtigen Entscheidung^ ,L ngt de -„paii'sRcfi' 
auf dem Gebiete des IPR. ^ rnf j J ung ap
von ihm selbst angefertigte Ubers „  mit i h r $ b
Gesetze über das IPR. und das jitA pers°‘ jst
bestimmungen. Daß e r ,si?il „ „  Vorschrifi^irtrage%is
die einschlägigen _ gesetzlichen V J b  gen „

Dr. Dr. H e i n r i c h  M e g o w ,  RA. und Notar, Fachanwalt 
für Steuerrecht in Berlin: D ie  A u f d e c k u n g  n e u e r  
S t e u e r f ä l l e ,  Auskunftsrechte und -pflichten im 
Steuerermittlungsverfahren (Steuern Heft 8). Bad Oeyn
hausen (Westf.) 1941. Verlag August Lutzeyer. 65 S. 
Preis kart. 0,90 31M.
An die gleichen Kreise, an die sich das oben bespro

chene Heft 9 der Schriftenreihe „Steuern“  richtet, wendet 
sich auch M e g o w  in seiner weiteren Schrift „Die Auf
deckung neuer Steuerfälle, Auskunftsrechte und -pflichten 
im Steueremiittlungsverfahren“  (Heft 8 der Schriftenreihe 
„Steuern“ ). Diese Kreise werden auch die Ausführungen 
in Heft 8 mit Erfolg in sich aufnehmen.

RA. Dr. E r l e r ,  Dresden.

einscmagigen g e s e i^ * ^ - -  he zu T 'muiië^ag 
aus dem Japanischen ins  ̂ Del’
um so mehr anzuerkennen, , cber
her entweder gar j  v^iterüberse tziinS' flO1icf>

»Schen barg-

oder nur in der Form einer 
Übertragungen.

Das Buch wird sein Teil 
sehr ausbaufähigen deutsch-jap 
gen zu fördern. _ C r h w e n n ’Ot r A, , » .D.D, .Sch  &

LohnPeUen ¡öl#
LGR. Dr. H e i n z  Z w i e b l e r :  D»?. zUm

B e S f e 61̂ 'V e r o r d n u n g  1940. 
pfändungsrecht m it ¡?esc1QIï ' i ,‘ Verlag 
pfändungstabeile. Berlin l V o  
GmbH. 67 S. Preis brosch.

feflP'
sä«

Dr. G e r h a r d
G e s e t z l i c h e

un4 Fa
R e i n i C k e, A ° RU „"d H g t ^ 0^
: Pfandrechte^ bed ^ t ^ ,  Ç

am Ä n war t scha f t s r ecn‘ “ “ ¿ern
e i g nun g. (Abhandlungen a u s ^  Konk H „def  d. 
delsrecht, Bürgerlichen Recht samt
hefte der „Ze itschrift fü r u ~,..nea .
und Konkursrecht“  
nand Enke Verlag.

Heft
111, 64 S.

19.) § t f f f c h .  3.«'
preis



Rechtsprechung

16.

' **«« aucl 6h0-S,.GB- (Anrechnung der Untersuchungs- 
D nde( Werde„ der Verhängung von Jugendarrest an-

• \ A?gekI.
zum
mit
den

Kri^U,2' 1940 vnl!--* S,lch in der Zeit vom 6- bis 
§ 4 8riSgefangenen Sat j Ich des verbotenen Umgangs 
LG. hll -V° -  v o~nd damit eines Vergehens gegen

in Anw’enri ‘ Nov- 1939 schuldig gemacht. Das 
h I33̂ ng de" fu^un|  de/  §§ h  6 Abs. 2 der VO. zur 
gleich auf drei w? n,dstrafrechts v- 4- ° k t- 1940 (RGBl.
fech fe  auSJ ± ! . n,Auge, nda.r r e st «kannt. Zu e e,

=r A
nttien

'40 T“5 2Utn fä ~,ue.n und befand sich ’
Die d ^erichtliÄe d?r Hauptverhandlung
S W ^ -d e r  S t ^ Ä « « ,,ä ,C haf*.

rBrch j. es aucn-o ,Ju&e ndarrest erkannt. Zu- 
J?üßt die erlitf(.®fsPrIocllen. die erkannte Strafe gelte 

AÄ  UnterSUC,1Un^shaft als ver-AncrpH ais ver-
940 film e n  war am 16. Aug. 1940 polizeilich
^0 i„ ZlUn Tap-Pd j n und befand sich vom 20. Aug.

[** ^ achdruck der Entscheidungen nur auszugsweise und mit genauer Quellenangabe gestattet 
bdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — f  Anmerkung]

«USdIn\?l?spolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:
rafrecht S. 2177 Nr. 1, S. 2183 Nr. 8 ; Testamentsgesetz S. 2203 Nr. 29; vom Reichsverwaltungs-

gerichtS .2205ff.N r.34f/.
ebenfalls sühnend, erziehend und abschreckend wirken 
Diese Grundgedanken hat das LG. mit Recht als erheb- 
“ cb fur die Beurteilung der Frage angesehen, ob der 
§ 60 StGB, auf die Verhängung von Jugendarrest an- 
wendber sei.

2. Zwar ist im § 60 StGB, nur von einer Anrechnuno
der Untersuchungshaft auf die erkannte S t r a f e  die 
Rede. Aber mit dem Wortlaut dieser Vorschrift allein 
laßt sich ihre Anwendung auf den Jugendarrest nicht 
ausschließen. Vielmehr kommt es auch bei ihr auf ihren 
Sinn, ihren Grundgedanken an, und es ist zu prüfen, ob 
die Anwendung dieseä Grundgedankens auf die Ver
hängung von Jugendarrest zulässig ist.

Die Vorschrift im §60 StGB, ist ihrem Wesen nach 
eine Billigkeitsvorschrift. Die Untersuchungshaft ist nach 
ihr kein vorweggenommener Teil der Strafe, insbeson
dere kein Teil einer Freiheitsstrafe, sondern von ihr ver
schieden. Sie dient — früher ausschließlich, jetzt über
wiegend — der Sicherung, der Aburteilung des Täters 
Sie unterscheidet sich demnach auch im Vollzug wesent
lich von den Freiheitsstrafen. Gleichwohl gibt es Fälle 
in denen es den ganzen Umständen nach billig  erscheint 
daß eine erkannte Strafe nicht oder doch nicht in vol
lem Umfang vollstreckt wird, daß vielmehr der bereits 
vollzogenen Freiheitsentziehung in Gestalt der Unter- 
suchungshaft m it ihren Wirkungen auf den Täter nach
träglich vom Tatrichter eine Bedeutung zuerkannt wird 
die grundsätzlich erst der Vollziehung der erkannten 
Strafe zukommen soll, also die Wirkung der Sühne, der 
Erziehung, der Abschreckung. Das ist der Grundgedanke 
des § 60 StGB. Fälle solcher Art sind an sich aucfi denk
bar, falls an Stelle einer Strafe auf Jugendarrest erkannt 
wird. Insoweit ist demnach die Anwendbarkeit des 
Grundgedankens des § 60 StGB, in solchen Fällen nicht 
schon von vornherein unmöglich. Es kann sich daher nur 
noch fragen, ob der Anwendung des § 60 StGB, ein 
ausdrückliches Verbot oder ein sonstwie aus dem Wesen 
des Jugendarrestes zu entnehmendes Hindernis ent
gegensteht.

Ein ausdrückliches gesetzliches Verbot besteht nicht 
Es kann insbesondere nicht schon aus dem Wortlaut der 
Vorschriften über den Jugendarrest entnommen werden. 
Insoweit kann auf die früheren Ausführungen verwiesen 
werden. Ergänzend ist nur noch zu bemerken, daß auch 
aus der Vorschrift im § 6 Abs. 2 DurchfVO. v. 28. Nov. 
1940 kein solches Verbot gefolgert werden kann. In der 
Vorschrift ist für einen Sonderfall die Anrechnung eines 
bereits verbüßten Teiles von Jugendarrest auf eine statt 
dessen nachträglich festzusetzende Freiheitsstrafe ge- 
regelt. Daraus läßt sich nicht entnehmen, daß n u r  
eine s o l c h e  Anrechnung zugelassen wäre und daß da- 
damit umgekehrt zugleich die Anrechnung von Unter
suchungshaft auf den Jugendarrest — mindestens still
schweigend — gesetzlich ausgeschlossen wäre. Aus die
ser Sonderregelung kann indes auch nichts Entscheiden
des für die Anwendbarkeit des § 60 StGB, gefolgert 
werden.

Der Grundgedanke des § 60 StGB, kann von vorn
herein nach dem W e s e n  einer Verurteilung versagen. 
Das tr ifft u. a. zu bei der Todesstrafe, der lebenslangen 
Zuchthausstrafe, dem Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte, der Polizeiaufsicht, den Maßregeln der Sicherung 
und Besserung i. S. der §§ 42 af. StGB. Insoweit ist die 
Anwendbarkeit des § 60 StGB, schon begrifflich un
möglich. Das g ilt indes nicht für die Verhängung von 
Jugendarrest. Namentlich kann das nicht aus dem er 
zieherischen Zweck des Jugendarrestes gefolgert wer-
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fngei^v. (jer ‘ «er Untersuchungshaft.
aber m aa£s.anwaltschaft ist zwar unbeschränkt 

SQ|clie Angshaft hpfT “Ilsiĉ d 'ck der Anrechnung der Un- 
fee Pp"rechnunff Au,ndet worden; sie bezeichnet eine 

?b ist nirL a s gesetzlich unzulässig.
I Ucfe g e h e n T r g r ü n d e t
rp!ve derWeI i s t \  davo” > daß der Jugendarrest ein 
a S'ster L V°rschrift5ei?L strafei insbesondere nicht im 
in «ine ändert n  er den Rückfall und das Straf- 
l54ifei so^gerichtiiii, Vorschriften, die Rechtsnachteile 
öpl1) a u j 2 rw p U i,,X erurteilim£ knüPfen- Das ¡st 
des rt»en«närUck 1 ich AnofVO‘ v; 2a Nov- 1940 (R0BI- b 
Sek Hefei ergibt s;r)  sgesProc,len- Diese grundlegende 
'? X isS aXestes a l  aUtdV lus der ganzen Einrichtung 

D fu n d o -e s,oIcher>. sowie aus den gesetz- 
lt) le 4es8r,geführt r,aiiAen’ die zur Schaffung dieser 
2O3V 257. ^¡chsjW p^bcn (vgl. dazu namentlich die 
HifeSs h f  T e i s 1 e r "  n  1 hrers v. 6. Nov. 1940 =  DJ. 
|br: <3aS ke;"' pJ- 1940, 1405; B o l d t: DR. 1940,
F r Ä  defefennt hä« " ha * für die Annahme, daß das 
dali« tsstrL  i ügendarrie( zumaI es ausdrücklich aus- 
{iSffjf’ daß3 5 *• Ohm. X  , SV >>etwas anderes als eine 
bat ‘ sej Aas Lg  . entscheidende Bedeutung ist es 
S h  '-G durch die t TtV rte,Isf atz sagf> die erkannte 
Kt* ®cbtlich' 5 «  dem Vv/tei suchlIngshaft verbüßt. H ier 
fei. ^  Freifergcbni^ fe ° rf. ” SRafe"  Ilu r das verfah- 
feäfefeo I  DpAechunfe fe !mI,cb Verurteilung im Gegen- 

h lt° 'L  geme?mer RlnsteIluAng des Verfahrens 
« ’giiT?Usfüln, es dalfel j  T d ,zum Ausdruck gebracht, 
fe iltfe f Voi^ugen -m i.nacb dem Zusammenhang der 
S  WeParin ;AuSeHdarre« ° ILlmen’ daß auch die Ver- 
t einSt ihm hp^s t ,eme seiche Verurteilung dar- 

feg andsiit Her stra eizutreten; denn über die Frage, 
feh dfe Einfe1? wfen / “ Semdarrest zu verhängen sei, 
ffeeifej vAffeiheite^6̂  .auch unter besonderer Rege- 
fe- is" fe dip h.reusvormhr-fiC en Verfahrensformen und 
Ä  vfertie 5 ,Aburtcullnhnften zu entscheiden, die all- 
sfei(:lit n->JitLdarin beiz»? ! on Straftaten gelten. Dem 
Xfe'F \vfevfeefearrest1p̂ nretec’- ,daß auch die Verliän- 
öNk ¡fe.escj, s eht bei hp »Sühne“  für eine Straftat 
rtfe änri 1 dena,.s Z u l , dcm Jugenclarrest, entsprechend 
J f V fe t jfe Einzelnen .der e rz ieher i sche
(}ph^r AerhänCs §runHo**+Ui?en<̂ ^c^en Vordergrund.
die nichts daran, daß^auch
'icr.fefLfer iife'heit \vPi.Pgendarrest dem Sühnebedürf-

^  f r  v ^ r da Ä noi1eir r , strat'tat genügt wer-clle feilen ,1;,. da, wo er verhängt wird, 
ltn einzp«2nstcdf,r Strafe zukämen, aneinen Falle tritt, er soll also
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den, auch nicht aus den Vorschriften über den Vollzug 
des Jugendarrestes, die der Erreichung dieses Zweckes 
in besonderer Weise angepaßt sind. Auch insoweit sind 
vielmehr Fälle denkbar, in denen dieser Zweck nach der 
Überzeugung des Tatrichters bereits durch die Voll
ziehung der Untersuchungshaft erreicht ist und in denen 
es daher unbillig wäre, die Untersuchungshaft unbeach
tet zu lassen. Würde in solchen Fällen dem Tatrichter 
die gesetzliche Möglichkeit fehlen, den § 60 StGB, bei 
der Verhängung von Jugendarrest anzuwenden, so könnte 
für ihn sogar möglicherweise eine Zwangslage entstehen 
in dem Sinne, daß er sich genötigt fühlen könnte, auf 
eine Strafe zu erkennen, nur damit die Untersuchungs
haft angerechnet werden könne. Die Versagung der An
rechnung von Untersuchungshaft bei Verhängung von 
Jugendarrest in solchen Fällen könnte im Ergebnis dazu 
führen, daß der Jugendliche entgegen dem Willen des 
Richters wegen der Tat von einem doppelten Übel be
troffen würde. Das ist indes nicht der Zweck der Ein
führung des Jugendarrestes; das zeigt auch die Rege
lung des Verhältnisses von Jugendarrest und Jugend
dienstarrest, nach der eine zweimalige Freiheitsentziehung 
wegen derselben Tat zu vermeiden ist (vgl. AV. d. RJM. 
v. 11. Dez. 1940: DJ. 1940, 1392 und den dort teilweise 
abgedruckten Erlaß des Reichsjugendführers v. 17.Sept. 
1940). Diesen Erwägungen kann nicht entscheidend ent
gegengehalten werden, daß eine Verhängung von Ju
gendarrest ohne Anrechnung von Untersuchungshaft im 
Ergebnis für den Täter immer noch milder sei, als die 
Verhängung einer Freiheitsstrafe, die durch Anrechnung 
der Untersuchungshaft verbüßt ist. Die Abwägung sol
cher Folgen, die sich im einen wie im anderen Falle für 
den Täter ergaben, gehört vielmehr mit zu den Auf
gaben des Tatrichters bei der Prüfung der Frage, ob 
Strafe oder Jugendarrest zu verhängen sei. Der Tatrich
ter hat ferner vor einer Anwendung des § 60 StGB, auf 
den Jugendarrest mit ganz besonderer Sorgfalt zu prü
fen, ob der gesetzgeberische Zweck, der mit der Voll
ziehung des Jugendarrestes erstrebt wird, durch die Un
tersuchungshaft bereits erreicht ist. Dabei wird es nicht 
nur auf die Persönlichkeit des Jugendlichen ankommen, 
sondern auch auf die Dauer der Untersuchungshaft so
wie darauf, ob durch ihre Vollziehung eine Wirkung auf 
den Jugendlichen im Hinblick nicht nur auf die abge
urteilte Straftat, sondern auf seine Einstellung für die 
Zukunft erzielt worden ist. Danach kann es insbeson
dere fehlerhaft sein, auch eine nur kurzfristige Unter
suchungshaft auf den verhängten Jugendarrest anzurech
nen. Indessen ändern auch diese Erwägungen nichts an 
dem grundsätzlichen Ergebnis, daß die Anwendung des 
§ 60 StGB, auch bei Verhängung von Jugendarrest mög
lich ist. Auch die Erwägung, die m it zur Einführung des 
Jugendarrestes geführt hat, daß die im Urteil festgesetzte 
Sühne auch vollzogen wird, und zwar möglichst bald 
— die erstrebte „Schockwirkung“  (vgl. dazu die Einlei
tung der AV. d. RJM. v. 6. Nov. 1940) — kann nicht 
entgegenstehen; denn eine solche „Schockwirkung“  kann 
im einzelnen Falle auch von der Vollziehung einer Un
tersuchungshaft ausgehen, und nur solche Fälle eignen 
sich nach den vorstehenden Ausführungen für die "A n
wendung des § 60 StGB., was der Tatrichter im ein
zelnen Falle zu prüfen hat.

3. Ist nach alledem mit dem LG. die grundsätzliche 
Anwendbarkeit des § 60 StGB, bei Verhängung von Ju
gendarrest zu bejahen, so zeigt das angefochtene Urteil 
auch keinen Rechtsfehler bei der Anwendung des § 60 
StGB, auf den festgestellten Sachverhalt.

Die Untersuchungshaft des Angekl., dessen Persön
lichkeit günstig beurteilt wird, hat nahezu drei Monate 
gedauert, also eine sehr erhebliche Zeitspanne. Der An
gekl. hat seine Tat eingestanden und bereut; er hat jetzt 
ihre möglichen Folgen eingesehen. Das LG. geht davon 
aus, daß ihm „dieser Vorfall“  eine heilsame Lehre sein werde. 
Damit ist die Überzeugung des Tatrichters ausgedrückt, 
daß bereits die Untersuchungshaft die Wirkungen er
zielt habe, die mit der Vollziehung des Jugendarrestes 
erstrebt werden, und daß daher in diesem Falle die 
Anwendung des § 60 StGB, gerechtfertigt sei. Das ist 
rechtlich einwandfrei.

(RG., l.StrSen. v. 1. Juli 1941, 1 D 15/41.) [He.]

' . s l3’ a
2. RG. -  § 139a StGB. „Verkehrsunfall“  iA \S f A ¡ 9‘ 

StGB. — ebenso wie i. S. des früheren § 22 . { einen
jedes Ereignis, das im öffentlichen Straßenve 
Personen- oder Sachschaden herbeigeführt hat. g3nz 

Daß schon eine — nach Lage der Sache n‘ zUSehe* 
unerhebliche — Sachbeschädigung als Unta ||e je» 
ist, war bereits für § 22 KraftfG., an dessen - „ de
der §139a StGB, getreten ist, zu bejahe • dur.c 
§ 22 KraftfG. verwies für den Begriff ujq. In “ ! 
besonderen Klammerzusatz auf den § { , r, •„ urnscnr‘ 
scm wird aber in Abs. 1 dieser Begriff ua eügs e
ben: „W ird bei dem Betriebe eines Krau jheit e
Mensch getötet, der Körper oder die P^hädigt“ 
Menschen verletzt oder eine Sache  bes ^

einef
K 1'

ivvciibLTicii vcncLzi uuer eine o a.  ̂** ~ ~ r»i HP*» ö -fit
RGUrt. v. 23. Jan. 1939, 2 D 857/38 -  efSt re*
Was insoweit für § 22 KraftfG. galt, muß die v
für §139a StGB, gelten, da diese Besinn , : f en, s. ¡. 
schrift des § 22 KraftfG. nicht hat einschra^ Hefw» 
dern erweitern wollen. Demnach ist rhschadens
führung eines nicht ganz unerheblichen ?+r r (vgl. fog). 
„Verkenrsunfall“  im Sinne des § 139a - j940> 5
F r e i s l e r :  DJ. 1940, 529; R i e t z s c h :  v  - [Hel 

(RG., 5. StrSen. v. 7. Aug. 1941, 5 D 242/41.)

* , \n
3. RG. -  § 253 StGB. Auch eine “ n^ f£ d u rc h  

bei der Staatsanwaltschaft stellt wegen a etwaif»?®.. ei® 
gerufenen Verdachtes und der mit e*n njichkel. .f an 

' ' 1er Behörde verknüpften Unbequem ,ner (
.. „  des § 253 StGB. dar. Dasselbe muh m  Vor# - 

die NSDAP, gerichteten Meldung Se vT 1 Qesinnün̂

schreiten der Behörde verknüpften n von v: r>
Übel i. S. des § 253 StGB. dar. Dasselbes m« ¿en V o t f  
die NSDAP, gerichteten Meldung ßesin111111®
einer mangelnden nationalsozialistisch ^
Opferbereitschaft enthält. , ¿¡e um re it

Bei der Stellung der NSDAP, im SGa Wßf gfaäts
mannigfachsten Lebensverhältnissen u n von £jöe 
der Volksgenossen fü r Berücksichtig |  ¿er au 
wegen gehört w ird, und bei dem fegen iSh cbii8' 
bejahende Gesinnung zur Bewegung^ den ^ e{ure f

b e d ro h te r L
u c jc iu c iiu c  v jc b iu u u iig  ¿u i ' fü r  <
eine solche Anzeige bei der P f e}  uauv.-, ,
ten schwere Nachteile im Gefolg Bedr°,.ßf ®.
drohung ist geeignet, den Willen be# d de®1
beugen. Daß der Drohende sich j uflg u
wird sich in der Regel aus der a _ ben. rue.) 
Zweck der Drohung ohne weiteres iL gi/4l.)

(RG., 3. StrSen. v. 28*fulil941, 3U ^

*  „  <rc2eniibfrrine5
** 4. RG. -  § 263 Abs. S StGB. B U g  Vorlie^^ücb^
Verlobten. Strafantragserfordernis. * ,„nsein de8 
Verlöbnisses entscheidet das VorhaVerlöbnisses entscheidet das 
Willens der beiden Verlobten.'mens ucr oeiuen vm u u iu »  ««(.«ia im

Für die Beurteilung, ob fjg

vohnt, €” tsCpoSt. 35) “ 
ist, w,e Jpchtiiche Aj  

für die stra.f lR gs aus d f[c„ .  e,L 
eines Verlöbnisses zu fordeirn, ^ ‘̂ o01ent f otgeSfei'

• „e ieSsmflj  d®s
Für die Beurteilung, od tui • ¡ttiicne *" . 

Strafrechts anzunehmen ist, ist da„beidend- ¿n/5l 
dem Verlöbnis innewohnt,. entsche.^
Gesichtspunkt heraus ist, wie m < etliche A ‘ 
dargelegt worden ist, für die stra n ¡ms c..„ifiV
e ines v e n o o m s s e s  zu  M n m e u 1 ~ rnr£e&
sittliche W ürdigung wesentlichen |^bten herv eifleS
ernsten Willens d e r  beiden Verl Vorliege°■ #  ef gi
ist. Deshalb entscheidet für, , ^ . , ndenseih a grk*a!!ile®> 
löbnisses im Strafrecht das^Vo^ jnhalt_ d ' ,/tl

das Erkl
auch "nur bei einem der Verl^ l^bmad

luumssc!) 1111 o u a u tu i . T_nP inna“ . Zu Atra‘
liehen Willens und nicht der 0lo , . ^ e nie* ,, m  
Der geheime Vorbehalt, das , sebj}® g. als
niirb n..r h,; pinrm der Verlobten b u o gam.11 uui . r
recht die Berücksichtigung a

{rec®

löbnis aus. ... . P:nes aU®̂
Ändert ein Verlobter wahrend ^.^^g sein ^  y ih ^  ^

ht-

A n u e r t  e in  v e r io D ie r  w j » - - .  ■ seS s c * --  W»u’ ertip
liehen Sinne bestehenden Verlo ehelich \joWf ̂
daß er die Verlobte nicht men gesundenöeb i% ut>g 
spricht es gleichfalls +rafrechtÜche!fe 0ef!'
finrl-n rU,= Vor ÖhnlS auf StfallC dl?..„pkl.:kl. f i t ffinden, das Verlöbnis auf st palle u‘Äflgei“ ; « of’ 
zu berücksichtigen, also im v r j e„  des 
des § 263 Abs. 5 StGB, B e ru fn e n
wenden. Denn die strafrechtlich ^  Vp 0 ^  y  
näheren Beziehungen zwisC g hat f e i l  f t f
Regelung des § 263 Abs. 5 Stuo jn0efi‘ e„  v ^  
wenn der Betrug im Rahmen 
stehenden und daher insoŴ raussetiU"f( 
msses verübt wurde. Diese v “f,raCje
weiteres, wenn der Betrug Se

daduFcli
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w?i mehr vorhin^ VerI° t)t.e de?1 anderen Teil die gar 
tauscht landene Absicht, ihn ehelichen zu wollen, 
Ota 2‘c+ c

Trbetl- v- 24. Juli 1941, 2 D 623/40.) [He.J

'* 5. dc *
I *• In der" p§ 266 StGB.

is, P.r;  anerkannt, daß ein Strafantrag er- 
v- IW  ‘ ^ r  Strafverfolnnna' aus 8 26fi StfiR n F.Ki

» **'■11 |Of 7 p «**vi n u u u i, u a u  c m  O U dlcU llI dg C I“
.Untreue Strafverfolgung aus § 266 StGB. n. F. 

.."dern - • 7)1Sc,len Ehegatten, zwischen Eltern undiCi.,$rn, ZW]- 7i1Schcn Ehegatten, zwischen Eltern und 
Ifĵ agerten Geschwistern und zwischen Ver-
l(i?rf°rilernioU" und absteigender Linie. Dieses An-

2 Ahneten ii™?? weiter für alle in § 52 Abs. 2 StGB.
7 ',V h  V e rÄ hoR«ei1 SeIten-
Wp” J 266 strnInisnehmer gehören zu dem Kreise der
3 s Testa«.« .a êr und neuer Fassung gegen Un- 

Kt währt eTSvoßsirec'<ers geschützten Personen.
ten «i ĉ asses j Ŝanientsvollstrecker nicht im Namen 
des (5 Darlehi, 0nde.rn auf eigene Rechnung einem Drit-

4 rv*6 StQii ’ so eignet er sich dadurch das Geld i. S.
A b s i l re.cht8r dris zu-S'Oe u5. das ju. ?®s„Testamentsvollstreckers, durch Spe- 

ijtai,,, lchtwidr;^r^vermögen zu vergrößern, schließt 
^%^IRessuni> „ ed n'cßl aus> es kann jedoch für die 
hi Sp! ®ntsvolhfro°íl er êblicher Bedeutung sein, ob der 

I r>Bein eigen« C î r zum Besten des Nachlasses oder 
VrNzeßvf “ Vorteil gehandelt hat.

E C  den^setzungensiD " durch die 
Ue am
st Qgj
nern s 
'wistei 
»ehrner

UnV.1. ist zur’ e i  anerkannt" daß eirf Strafantrag er-

igek]Sitld aÜ^^Rd '6 .Untreue des Angekl. betroffenen 
?®chtn; Selbst o« u der Witwe S. und der Ehefrau des 
Ä e T '^ tn e rn  t -ChJwister der Ehefrau. Von den Ver- 

,raiäeueschwistpl'nd nach den Akten Lissy und Fritz Tr. 
f/El, tn husnehmÜ ^hßerdem befindet sich unter den 
H f lL « 1*  Rsi r L die Tochter Ria-Ingeborg des An- 
61 Uhf *st z n r 'c i  anerkannt, daß ein Strafantrag er- 
, J « d e  z^^Ycafverfolgung aus § 266 StGB. n. F. 

J -  v . ^ 6, 2099 3n en Ehegatten (RQSt. 70, 205, 209 
v!lscli<72- Juli in i’- ^ s c h e n  Eltern und Kindern (RG- 
N b w  °eschwk?7, 2P  438/37 =  JW. 1937, 2510«), 
Am ' Jan^etdeu üi,fCrn (RGSt. 71, 323) und zwischen 
S&gserf lö38, i  r!'7n“ " d,  absteigender Linie (RGUrt. 
Ä b ^ e r n i l  „ 70R4/37 =  Jw - 1938> 793 u >- Dieses 
Set,l« dpeichneten \uß weiter für alle im § 52 Abs. 2 

,genann*,An?-e!]orlgen geIten, weil auch hier 
der p Entsch. angeführten Gründe der 

deL fiassr {eitsverh i i r ^ n^eziehungen durchgreifen. Ein 
C  T > E  des o ^ is  besteht nicht nur, wie es nach 
Seii auc. Utui den c f tzes scheinen könnte, zwischen 
^ r s Eh« bischer, Ehegätten seiuec Geschwister, son- 
Stfgi9lt(la ®Satten Täter und den Geschwistern

fi nC i ' 5 l ,  47w Urt- v. 22. Okt. 1903, D 4824/03 
sich6r $v t v°r. ' Ausweislich der Akten liegen keine

îe 7 !atitrap. •
V ' ster i  des a Ü  ,af3er nur insoweit notwendig, als 

in9H  hncl seine ̂ r^  \ F egen seine Ehefrau, ihre Ge- 
Straf3 t Chtcr richtet- Im übrigen ist die 

klu’l u t c falle t ! - a,ltrag verfolgbar.
7 fange t l !  d?m vorl. ist die untreue Tat

bpt.iT '

0rt;

‘d i i l^ l f

as7ge a “ em vorl. ist die untreue Tat im 
(in? 1 zum o , Urteilsfindung unterworfen. Der 
-lfePYerden e, uldspruch aber nur so weit be- 

hei ’ als er Nichtangehörige oder Straf- 
^usemandersetzung des NachlassesM t  eq

V H  kuat d
rtN 7 'lif;h7 Irrtm n rf,0rd^ n 's eines Strafantrags nicht 
^  v N e h ^  S e , K e tr ifft zwar den Schuldspruch. 

' 0l) der>v°n hier a lst aber nicht notwendig; er 
'■/ ^ ru n tre f aus dah in richtiggestellt werden, 

gpnd von “ I 1® den Erben zustehenden,,, «. u • von J  6 ViV's UCI1 liu cii zusienenaen
au  ̂ ^ e™ächtnisnehmer 

C  s f e ü t t H  Ts ■ An7 i,e von Lissy und Fritz Tr. 
L’^iaiait ?ngs de‘s ^S fa ll^n . Durch die Einschrän- 

[l. berüi,rt schheßüchen Schadens kann aber

S Ä h i i . S ^ e n 0- ° aher iSt d k  AufhebUnß
8eg4ß' rechtijeh N7 chprüfung.V > t , .  f »  ¡ f c N . c h p . ü iN . n öer1den SchJn^Nach?rüf4ng ergibt keine Be 

■ K denketl ^S p ruch, fügt aber dem unter 1 
4üch gegen den Strafausspruch weitere

befreite Vorerben und Vermächtnis-
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nehrner durch eine Minderung des Nachlasses geschä
digt werden können, ist selbstverständlich. Auch Ver
mächtnisnehmer gehören zu dem Kreise der durch § 266 
StGB, alter wie neuer Fassung gegen Untreue des Testa
mentsvollstreckers geschützten Personen.

2. Der Angekl. hat pflichtwidrig gehandelt, indem er 
den Nachlaß nicht an die Berechtigten ausschüttete, son
dern damit spekulierte. Nach den Feststellungen des LG. 
war er sich seiner Pflichtwidrigkeit bewußt.

3- P er Angeld, hat den Berechtigten auch Schaden 
zugefügt. Der Schaden bestand für die Frau S. darin, 
daß ihr die Erlangung baren Geldes mehr wert war als 
selbst eine völlig sichere Forderung, und daß ihr die 
Forderung gegen die Gewerkschaft B., der der Angekl. 
das Geld aus dem Nachlaß als Darlehn gegeben hatte, 
verheimlicht wurde (RGSt. 63, 251, 254; RGUrt. vom 
12. März 1936, 3 D 955/35, nicht veröffentlicht). Die For
derung gegen die Gewerkschaft war aber auch minder
wertig. Dadurch wufden alle Berechtigten geschädigt.

Der innere Tatbestand ist zum mindesten wegen des 
Interesses der Frau S. an der Erlangung baren Geldes 
und der M inderwertigkeit der Forderung vom LG. aus
drücklich festgestellt worden.

4. Fehl gehen die Ausführungen der Rev. über die 
Ersatzfähigkeit und Ersatzbereitschaft des Angekl. In 
dieser Beziehung steht tatsächlich fest, daß er das nötige 
Geld nicht jederzeit flüssig hatte und daß er auch gar 
nicht bereit war, die Berechtigten auf ihre Anforderung 
hm ohne weiteres aus eigenen M itte ln zu befriedigen. 
N imm t man aber auch Ersatzfähigkeit und Ersatzbereit
schaft an, so stellt die Ersatzbereitschaft doch fü r den 
Fall, daß tatsächlich das Darlehnsgeschäft fü r den Nach- 
laß geschlossen worden ist, nur eine Wiedergutmachung 
des Schadens dar. Hat der Angekl. jedoch, was das Ur- 
te il offen läßt, die Gelder sich selbst zugeeignet, so 
kommt sie nur fü r das Bewußtsein der P flich tw idrigke it 
(Rechnen m it Einverständnis) in Betracht. Wie aber fest
gestellt worden ist, wußte er, daß mindestens Frau S. 
nicht einverstanden war.

5. Wenn der Angekl. nicht berechtigt war, aus den 
Mitteln des Nachlasses an die Gewerken ein Darlehen zu 
gewähren, und wenn er sich dieser Verpflichtung be
wußt war, so liegt die Annahme nahe, daß er nicht im 
Namen des Nachlasses, sondern auf eigene Rechnung 
und Gefahr hat handeln wollen, wie ersichtlich auch das 
LG. als möglich, wenn auch nicht als erwiesen an
nimmt. Er hätte sich dann die Herrenstellung über 
fremdes Geld angemaßt, den Wert in sein Vermögen ge
bracht und sich dadurch das Geld i. S. des § 246 StGB 
rechtswidrig zugeeignet. Darin läge eine Unterschlagung, 
die in Tateinheit mit der Untreue stände. Eine Unter
schlagung würde sogar dann nicht ausgeschlossen sein, 
wenn der Angekl. bei der Auszahlung des Geldes aus 
dem Nachlaß an die Gewerkschaft für sich selbst keine 
Vermögensbereicherung erstrebte (RGUrt. v. 27. April 
1934, 1 D 279/34 =  JW. 1934, 1657). Offensichtlich hält 
das LG. die Sache nicht mehr für aufklärbar, so daß 
sich eine Aufhebung des Schuldspruchs von hier aus er
übrigt.

6. Unrichtig ist die Ansicht der Rev., die Tat sei schon 
T J. 1932 begangen und daher verjährt. Es kann hier da
hingestellt bleiben, ob ein Versprechen des Angeld., der 
Gewerkschaft ein Darlehen zu gewähren, eine rechtliche 
Wirkung gehabt hat oder ob es nicht vielmehr nichtig 
war, weil es, wie er wußte, nicht zur ordnungsmäßigen 
Nachlaßverwaltung erforderlich war (§ 2206 Abs. 1 Satz 1 
BGB.; RGZ. 75, 299; 83, 348, 353; RGRKomm.. 9. Aufl., 
,§2206 Note 1) oder weil der Angekl. im Widerstreit von 
Interessen nicht mit sich selbst abschließen konnte (RGZ 
61, 139, 142, 143; RGUrt. v. 17. Febr. 1931. II 260/30: 
SeuffArch. 1931, 312/314) oder weil eine Willensbildung 
fü r beide Vertragsteile im Angekl. als einer für beide 
handelnden Person nicht erkennbar geworden ist (RG- 
Urt. v. 19. Dez. 1911, 1115/11: Gruch. 1912, 893 895) 
Auf keinen Fall ist durch das Darlehnsversprechen i f  
1932 die Untreue beendet worden. Der Schaden wurde 
durch die Hingabe des Geldes in den Jahren 1935—1939 
mindestens noch vertieft.

7. Der Angekl. hatte sich damit entschuldigt die Erb
lasserin sei davon ausgegangen, daß den Erben ebenso 
wie den Vermächtnisnehmern 20000 3tJH zufallen sollten

273*
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und um ihren Willen zu erfüllen, habe er durch die 
Ausleihung des Nachlaßvermögens einen solchen Gewinn 
erzielen wollen, daß die eingeworfene Summe min
destens verdoppelt werde. Das LG. hat zutreffend aus
geführt, daß diese Absicht eine Pflichtwidrigkeit nicht 
ausschließe. Es kann aber für die Strafzumessung von 
erheblicher Bedeutung sein, ob der Angekl. zum Besten 
des Nachlasses oder zu seinem eigenen Vorteil gehandelt 
hat. Daher bedarf es gegebenenfalls der Klärung, ob die 
Angaben des Angekl. zutreffen.

(RG., 4. StrSen. v. 20. Juni 1941, 4 D 124/41.) [R.]
*

** 6. RG. — 1. §§ 269, 268 StGB.; Plombenverschlüsse an 
Saatgutbehältnissen können beweiserhebliche Urkunden 
sein. Zur Frage der Blankettfälschung.

II. §§5 und 6 PreisregelungsstrafVO. v. 3. Juni 1939 
(RGBl. I, 999). Ein schon anhängiges gerichtliches 
Verfahren kann nicht dadurch beeinflußt werden, daß 
durch das Inkrafttreten der PreisregelungsVO. von 1939 
die allgemeinen Vorschriften über Preisbildung und Preis
überwachung und damit auch die Abhängigkeit der ge
richtlichen Strafverfolgung von einem Strafantrag der je
weils zuständigen Verwaltungsbehörde auf vorher durch 
Sondervorschriften geregelte Gebiete ausgedehnt worden 
sind, in denen das Strafantragsrecht der Verwaltungs
behörde noch nicht eingeführt war. f )

I. Der Angekl. (Domänendirektor) hat in den Jahren 
1935—1938 neben ordnungsmäßig anerkanntem Hoch
zuchtsaatgut jährlich etwa 1500 Zentner Getreide, das 
nicht anerkannt war, als Hochzuchtsaatgut in Verkehr 
gebracht, versehen mit Verschlußplomben derart, wie sie 
vorschriftsmäßig beim Versand zum Verschluß der Be
hältnisse — also meist der Säcke — von anerkanntem 
Hochzuchtsaatgut verwendet werden müssen. Diese Plom
ben tragen auf der einen Seite die Inschrift: „Reichsnähr
stand Anerkanntes Saatgut“ , auf der anderen Seite den 
Kennbuchstaben der Landesbauernschaft, die das Saat
gut anerkannt hat — z. B. „B “  für Bayern, „W g“  für 
Württemberg —, und die Kennziffer der einzelnen Saat
gutwirtschaft, in der das anerkannte Hochzuchtsaatgut 
geerntet worden ist. Daß derartige Plombenverschlüsse 
beweiserhebliche Urkunden sein können, ist in der Rspr. 
anerkannt (RGSt.64,48; 67,230,232 =  JW. 1933,2288«). 
Diese Eigenschaft hängt jeweils davon ab, ob die Plom
ben im einzelnen Falle über ihren Verschlußzweck hin
aus gleichzeitig noch nach den Umständen, insbes. nach 
Rechtsvorschriften oder Vereinbarung oder Herkommen, 
geeignet und bestimmt sind, eine Gedankenäußerung 
darzustellen und für bestimmte rechtliche Beziehungen 
Beweis zu erbringen. Um wessen Gedankenäußerung es 
sich handelt, wer also die Urkunde ausgestellt hat, ist 
gegebenenfalls den Umständen zu entnehmen (vgl. RGSt. 
64, 97).

Nach den „Grundregeln“  des Reichsnährstandes kön
nen die Züchter von anerkanntem Hochzuchtsaatgut 
zwar die Plomben oder wenigstens die Plombenzangen 
von den Landesbauernschaften beziehen; die Plomben 
werden aber an den Behältnissen, in denen das Saatgut 
versendet w ird, nicht von Beauftragten der Landes- 
bauemschaften angebracht, sondern sie Sind von den In
habern der Anerkennung, den Züchtern, anzulegen, also 
in den Betrieben, in denen das Saatgut erzeugt worden 
ist. Das ist der regelmäßige Geschäftsgang, und so ist 
es, wie den Feststellungen des LG. zu entnehmen ist, 
auch auf den Gütern des R. im Aufträge des Angekl. 
gehandhabt worden.

Nach diesem Geschäftsgänge liegt in dem Plomben- 
verschlusse eines Versandbehältnisses von Hochzucht
saatgut eine urkundliche Erklärung des Züchters, der 
das Saatgetreide versendet; die Erklärung geht dahin, 
daß das m it der Plombe versehene Saatgetreide im Be
triebe des Züchters erzeugt und zum Versand gebracht 
und daß es nach den Vorschriften der „Grundregel“  des 
Reichsnährstandes von der zuständigen Land'esbauern- 
schaft auf Grund der Untersuchung einer vorschrifts- 
mäßig gezogenen Probe als Hochzuchtsaatgut anerkannt 
worden ist. So betrachtet, war das Anbringen der Plombe 
an jedem Versandsack, der das nicht anerkannte Ge
treide enthielt, zwar, wie der Angekl. wußte, eine in
haltlich unrichtige urkundliche Erklärung. Aber dahinter

stand immerhin der Wille des bevollmächtigte” n atich 
ters der Güter des R., diese Erklärung ^ lä rtin S  ^
unzulässigerweise — abzugeben. Als S c h  
Züchters war die Urkunde also weder tai .¿ucnters war die urkunde also weuc* war, -
fertig t, noch verfälscht, sondern echt. Da p j0IT1bellV)itc 
Erklärung des Züchters ungesehen, der gefälsr 
Schluß des nicht anerkannten Getreides K vofl 
Urkunde, sondern es lag insoweit nur ein 
genannter „schriftlicher Lüge“  v0r,.„,.Jorcnruch geseitzt;

Damit hat sich das LG. nicht in WidefsP clidbar c* oA7 c+r;D für jiVt
•eichs'

nährstandes bei; der Reichsnährstand beKun« ein,

denn es hat den § 267 StGB, nicht für ”u'pi0mbê h5. 
halten. Jedoch es mißt dem anSe, ^|*f,n(r des die
Schluß auch die Bedeutung einer frk la ru  g cfl
nährc+iinH/^e hpi* r1f*r P^iVhcnährcfAnd ßeK  ̂ jjt'
Plombe, daß der Inhalt des plombierte r 
Probe entspreche, die als Hochzuchtsaa g ejne yj <- 
lichem Prüfungsverfahren unter Gewahr sej der ̂neuem i-iuiungsveriaureri uiuci vj»-«.— i.i.gr SC1 •* dcr 
Keimfähigkeit anerkannt worden sei; ü eineni fl>n oß 
Unrecht verwendete Plombenverschluu p ¡ere ¡̂Uen 
Unterschrift eines anderen versehenen » j cn v ß  
StGB.) vergleichbar, dem der Angekl- g b __ d ß  e. 
des anderen — hier des Reichsnährstan Getre^^bc- 
Anbringen an dem mit nicht anerkann (Telrebc” , jiit 
füllten Sack einen urkundlichen J”  ,„ ier ander° \fef 
Demgemäß hat das LG. den Angekl- u e i n e?., 
Grund der §§ 2, 269, 268 StGB- r u Ä ea-
brechens der schweren Blankettfälschu g ^¡¡¡gt " , ¡¡efl 

Dieser Teil der Entsch. kann nie” 1 kstOB- ®°R \ d«r 
Nach dem Grundgedanken des s - ,g 267 Stu ''dene 

fälschlichen Anfertigen einer Urkunde 18 ̂  v „  rcorieir 
Tatbestand gleichgeachtet werden, einer I ^uerê 1"
Niederschrift eines Personennamens o j urCh -a d# 
bezeichnung dazu gemißbraucht wh i AnsC” ,, Uh“ 
tigte Vervollständigung den täuschende» geben«»per- 
Abgabe einer in W i r k l i c h k e i t ^ n i c W d i e s e  ¡a ^ e-rtuj^duc ciuci m w n , f  unp' u*w7- m - up
nicht gewollten urkundlichen Erkla tbj as Vü- «¿lic" 
s o n  hervorzurufen. M it Unrecht tin ejöe ur gjgeh' 
sem Sinne in dem Plombenverscm heso^ê chlossf. 
Erklärung des Reichsnährstandes u be Ve,'-l|jcl» “!.
schäften der Ware, die durch f e . K d  le< %  
worden ist. Denn da der Reichsna  ̂ ^e() am- urlt| d

son hervorzurufen. M it Unrecht e;ne j ^ g i g ^

die

...... .........  ..................
Plomben oder die piombenzangenp3Ckung
Züchtern zur Verfügung stellt, die ais S ßeß 
Versendung des Getreides zur Lie °. . oeic!1vcibciiuuu^ ucs vjcuciuvo ApS
Betriebe der Züchter aber ohne “ ‘ ..prägten Re v
sichtigung durch einen eigenen D iensts te llebeste r 
nährstandes erfolgen, hat ^eirL^- rTi :rhkeitj zü, f ß  
nährstandes die tatsächliche ^ ° & oChzuchtsa? £er .̂tu. 
daß wirklich reines anerkanntes }en se»> agffei*“1 pi
den Plombenverschluß gebracht j eS el”nnUrt-%[.

; m 1chs-
■eft

tatsachncne & nrhzuchfaj aiier 
daß wirklich reines anerkanntes }en sej! , äffe” ,nrn 
den Plombenverschluß gebracht , j eS einoGlJrt‘ %|. 
keine Dienststelle des Reichsnahr (Vgl. $Se'!S.,ft-
rechtliche Verantwortung als 231913 ^rechtliche Verantwortung ais c “ ' 2319 mriche ‘ 'Her
12. Mai 1936, I D  816/35: jW . lg ^
1936, 1014 Nr. 2) oder eine b“ r£ „ Iieit d??fltspfeCfd ie 
pflicht für die wirkliche ®es.<r}?3 ehtnen- efl n|lduiid 
Plombe liegenden Getreides uberne^ be r . ^ ngJb% 
können die Landwirte, die Saatg Aner i,,.. pi° 'aiit'
Regeln des Reichsnährstandes angele£ jein vC «j
Versand von Saatgut kennen, „  n ^ eJnr Reiĉ hü 
nicht in dem Sinne verstehen, aUCh dmcrten PLeW 
wörtlichen Züchter und ^ ers.e^ prnen plorob {/¡e ^  
stand selbst den Inhalt der einz {en w ‘
«icc» A„r-r.h rUc pinmhe gewänne» otid der _ ^ rH }^ es

Versand von Saatgut kennen, tuV. neben uoeic l^ä lt' 
—  in dem Sinne verstehen, de J |efl ReR-

ichen Züchter und Versen pioniD \j\ 
selbst den Inhalt der einz . t n W°‘ ^ i l l  
durch die Plombe

ist erkennbar, daß dem Reicb. urkundl‘c,er 
durch die v»«et,l.iRnlnmbe eme_ w Von pip*/1ä-
über das

nisse
die Verschlußplombe eine V °”  >egte
« Plombierte Out t “ 8g'dV ¡ggU fitals

R eic h snä h r stand es* aus ge^ehep’ V
somit neben der in ihr \ '% ^ % rSc ^ dg rS; da> £  
ung des Züchters nur ein Siatgutverk n ^
Mittel zur Überwachung dQeŝnurutlicfer'JIn1f  A b s-^d r^ i
1.1 tt / r—' __ ,„„«. .̂1 ii'ir *1034 A bsch^/anch  '? //

regel für 1935 Abschn XI
für 1936 Abschn. XXI) -  ^ J en mit t.rur iy jo  ADscim. /vzvi/ A,,„aen n»“  ITl a*-,
regeln dazu, alle Saatgutsen ?£b, ¡n ^c l7etc
vpraffhpn und dadurch den Be . + 7n ke” i„s

nocnsiens ivuim ic _ angemo-, ejnw‘
schieden zu werden braucht Unters011 ¡„e 
den Plomben liege neben a « “  I)0cn 
und einer Erklärung des Zuc
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f„°niben •,nA S1a! des des Inhaltes, daß er dem mit den 
gendJp^ge,statt^ en landwirtschaftlichen Betriebe für 

Js° n M - u S Getreide die Eigenschaft als Saatgut, 
S le’ i k Ä  ,SelbrSt die Eigenschaft einer Saatgut 
d» rstand ntnnt b?be- Diese Erklärung hätte der Reichs
te bestimm! m • er. obne Beziehung zu dem Inhalte 
H?ben, indpm einzeInen plombierten Behältnisses abge-

Plombe® e,r auf G r u n d ................................
' Güter! 0d,er die Plomb
‘ b e s c h a f f .  des R‘

21S1

3-e [J|onihen!C|r au,i 'Grund einer erteilten Anerkennung 
G ü te rvÜ u  dle Plombenzange dem Züchter— hier 

djp“ beSchr:;n, :dtunf?. des R- — überlassen hätte. In die- 
djp lir,iundlTVnic ! nne ware nach solcher Auffassung 
Weiî Us§abc d ni rung des Reichsnährstandes durchfeit Usgahe r , larung des Reichsnährstandes durch 
Vo !  Wirkl.vu er J  loraben oder der Plombenzangen je- 
C „ ^ 0mben ahg^ffeben worden; in dem Anbringen
1 dann ifp:an, packen mit nichtanerkanntem Getreide 

StrT VenV! , U r •< un d e n vergehen.
A  kann somit® -d5 f Angeld. aus den §§ 269, 268 

¿ A r  v er °!nit nicht bestehen bleiben.
Crt rei fest a «Un,g weSen Betrugs stellt das LG. ein- 
säat!.das ke’m aß de,r Angekl. die Empfänger von Ge- 
ses olt war u„,v°rschnftsmäßig anerkanntes Hochzucht- 
Crki„ ^ id e  ê uß t getäuscht hat, indem er ihnen die- 
chft a'es H0r i /  Erfüllung von Kaufverträgen über an- 
b‘nvF.VebragSm;ipHchtsaatgut in der Aufmachung als sol- 
die «'schlUß ^® iges Saatgut — insbes. mit dem Plom- 
der i^ührururpi1 e, Nicht zu beanstanden sind auch
" 'W sich t & des EG. darüber, daß der Angekl. in 
änM,nsv°rteii' ri 6 i5’ dem R- einen rechtswidrigen Ver- 
Ghd ‘il’ntes Hr.Mrc"  Empfang des höheren Preises für 
¡V fie  Ausfiih,, Uchtsaatgut zu verschaffen. Dagegen 
X te-j dabei ^ Ungen darüber, ob und inwiefern der

h id Eer zm^uemangeln. (Wird ausgeführt.) 
b°ch?i, ^ntl n irh t^j  ̂ re*s ^ür das nicht anerkannte Ge- 
m1*1 PfänCbtsaatp-11 + den gesetzlichen Preis für anerkanntes 
f « iÄ .er zahlet, f.rrReicbt h?ben> den der Angekl. die

Hi t  v a a iu u c i, u u  UHU in w it
eise ? Empfänger des Getreides gi 
zidäs . emängeln. (Wird ausgeführt.)

eschädigt

zahlen / • haben, den der Angekl. die 
^  Om] 1? aueh! Ieß- Soweit das LG. den Angekl. also 

Ung der ̂ ê en eines Vergehens gegen die VO. 
S e it p,rUcH Sa!Getreidewirtscha?t bestraft hat, ist der 
!> n  5er Tatefni ,Ci  n.icht zu bemängeln. Die Unteil- 
S  A n S ,eit. uob'gt aber dazu, den Schuldspruch 

za iJeetl der v  semem ganzen Umfange, also 
V rIetzu"2  der GetreidewirtschaftsVO.,

A p  LQCllL eiwandfrei sind dagegen die Ausfüh- 
er> daß n idle, Anwendbarkeit des § 2 a StGB. 

V aV h !nes S tra fw 1 dem § 2a Abs. 1 StGB, über den 
ScA'3 i gsbehör,1?trag/ec.Soder Preisbildungs- und Preis- 
^ti^gen Utli 103() r n n D ^  5 und 6 Preisregelungsstraf- 
fö> 0  Werden , [RGBl. I, 999]) ohne weiteres hinweg- 
VeA s  >  193,. onne. Das LG. hält die Preisregelungs- 

dere gegenüber der GetreidewirtschaftsVO. 
l Ä V r f  der pgEafgesetz, weil als Höchststrafe für 
"'sl^rafv 15 Iahr! Vci sc[?riften nach der Getreidewirt- 
*raf 'e T,?' fO iat. Zuchthaus, nach der Preisrege- 

V Fautra at nach Zuchthaus angedroht seien und 
V  «nf nach Z  GetreidewirtschaftsVO. auch ohne 

hHsbplrafantraw PreisregelungsstrafVO. dagegen 
,7hörden vgerfdieu Preisbddun8:s- und ' über-

das Lp r gbar SeL
^  den o Ideste GPcv! rka.n" t- daß sich ES. des § 2a 
h S  A^setzen f i ! 7' nicbt durch eine Vergleichung 
V >  vo !  d®rn dar^ Igeme.‘n („abstrakt“ ) angedrohten 
A  1 aßt , ! inzelfaU z f rglbt’ weIcbes Oeset! für den
S?rts 1-0 (RGSt 7i  (»konkret“ ) die mildeste Beurtei- 

yezkannt l ' a  =  / W - 1937> 115817)- Ferner 
N i t r a t  lnes straf d +ß nach der neueren Rspr. das 

e i ! rec h t l i c h D agS- ” icht ein Bestandteil der 
, %nsrechtn Verfaß!" RegeIung eines Tatbestandes, 

be Sät7PnSV-°iaUssetzung lst und daß ver- 
Ä V A  Ä  nach Maßgabe des § 2a
lf!W /erfakdas sie Reg.e  ̂ sogleich mit dem Verfah- 
tr'1«JJgs pLen jn Rrl' sfsPr:cbt, auch innerhalb anhän-

\ s | 0\ hordlichl Endergebnis mit Recht den Man-
angesC| Stn  fa" i rag.s im vorI- Falle als n. Darüber ist folgendes zu sagen:

Das hier in Betracht kommende Strafantragsrecht ge
hört in die Reihe der Fälle, in denen einer Verwaltungs
behörde die Befugnis eingeräumt ist, durch Stellen oder 
Unterlassen eines Strafantrages nach staats- oder ver- 
waitungspoütischen Zweckmäßigkeitsgründen bindend für 
die Behörden der Rechtspflege zu entscheiden, ob ein 
gerichtliches Strafverfahren eingeleitet und durchgeführt 
werden soll. Dieses Strafantragsrecht ist nicht — min- 
destens nicht durchweg — dem Strafantragsrecht des 
Verletzten gleichzusetzen, auf das sich die §§ 61 ff. 
StGB, beziehen. Die neuere Rspr. hat den Unterschied 
zwischen derartigen Strafanträgen der Verwaltungsbe
hörden und dem Strafantrage des Verletzten schon mehr
fach betont (vgl. Urteil des VGH. v. 8. Juli 1940, 1 H 
93/40: DR. 1940, 17691 und v. 15. Juli 1940, 1 H 86/40: 
DJ. 1940, 1115/1116; auch das RGUrt. v. 6. Dez. 1940, 
C 267/40 == 1 StS 16/40). Dieser Unterschied beruht auf 
den Beweggründen, die jeweils dazu geführt haben, 
durch Gesetz das Erfordernis des Strafantrags als Ver
fahrensvoraussetzung aufzustellen. Sie müssen daher in 
Zweifelsfällen bei der Entsch., ob ein Strafantrag erfor
derlich ist, besonders berücksichtigt werden.

f ie der § 8 Abs. 5 PreisregelungsstrafVO. v. 3. Juni 
1939 zeigt, ist im Gebiet der Preisregelung das Straf
antragsrecht der Verwaltungsbehörde deshalb geschaffen 
worden, um zu verhindern, daß eine und dieselbe Ver
fehlung sowohl gerichtlich als auch im Ordnungsstraf
verfahren verfolgt wird, und um die Unklarheit der 
Rechtslage zu vermeiden, die aus einer doppelten Ver
folgung entstehen könnte (vgl. Urteil des RWiG.- D IZ 
1933, 1377; RGSt. 72, 99, 101 ff. =  JW. 1938, 181UD' 
Diese Aufgabe kann die Ausübung des Strafantrags
rechts nicht mehr vollkommen erfüllen, wenn ein ge
richtliches Verfahren bei dem Inkrafttreten der gesetz
lichen Vorschrift, die das Strafantragsrecht schafft, schon 
anhängig ist. Daher war in dem § 13 Abs. 2 VO über 
Preisüberwachung v. 11. Dez. 1934 (RGBl. 1, 1245) die 
Übergangsvorschrift gegeben, daß bei Zuwiderhandlun
gen, die vor dem Inkrafttreten der VO. begangen wor
den sind, ein Strafantrag nur dann erforderlich sein 
sollte, wenn in diesem Zeitpunkte die öffentliche An
klage noch nicht erhoben worden war, so daß also schon 
anhängige gerichtliche Verfahren durch die Einführung 
des Strafantragsrechts der Preisüberwachungsbehörde 
nicht mehr beeinflußt werden sollten.

Die PreisregelungsstrafVO. v. 3.- Juni 1939, durch 
deren Vorschriften (vgl. bes. § 38 Abs. 3) die §5 13 
bis 18 VO. über Preisüberwachung v. 11. Dez. 1934 er
setzt wwden sind, hat zwar die Übergangsbestimmung 
j e? Abs. 2 VO. v. 11. Dez. 1934 nicht mehr aus
drücklich wiederholt. Doch ist anzunehmen, daß dies als 
entbehrlich angesehen worden ist, weil i. J. 1939 das 
(StrafantragsrecRt der Preisbehörden grundsätzlich schon 
seit Jahren bestand. Jedenfalls entspricht dem Zwecke 
dej  Btrafantragsrechts der Preisüberwachungsbehörde 
und daher auch dem Sinne der ergangenen Vorschriften 
am besten die Annahme, ein s c h on  a n h ä n g i g e s  ge- 
richtliches Verfahren könne auch dadurch nicht beein
flußt werden, daß durch das Inkrafttreten der Preisrege- 
mngsVO. von 1939 die allgemeinen Vorschriften über 
Preisbildung und Preisüberwachung und damit auch die 
Abhängigkeit der gerichtlichen Strafverfolgung von 
einem Strafantrage der jeweils zuständigen Verwaltungs
behörde auf vorher durch Sondervorschriften geregelte 
Gebiete ausgedehnt worden sind, in denen das Straf
antragsrecht der Verwaltungsbehörde noch nicht einge
führt war. Zu diesen Gebieten gehört auch die Preis
regelung durch Vorschriften des Reichsnährstandes (vgl. 
PreisregelungsstrafVO. V. 3. Juni 1939, §38 Abs. 2 Satz 2 
und 3).

Schon aus diesem Grunde hat das LG. im Ergebnis 
mit Recht den Mangel eines behördlichen Strafantrags 
als bedeutungslos behandelt. Denn im vorl. Falle ist die 
Anklage schon i. J. 1938, die Nachtragsanklage schon am 
19. Mai 1939 bei Gericht eingegangen; das gerichtliche 
Verfahren war also bei dem Inkrafttreten der Preisrecre- 
lungsstrafVO. v. 3. Juni 1939 bereits anhängig. ^

Es kommt hinzu, daß dieses gerichtliche Verfahren die 
Tat des Angekl. -  als Tateinheit -  nicht nur wegen 
Verletzung von Preisvorschriften, sondern auch unter
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den rechtlichen Gesichtspunkten einer Anklage wegen 
Betrugs und wegen Blankettfälschung erfaßte. Unter die
sen weiteren Gesichtspunkten konnte die Sache nicht im 
Ordnungsstrafverfahren der Verwaltungsbehörde bear
beitet werden, sondern war das gerichtliche Verfahren 
unvermeidlich. Bei einer solchen Sachlage ist die Aus
übung des Strafantragsrechts der Verwaltungsbehörde 
nicht dazu brauchbar, aus Zweckmäßigkeitsgründen zu
gunsten der Durchführung eines Ordnungsstrafverfahrens 
das gerichtliche Verfahren zu verhindern. In einem sol
chen Falle entfällt also der Grund, aus dem der Preis
überwachungsbehörde das Strafantragsrecht eingeräumt 
worden ist; denn diese Behörde kann kein Interesse dar
an haben, daß in einem aus anderen Gründen unver
meidlichen strafgerichtlichen Verfahren der Verstoß gegen 
Preisvorschriften unberücksichtigt bleibt, den ein Angekl. 
durch dieselbe Tat gleichzeitig verübt hat. Insoweit ist 
die Lage hier eine andere als in Fällen, in denen ein 
Strafantragsrecht nach Maßgabe der §§ 61 ff. StGB, 
einem Verletzten zur Wahrung seiner höchstpersönlichen 
Rücksichten oder einer Verwaltungsbehörde zur Wah
rung staatspolitischer Belange eingeräumt ist und es 
unter Umständen für die zum Strafantrage berechtigte 
Stelle erwünscht sein kann, einen einzelnen Gesichts
punkt aus der Behandlung einer Straftat im gerichtlichen 
Verfahren auszuscheiden.

Auch aus diesem Grunde ist im vorl. Falle der Man
gel eines Strafantrags der Preisüberwachungsbehörde 
ohne Bedeutung.

(RG., l.StrSen. v. 17. Juni 1941, 1 D 398/40.) fHe.]

Anmerkung: Den Ergebnissen des vorstehenden Urteils 
ist zuzustimmen. Die Begründung aber gibt an einigen 
Stellen zu kritischen Überlegungen Anlaß.

I. Das g ilt zunächst für die Ausführungen zur ent
sprechenden Anwendung des §269. Sie legen dar, daß 
die Plombenverschlüsse keine urkundliche Erklärung 
des Reichsnährstandes über die Beschaffenheit des plom
bierten Saatguts enthalten. Das ist richtig. Aber daraus 
folgt nur, daß die vom Angekl. geübte Verwendung 
der Plomben den Tatbestand des § 269 nicht u n m i t 
t e l b a r  verwirklicht. Doch ist damit eigentlich noch 
nicht gesagt, daß auch der Grundgedanke des Gesetzes 
nicht darauf zutrifft. Immerhin liegt ja, wenn auch nicht 
die Fälschung eines Blanketts, so doch der Mißbrauch 
einer in blanco gegebenen Ermächtigung vor, der Er
mächtigung nämlich, wonach der Angekl. sich bei einer 
eigenen urkundlichen Erklärung über die Qualität des 
Saatguts auf den Reichsnährstand berufen durfte. Es 
konnte näher begründet werden, daß dieser Sachverhalt 
dem der Blankettfälschung nicht ähnlich genug ist, um 
die entsprechende Anwendung von § 269 zu recht- 
fertigen. Dazu hätte freilich auf das allgemeine Wesen 
der Urkundendelikte eingegangen werden müssen. Der 
kriminalpolitische Sinn ihrer Bestrafung wäre zu prüfen 
gewesen. Die Frage nach dem durch die §§ 267 ff. ge
schützten Rechtsgut hätte sich gestellt. Vielleicht hat 
das RG. so weitreichende Untersuchungen deshalb für 
überflüssig gehalten, weil die Tat des Angekl. jedenfalls 
als Betrug angemessen bestraft werden konnte.

II. Auch die Darlegungen des Urteils über das Ver
hältnis des §2a  zum Strafantragsrecht hätte man gern 
etwas ausführlicher gesehen.

Das LG. hat sich bei der Entscheidung der Frage an 
die bisherige Rspr. gehalten. Diese hatte erklärt (RGSt. 
46, 269), daß das Strafantragsrecht den Bestimmungen 
des § 2 (a. F.) unterliege. Das bedeutete nach der 
früheren Fassung des §2  folgendes: ein Gesetz mit 
Antragserfordernis war j. s . des § 2 milder als eines, das 
keinen Antrag verlangte. Als milderes Gesetz mußte es 
angewendet werden, auch wenn es das jüngere war, und 
zwar mit allen seinen Satzungen, insbes. also mit dem 
Antragserfordernis. War oder wurde der Antrag nicht 
gestellt, so hatte das Gericht das Verfahren einzustellen. 
Das LG. hat diese Grundsätze auf den jetzt geltenden 
Rechtszustand übertragen (ebenso K o h l r a u s c h ,  
36. Aufl., Anm. 2 zu §61). Dabei mußten sich aus der 
geänderten Gestalt des §2a  nun freilich andere Fol
gerungen ergeben. Nach wie vor war allerdings das einen 
Antrag verlangende Gesetz als das mildere anzusehen. 
Aber das mildere Gesetz brauchte nun nicht mehr not-

! r
wendig angewendet zu werden. Es durfte vielm" ^nnte 
§ 2 a Abs. II unberücksichtigt bleiben. U r n eCht ue 
das LG. im vorl. Fall unter Berufung aut A"tm°
Tatzeit (die GetreidewirtschaftsVO.), das .£r jn d , 
verlangte, den Angekl. verurteilen, 0 , trag " lC
PreisregelungsstrafVO. vorgeschriebene 
gestellt war. D(~ mit wfl®.

Dieser Auffassung des LG. tr itt das ■ dern H> 
Reihe von Gründen entgegen. Zunächst niCht " a. 
weis, daß das mildeste Gesetz i. S. des » ¡1tungs'v 
abstrakter, sondern nach konkreter^ . . 1 ganz 
zu bestimmen sei. Diese Mahnung ist s0nder"zu bestimmen sei. Diese mannung ^  sondern . s 
ständlich. Das LG. hat nicht das mildere, ^  s0lc" 
strengere Gesetz anwenden wollen unu ,  bei k : 
die fietreidewirtschaftsVO. angesehen. ^gsS ..

Sende g
vu . ais uas im von. ran  cPibst nl,,'Aen-
dargestellt haben würde, sagt das RG- 5;nen MeR0mch. 
wiefern das erstinstanzliche Urteil durcl ersieh 1 j. 
fehler beeinflußt sein soll, ist darum j mehr g L fl.

strengere uesetz anwenüen woucu naß - 
die GetreidewirtschaftsVO. angesehen- . pgeluflßteetf 
kreter Betrachtungsweise sich die 1r . ».¿nde G . 
VO. als das im vorl. Fall schwerer ,bst niem- .

Ten-fehler beeinflußt sein soll, ist aa™u‘ hl me*1/ b 
So hat die methodische Rüge des RG. ugetriei"?. 
sätzliche Bedeutung. Sie w ill nur an die 6 j er ph 
denz der Rspr. zu §2a  erinnern. D< weitc,re11 Ver- 
auf RGSt. 71, 42. Wichtiger sind a,s0.~/seits daS 
fiihrungen des RG., in denen es sei f
hältnis von § 2 a zum Strafantrag pru • ,£r Rspr- u uS- 

Sie bedeuten einen völligen Wände prozeß’̂ duJig 
Berufung darauf, daß der Strafantrag 1 Anw®£rfah' 
setzung ist, wird erklärt, daß | 2a , daß
auf ihn finde. Dazu wird geltend ge gjeich m ,b a"; 
rensrechtliche Sätze „in  der Regm „,,ch i" n„  /et""', 
Verfahrensgesetz, das sie ausspricht, Kra** sta" , 
hängiger Verfahren in Kraft a ‘ nommenp. nict>t 
Damit wird der in RGSt. 46, 269 m 2 tte fredlCl1 j.zutig 
punkt verlassen. Schon diese Entscl. "  ßVoraU ganz 
verkannt, daß der Strafantrag eine nicntf,,,0ra"s'
ist. Und sie hatte auch schon erwog > proze1 hrne" 
ohne Rücksicht auf § 2 (a. F.) . an?r,illi s, /
Setzungen eines neueren Gesetzes a lg  s erfud g di 
sei, daß sie im Zeitpunkt des Urteils«' €fklart, “fra 
müßten. Aber sie hatte dann eben allf das 
Rückwirkungsbestimmung (§ 2 a. ■yIvjatur an„ tnis 
tragsrecht trotz seiner prozessuale £rke"n 
epi DipQpn Grundsatz Plbt das

ifa»'

drücklich auf.
de«1

,ni UVIVHV.U am.
Begründet wird die Änderung m ¿¡e ym*- |eg""- 

Urteil: DR. 1940, 1671 nicht auf das ^  der „ 
sich beruft. Vielleicht hat das Rm. geha^ Kat"r.
von RGSt. 46, 269 gar nicht für n g  
die dort gegebene Begründung w r StO^,-°seS ,ne, 
das Antragsrecht sei nun J m ung«
“ «1 § 2 beziehe M ,
setzes (so schon F r a n k ,  8;_ kan" . eprageA u f 
IV 1 zu § 248 a). Diese Erwägung *  die *
kaum mehr überzeugen. Indess neue" jcj,e
der Begründung der alten und üfen, ^ ¡ e ist "  ¡„e 
sich beruhen. Wichtiger ist .esf’iqqsung liat-„«rectlt Ke"' 
weite die jetzt vertretene Auf/ af aS Antrag5 „  ¿er 
unbedeutend. Wenn § 2,a , allfrnUS daß dm ein"1/  pie 
Anwendung findet, so folg* da, “njsses ^ /u v r ir^ ;  ei",'
einfiihrung eines Antragserford zurU RicldfAiid
gende Milderung z w a n g s l a  „ „ „  dem mich 
Ermessensfreiheit, die der neu

2a dem /er-
en. Für. / f  ais"„eV 5zrmessenstreineit, aie uc, -  r en. r»  ne"e

äumt, ist damit insoweit auf£  hr:ften g,e * R. €,n0!ct>tej  
ür verfahrensrechtliche Vofs n Setz* z- der ^<0^  

schiedene Rückwirkungsregelu g ^ k a n . sSe"- ge- 
Gesetz die Strafdrohung herab» ommen ' häflgigflic|it
dem Täter diesen Vorteil zUg Antrag \e
aber die Verfolgung von eme,nwenn de ' e, ¡st 
macht, so m uß  er eins t̂eile » streit eCiineo ,s 
gestellt ist oder wird. CTSfrist zu , gbe" ei"e 
solch einem Fall die Anir‘J^ zU V"1
braucht hier nicht eingeg311̂ , .■ jien Be5.^7,mg ^ui¿ŝ !ees bei anderen verfahrensrecM^m Abku r g 8ö < s
neuen Gesetzes (etwa b« s;e paßt e,etz, •„
jährungsfrist). Denn aUC? ® Verfame"S ah reI1 , , fs 
daß sie „sogleich mit dem v . er VeP p if i  
ausspricht, auch innerhalb a: ¿e pt>
und außer Kraft treten“ . ßessersted ‘"¿jien"11

Dies Ergebnis bedeutet eine 1?ealisgespr° 
gegenüber dem in § 2 a  Abs.
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8̂ echendeWs ^ i  fr,cillcb wettgemacht durch eine ent- 

? Abs I nhlecbterstellung gegenüber der Norm des 
r P  der Th„o ^ nicht nur Abs- B> auch Abs. I findet 
h!!ne Anwenrm6 d1 i RG- au  ̂ verfahrensrechtliche Sätze 
ein beslehent)pcgA Würde z- B- ein neues Gesetz ein bis- 
y e Tat, dip ,? ..Antragserfordernis streichen, so könnte 
¡I^gen wurd,airej d der Geltungszeit des alten Ges'.'-sangen , Wi

strin beantraLte i,“  ttd deren Bestrafung der Berech 
ai,3 werdenS « ba*te> trotz § 2 a Abs. I nunmehr uc- 
Wprf ailZen ertön J,edenfaIls muß die weite, den § 2 a 
säh etl- Den rm fnde Formulierung des RG. verstanden 
V0,?e .(Abs. II n?efschied im Wortlaut der beiden Ab
sich dem zur t- + ' ■ von dem milderen G e s e t z ,  Abs. i 
sch»; ?Uch p ,.‘ at„zeit gehenden R e c h t ,  worunter an 

Naü* das Rn t - ecbt verstanden werden könnte), 
eiriPn ere Prüf,,' fur unerheblich zu halten. 
tätsär-LpSentliph"®' erglht also, daß das vorl. Urteil mit 
ÄMp, Heh ju • nur beiläufig gemachten Bemerkung 
detit,,Un£ der r>0ner ,wlehtigen Frage eine wesentliche 
grün^S dieser \yPr' herbeiführt. Die grundsätzliche Be- 

U( e.n nur u n v U i Uns kommt in den Entscheidungs-
St

» nur unv Tn ® Kommt in aen tu 
>Mrat= Auch jn ,VollKommen zum Ausdruck. 
lhre T raSSrechtn Wfiteren Ausführungen des RG. zum 
S«steinragweite i0+Wer.9®n wichtige Fragen angeschnitten.

Da« ^urden , gi.°?er, als es der Anlaß, aus dem sie 
StraLRO. mUh+nachst erkennen läßt. 
y ^ le h t1gsrecht , e,men Unterschied zwischen dem

u Und liS ?  Verwaltungsbehörden und dem des 
y^schilt Wer<jf r, 'art, daß jenes nicht überall ebenso 
toU.fstelb.denheit a„du.ri e..wie.dieses. Das wird mit derCI1heit Ha aa wie üleses* Uas wird mit der 

-v„rh £ des a ,  olive begründet, die jeweils zur 
®rliältC? lst dig, Autnagserfordernisses geführt haben, 

kötin s AntMat,V€i’schiedenheit. groß- Der Verletzte 
(mögen r5chtJ um ei£ene Interessen wahren, n (tnö gsI

i i d?ndlun|e”  sie darin bestehen, daß die ihm an-• m vo7 ulUncr . . ud|m oesxenen, aal) 
riCil(m Rm°:'gt vvirH\ rJp’4, °der umgekehrt darin, daß sie 
v Pp,°dün!?.!1gen gZ). Dle Behörde erhält es, um öffent- 

ltatserwi " ugen zu können. Dies bedeutet, daß 
r,Cle S y , «ntsclw^HKcn über die Einleitung des Straf- 
tPl einp f̂ trag ( l, ien Rollen. Wenn aber der beliörd- 
d *ÜUtto Ĥ r° zeßvnrSe Funktion hat, so ist er mehr als 
C  de? ^ es QericWUSSr tzung- Er wird zu einer Ein- 
d >  rerwaltUn;;SVerfassungsrechts. Er ist ein Mittel, 
eto Straf,lnfluß und nicht nur der Justizverwal-
Ah!a der i i rag de/ v le, Rechtspflege einräumt. Er ist 
fQ]®- Ul r y crfoIgUn Ve,Ietzten viel weniger ähnlich als
Ä g ,  diplmtüekeGgSaH0rdn.unff, des- RJM' nach § 2 ' Rarte?,le naci, i  : oder der Zustimmung zur Ver-

Prakti«?zlei erUi-At)s- 11 desselben Ges. der Leiter 
;a, könCben Foi«aren muß- Die systematischen und 

ra ? >  hier 1Sprüngen, welche sich daraus er-
HSSfVf.,. nicht JlällPr (TPnriiW limr/lnn T"A ~ «

de?
die

IX« V, liier n' Ui — 9 o»vii uuiaua -
„10. ,-wau -ung H o  ,naber geprüft werden. Dazu 
Ury. darste]ung, w l  : a .d,as Verhältnis zwischen Justiz 
’•der das ’ gfünckat PP1 ,nach der jüngsten Entwick- 

ersdehuy0rb UrtP; / Z l?b überprüft wird. Doch sollte
Prnt der angeHp.'f6! AlLreSung zu gründlicher 

°F Dr. J»edeuteten Fragen geben.
o e k e l m a n n ,  Königsberg (Pr.)

^G. ^  g *

f̂erseamte'n̂  ein Am<sunferschiagung nach
*<»in c,eenschaft f,61!.* (gemischtes) Amtsdelikt, 

b S h a,,> n!fe°sland H,d dir amt,ichen Beziehungen des 
N a *  nieder E "d Unterschlagung -  amtlicher 

Dj d̂e. *< strafb®„Prf?nf « in amtlicher Eigenschaft 
lche » Un, . S undende, sondern straferhöhende
Sqhj
StQ^Utig nap!aSungl"(iCl1 deren Vorliegen die gevvöhn-

^ ¡Uadm V ^350dl V l 246 .S‘GB- zur A,ntsunter- 
w S c5’ .den,’ ater Wlrd. dürfen nach §50
t iH  daiper R1?, Vorli/n?/ T| iInehmer zugerechnet wer- 
tiLau/r der r ' ü f e  Z Z '  u S &enügf also für die An-/J* Vjf>U:i,v S ch w p ro ti A ___ __Iv .a w 0 der p. , lfe zur « i genügt also fur die An- 

dk .ehilfe rq Scnweren Amtsunterschlagung 
i>?ene ‘m 81BSH."rter ist, sondern er muß wei-^  'Virl6’1 zu?? § 350 eifrig lst’ s°ndern er muß wei- 

aUsI ke;d im em,QegenstatCi Bi' bezeichneten amtlichen 
d ie ^ r ^ d e it f^ R tu n f ' ” 1 der Unterschlagung haben.

R Gehi f“ "1 gelegentlich verkannt Liegen 
§35l Umstäncieenv nichf 'He im § 350 StGB, vor- 

tGB- Zucrpy** i °  Rönnen ihm auch nicht 
gerechnet werden. Scheidet also

mangels der im § 350 StGB, bezeichneten Umstände Bei
hilfe zur einfachen Amtsunterschlagung aus, so kann 
auch Beihilfe zur schweren Amtsunterschlagung nicht in 
Betracht kommen. Hierzu wird im übrigen auf RGSt. 65, 
102, 105/106 verwiesen (vgl. auch RGSt. 55, 181, 182 und 
RGUrt. 3 D 92/33 v. 2. Mai 1933 =  JW. 1933, 1957«).

(RG., 2. StrSen. v. 17. Juli 1941, 2 D 205/41.) [He.J 
*

*_* 8. RG. — § 1 Abs. 1 GewVerbrVO. Derjenige, der bei 
einem Verbrechen der Notzucht, des Straßenraubes oder 
des Bankraubs oder bei einer anderen schweren Gewalttat 
die Tatbestandsmerkmale des § 1 Abs. 1 verwirklicht, ist 
nicht schon wegen dieser Verwirklichung allein als Ge
waltverbrecher zu bestrafen; es kommt vielmehr stets dar
auf an, ob sich aus der Tat, insbesondere aus der Art und 
Weise ihrer Ausführung und ihren Folgen, oder aus der 
Persönlichkeit des Täters ergibt, daß er ein „Gewaltver
brecher“ ist. t)

Der Angekl. hat am 3. Jan. 1941 im Alter von I 61/2 Jah
ren versucht, durch Gewalt und Drohung mit gegenwär
tiger Gefahr für Leib oder Leben die Verkäuferin einer 
Leihbücherei zur Duldung des außerehelichen Beischlafs 
zu nötigen, indem er sie überfiel, ein Küchenmesser ge
gen sie zückte und, als ihm das aus der Hand geschla
gen war, die Frau zu Boden warf, ihr den Mund zuhielt 
und mit der Faust auf ihren Kopf schlug. Er ist deshalb 
wegen versuchter Notzucht nach §§ 177, 43, 44 StGB.; 
§ 9  Abs. III JGG. zu einer Gefängnisstrafe von einem 
Jahr verurteilt worden. Die Anwendung des § 1 Abs. 1 
GewaltVerbrVO. v. 5. Dez. 1939 hat die StrK. abgelehnt 
und zur Begründung ausgeführt, daß der Angekl. nicht 
zu den typischen Gewaltverbrechern gehöre, gegen die 
allein sich die Androhung der Todesstrafe im § 1 Abs. 1 
GewaltVerbrVO. richte. Gegen diese Auffassung wendet 
sich die Rev. der Staatsanwaltschaft, indem sie geltend 
macht, daß es nach § 1 Abs. 1 GewaltVerbrVO. bei Vor
hegen einer Notzucht unter Anwendung einer Waffe 
einer Erörterung darüber, ob der Täter seiner Persön- 
hchkeit nach der Typ eines Gewaltverbrechers sei, nicht 
bedürfe. Bei den im Gesetz ausdrücklich angeführten 
Verbrechen der Notzucht, des Straßenraubs oder Bank
raubs mit Waffengewalt sei vielmehr die Anwendung 
der y P -  zwingend vorgeschrieben, und die Frage, ob 
der Täter ein Gewaltverbrecher sei, müsse nur dann ge
prüft werden, wenn es sich um eine andere schwere Ge
walttat handele. Die Rev. der Staatsanwaltschaft kann 
keinen Erfolg haben.

Das RG. hat zu der Frage, ob die Anwendung der Ge
waltVerbrVO. auf Personen zu beschränken ist, die den 
Typ des Gewaltverbrechers darstellen, in folgenden U r
teilen Stellung genommen.

In der Entsch. des Besonderen StrSen. BStS 2/39 vom 
18. Dez. 1939 (DJ. 1940, 69; DR. 1940, 361) ist trotz der 
Verwirklichung des Tatbestandes des § 1 GewaltVerbr- 
VO. durch die schwere Gewalttat des gemeinschaftlichen 
Totschlags (§§ 212, 47 StGB.) auch geprüft und fest- 
gestellt, daß der eine Täter nach seiner ganzen Persön
lichkeit und der andere, einschlägig noch nicht vorbe
strafte Täter deshalb ein Gewaltverbrecher sei, weil die 
„A rt seiner Beteiligung“  an dem Totschlag zeige, daß 
er „ein so roher und gewalttätiger Mensch sei, daß er 
als ,Gewaltverbrecher' angesehen werden müsse, ln der 
Entsch. RGUrt. 4 D 115/40 v. 29. März 1940 (DJ. 1940, 
598), bei der es sich um versuchte Notzucht handelte, 
ist gesagt: „Auch kann, sofern man die Anwendung der 
VO. auf Personen beschränkt, die den Tätertyp des 
Gewaltverbrechers darstellen (vgl. die Entsch. des Be
sonderen StrSen. v. 18. Dez. 1939: DJ. 1940, 69), nach 
den Angaben des angefochtenen Urteils über die Per
sönlichkeit des Angekl. eia solcher Tätertyp vorliegen.“  
Die Entsch. 5 D 213/40 — Urt. v. 6. Mai 1940 =  DR 
1940, 12328 — (DJ. 1910, 736), bei der es sich gleichfalls 
um versuchte Notzucht handelt, hat die Frage, ob es 
einer besonderen Feststellung des Gewalttätertyps be
dürfe, dahingestellt gelassen, weil der Täter — wie aus
drücklich festgestellt wird — zweifellos ein Gewaltver
brecher war. Insoweit sind die Gründe in DJ 1940 
736 nicht vollständig mit abgedruckt. In der Entsch vom
4. April 1941 -  C 13/41, 4 StS 4/41 -  hat das RG. im
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Falle eines schweren Wohnraubes ausgesprochen, daß 
der Täter einer äußerlich unter § 1 GewaltVerbrVO. 
fallenden Tat nur dann aus dieser Bestimmung zu be
strafen ist, wenn er seiner Persönlichkeit und seinem 
Wesen nach ein „Gewaltverbrecher“  ist.

In der Entsch. RGSt. 75, 110 =  DR. 1941, 12011 ist 
ausgeführt: „Das LG. ist bei seiner Entsch. zutreffend 
davon ausgegangen, daß die VO. v. 5. Dez. 1939 nur auf 
Gewaltverbrecher' Anwendung findet. Die Richtigkeit 
dieser Ansicht ergibt sich aus denselben Erwägungen, 
die in der Rechtsprechung dazu geführt haben, die An
wendung der Strafvorschriften der VolksschädiVO. auf 
den Täter zu beschränken, der nach seiner Persönlich
keit und dem ganzen Sachverhalt als ,Volksschädling' 
anzusehen ist (vgl. RGSt. 74, 199 f. =  DR. 1940, 14206 
und RGSt. 74, 239 f. =  DR. 1940, 1423’ ). Die Eigenschaft 
eines Gewaltverbrechers wird sich in den Fällen des 
§ 1 Abs. 1 der VO. v. 5. Dez. 1939 meist schon aus der 
A rt und der Richtung der ,schweren Gewalttat' er
geben. Dieser Maßstab reicht aber nicht in allen Fällen 
aus, namentlich' dicht in dem des § 1 Abs. 2“ .

In der letzten Entsch. ist zunächst ausgesprochen, daß 
die VO. v. 5. Dez. 1939 nur auf „Gewaltverbrecher“  An
wendung findet. Dann wird festgestellt, aus welchen 
Merkmalen bei den „Straftaten des § 1 Abs. 1 a. a. O.“  
die Eigenschaft des Täters als Gewaltverbrecher zu er
kennen ist. Da sich die Entsch. hier ganz allgemein mit 
den „Straftaten des § 1 Abs. 1“  befaßt, hat sie zwar 
nicht ausdrücklich, aber doch zweifelfrei zu erkennen 
gegeben, daß sie dabei auch die Verbrechen der Not
zucht, des Straßenraubs und des Bankraubs im Auge 
hat. Denn auch diese Taten sind „Straftaten nach § 1 
Abs. 1“ . Hätte die Entsch. sie ausnehmen wollen, so 
hätte sie das gesagt. Dann ist aber in bezug auf diese 
drei Straftaten auch entschieden, daß bei ihnen nicht in 
allen Fällen die Eigenschaft des Täters als Gewaltver
brecher aus der Art und Richtung der Straftat zu ent
nehmen ist und daß die Verwirklichung des Tatbestan
des der drei Verbrechen nicht stets schon für sich allein 
genügt, die Eigenschaft des Täters als Gewaltverbrecher 
darzutun.

Dieser Rechtsauffassung, an die der erk. Sen. nicht 
gebunden wäre, da die Entsch. des in RGSt. 75, 110 be
handelten Falles auf ihr nicht beruht, ist beizutreten. Es 
besteht kein einleuchtender Grund, warum die Ver
brechen der Notzucht, des Straßenraubs und des Bank- 
raubSj die vom Gesetz als schwere Gewalttaten bezeich
net sind, in der Frage, wann der Täter als Gewaltver
brecher anzusehen ist, anders behandelt werden sollen 
als die „anderen schweren Gewalttaten“ . Darüber aber, 
daß bei diesen die Eigenschaft des Täters als Gewalt
verbrecher nicht schon stets m it der Verwirklichung des 
Tatbestandes als nachgewiesen angesehen werden kann, 
besteht nahezu Übereinstimmung. Die Notwendigkeit 
dieses Standpunktes ergibt sich zwingend daraus, daß 
bei der entgegengesetzten Auffassung, z. B. ein Tot
schlag, den ein überraschend von der Front auf Urlaub 
heimkommender, nicht bestrafter und als Soldat mehr
fach ausgezeichneter Ehemann in der Empörung dar
über „ v e r s u c h t “ , daß er einen daheimgebliebenen 
Mann beim Ehebruch mit seiner Frau überrascht, ohne 
weiteres dem Morde gleichzustellen und mit dem Tode 
zu bestrafen wäre. Das w ill das Gesetz natürlich nicht. 
Solche besonderen Umstände können aber auch bei der 
Notzucht, dem Straßenraub und dem Bankraub gegeben 
sein. Für die Notzucht zeigt das der vorliegende Fall, 
dessen Besonderheiten auch bei einem Täter vorliegen 
können, der dem jugendlichen Alter entwachsen ist.

§ 1 Abs. 1 GewaltVerbrVO. ist deshalb dahin aus
zulegen, daß derjenige, der bei einem Verbrechen der 
Notzucht, des Straßenraubs oder des Bankraubs oder bei 
einer anderen schweren Gewalttat die Tatbestandsmerk
male des § 1 Abs. 1 a. a. O. verwirklicht, nicht schon 
wegen dieser Verwirklichung allein als Gewaltverbrecher 
zu bestrafen ist, daß es vielmehr stets darauf ankommt, 
ob sich aus der Tat, insbesondere aus der Art und Weise 
ihrer Ausführung und ihren Folgen oder aus der Per
sönlichkeit des Täters ergibt, daß er ein „Gewaltver
brecher“  ist.

Hiernach ist es zu billigen, daß die StrK. den § 1

Abs. 1 GewaltVerbrVO. nicht schon wegen M0tzU$̂  
wirklichung des Tatbestandes der versuchite gb ¿er
angewendet, sondern darüber hinaus geprüft ’prüfun£ 
Angekl. ein Gewaltverbrecher ist. Bei die ^ltvef' 
ist sie zur Verneinung der Eigenschaft des » . , feStge- 
brechers“  gekommen. Aus dem Lebenslau ait
stellt, daß der zur Zeit der Tat erst 16 ¡ „A tr  L 
Angekl. sich in der Schule „sehr gut“  und ¿e"r 
zeit „stets gut“  geführt habe. Eine Neigung, grziehe 
tätigkeiten sei von keinem seiner Lehrer ¡^en a 
beobachtet worden, vielmehr werde er y Äu^.a.  
stiller und bescheidener Mensch geschim • , ts frie 
Verkehr mit den Kameraden sei der AngeK • ^oDl®t 
lieh und zurückhaltend gewesen. Das Urt „seia 
dem Ergebnis, daß die Tat des Angeh'l und d
anormalen, sprunghaften Pubertätsentwic«■ .A e0 AuS? n 
Einfluß einer durch schlechte Lektüre ube und 
blicksphantasie“  zugeschrieben werden K j  am 
der Angekl., der sonst als stiller, ruhig r gat>* 5 
samer Mensch geschildert werde, „naen der Typc ffe. 
Persönlichkeit und seinem Vorleben nlcjnnlosigkeî l i r  
Gewaltverbrechers sei, seine durch ¡,reii ‘¿Lg.
kennzeichnete Ersttat vielmehr seinert1(,n der 0$*; er- 
niclit entspreche“ . Immerhin wurden neu für
nisstrafe Erziehungsmaßnahmen nach S v
forderlich gehalten. rg. die m°efli

Die Ausführungen, mit denen die s « in m . „n

Ver-

I—MC SVUSUMU UllgCII, Ulli UCUCU —" -Upr“  U* ~ ¡rjefl
schaft des Angekl. als „Oewaltverbre jassen 
besonders gelagerten Fall verneint n * 
Rechtsirrtum nicht erkennen. ^  ^ [He'l

(RG., 2. StrSen. v. 24. Juli 1941, 2 D 2 5 « /^  ^  g

Anmerkung: Die Lehre vom T a t e i p j  
Kriegsstrafrecht besondere Bedeutung b 
den Veröffentlichungen von F r e/ ,  eineu1 vol^' 
1939, 1450 ff., 1852) kann es wohl kaum der v 
unterliegen, daß der Gesetzgeber im K eiue11 n des
schädlVO. und der Gewaltverbrechera/ca Weg«Rä
deren Tätertyp treffen und bekämpfe j^gheflgV, ¿391 
Standes der Erörterungen kann aut , .  ¿)R. U i ’ \9^h 
führungen verwiesen werden (vß1, v . '¡lWe r- vL a i f  
Nüse :  DJ. 1941, 357; S c h m i d t ;  « Ä n d  
653; S c h w a r z :  AkadZ. 1941, 158 deutsekp. des

der
‘ü5Se

der Tagung der Arbeitsgemeinsc<la der n
Schullehrer: ZStW. 60, 335ff., 353 ff.) • £ ch i ck« l0»r  
RG. in den Jahren 1939—1940 zieh ,,ifverbreC lCTäter U 
1941, 122) die Folgerung, der OeWha'stimintenl 0S) v?s 
ähnlich dem Volksschüdling eine111 10-41, 1 pra*‘ 
zugehören. Auch S c h w a r z  u n f /U , d f
kennt nicht, daß das Kriegsstrafre . efgesta ^  afc) > 
aii-ia PaiIia von Airrpnarficreil V̂ fb Hot. ß}?, £

unter den GewaltveTbrecher, eingeium“ ■ f Zelt 
daß hiermit nicht das Bild des in 1 der 

AU/J be'nannten Tätertyps verwirklicht se • j, § 1 r ater u 
Das Urteil stellt klar heraus, da nlir ¿et'

GewaltverbrecherVO. in jedem E ,Laitverbre ;U fü|ir e;t 
straft werden kann, der als Oe«a« den 
sehen ist. Diese Auffassung steht EinU3 j eIi
Urteilen mit der bisherigen Rsp • 3gö) a u f . ,  
weitere Urteile (z. B.: DR. .1 ^ %  instand k r n̂eg e9 
typ nicht eingehen, läßt dieser hat ffefl f L r
teiligen Schlüsse zu. Das Schn ^te sich 2 (” r fra ̂
angenommen, die Strafandrohung g DaLo53), ¡ n R
bestimmten Verbrechertypus. S ■ ¿939, vS«f W
typ“  S. 22, 34, 38), F r e i  sie»J DJ 25) - K/ UL  .
Gle ispach („Kriegsstrafrecht, >ti 36. A grjegŝ
1940, 345), K o h l r a u s c h  N ü s e i j ’n e r 'W
M i t t e l b a c h  (DR. 1941, 242), Ĵ {u n l \  >  V  
recht“ , S. 35) und S c h » e f « r  («Je(Aljg. V'C
b e r t  zu §1 der VOÄ. W « t z  S.38, 1 der sic!j 
Strafrechts in seinen Grundzug > ^ f,s. 1 uS h', f  
typische und tätertypische in 9 T ä te s t 222 fF ' 
einigt. Gegen die Annahme afrecht » uS de.¿d^
besonders N a g l e r  ö>^.r laSs'o50) gtaÛ p,izung ,) Ö 
wandt, auch K l e e  (Dft. 1940,
bestände allein zu der erfordeirknials ¿et ” . „ s K
Auslegung des Tatbestandsmerkm bef pR;
walttat“  kommen zu können. vQ  auf e)ß 

fiph t man davon aus, daß „  -men

k * y j S. m
Vstfi

d‘d :

Uelit man uavon aus, ua» -- /g0 am-, 
ten Tätertyp ausgerichtet 1SI v t  zwe» 
1941, 581 Anm.), so bleibt dennoc



1941 H e it 41J
Qer qc -—
w  Notzucht brf!Lb| i  d,fa beispielhaft gegebenen Fällen 
T Jeden Fai| ^es Spaßen- oder Bankraubes immer und 
pf} als „Qpu_u  n jater durch diese von ihm begangene 
eiik s°lche AMffVerbrecher“  gekennzeichnet wissen will. 
IW, r, denn e!o«SS4Ung ware mit der Tätertyplehre ver- 

schlech/hiflIidet dort ihre Grcnze> wo d*e Tat den 
| p,anke allein k kennzeichnet und der Abschreckungs- 
ta!ls*°n wirH ,• ^ebefrschend wird. Die Auffassung der 
olUsch (a n ^b n fttu m  vertreten. So meint K o h l -  
äljr Bänkrauh daß der Täter bei Notzucht, Straßen- 
QettQ,eWaltverh,0UlJ,ter Waffenanwendung ohne weiteres 
ab?!a{.taten se i1nije r, z^ gei.ten habe, bei den anderen 
(a a^gen. ÄhJr 1C1 1111 Sinne des Tätertypgedankens 
Q e Ä  der rfi‘ch verstellen wir auch Q l e i s p a c h  
2eirhZgeber angeführten drei Verbrechen vom

«net . . irner als Aiphwprp riA»iroH4'i+on<t 'vä*,cnn*
bru-

Rechtsprechung 2185

zeift.s^oer im „ verurecnen vom
taie, et ansieht nCrj as .»schwere Gewalttaten“  gekenn- 
aber't^ w aittäf;„ undme'ni, sie hätten als Ausdruck bru- 
V'cruJL'r die 5 «  Gesinnung zu gelten. Mehr wird man “ zl.al, ungünstig, 
I85Ä 11. Aurh ,kteRslerung als Gewaltverbrecher nicht 19 ■)aIlre alt sel- 
»DJ ^önnen r i, i-  Darlegungen F r e i s l e r s  (DJ. 1939, Die Nichtigkei 
1 .. gehörttriilu  vJerstanden werden, wenn es heißt: ~ -

kann sfcheit ides Taters zum Typ .Gewaltver-

, 9 * R ° -— §§ 2 und 4 VolksschädIVO. Zwischen den bei
den Strafbestimmungen ist Tateinheit rechtlich möglich. 
Besondere Umstände, z. B. konstitutionell begründete Ab
artigkeit, sozial ungünstige Verhältnisse und Jugendlich- 
keit sind kein Hinderungsgrund, den Täter als Typ des 
Volksschädlings anzusehen.

l._ Der Angekl. ist „wegen Einbruchsdiebstahls“  zu 
zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die §§ 2 und 
4 VolksschädIVO. auf die Tat des Angekl. anzuwenden, 
hat das Sondergericht abgelehnt. Es sieht zwar an sich 
den äußeren und den inneren Tatbestand dieser Bestim
mungen als erwiesen an, meint aber, der Angekl ent
spreche nicht dem „Tätertyp“  des Volksschädlings. Dazu 
tuhrt es aus, bei dem Angekl. sei die Wesensart des 
volksschadlings deshalb zu verneinen, weil er an einer 
Keihe konstitutionell bedingter Abartigkeiten leide, in 
sozial ungünstigen Verhältnissen aufgewachsen und erst

>>Die

gellet« g la ic i»  zum t yp ,uewaitver-
iknrrnt^züch .,1 sc!lr, w°ld  aus einer Tat ergeben. Für
f'S%e?^Bankrauh^el Uh/ ii n 5 eispj eIe (Notzucht, Stra- s eot« f j j ju p )  hat das der Gesetzgeber zwingenc.

) a l c k e ,  31. Aufl., S. 1717). In

Die Nichtigkeitsbeschwerde des ORA. ist begründet.
, 2-, Fehlerlos sind die äußeren und die inneren Tat
bestandsmerkmale der §§ 2 und 4 VolksschädIVO. in 
aem angefochtenen Urteil nachgewiesen. Richtig ist 
auch, daß sich die §§ 2 und 4 VolksschädIVO. nur gegen 
eine bestimmte Art von Tätern richten. Nach der ein
heitlichen Rspr. des RG. fällt unter die Strafbestimmun-(T(*n nioooi- \ 7    _• t t .  

«iiiefhgt“  (ähnUpl hat das der Gesetzgeber zwingend 
t ó W  d i Cho D a ' c k e, 31. Aufl., S. 1717). In

Auffassi,n„ *ondergerichts Klagenfurt tr itt die gen dieser VO. nur wer sich als T ä te r 'v n n 'T w 'w /« " r
diegV o ^ f r’ £ ¡ “ 3 unter Anerkennung des art des Volkschädlings erweist, d. h. mit solcher ver-

v  Jäte den Tätern b • 1 fn anderf n Verbrechern brechenscher Tatkraft oder mit solcher Verwerflichkeit
(DpSli chung übe^ rtfe 6Tie gen,alU1-te,n Verbrechen) des Handelns den Rechtsfrieden der Volksgemeinschaft

579‘  m A n J W n t r f ^ 1* g l fordert ? 0? ’ daß er nach gesundem Volksempfnde? mini^hör* a^eri dap- **** B o l d t). Andere Sonder- destens ein? Zttrh+honeo+rof,» ±n t * 7ji vumbcmpuriuen min-
destens eine Zuchthaussträfe verdient (RGSt. 74, 239, 

*? 49 =  ^,R- Ä  1423 RGSt- 74, 321, 322 =  DR. 1940 
! 422 >• Rechtlich mogheh ist die Annahme, das gesunde 
Volksempfinden erfordere trotz Verwerflichkeit der Tat 
wegen besonderer, in der Persönlichkeit des Täters be-

»?« Ä n,schr ren, öcw*'t Ä S i S Ä ' i ä Ä ' ;  s ra J  SfrV. Ansicht n ir^ if3-6!, Gewalttaten brauchen nach die von ihm herangezogenen Umstände — konstitutio’ 
D j! IS S  ■5„"l,ci r i  »?" begründete Ab*,,«gleit, s o S  „ » ¿ „ « g e  v S S i

msse und Jugendlichkeit — könnten hier eine solche

Ä r ;  ,afaen daa« ? o i d t ) .  Andere Sonder
Jo, pRüReit noI egen z- F’ beim Straßenraub die Typ-

,E s f i7;1 Stuttgart- nD°n̂ e/ s gePrüft (so Breslau: DJ. tuVcüSart: DR. 1Q4D ddi n  J

fe i
jRii*'

nichttt#eart: DR. 1940, 440)
V i11, den im Sei h?«rtig t> insoweit einen Unterschied 
“ > echen m 1 der ^G . besonders angeführ- 

zü “ na den „anderen schweren Gewalt-

p .o p c n . .  «wm

B Ï Ä S l i M S Ä Ä£ *&  S K ?  Ä
s -‘‘itii J ,<crs gesphf Tate  ̂ zura 1 atertyp des Gc- 

gr.Jiä aus der r ,werden- Nun kann aber nicht 
‘ 11 a- S * Abs. 1 H«re,g®hung einer Notzucht unter den lilPh ^  uer VO. ninrlnrcrnlnn-tvn UArMien^,,,«ÄnirJUf

_i__ . .. , * . ^ Liivituung uarur ao-
f f ,  ,e'V- weskalb der Angekl. gegebenenfalls zum Volks- 
schadling geworden ist, denn gerade auf einem Boden 

Ani, aüfV: Aös. 1 h ,eincr iNOtzucnt unter den wie er in dem angefochtenen Urteil cres^tHert
?ew4*tsPün?en )>Gewniy°Vnief ergelegden Voraussetzun- können solche asozialen Persönlichkeiten entstehen die
r ^ r j ^ t e ,  daß Ht,Verbrecher“  geschlossen werden. gemeint sind, wenn vom T ä " e r ^
Jß ?Sv°rg |Jeßlen. Sie* w ü H e ^ f6^ ! / - rd’CSf  Auslegung lings gesprochen wird. Gegen sie muß aber die Volks-

>  4*»ge auch ‘ ,v m  rde duÜ Vielgestaltigkeit der gemeinscfiaft -  zumal im Kriege -  genau so geschützt
Ä iu S  hÜe«aH die Reb!uge_r! cbtA .?lch%  ls t. Iedi£ lich. ^ erdetl wie gegen die, die aus anderen Gründen zu vJr-

s J fn i/o  g^ o rd e n  sind. Daß der Angekl. schon nach 
fn rp w  uSCin lCh » f toder Wesensart des Volksschädlings 
in recht hohem Maße entspricht, ergeben die Feststel- 
lungen des angefochtenen Urteils über sein Vorleben. 
iJanach hat er schon als Kind mit kleinen Diebstählen 

gonn?n- Fp ist daraufhin unter Schutzaufsicht und 
spater in Fürsorgeerziehung genommen worden. Trotz
dem hat er 1938 — also mit 16 lahren — einen weiteren

l h* d iU &t're‘ o ____
'»toJ^etR^^Pften r Cf e,iung soIcher ^ at den Täter 

rlassenChenbeuriP;,,rate{t>'Pus erscheinen läßt. Auf 
hies Wir ri wir diP n ■ i g kommt es uns wesentlich an. 
‘- SSpn X?eh t lJ .e 1 rufung bei der Nnt7ifrht

-ox. - (ix. «Ir n.;Vr "wiuim cs uns, wesentucn an.
Mn9 dnvvp«+fUiung ßel der Notzucht, so wer- 

i'ßiii,® Sek Recht mg.eßaR der Tat nicht richtig be- 
{itidp, müsse luru ca? (,Jrteil, was für den Tot-

Man Vu 1 )ei ^er Notzucht Berücksich- of«ivi au a uisorgeerzienunsf P'enomme 
S ö  ¿ y  Verbrechp" SaguCn’ daß gerade ßei dieser dem hat er 1938 -  also m if lö  jahren
S  t?6 SeU?s'( Eine E fe h rä n k u n ? 6' P lfferenzierungen Diebstahl begangen und ist dieserhalb zu einer Gefäng(

si nicht ,  . scfü.ankung is« aus dem Tat- msstrafe verurtei t wordpn Sr-hp« an - -  -
^  se K V Eine fY , nr starKe Udterenzierungen 
N d;Jertybsf nicht ,,, schl.'ankung ist aus dem Tat- 

I;ä]jfPs als ¡ L  J  gewinnen, daher muß der Begriff 
p,;- n tnUl ‘re anszUs"c { “ meni und Kontrollorgan dienen, 

i?ein L.nach gps„ d^n’ au* weiche die schwere Straf- 
‘‘e Ahiatln' DipUn ei? Rechtsempfinden nicht ge- 

V.Teii daßÖ!,ellnung ^legungen dcs Instanzgerichts 
fe b t3  die n r Täter n; ,y yPzugciiongkeit lassen er- 
^n^e rs  dem Gesp?lcßi  die konkreten Wesenszüge 

I Ei” ' ^ch  der 7 ;t1ge«ber hinsichtlich des Gewalt- 
ä^d i-^ache Zielsetzung der VO. vorgeschwebt

b & f f i  riandeHeCSJ i1C,hobei .  de™ Tater um einen 
IhSetv aichtder Gewiit °c dle Bejahung der Vor- 
C N eierbrech g|eich2d tnVei reS13®rVG- nicht aus. Es

Ah. ihiv h  v a

. , o (-t>—- u i  u iv.ov.m aju  /.u  c iu c i vjcicujh  -
msstrafe verurteilt worden. Schon diese wenigen Tat
sachen zeigen, daß der Angekl. offenbar einen Hang 
zum Diebstahl hat, der durch die bisherigen Maßnah- 
men und Strafen nicht hat beseitigt werden können. 
Außerdem hat er, wie das angefochtene Urteil feststellt, 
nach der Entlassung aus der Fürsorgeerziehung nur un
regelmäßig gearbeitet. Alles das hätte das Sonaergericht 
bei der Würdigung der Persönlichkeit des Angekl. be
achten müssen.

Es hätte ferner aber nicht außer Betracht lassen dür
fen, daß die Frage nach der Wesensart des Volksschäd
lings nicht allein aus der Persönlichkeit des Täters be
antwortet werden muß, sondern auch aus der A rt der 
Straftat, nämlich aus der Art und Weise, wie er die 
Tat begangen hat, oder aus den Umständen, unter denen
f*r In c h p c n n r ip ra im  ^ cllCfl

Strien^ü$sen v* 4- Okt io jn  ^ e^ en i u&endliche Tat begangen hat, oder aus den Umständen' unter rLnin
% %  die S ic h ln  r Um ,Zuge zu kommen. er gehandelt hat. Insbesondere im Falle dès 8 2 Ä

( v ^ bRt der V „ i? rUuds,1fA  gelten’ die schädIVO. wird danach regelmäßig schon die V e S '  
r)' (VgI- RO n ^ l S 113® 0 ' entwickelt lichung des besonderen Tatbestandes den 

btA. Dr n 72 m- Anm. Volksschädling kennzeichnen (RGSt 74 321
Ur- H. M . 11 e I b a c h , Berlin. -  DR. 1940, 1422 «). Das g ilt zwar nicht a llier

Täter als 
-, 322, 323----- .. 61Il iWcU lucnl allgemein aher

nach allem, was das Sondergericht im einzeTnen’ übe?

274
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die Ausführungen der Tat festgestellt hat, muß sie als 
so schwerwiegender Bruch des Rechtsfriedens erachtet 
werden, daß hier schon allein die Begehung des Ver
brechens nach den §§ 2 und 4 VolksschädlVÖ. den An
geld. zum Volksschädling stempelt.

3. Nach alledem ist das angefochtene Urteil in der von 
der Nichtigkeitsbeschwerde gekennzeichneten Richtung 
rechtlich fehlerhaft. Es ist deshalb auch ungerecht, weil 
bei zutreffender rechtlicher Würdigung auf eine härtere 
Strafe zu erkennen gewesen wäre. Der Fehler kann 
durch Berichtigung des Schuldspruchs von hier aus be
seitigt werden. Da der Angekl. durch dieselbe Handlung 
sowohl den Tatbestand des § 2 VolksschädlVÖ. als auch 
den Tatbestand des §4  derselben VO. verwirklicht hat, 
ist er wegen tateinheitlich begangener Verletzung beider 
Gesetze in Verbindung mit schwerem Diebstahl für 
schuldig zu erklären. Daß Tateinheit zwischen den 
beiden Strafbestimmungen rechtlich möglich ist, ergibt 
sich aus der Erwägung, daß sich die Tatbestände der 
beiden Gesetze nicht decken. Dem steht nicht entgegen, 
daß der § 4 im Schrifttum als „Auffangtatbestand“  auf
gefaßt wird und daß er von Begehung einer „sonstigen 
Straftat“  spricht. Beides kann nicht in dem Sinn ver
standen werden, daß die Anwendbarkeit des § 4 dann 
nicht gegeben sein sollte, wenn schon die Bestrafung 
nach dem § 2 zu erfolgen hätte. Wenn der Gesetzgeber 
eine derartige Einschränkung der Anwendbarkeit des 
§ 4 gewollt hätte, so hätte er das ausdrücklich zu er
kennen gegeben.

Ober den Strafausspruch muß der. Tatrichter neu be
finden.

(RG., l.StrSen. v. 8. Aug. 1941, C 336/41 (IStS 20/41.) ,
[He]

*

** 10. RG. — Im Sinne des § 1 Abs. 1 Verbrauchsrege- 
lungsstrafVO. handelt „in  Ausübung eines Gewerbes“  
auch, wer sich wie ein Gewerbetreibender betätigt, ohne 
nach den gewerberechtlichen Vorschriften zum Betriebe 
des Gewerbes berechtigt zu sein.

Die Gründe, aus denen das LG. den Tatbestand des 
§ 1 VerbrReglStrafVO. als nicht gegeben ansieht, weisen 
einen Rechtsirrtum auf. Keineswegs handelt nur d e r 
Täter ,;in Ausübung eines Gewerbes“  (§ 1 Abs. 1 a. a.O.), 
der b e r e c h t i g t e r w e i s e  das Gewerbe betreibt und 
sich im Rahmen der geschäftlichen Betätigung, die ihm 
dieses gestattet, in einer durch den § 1 Abs. 1 gekenn
zeichneten Weise vergeht. Weder der Wortlaut des Ge
setzes noch der Vorspruch zur VerbrReglStrafVO. recht- 
fertigen die gegenteilige Meinung des LG. Wenn der 
Vorspruch die hohe Verantwortung betont, die Erzeuger, 
Verarbeiter und Händler als Treuhänder der ihnen „an
vertrauten“  Verbrauchsgüter gegenüber der Volksgesamt
heit haben, und hiermit auf den inneren Grund für den 
im Verhältnis zum § 2 schärferen Strafrahmen des § 1 
VO. hinweist, so folgt daraus nicht, daß dadurch zu
gleich die Anwendung des § 1 auf den Händler hätte 
beschränkt werden sollen, der den gewerberechtlichen 
Vorschriften nachkommt. Diese Annahme würde zu dem 
unhaltbaren Ergebnisse führen, daß der „legale“  Händler, 
der einmal gegen die Bestimmung des § 1 Abs. 1 Nr. 1 
a.a.O. verstößt, grundsätzlich schwerer als der „illegale“  
Händler zu bestrafen wäre, der sich in seinem unerlaub
ten Betriebe wiederholt gegen die VerbrReglStrafVO. 
vergeht. In Ausübung eines „Gewerbes“  i. S. des § 1 
Abs. 1 handelt daher auch, wer sich wie ein Gewerbe
treibender betätigt, also einer fortgesetzten auf Erwerb 
gerichteten Beschäftigung nachgeht, die im allgemeinen 
den Gegenstand eines Gewerbes bildet. Zwar decken 
sich die Begriffe „ in  Ausübung eines Gewerbes“  und 
„gewerbsmäßig“  nicht. Denn zur Gewerbsmäßigkeit im 
strafrechtlichen Sinne genügt schon ein vereinzeltes Han
deln gegen Entgelt, vorausgesetzt, daß es in der Absicht 
geschieht, sich durch wiederholte Begehung eine Ein
nahmequelle von einer gewissen Dauer zu verschaffen. 
Die Feststellungen des LG. ergeben aber mit hinreichen
der Sicherheit, daß die Angeklagten in dem gekenn
zeichneten Sinn in Ausübung eines Gewerbes gehandelt 
haben. Denn sie haben planmäßig fortgesetzt Kleider-
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karten aufgekauft, darauf Stoffe bezogen, 
Hausierer mit Gewinn abgesetzt und hieraus s 
ihren Lebensunterhalt bestritten.

(RG., 6. StrSen. v. 2. Mai 1941, 6 D 126/41.)
<= RGSt. 75, 187.)

wie

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Verbrauchsregeluni*' für
/RStVO.). Der Versorgungsberecht g fel).

-Straf;
** 11. RG.
Verordnung (VRStVO.). Der Versorgung—- . beim in 
dessen Bezug der Bezugskartenzwang £»*>..{* diejen‘^ n 
len einer entgegenstehenden Vorschrift U" bezog 
Mengen, die er in gehöriger Weise auf M ¿enien‘^t- 
hat, frei verfügen. Ebenso verhält es sich m„A w irW ^. 
Mengen eines öffentlich bewirtschafteten „ß den 
liehen Erzeugnisses, die Selbstversorgern g ail(.jj iib 
stehenden Bestimmungen zum eigenen v 
lassen werden. giern a,f r

Überschüssige Selbstversorgermengen ¡„¡gung “e
nach der Anordnung Nr. 2/41 der Haupw „bzulieferI1, 
deutschen Eierwirtschaft v. 10. Febr. I"4 ‘ jg39 b's

Der BeschwF. hat in der Zeit von N.oVf.T„cmitte*Der Beschwr. hat in der ¿.eit von * . „hensrnh1 hen 
einschließlich 8. Mai 1940 fortgesetzt Leuc t ervVOrn 
schließlich Geflügel in Dörfern gegen R Thandte al?°eS 
und teils selbst verbraucht, teils an v aj,mn i i r. 
geben. Das LG. hat ihn deshalb unter ^  wje die 
besonders schweren Falles wegen e lIy ergehens< “  B 
teilsgründe ergeben, fortgesetzten- -  »J.Jjteilt- 
den §2 Abs. 1 Nr. 1 Abs. 3 VRStVO. veru

Qe0S‘eisSeine Rev. hat Erfolg. des u<=—~eIi
1. Die Annahme des LG., mit Ausna■ ™L Verstoß If  Jgg,

habe der BeschwF. alle Erzeugnisse un , ^  bei 
die Vorschriften über -die Verbrauchs b p\eis^
ist nicht ausreichend begründet. . sovvie. .* ejn-

Zwar unterliegen Butter, Speck und t- piiidvieUj^e 
und Fleischwaren aus der Schlachtung J ^  nUr eii 
schließlich Kälbern, Schafen und Sch im $eß fseibst 
landwirtschaftliche Erzeugnisse kom ,e0 Tief , di«

Frage —, ebenso wie die gen a yQ. U- „ ¡ s -  
uer ouentlichen Bewirtschaftung ( v? \  Milche'/LisseU’ 
öffentliche Bewirtschaftung von Mi ’FiererzeUg ^ , 
sen, Ölen und Fetten, von Eiern un sämff1 gffem'
von Tieren und tierischen Erzeugm Di‘ ¡sSebe'
v. 7. Sept. 1939 [RGBl. 1, 1719, E r z f f cSchlC
liehe Bewirtschaftung landwirtschaf jsse als .. l93, 
w irkt, daß die bewirtschafteten Erz^ 8 ^  v, 7.̂  efgt 0^

dem Zeitpunkte ein, in

nahmt gelten; für Tiere i. S. des §3 ^ erdings & &&

aber auf. wenn und sobald das Er VerßrJ.„n ße/,n.

deutschen Viehwirtschaft oder eine,PCken 
Stelle die Ablieferung zu Schlachtz. itung v% i‘ l, D'lYs 
VO. über die öffentliche Bew.rtschaftunB[Rq BM- ̂
schaftlichen Erzeugnissen v- J ] ’ 1714])- * L\Vir% g  
R in  v o  v 7 w  1080 fRGBl. U . ' * ¡ihnefe

aber auf, wenn und sobald das t r  js Verbra „ p^ q,
in den Besitz eines bezugsberechtigte ^  deSs V 
langt ist. Der Versorgungsberech b der genJ gensfet\ e- 
der Bezugskartenzwang g ilt (9 ejner entg ^  in .

füg1vei'
den Vorschrift über diejenigen f.r^‘ g zd, leief
höriger Weise auf Marken ^  hE uchsregel“ |fher Sick4 
ohne hierdurch gegen die VerbrzU 
stoßen. Dem entspricht es, daß “  g u)i t e „ 
Mengen nicht dem B“ ugsli f rtÄ i g e n  Ä  ^  *
anHpr«; verhaft es Sich mit Uianders verhält es sich m l .Stschafth^^n^ ge- 
öffentlich bewirtschafteten lan^ um s0l c , \ j e < ‘ 
nisses, die Selbstversorgern rortl ¿es &eS d,le
sich anscneinenu oei un. nffen z--; den
maß den bestehenden Bestircnfern' sich ad® 
brauche überlassen werden. S erlass^ ,bstvcr
Bewirtschaftung des Erzeugnisse der Se
ten nichts anderes ergibt, da rfQgen; 1 ßezdf regc
über das ihm Zugeteilte
von durch einen anderen Ve die m
verletzt dann die Vorschrift Sfitlpfiii.
lung nicht. . t dies a ualbe, 3

a) F ü r  M o ! k er ei butt  er b Qb das,lllrtg d 
reits anerkannt (RGSt. 74, 214)- peStsR 
Butter, das der BeschwF. nach

s, die Selbstversorgern -  deS P ^ eige^ ■ 
anscheinend bei den Lief <- zUm )el, iib

A
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yon cjgj. Vj/’f.
l?’ .hat r l a • erwo r b e n hat, solche Butter gewesen
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, ’ hat da« i  n  ', pworben hat, solche Butter gewesen 
auch die fnr r ‘ ° 1®her nicht aufgeklärt. Doch stehen 
jV^endunp. J - a n d b u t t e r  erlassenen Vorschriften der 
v * enteeo-pn Sr,soe^eri entwickelten Rechtsgedankens 

Mollferpi Hen Umfang des zulässigen Verbrauchs 
äben für ',£nd yon Landbutter durch Selbstversorger 

?i J1Snhnistpr<'11f" ln Rede stehende Zeit die Erlasse des 
Sept. 1930 /nvf, Efnährung und Landwirtschaft vom 

2t1! DRAnz Ä VBL 695> und 14.Nov.1939 (RNVB1. 
*8 l0, 36 v o Nr‘ 279 v‘ 28‘ Nov- 1939) auf Grund der 
Regelt, daR ^ V" 27‘ AuK- 1939 (RQBI- h 1521) dahin 
Lin Reichen 7,f-ü Yerbrauch auf 70o<° des Verbrauchs 
ha?t Verbot diec* t«es Jahres 1938 einzuschränken ist. 
An . ,  sie ninhi ̂ elbstversorgermenge zu veräußern, ent- 
Unrtcnuilßen uö Y',n soIches Verbot ergeben auch die 

FettWjrt uer Hauptvereinigung der deutschen Milch- 
A3 ge2olten V mcbt> die während der hier fraglichen 
bof 1' !• Sent in ln ' ,9?s im § 1 Nr. 4 der Anordnung 
SC Abgabe F 39 (RNVB1. 622) ausgesprochene Ver- 
b e fe S g  uswf hn+L?.ndbutter (durch Verkauf, Tausch, 
gen°sf, ei1' Als CAThiat ?le Selbstversorgungsmengen nicht 
Ö ea2en d p° !c ie bezeichnet der § 2 a. a. O diejeni- 
gergu?2 der jn e der Hersteller der Landbutter zur Ver- 
Abljgf nötigt« Spln^m Betrieb befindlichen Selbstversor-hefe

'ger
'■“ oiigpi p . ucunuucnen oeiostversor-
:rilngsnfi;r ü+S ISt a,so n'cht nur dasjenige von der 

^n c w '/1 einem pv ausgenommen, was der Selbstver- 
ständfi > sonder,, ZnUgerbetrieb »verbraucht“  oder„ver- 
*  Seite crptr ai £es’ was er dafür nach der von zu- 

r Re«e! °denen Bestimmung verwenden „d a rf“ .
Bei ri’-ger 
30 -dleN Ser Rep-ei r°  . nen Bestimmung verwenden „darf“ . 
Üeten°A- l 939t“fD\?£r!?t es in der Anordnung A15 vom 
7 ?23) geblieben. Der vorbezeich-
Jassi|Bt; 4939 fE n ^ ht der Wortlaut des §7 VO. vom 
S  8EriVerbrau(YGB[. R 1719) nicht entgegen. Die zu- 
band\viYSsen des mDn-gf  ergibt sich aus den vorerwähn

te Schaft Reichsministers für Ernährung und

^esicH^bezo^. w ird deshalb den Sachverhalt, soweit 
u  Punkt neu rage steht, unter dem angegebenen 

Vq ' Pen g . neu Pmfen müssen.

^'prerzeu^ieVffent/E,der Selbstversorger regelt der § 6 
scines u gn'ssen t  ' l  oe Bewirtschaftung von Eiern und 
pstimjufangs ; /  7:  SePt- 1939 (RGBl. I, 1732). Wegen 
ar Ernl, der s c h !der hier in Frage kommenden Zeit 

r ¡hm .Pim unri .genannte Erlaß des Reichsministers
für

Rer ¡hm„get
'»run„ ? genannte Erlal 
als Anhld LandwirtschaftT rl,, ----------Anlattn [-“ ¡‘“ winscnan v. 14. Nov. 1939 in 

VPn?smitt-M er SelhJ+ beigegebcnen „Anweisung über die 
bP/braurt? 11 ‘ Unter v irsor?er r,llt bewirtschafteten Nah- 

io ®L.einzüscLY1,^  daß die Selbstversorger „ihren 
:e°i dieser p^anhen “  haben. Der Stückzahl nach 
l e i b e s t  aß dem Verbrauch des Selbstversor

hat> c h

des'\ .u e s t 

N ihrher tIbr
Pmierdurch m ^  Grenze gesetzt. Die Begren- 

Hicht dea gelassenen Spielraums ergibt sich 
2f‘ PäUrrf,nd gemäß Geflügelhalter zur Eierablieferung. 
e c n ^ P t '& in i a dem §1 der Anordnung Nr. 16/39 
„be>iUmeo93Y (RNv ^ i der deutschen Eierwirtschaft vom 

die der c /17) nur diejenigen Mengen aus- 
trP1? abttpuder —- brzeugerbetrieb als Selbstversorger
LiPse ageben darf8'6!'!'*8 dem § 2 daselbst — 
fes? ^ e rb r^ h e n , L / ,bp "ötigt“  ,isi  diejenige

ander-
Eier-

sich r aß Df^CLh auf ein Erzeugerbetrieb, wenn der 
gUn‘lUugPd hfmäßip- p-den Kriegsverhältnissen angepaß- 
MtP hercc C.r Konf^,MInFeschraiikt wird, unter Berück- 
7 d ie s e n  ve l* der Betriebsangehörigen V 
H Ä  lo^der SPTKeI braucht werden darf ‘
s0rcr, alt

Versor- 
Sie ist die 

vom
lQ3n er Seihet raucht werden darf. Sie is 
Vcru(ROBl. V?7-?ofer na?b dem § 6 VO. vom 
fref^euden Verbrauch im eigenen

^ rbo*VersorIgegebeue’ p-nn • uber die so zur Selbstver- 
in5Um, geFr in der , .lernienge zu verfügen, ist dem 

% m Rede stehenden Zeit nicht 
;ahl 9P ’V|Yüng der h ?ie, Anordnung Nr. 2/41 der 
Uigp.P'cb | ■ Bl), dj„ deutschen Eierwirtschaft v. 10. Febr.

Ä ' ” - 11

bp die d,rUts»C!len Eicrwirtschaft v. 10. Febr. 
S ^engp^fuunit J, îe Ablieferungspflicht der Stück- 
PiVpir r  n als ahuÜi aucb überschüssige Selbstver- 

lch D/leferungspflichtig erklärt.

.VerbotP̂ Rgabe von Eiern durch Selbst- 
iese m  r  ^ ? r ’ war auch ihr Bezug ge- 
ter klärFeSlcbtspunkt wird das LG. den 
der Bpe/a müssen. Unter Umständen wird 

eschwF. im Einzelfall erhalten hat,

einen Anhalt für die Entsch. bieten können, ob die Eier 
der Ablieferung entzogen worden sind.
, . c) Wenn der Sp e c k ,  das S c h w e i n e f l e i s c h  und 

die W u r s t w a r e n ,  die der BeschwF. nach den Fest
stellungen bezogen hat, aus Hausschlachtungen herge- 
ruhrt haben sollten, was der Aufklärung bedarf, ist fo l
gendes zu bemerken:

Gjrmd der §§ 10, 36 VO. v. 27. Aug. 1939 
(RGBl. 1,1521) ist die Selbstversorgung mit tierischen Er
zeugnissen (i.S. des §3 Abs. 2 VO. v. 7.Sept.l939 [RG
Bl. 1, 1714]) durch die §§ 6 ff. dieser VO., die Selbst
versorgung mit tierischen Fetten (i.S. des S3 VO. vom 
7. Sept. 1939 [RGBl. I, 1719]), wozu Speck gehört, durch 
den § 7 dieser VO. geregelt worden.

Speck unterliegt nach dem § 10 der zuletzt genannten 
y „9 ;d er Beschlagnahme gemäß dem §21 VO.v. 27. Aug. 
1939 (RGBl. 1, 1521). Für Fleisch- und Fleischwaren aus 
Hausschlachtungen fehlt eine entsprechende Bestimmung: 
in der VO. v. 7. Sept. 1939 (RGBl. I, 1714). Ob für 
diese Erzeugnisse aus der oben mitgeteilten Sonderrege
lung über die Beschlagnahme von Schlachtvieh abzu- 
* eiten wäre, daß sie trotz ihrer öffentlichen Bewirtschaf
tung nicht nach dem § 21 VO. v. 27. Aug. 1939 als 
beschlagnahmt zu gelten hätten, mag dahingestellt blei- 
m!J-'DiecienfaIls gestattet der § 6 VO. v. 7. Sept. 1939 
(RGBl. I, 1714) dem Selbstversorger nur, diejenigen 
Mengen der von ihm durch Hausschlachtung gewon
nenen Erzeugnisse im eigenen Haushalt zu verwenden, 
die den Bestimmungen entsprechen, die die Hauptver
einigung der deutschen Viehwirtschaft m it Zustimmung 
des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft 
getroffen hat. In den Wirkungen läuft auch diese Rege
lung auf eine Beschlagnahme der Erzeugnisse aus Haus
schlachtungen hinaus, aus der nur diejenigen Mengen 
herausfallen, die dem Selbstversorger zur eigenen Ver
wendung freigegeben werden.

Für den Umfang des zulässigen Selbstversorgerver
brauchs aus Hausschlachtungen sind in der hier in Frage 
kommenden Zeit die unter 1 a genannten beiden Erlasse 
des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft 
maßgebend gewesen. Nach der dem Erlaß v. 14. Nov 
1939 beigegebenen, bereits erwähnten „Anweisung“ , die 
auch die Anrechnung der Selbstversorgermengen regelt, 
ist „der Verkauf“  von Erzeugnissen aus Hausschlach
tungen grundsätzlich verboten und nur ausnahmsweise 
mit besonderer Genehmigung des Ernährungsamts zu
lässig. Eine inhaltsgleiche Bestimmung befindet sich be
reits in der Anordnung Nr. 20 der Hauptvereinigung der 
deutschen Viehwirtschaft v. 23. Sept. 1939 (RNVB1. 713) 
im Abschnitt I unter „E. Hausschlachtungen“  im § 23 
An dieser Regelung hat auch der Erlaß des Reichsmini- 
sters für Ernährung und Landwirtschaft v. 18. Okt. 1940 
(RNVBI. 596; DRAnz. Nr. 253 v. 28. Okt. 1940) festge
halten. '  &

Wortlaut und Sinn dieser Bestimmungen ergeben, daß 
nicht jede Abgabe von Erzeugnissen aus Hausschlach- 
tungen hat unterbunden werden sollen. Verboten ist der 
„Verkauf“ ; das Verbot ist auch auf den Tausch und auf 
andere Rechtsgeschäfte zu erstrecken, die wirtschaftlich 
dem Verkaufe gleichstehen. Nach seinem unzweideutigen 
Wortlaute richtet es sich nur gegen denjenigen, der Er
zeugnisse aus Hausschlachtungen im Wege des „Ver
kaufes“  ab g i b t .  Der B e z u g  solcher Erzeugnisse im 
Wege des „Kaufes“  oder eines ihm wirtschaftlich gleich
stehenden Rechtsgeschäfts wird durch das Verbot nicht 
getroffen. Damit hat der Reichsminister für Ernährung 
und Landwirtschaft für den B e z u g  von Erzeugnissen 
aus Hausschlachtungen eine Sonderregelung getroffen. 
Danach erscheint der „Käufer“  von Hausschlachtungs
erzeugnissen als notwendiger Teilnehmer an der Tat des- 
Verkäufers. Er ist deshalb insoweit nicht strafbar, als 
seine Tätigkeit die Grenzen der notwendigen Teilnahme 
— d. h. für den gegebenen Fall die bloße Annahme und 
Bezahlung einer vom Verkäufer freiw illig  angebotenen 
Menge — nicht überschreitet. Soweit sie darüber hinaus
geht, kann er je nach den Umständen als Anstifter oder 
Gehilfe des „Verkäufers“  erachtet werden (vgl. dazu 
RGSt. 70, 344, 347 und die dort angezogenen Entsch ) 
Das Verhalten des „Verkäufers“  ist insoweit nach dem 
§34 VO. v. 27. Aug. 1939 (RGBl. I, 1521) i .Verb.m. dem

274*
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§ 12 VO. über den Warenverkehr v. 18. Aug. 1939 (RG
Bl. 1, 1431) seit dem Inkrafttreten der Verbrauchsrege- 
Iungs-Strafordnung — dem 16. April 1940 — nach deren 
§ 1 zu beurteilen.

Ob und inwieweit sich der BeschwF. hiernach wegen 
des Bezugs von Fleisch und Fleischerzeugnissen straf
bar gemacht hat, wird der Tatrichter somit erneut prü
fen müssen.

(RG., 3. StrSen. v. 26. Juni 1941, 3 D 717/40.) [He.]
*

12. RG. — § 1 Abs. 2 KWVO. v. 4. Sept. 1939. Zum 
inneren Tatbestand der verbotenen Geldhortung genügt das 
Wissen und Wollen des Zurückhaltens von Geldzeichen; 
nicht erforderlich ist, daß der Täter böswillig die Belange 
des deutschen Volkes gefährdet. Strafzumessung. Ver
hängung einer Geldstrafe neben der Freiheitsstrafe.

1. 1. Sinn und Zweck des § 1 Abs. 2 KWVO. v. 4. Sept. 
1939 ist, nicht nur alle umlaufenden Geldmittel im Um
lauf zu h a l t e n ,  sondern auch, etwa bereits gehortete 
Geldmittel wieder in Umlauf zu b r i n g e n .

Der äußere Tatbestand des §1 Abs. 2 KWVO. kann 
nur nach objektiven Gesichtspunkten festgestellt wer
den. Die Geldmittel sind zum Umlauf bestimmt. Die 
Notwendigkeit des Umlaufs und das Gebot, sie diesem 
Zwecke zuzuführen, ergibt sich auch aus der Straf
bestimmung gegen die Geldhortung. Die Zurückhaltung 
der Geldmittel hat keinen gerechtfertigten Grund, wenn 
sie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Wirtschaftsfüh
rung zuwiderläuft (vgl. RGUrt. v. 24. Okt. 1940, 2 D 
343/40 =  DJ. 1941, 289). Der Angekl. hat die bei ihm 
gefundenen Geldmittel von rund 18 000 52M deshalb nicht 
bei einer Bank oder einer Sparkasse eingezahlt, weil er 
davon ausgegangen sei, daß die Steuerbehörde am besten 
getäuscht werden könne, wenn er jeweils nur einen Teil 
seiner Einnahmen auf das laufende Konto einzahle, einen 
anderen Teil in den Geldschrank verschwinden lasse. Er 
habe auf diese Weise Ausgaben erspart und habe in 
Befürchtung von Vermögenseinbußen durch staatliche 
Anordnungen Ausgaben ersparen wollen. Daß dies kein 
nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Wirtschaftsfüh
rung als gerechtfertigt anzuerkennender Grund der Zu
rückhaltung war, hat das LG. ohne Rechtsirrtum an
genommen.

2. Zum inneren Tatbestände bestehen ebenfalls keine 
rechtlichen Bedenken. Nicht erforderlich ist, daß der 
Täter sich bewußt ist, daß die Gründe, aus denen er die 
Geldmittel zurückhält, keinen gerechtfertigten Grund 
bilden; es genügt, daß bei ihm nur Gründe vorliegen, 
die die Zurückhaltung objektiv nicht rechtfertigen. Es 
genügt das Wissen und Wollen des Zurückhaltens von 
Geldzeichen; nicht erforderlich ist — in Abweichung von 
§ 1 Abs. 1 KWVO. —, daß der Täter böswillig, also im 
Bewußtsein cjer Verwerflichkeit seines Vorgehens, die Be
lange des Deutschen Volkes gefährdet (vgl. RGUrt. vom
12. März 1940, 6D  49/40 =  DR. 1940, 11029 =  RGSt. 
74, 114 ff.). Dem steht auch das RGUrt. v. 24. Okt. 1940, 
2 D 343/40 =  DJ. 1941, 289 nicht entgegen. Es ist völlig 
undenkbar, daß der Gesetzgeber es von dem meistens 
ungesunden Empfinden des Geldhamsterers, der aus 
seiner meistens eigensüchtigen Einstellung heraus oft 
zu Unrecht die Zurückhaltung der Geldzeichen für ge
rechtfertigt halten wird, abhängig hätte machen wollen, 
ob die Geldhortung zu bestrafen ist; denn das würde auf 
eine Besserstellung desjenigen Volksgenossen hinaus
laufen, der kein Verständnis für die Erfordernisse einer 
ordnungsmäßigen Kriegswirtschaft besitzt.

Nicht zutreffend ist auch, daß § 1 Abs. 2 KWVO. nur 
den Typ des gewissenlosen Geschäftemachers treffen 

■ wollte. Das Urt. des RG. v. 21. Aug. 1940,4 D 380/40 =  DR. 
1940, 19396 bezieht sich nur auf §1 Abs. 1 KWVO. Die 
Vorschrift des § 1 Abs. 2 KWVO. verlangt keine Bös
w illigkeit des Handelns und stellt sich schon deshalb als 
eine Sondervorschrift kriegsschädlichen Verhaltens dar, 
das offensichtlich wegen seiner Gefährlichkeit für die 
deutsche Währung auch bei fehlender Böswilligkeit be
straft werden soll.

11. Die Rügen gegen die Strafzumessung bei der Frei
heitsstrafe sind unbegründet.

1. Die eigennützige Gesinnung bei der Tat konnte

der
an-

ohne Rechtsirrtum als strafschärfend beru - mefj<iii 
den. Es tr ifft nicht zu, daß sie ein Tatbes ferhöhe?‘ 
der Geldhortung sei und deshalb nicht als , richjk 
der Umstand in Betracht gezogen werden 
ist nur, daß wohl meistens eigensüchtige \  auch v, 
Geldhortung zugrunde liegen wird, doch ^ ug, 1/ ’ 
dere Gründe denkbar. Das Urt. des RG. • i  g \ Ab®'
4 D 380/40 =  DR. 1940, 1940« bezieht sich au »erartig<* 
KWVO. und hat zu § 1 Abs. 2 a. a. O. nichts aUchj da 
ausgeführt. Rechtlich nicht zu beanstande sie
das LG. die eigennützige Gesinnung aucn, der SteU. 
dem Verschweigen der 30000 52.Ä gegem wereß1u „
behörde liegt, bei der Strafzumessung e7lisamnren, ,.rh 
rücksichtigt hat, obwohl es in keinem bereits du . 
mit der Geldhortung stehe und angebh w0rden ® ¡t

denn zur Kennzeichnung der bei de( , sa^'AngekI.^on
zu beachtenden Gesamtpersönlichkeit ae 
auch dieser Umstand beachtet werden. «,ra uchte lu  

2. Auch der bei der Strafzumessung ß <er ißOOO r 
der Angekl. habe durch das Verschweig , geße „ich! 
und der 300005i.fi (drei Sparkassenbuches er o«-.unu cier juuuujim  (urei o p a i dac y 0e, 
der Steuerbehörde zu erkennen ge£eü ’mm 
gewillt sei, dem Staate das zu geben, w -  vvegen ^,„1 
ist rechtlich nicht zu beanstanden, cl er bei s ‘ Re
hortung kann auch bestraft werden, setzliche üßt
Tun, z.B. im Falle der Unkenntnis der ges ^
Stimmung des § 1 Abs. 2 KWVO., sich g jhm Zuk0 
ist, daß er dem Staate nicht das gibt, .. ‘ Rüge, Fr«''

III. Unbegründet ist endlich auch u . etl dercföB' 
gegen die Verhängung einer Geldstrai § 27 a 
heitsstrafe und gegen die Anwendung angetl° 
richtet. Das LG. hat ohne Rechtsirrt«geWinflsud»^bs. 
daß die Geldhortung des Angek . „au ¡nen fcj an- 
ruhte“ . Aus Gewinnsucht handelt, we ^  sm* 390). 
sinn in einem ungewöhnlich ungesund 306/311 , 
stößigen Maße betätigt (vgL RGSt- \ das L • 
Diese Voraussetzungen sind hier er*ui ’ htung v ’ t .v- 
gestellt hat, der Angekl. habe in jyiiß'
mögenseinbußen durch staatliche An ^  txfü mjs 
durch eine befürchtete Vermögensabg , an<Rr 
achtung der Interessen des s t?a asnwCndung d Oei eß,c m u n g  uei nueicsscu uw , „.„pnüui'ö, „ n i
jaben ersparen wollen. Gegen die An „^enke11-. r 
itGB. bestehen daher keine rechtlichen da /  .

sie dies
itGB. bestehen daher keine rechtlich« dai*’ Jfe ?aS

spricht insbes. auch nicht der Qe\d?Ü1 ej
setzgeber in §1 Abs. 2 KWVO. ke»e 
drücklich vorgesehen hat. Auch aus gegen 
besonders schweren Falles folgt ni

die

wendbarkeit des § 27 a StGB. . _ 071/41.) 
(RG., 5. StrSen. v. 31. Juli 1941, 5D

13. RG. — g 01 isr. j 011-y . Ans-7e0ge'; -j
angeführte Angehörigenverhaltnw de3 Z J d,es
fahrungsgemäß eine Voremgenomffl Hin^e«sr \V
oder wider ihn so nahe, daß es über ündung 
Verhältnis hinaus einer näheren Begr Ob “  cjj pulC 
lehnung seiner Vereidigung nicht q 6rieht n

§ 61 Nr. 3 StPO. Das |n dlJaJeklj

[He-J

itfni

leV %(CH

lehnung seiner Vereidigung w /“  7 zjer 1 
gung unterbleiben soll, entscheidet das 
mäßigem Ermessen. „  289/41-)

(RG., 3. StrSen. v. 11. Aug. 1941, J

[HeJ

14.

*  as V°rSip|2pcn

RG. -  § 219 StPO. Ein Besehe'stpO -J^fpi 
iR üher einen gemäß dem § Atfden, daß über einen gemäß der? 'rhandluf£ chrj^f 

Antrag des Angelt in der HOT&  
werden wurde, entspricht nien s mit un‘ei 
Ablehnung eines derartigen An ^ 8a)9 wa&

■n
dl*

zvoiennung eines u u tuu jv»  
düng, die Beweistatsachen konn 
werden, ist unzulässig. , .* d ie  j t

Die Beteiligten können nicm verz*^1e%;ofs’ 
Vorschrift des §245 Abs. 3 StPO- clef V *  

Soweit die Rev. geltend «achL oder m bib - 
rage, die vor, außerhalb abgelehnBeweisantrage, ^  ieII

Verhandlung gestellt worden sei 
auf folgendes hinzuweisen

Beweisantrag (RGSt. 5,9, 420) zü ,fc renKeweisanxrag jiv, + r a a e u ^
der Hauptverhandlutur v o r g e / r  ^ ejsan 
376). Die Ablehnung «¡nes solcher
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a"reAi^>rii?htsbeschIusses (§ 245 Abs.3 StPO.). Verlangt 
êsE rn«  ‘ Vor der Hauptverhandlung, aber nach Erlaß 

>4386) l nungsbeschlusses (dazu RGSt.73,193 =  DR. 1939, 
^re ß’ eu£e.n oder Sachverständige zu laden oder an- 
s° hat er IsnJltte>zur Hauptverhandlung herbeizuschaffen, 
!ü> erhnKlter Angabe der Tatsachen, über die der Be
enden i n 'J?er.<4en soll, seine Anträge bei dem Vor- 
^tscheidpn Gerichtes zu stellen. Dieser hat darüber zu 
Aachen se*ne Verfügung dem Angeld, bekannt-
?°>chen a i  2>9 StPO.). Der Vorsitzende kann einen 
gSe die R o ?  ab>ehnen, wenn er auf Grund der Akten- 
? ? ei^ a to Ve;Statsachcn a>s völlig unerheblich oder das 
Llch aber ; " a a ŝ ungee>gnet ansieht. Dabei kann es 
|,arideln. Hi mer I?.ur um e>ne vorläufige Entscheidung 
j^eistatcnA. endgültige Entscheidung darüber, ob eine 
, eshalb voi] 6 -'br das Ergebnis bedeutungslos ist und 
a!?11 °der u In®r Beweiserhebung abgesehen werden 
f, fließt n,,?0 < ?.'n Beweismittel völlig ungeeignet ist, 
Siv ichtes p,.sscbbeßlich dem Ermessen des erkennenden 
VphtwerdpIe ,°ev- kann grundsätzlich nicht darauf ge- 
d /aandlUn0.n’ .daß der Vorsitzende allein vor der Haupt- 
Ant Atlgekf fcl,n „n Beweisantrag abgelehnt habe. Wünscht 
et lra,ges d i i r d e r  Beweis trotz der Ablehnung des 
aMeinen Ant • ^ orsi4zonden erhoben werde, so muß 
Ui,? 4amit dprag ‘n der Hauptverhandlung wiederholen 

erhreitetl m erhennenden Gerichte zur Entscheidung

>ni 3) § 2ig ełD^es Vorsitzenden dahin, über einen gemäß 
^ch+j.^auptvi'u  Sestellten Antrag des Angekl. werde 
% }  dieserV rhalnfilung entschieden werden, entspricht 
kenn dann kpi'nrSCar'^ ‘ Gleichwohl kann eine Verfahrens- 
§2i ea,iäßt, / f t " ,  Er,fplg haben, wenn der Bescheid er- 
Atigr-Li 0 .’ “  der Vorsitzende es ablehne, gemäß dem
Ve>ib ' anheim . , r,es zu veranlassen, und daß er dem 
3D i v,l>nn s ste>Ie, seine Beweisanträge in der Haupt- 

r,U28/2gt ,yy° rzubringen (RGUrt. v. 27. Febr. 1930,

*Ur > z u I a i  ’ 2058 22)‘
d̂ rch xbebunw^ir Bescheid des Vorsitzenden kann aber 
ke'nen * 'n i , .  , ,  Urteils führen, wenn der Angekl.

Antrag- ;n‘ , rtum versetzt worden ist, er brauche 
i'^idn*8 Werde i r f dauPfverbandiur,g nicbt zu wieder- 

ergeh» ke'nesfalls eine ihm ungünstige Ent- 
^ts^h-rper <fe en> ohne daß das erkennende Gericht 

dasltl.f; (Rost fii den Vorsitzenden gerichteten Antrag 
i: t'ret,-l.5G. ei •“ Aus diesen Erwägungen heraus 
L3 4ciiPhUee beson rauf den § 219 StPO, gestützten Vcr- 
i5re!nVpH der fjs  für die Fälle Bedeutung beigelegt, 

der ewiger JLCH ' rechtlich unerfahren war und ihm 
l ^ 'S & s c h  I  , n e.lte stand (RGSt.61,376 unter Auf- 
2h0’ 3 h 'il°27, 1 nooo^“ 11926> 2 D349/ 26i ferner RGUrt. 
S 67V2q 7/3°’ Recht 1928 Nr. 222; v. 20. Febr.

■1931 fJ 'V  3773> 3774 31; v. 10. April 1930,
a . 1 6 0 2 ^ ,  256432; v.25.Nov. 1930, 1 D976/30:

v0ri j  Nfspii
der Verteidh, das RG. aber auch hervorgehoben, 

Ban^antr^esagtp D mVss.e erwartet werden, daß er, 
tjM PtverLrag nicht jB.escheid auf einen vorher gestellten 

de?ndlung £ “  ™ den Schlußvorträgen in der 
W ,  rieht Antratr f  •11 werde, mit der Möglichkeit 

Wir®«Sebrarh6/  Versehentlich nicht zur Kenntnis 
v-2s ah ?,®t Cr r. w o r d e n ,  und ihn deshalb wieder- 

’ April i^ rz ich t ist sein Verhalten unter Um-
31 1 D ,~en Antrag aufzufassen (RGUrt. 
M,d U 336/31: JW. 1932,1660 >5).

ien sir B^^verhanurf einen £emäß dem §219 StPO. 
S*»kl 8 Wah-^dunrr gestellten Antrag auch nicht

A r'19'!\  ri. vor<J.,

r schß, tyah/‘4VJunp- aiS'i? stö ltlu cu aucn nicnx
, {i p dnterstpMt hnen> die Beweistatsachen könn- 
N Z  t y »  läßt i- ,werden. Denn ob das wirklich 

‘Sung ihrC1 ln der Hauptverhandlung 
? der ¿ddp‘d«n, Und 9 esanrterSebnisses übersehen* ri > Und h;« 'Jc&dmtergeonisscs UDerselien
\  Iia^kptv^efichtp ,ese Entscheidung steht allein dem 
v'$. O? die^äruiiun^11- Unterläßt es der Vorsitzende, 
K.29. i >9. ]q„er VerstK auf.seine Verfügung hinzuweisen, 

l  D 7?7/d‘e ^ ev- begründen. (RGUrt! 
>9$G aeicl ie ^ D 20Ö/3s7/?w> JW- 1936, 66532; RGUrt. 

2M > l9 j5 d e  Ai;V3 ; JW. 1938, 273611; RGSt.73,193. 
Ö908M 1 D 497/oa ngAvilie das RG. in den Urt.

/27: Kecht , L J5 1928- 225363- v. 30. Sept. nt 1928 Nr. 222, v. 12. Mai 1932, 1 D

423/32: JW. 1932, 311262 und GA. 65, 366 vertreten hat, 
ist aufgegeben worden.)

In dem vorliegenden Strafverfahren sind vor und in 
der Hauptverhandlung zahlreiche Beweisanträge gestellt, 
auch außerhalb der Hauptverhandlung Beweisanträge ein
gereicht worden. Zum Teil hat sie der Vorsitzende be- 
schieden. Das war, soweit es sich um in der Haupt
verhandlung gestellte Beweisanträge handelt, unzulässig 
(§245 Abs. 3 StPO.). In der Verhandlung vom 6. Juli 1939 
haben sich aber auf eine Mitteilung des Vorsitzenden 
hin die Beteiligten damit einverstanden erklärt, „daß der 
Vorsitzende diese Beweisanträge zunächst allein be- 
scheide, daß aber den Beteiligten Vorbehalten bleibe, 
jederzeit die Beschlußfassung durch die erkennende Kam
mer zu beantragen, und daß diese Form der Behandlung 
auch für die bereits erteilten Bescheide des Vorsitzenden 
gelten solle“ . Darüber hinaus erklärten sich die Beteilig
ten in der Verhandlung vom 11. Juli 1939 damit ein
verstanden, „daß die vom Vorsitzenden für die Ablehnung 
der einzelnen Beweisanträge gegebene Begründung nicht 
maßgebend sein solle, daß es vielmehr den Beteiligten 
Vorbehalten bleiben solle, falls sie Wert auf die vom 
Vorsitzenden gegebene Begründung legten, ihre Beweis
anträge zu wiederholen zwecks Beschlußfassung durch 
die erkennende Strafkammer“ . Damit ist den auf diese 
Vorgänge bezüglichen Verfahrensrügen der Revision der 
Boden entzogen. Die Beteiligten können zwar nicht auf 
die Beachtung der Vorschrift des § 245 Abs. 3 StPO, ver
zichten. Sie können aber erklären, daß sie die von ihnen 
gestellten Beweisanträge nur insoweit aufrechterhalten 
wollen, als sie nicht bereits der Vorsitzende abgelehnt 
habe. Das war auch offenbar der Sinn der genannten Er
klärungen, nach denen sich die Beteiligten ausdrücklich 
Vorbehalten haben, Beweisanträge, auf deren Durchführung 
sie bestehen wollten, der Kammer zur Beschlußfassung 
vorzulegen; denn sonst wären die genannten Erklärungen 
überflüssig gewesen. Diese Erklärungen bezogen sich 
nach ihrem Inhalt auf alle Anträge, also auch auf die
jenigen Beweisanträge, die mit dem Hinweis abgelehnt 
worden waren, die behaupteten Tatsachen könnten als 
wahr unterstellt werden.

(RG., 2. StrSen. v. 13. März 1941, 2 D 408/40.)
<■= RGSt. 75, 165.) '

Zivilrecht
-■ __________

15. RG. — §§ 157, 313, 428, 432, 449 BGB.
Zum wesentlichen Inhalt eines Grundstücksveräußerungs

vertrages gehört nicht die Einigung über die Übernahme 
der Kosten und Steuern. Unterbleibt die übliche Aufnahme 
von Bestimmungen hierüber in dem Vertrag, so leistet § 449 
BGB. Aushilfe. Diese Bestimmung ist auf andere Veräuße
rungsverträge als Kaufverträge sinngemäß anzuwenden.

Dadurch, daß eine vertragliche Festsetzung „den Vollzug 
des Vertrages“ zum Gegenstand hat, wird sie von der 
Formbedürftigkeit des Grundstücksveräußerungsvertrages 
nicht ausgenommen.

Die Parteien eines Grundstücksveräußerungsvertrages 
haben es nicht in der Hand, diesen dadurch nur zum Teil 
rechtsgültig zu machen, daß sie nur einen Teil davon form
gerecht beurkunden lassen.

Es bleibt die Frage, ob die Auslegung der Verträge 
gegenüber dem Vertragswortlaut haltbar oder ob sie un
möglich ist. Die Verpflichtung lautet „im  Zuge der Aus
einandersetzung: von allen Verpflichtungen freizustellen, 
die er persönlich, als Inhaber der Firma H. W. Sch. oder 
über die vorgenannten Gesellschaften zu diesem Zwecke 
eingegangen ist“ . Irgendeine Begrenzung durch einen End
termin für das Bestehen von Verpflichtungen ist nicht auf
genommen. Eine so allgemeine, nur auf den Entstehuno-s- 
grund abgestellte Bezeichnung der Verbindlichkeiten läßt 
bei der naturgemäß gegebenen Entwicklungsfähigkeit sol
cher geschäftlicher Verpflichtungen für eine weite Aus
legung Raum derart, daß auch noch nicht bestehende aber 
auf einen bereits geschaffenen rechtlichen Tatbestand zu
rückgehende Verpflichtungen, z. B. Zinspflichten der Zu
kunft, Schadensersatzpflichten davon umfaßt werden In 
dieser Richtung ist bezeichnend, daß gerade auch das von
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der Rev. angeführte gegnerische Schreiben vom 17. Dez. 
1938 die „auf Grund solcher Verpflichtungen n a c h t r ä g 
l i c h  e n t s t a n d e n e n  Verpflichtungen“  aufgenommen 
hat. Im Entstehen begriffen war aber im Augenblick des 
Vertragsabschlusses auch schon die Kostenpflicht wegen 
der Beurkundungskosten, und mit dem Vertragsschluß war 
auch der Grund gelegt für Steuerpflichten, die sofort oder 
künftig entstanden. Deswegen ist die durch den Sinn der 
Auseinandersetzung, den Kl. aus dem ganzen Rechtskreis, 
in den er verstrickt war, ohne Nachteile zu lösen und den 
Bekl. P. zur Weiterführung auf eigene und alleinige Rech
nung hereinzusetzen, gerechtfertigte weite Auslegung des 
Vorderrichters nicht als unmöglich abzulehnen. Das gilt im 
besonderen vom Standpunkt der Belange des Kl. aus, der 
damit erreicht, was er wollte.

Im übrigen würde das Fehlen einer ausdrücklichen oder 
sinngemäßen Bestimmung über Kosten und Steuern die 
Formungültigkeit der Verträge nicht zu begründen ver
mögen. Das Gegenteil träfe nur zu, wenn eine Einigung 
der Parteien über die Aufnahme einer besonderen Bestim
mung stattgefunden hätte, insbesondere — was nicht be
hauptet ist — eine Annahme der im abgelehnten Vertrags
entwurf des Kl. vom 19. Juni 1937 enthaltenen Bestimmung 
in diesem Teile erfolgt und dann die Aufnahme in die 
notarielle Urkunde unterblieben wäre. Zunächst ist hier 
der Ausgangspunkt des Kl. unrichtig. Zum w e s e n t 
l i c h e n  Inhalt eines Grundstücksveräußerungsvertrages 
gehört die Einigung über die Kosten und Steuern nicht. 
Es besteht wohl eine weitreichende Gepflogenheit des Ver
kehrs über die Aufnahme solcher Bestimmungen in den 
Vertrag. Unterbleibt sie aber, so leistet das Gesetz Aus
hilfe, beim Kaufvertrag ausdrücklich § 449 BGB. Diese Be
stimmung ist auf andere Veräußerungsverträge — wenn 
man hier von einem eigentlichen Kaufvertrag nicht spre
chen kann — sinngemäß anzuwenden, wie auch § 451 BGB. 
die entsprechende Anwendung auf den Verkauf von Rech
ten an einer Sache, die zu deren Besitz berechtigen, ver
ordnet. Die Kostenvorschriften der §§ 448, 449 BGB. ent
halten nach Mot. II S. 328 nur die Anwendung eines allge
meinen Grundsatzes — jetzt des § 242 BGB. — auf den 
Kauf, wonach im Grundsatz derjenige, der zu einer Lei
stung verpflichtet ist, auch das zu übernehmen hat, was zur 
Leistung erforderlich ist und dazu gehört nach der Auf
fassung des Verkehrs und Gesetzes beim Grundstücks
erwerb gegen einen vereinbarten Preis, der dein Ver
äußerer zu verbleiben hat, die Übernahme der Kosten und 
der Steuern des Vertragsschlusses durch den Erwerber 
neben der Leistung des Preises. — Hieraus ergibt sich zu
gleich eine Bekräftigung der Vertragsauslegung durch den 
Vorderrichter —. Weiterhin liegt im gegebenen Fall die 
Sache auch so, daß die am 27. Mai und 28. Juni 1937 ge
troffenen Vereinbarungen „im  Zuge der Auseinanderset
zung“  ersichtlich auch noch gar nicht die letzte, abschlie
ßende Regelung zwischen den beiden an der Sache selbst 
Beteiligten, Kl. und Drittbekl., enthalten — mag darin auch 
der entscheidende Schritt zur Abwicklung des Verhältnisses 
gelegen gewesen sein —. Man müßte deshalb, wenn nicht 
in den Festsetzungen die Kostenfrage als mitgeregelt ange
sehen werden könnte, sagen, daß diese Frage noch der 
künftigen Regelung Vorbehalten sein, das aber, was fest- 
gestzt worden ist, i. S. der §§ 154, 155 BGB. auch ohne 
Ordnung dieses Nebenpunktes als vereinbart gelten sollte. 
Der ausdrücklichen Aufnahme des Vorbehaltes in die nota
rielle Urkunde hätte es nicht bedurft.

Einen im Verhältnis zum Streitgegenstand zur Zeit des 
früheren RevUrt. neuen Angriff gegen die Formgültigkeit 
der beiden Verträge hat der Kl. auch deswegen erhoben, 
weil zwei vom Drittbekl. behauptete sachlich wichtige Ver
einbarungen, einerseits über die Berechtigung des D ritt
bekl. zu sogenannten Substanzverfügungen über die Grund
stücke zum Zwecke der Aufbringung der M ittel für die 
Freistellung des Kl., andererseits Uber eine Verfügungs
beschränkung des Kl. in der Richtung auf die L.er Grund
stücke nicht in die Vertragsurkunde aufgenommen seien. 
Die Rev. vertritt diesen Angriff in Verbindung auch mit 
der Nichtaufnahme der dem Drittbekl. am 27. Mai 1937 aus
gestellten Verhandlungsvollmacht und des am 28. Juni 1937

Erivatschriftlich ausgefertigten Pachtvertrages über die 
.er Werke zwischen dem Kl. und dem angeblichen Geld

geber B. mit besonderer Betonung; es handle sich um ein 
zusammenhängendes und daher der einheitlichen Beurkun

dung bedürftiges Vertragswerk. Dessen Bestaiidtei 
am 28. Juni 1937 gewesen:

seiefl

1. die Verlängerung der Vereinbarung vom gr p,»-
2. die Übertragung der Geschäftsanteile der . '  vorüber'

und Stahlwerke GmbH, vom Kl. an I • 
gehender Treuhänderschaft von Dr. W., i

3 . die Bestellung B.s als Geschäftsführer d pr. *■’ 
Stelle des als Geschäftsführer abzuberut dbe6jtz

4. die Überlassung der Nutzung des L.er er Eise
mit der Fabrik von seiten des KI. an d • pach 
und Stahlwerke GmbH, durch Abschluß 
Vertrages, , „ rSnkung zll°

5. die Einräumung einer Verfügungsbesctira
sten des drittbekl. P. . ffenaU

, T e \ \ t  Italic
Die Zerlegung dieses Ganzen in seine * depe0 UL, 

r> wie in dem in der NotZ. 1940, 155 heb creW_eŜ „

27.^aiE; £ :

so wie in dem in der NotZ. 1940, ~~.ndig go>~- 
vom Notar vorgenommen, und es sei notw pGP- ‘
für alle Teile die Beurkundungsform des S Aua,des
wahren und in ihnen den Zusammenhang 
zu bringen. Die Unterlassung habe die .
Ganzen zur Folge. . {Ur sei«“;, 7llIri

Die Gründe, die hier der Vordernchte DlCht  ̂ f 
nung angegeben hat, daß diese Vereinbar b j esliain j[t 
Inhalt des Veräußerungsvertrags gehören dingS n i e 
Beurkundung nicht bedurft hätten, sind a . brede S Lg, 
h a l t b a r ,  weder soweit sie sagen, o.» AusU1“ , p, 
nicht mehr zum Vertrag, sondern zu se j e0 pe* ¿¡e-
noch soweit sie von einem Recht allem dufc[1 uCb

entspräche, wenn efferechf »ue) 
1937 und dan“ ch°der elf h(ei 

denjenigen vom 28. Juni 1937, der !ê nHps Vordm?)h auf-

n a n o a r ,  weaer suwtu sic sag«-**! -  . „r \A
nicht mehr zum Vertrag, sondern zu se de0 pe* '¿¡e-
noch soweit sie von einem Recht allem eS durc_‘‘ uCh
reden. Denn diesem Recht entspräche, w , ,crerecn eB, 
sen Vertrag vom 27. Mai 1937 und ^ann„ cd°der el£hters 
denjenigen vom 28. Juni 1937, der je£?n._c VordeI7 h a#  
an das RevUrt. anknüpfenden Ansicht .jeö in slfpflicbt 

. mit gewissen Änderungen in sonstigen puldu[1̂ |;,fjer'1' 
genommen hat, gewährt worden ist, des vej” . g 3̂. . . . .  . . .  n, - des 3...des Kl., und 
den Eigentümers

läßjd gerade um der Verpflichtung fortn d ■ 
ueu E.igeuiümers willen ist die Beurkund _ °v,orden- . und 
BGB. vom Gesetze für notwendig erkl dem 
sich hier auch kein Unterschied z w l s c h gbeS t ‘i!1 „(,el den
seiner Ausführung aufstellen. Die Ve jn aller R * p tf' 
„zur Ausführung“ eines Vertrags bild gsi0hale. juDgS' 
wesentlichsten Teil des gewillkürten v und Z 1 
wegen hat der Kaufmann seine e ...„ateil g f'n.,ehörea’ 
Bedingungen“ , die zum Vertragsbes . gsjnhah S »1 
werden pflegen und rechtlich zum .X RprUngsvertr_|si,ed,‘1'
und werden bei Grundstücksverau „ZabJu
ganz wesentlicher Bestandteil wieder über de® piche 
gungen“  und die näheren Bestinmiui g ailem f f eLw iejfL. 
der Übergabe festgesetzt. Sie müssen ¡chtlich> j69 V 
mitbeurkundet werden. Es ist mch y 0llzuij
der Umstand, daß eine Festsetzung ’ v0n .eJj k 
träges“  zuzurechnen ist, eine Aus begrU ....rr
bedürftigkeit des ganzen Vertrages a" “ ^esc6r^ d er dich 
nen. Dasselbe g ilt von der „V1
gunsten des Bekl. zu 3“ , die der Vor^ 2g_

f j t s  ^
sondern als eine „Vorbedingung “ c°uflg des ngeSchrajt 
ohne _ irgendwie in einejiähere E ^ menB d f j  jfl tind

als einen Teil dieses Vertrages y'0®' Vertrag);®
nun aber nicht als „zur Ausführung Vertrat- ^Its ^ .

onne irgendwie in eine nau«- 7 '^mens 
der A rt und Zeit des Zustandek [(Uflg er { Vv d ) s. 
kung einzutreten. Wäre diese Btsdag¡ f e s tg ^  Verla
dern Vertragsschluß vom 28. Juni je nich) . jie

Kso wäre nicht einzusehen, warn ginhalt e0, A 
Bestandteil mit dem übrigen V ^ <i;pr(ien znv,® ¡c[it

i

rechtsverbinaiictier weise wenn sw sin
auf den kommenden Vertrag,, u deS Bekl- U'eses 
Gegenstück des Verfügungsrech d . aller ejne®
aus einer rechtsverbindlichen Beschränk ginne

Vertrag® "

u c tu a u u ic ii u m  ucn* —  u/erdeU u w  Zpv.jc
rielle Urkunde hätte aufgenomme kuBg sch gticK. 
freilich dann, wenn diese Be*c etzt war °J)2meot 
rechtsverbindlicher Weise festgesetzt^ ^

v o
de ö „¿fi'

1®

„Vorbedingung“ des spateren ^ t a n d e s - Ver^rapf 
Bestandteils des R e c h t s z htsändem , Ausf^ eh1 
a u s g e h e n d  der w e i t e r e  cAuSguß u ^ p t  
gegangen wurde, und sie wa ucbte sie ® „  Ve‘ 
dieses Rechtszustandes. Da” nci L zUng des ®e in d ^ “ ße 
mal zuin Gegenstand einer Fes ¿einen Pi ]er) be1 i 
gemacht zu werden und brauchte K u„ ter m) vv.urdef 
Urkunde zu finden, selbst wenn sbesprocheI1strec! 
teiligten noch einmal ausdruckhcn ;her die f,r

-Icurá
»S?

daß eine
noen einmal ausmm...- . f  , 
besondere Vereinbarung
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(vgl. an!ln ß^uikundung auf diesen Punkt getroffen wurde 
■me Vemfr ul dieses Sen- v- 12- Mäl'z 1929, II 444/28 betr.

berpRe C • Un^ zu e*ner Grundstücksübertragung, zu 
s*eHuntr k„ ,ein® Verbindlichkeit kraft einer Treuhänder- 
, Nach8 derStannd)-
e m Veräi.R KSpr‘ zu Nebenverträgen in Verbindung mit 
Ä  des 1erungsvertrag, wie sie namentlich der V .Ziv-
) 208/34. tVa eatwiekelt und in seinem Urt. v. 20. Okt. 1934, 
/e,^ritipkoi, 1\5, 246, 247 dargelegt hat, hängt die Form- 
!Cr°i  an Nebenverträgen, wenn die Abreden nicht
Schaft net?-- dr s*ck Ihrem Inhalt nach zum Austausch- 
fSchäft i,n,i05en ~  was für das vorliegende Veräußerungs- 
h sdruck o - lu  e n  Pachtvertrag nicht zutrifft—, von dem zum 
i Neben̂ r r L.C-^en Willen der Vertragsbeteiligten ab, ob 
n rechtliche mit dem Veräußerungsgeschäft derart 
VUSa«imen ,,5*, Zusammenhang stehen soll, daß beide nur 
v®rkäufer Nebenabreden zwischen dem Käufer oder
[flcllneten 7na einem Dritten, bei denen keiner der be
steht, s:n,usanimenhänge mit dem Veräußerungsgeschäft 
,Lrrtl —■ {0 , . vorbehaltlich der Wahrung ihrer Eigen-
h-11. sollen c.vu61' P ‘ese Linie darf nicht überschritten wer- 

Rechts-sî S" ?'?ht für den Orundstücksverkehr aus den 
hou hen i ' t  halber aufgestellten Beurkundungsvor-
el.i ergeb'en f  »ie größten Gefahren für die Rechtssicher-verid ^ß e ru m ri.^ i'^h  haben die Parteien eines Grundstücks-

~ ii 
1

dem von der Rev. angeführten alten Urt.

, ermio-o„ 1 ‘ lauen uie ra rie ie n  eines urunastucKS- 
f elch zu tn>!Ver-ria®'es es n’ch! 'n der Hand, diesen da-

‘ f e "............
ciirn T ® u itni in uer riana, aiesen aa- 
v°n form*1 .zu  ,machetl> daß sie einen 
s ¿q  ^gerecht beurkunden lassen, wie vom V. Ziv-

V S g ' i t  A b J  V " /15: R0Warn'... _np rgBd. 1915 Nr. 256
hanHou un i. einen Teil des verabredeten ganzen 

2 te Vertracr ?s s‘ch da nicht, wo neben dem Veräuße- 
ier»« lnenhan«j 'esonderer Vertrag ohne den rechtlichen 

rvR ^ertratrfL deir .sPäler festgelegten Art zwischen 
e Rev. Pvi!par eien geschlossen wird.len '  Rev. erM-- i eien geschlossen wird.
> Bekl ar*’,,d.er Vorderrichter habe die Behauptun-

-Set1, W o n a c h 2 im vorigen Rechtszug unbeachtet ge-
1 . ^Gr Bekl. 711 9 Hpil Allftrnrr -7i ir  VikrTiraltlirwr

^ h a b e ,

..... ;v‘uos bP; 5 ekk zu 2 den Auftrag zur Verwaltung 
Kom^d dem n -P : ‘Bank nicht nur vom KL, sondern von 
stellen ”abe ein c r j  ekk gemeinsam erhalten habe. Das 
■W R «ollen r .ÖOnüervermögen zwischen den beiden dar- 
?.a 3 „^8eber n.ann, aßer hönne nicht zweifelhaft sein, daß 
- eKei?rfWesen i?.er KL in Gemeinschaft mit dem Bekl. 
11 bVrdeu Auskunft dle dem Bekl- zu 2 nach § 259 BGB. ob- 
f'chtP‘ beide „ u  Und Rechenschaftspflicht n u r g e g e n -  

bestanden habe. Dann habe der Vorder-

®0f,
’ZU
An?

?rt

7  Prüfen — -  ____  — ................. ............
den ,URr AnSprS ssen- ob nicht § 432 BGB. Platz greife 

^einsam u" u die Rechnungslegung nur von bei- 
ntl die h» • geltend gemacht werden können — 

. /ag, <jie p „ , lts angeführte Erklärung abgegeben ist, 
3  (WneI kanm , , nang beiden gemeinsam zu legen, wäre 
Bß, Brittbehi,° rd,en —• Nur wenn die beiden, der Kl.

t>Züsehen als Gesamtgläubiger i. S. des § 428 
nSbipo chnun„  f,aretV würde der Kl. berechtigt sein, die 
d!?'öj!rDChaft hahr s,lch allein zu fordern. Die Gesamt
e r  tin 7echnunt?f aber n*cht angenommen werden kön- 

eitK= § 432 ßpnSnng sei eine unteilbare Leistung und
'■HO 'Parti _ Z t iG R  a n , , , . » ! .™ » .  ______-i gesch.,i i 1 anzunchmen, daß sie nur den beiden 
Ä n  uKl- allein'd * ,werde- Die Weigerung des Bekl. 
bah u Hi’chShe Rlefhnung zu legen und Belege heraus-
beL,e>dem Teitivert*! i  leßl.lch darauf, daß der Drittbekl. 
r ' baii Kl, allP;I,a b̂ien sei und dem Zweitbekl. untersagt 

tdahe m dle
er
irr;“6«! i>,uatier R,-;1Ie Belege herauszugeben. Der Zweit- 

baf! ?geberrpi, ^ r ‘hsansPrüche zu befürchten, wenn 
den, ?er v f  entspräche. Hieran ist zunächst 

leiS ^ortiKlagea', Ie »Herausgabe“  der Belege verlange. 
C ‘‘ 5 a«t des f e Z i f f .  2 verlangt er im Einklang mit 
lefts,eti e‘et)- Das u ßGB., daß ihm die Belege „vorzu- 
?ii.dabp°ndern n,,ße^ nSi keine Entäußerung zu seinen 
ta,M t picht Gewährung der Einsicht und ver-
^ tk  * er<H -lchfalio e Be.!ange des Drittbekl., dem diese 

SchSk%  ln Fra«p gewährt werden kann. Herausgabe 
jegb°n ¿¡nRrleilt jst’ Wenn die Rechnung abgenommen und

e s Verhältnissen Rechnung tragende A u s - 
daß dj„ r r 3, ' ! “  n g s r i u f t r a g e s  gebietet 

^brrsch, ,I§:ersch.,f( -cknungslegung ohne Rücksicht auf 
H ! 3!  an h det sei» icdem von beiden Auftraggebern 

Vorlip»fn 'n t lte’ wenn ein gemeinschaftlicher 
8 ' Es n, Ibn.enverhältnis eingeweihten Zweit- 

S sein, daß die Leistung Rechnungs

legung als unteilbare Leistung zu betrachten und zu be
handeln ist, weil nicht da ein Stück und dort ein anderes 
vorgenommen werden kann, ohne daß die Leistung ihre 
Ganzheit und ihren sachlichen Wert einbüßt. Aber aus
gehend von einem Rechtsanwalt und Notar, der mit einem 
im jetzigen Geschäftsleben gebräuchlichen Vervielfälti
gungsschreibgerät ausgerüstet und gewöhnt ist, seine 
schriftlichen Ausfertigungen in einer Mehrzahl herzustellen, 
muß die Rechnung unter den Beteiligten als eine jedem Be
rechtigten in die Hand zu legende Leistung angesehen 
worden sein, zu der auch die Vorlegung der Belege jedem 
gegenüber ohne weitere Beschwer des Leistungspflichtigen 
hinzutreten konnte. Nach Treu und Glauben konnte und 
kann sich dieser Bekl. der einmaligen Aufstellung der Rech
nung mit mehrfacher Ausfertigung und Vorlegung der Be
lege an jeden nicht entziehen. Es handelt sich dann um einen 
tatsächlich und rechtlich möglichen Fall, der zwischen dem 
im Gesetz nicht behandelten Fall, daß mehrere Gläubiger 
die gleiche Leistung mehrfach, je für sich, fordern können, 
und dem Fall der Gesamtgläubigerschaft des § 428 BGB. 
liegt, der darin besteht, daß mehrere Gläubiger eine Lei
stung in der Weise zu fordern berechtigt sind, daß jeder 
die ganze Leistung für sich fordern kann, der Schuldner 
die Leistung aber nur einmal zu bewirken verpflichtet ist, 
wobei es nach § 428 in seinem Belieben steht, an jeden der 
Gläubiger zu leisten, also an wen er leisten w ill. Hier er
gibt sich dann die Pflicht, an jeden zu leisten, daraus, daß 
die Vervielfältigung keine Beschwer macht und in Wahr
heit doch nur einmal geleistet wird. Dieselbe Folge ergibt 
sich aber a u c h  aus  § 432 BG B., wenn nicht seinem 
Wortlaut, so seinem Sinne nach. Hier bestimmt das Gesetz, 
daß, wenn mehrere eine unteilbare Leistung zu fordern 
haben, ohne Gesamtgläubiger i. S. des § 428 zu sein, der 
Schuldner nur an alle gemeinschaftlich leisten und jeder 
Gläubiger nur die Leistung an alle fordern kann. Weil da
bei aber in dem Falle, daß die Gläubiger unter sich uneins 
sind, wie dies hier zutrifft, der eine Gläubiger durch seine 
Weigerung, die Leistung mit in Empfang zu nehmen, die 
Leistung überhaupt unmöglich machen und so den M it
gläubiger praktisch rechtlos stellen könnte, verordnet das 
Gesetz weiter, daß jeder Gläubiger verlangen kann, daß 
der Schuldner die geschuldete Sache für alle Gläubiger 
hinterlege oder sie, wenn sie sich zur Hinterlegung nicht 
eignet, an einen gerichtlich zu bestellenden Verwahrer ab
liefere. Der Schuldner soll sich wegen der Uneinigkeit der 
Gläubiger jedenfalls seiner Leistungspflicht nicht entziehen 
können. Dieser § 432 entspricht dem § 339 des Ent
wurfs I zum BGB. Hier war aber noch eine weitere Be
stimmung in Abs. 1 Satz 2 vorgesehen, die dahin ging: Ist 
das Schuldverhältnis von der Art, daß durch die Leistung 
an einen Gläubiger auch die übrigen befriedigt werden, so 
ist jeder Gläubiger zur Forderung der ganzen Leistung be
rechtigt. Dabei war an die Herstellung eines allen Gläu
bigern dienenden Werkes gedacht (Mot. II S. 171 zu § 339). 
Diese Bestimmung steht jetzt nicht im Gesetz, weil sie nach 
Prot. I 466 von der II. Kommission als selbstverständlich 
gestrichen worden ist. Danach ist sie aber anwendbar i. S. 
des Gesetzes. Um einen derartigen Fall handelt es sich hier, 
vielleicht nicht tatsächlich genau, aber doch ihm so nahe
stehend, daß dieser gesetzgeberische Gesichtspunkt auf ihn 
angewendet werden muß. Denn auch eine solche Rech
nungsstellung mit der Sammlung und Ordnung der Belege 
ist ein Werk nur wesentlich geistiger Art, das jedem der 
Gläubiger in seiner Vorführung und erst recht in seiner 
ohne Beschwer vorzunehmenden Vervielfältigung zugute 
kommen muß. Auf den Gegenwillen des Mitgläubigers P. 
beruft sich der Zweitbekl. nach dem Gesetze gegenüber 
dem wirklichen gesetzmäßigen Klageantrag vergeblich. 
Hinterlegung hätte hier keinen Sinn, nicht wenn dem M it
gläubiger der Zugang verschlossen wäre, aber auch dann 
nicht, wenn er ihm offen steht. Dann müßte der Gläubiger 
die Rechnung für sich abschreiben, zur eigenen Last und 
zur Last der Hinterlegungsstelle. Das läuft auf schikanöse 
Rechtserschwerung hinaus, wenn der Schuldner das Er
gebnis seiner Leistung ohne Mehrlast vervielfältigen und 
jedem erteilen kann. Die Fälligkeit der Leistung bildet hier 
keinen Streitpunkt; sie ist in den §§ 420 ff. BGB. über die 
Mehrheit von Gläubigern und Schuldnern vorausgesetzt 
und entscheidet sich jeweils nach dem unterliegenden
Rechtsverhältnis.

Nun meint allerdings die Revisionsbeantwortung unter
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Hinweis auf RGZ. 86, 66, insbes. 69/70, der § 432 BGB. sei 
hier unanwendbar, weil die Geschäftsführung bei der angeb
lichen bürgerlich-rechtlichen Gesellschaft der Firma FL W. 
Sch. übertragen sei, deren Inhaber wiederum der Kl. sei. 
Sie faßt dabei ebenso wie der Zweitbekl. den § 432 nur 
nach seinem Wortlaut ins Auge und glaubt, er sei, ausge
gangen von der Behauptung des Bekl., dem Klageanspruch 
schädlich. Das angezogene Urteil des erk. Sen. v. 27. Nov. 
1914, II 305/14 trifft aber den vorliegenden Fall nicht. Es 
tr itt neben das Urteil RGZ. 70, 32, das den § 432 als auch 
für die Gesellschaft gültig erklärt, und spricht nur aus, daß 
bei der besonders organisierten Gesellschaft, insbesondere 
der OHG., wobei die Geschäftsführung bestimmten Gesell
schaftern übertragen sei, nicht der von der Geschäftsfüh
rung ausgeschlossene Gesellschafter auftreten und die 
Rechte der Gesellschaft mit dem Ziel der Leistung an alle 
verfolgen kann; das würde den Abmachungen über die 
Geschäftsführung widersprechen. Hier macht aber der Bekl. 
gerade anderes geltend, als daß der Verwaltungsauftrag 
von der durch den oder jenen oder durch beide vertretenen 
Gesellschaft ausgegangen und demnach der Anspruch auf 
Rechnungslegung ein Recht der Gesellschaft sei. Es wird 
vielmehr erklärt, das auf das Bankkonto (Treuhandkonto) 
gebrachte Geld habe ein Sondervermögen sein sollen und 
über dieses Sondervermögen hätten die beiden an der Ge
sellschaft Beteiligten, die es eingerichtet hätten, gemeinsam, 
als Einzelpersonen, einen Verwaltungsauftrag erteilt. Hier 
treten die beiden nicht als durch den Gesellschaftszweck 
zu gemeinsamem Zielstreben verbundene Mitglieder der 
Gesellschaft auf, sondern als bereits durch gegensätzliche 
persönliche Interessen zu besonderem Handeln neben der 
Gesellschaft Bestimmte. Auf ihren Anspruch aus dem Auf
trag auf Rechnungslegung trifft § 432 BGB. zu. Nur hat 
er nicht die vom Bekl. in Anspruch genommene Wirkung, 
daß dieser Anspruch auf Rechnungslegung nur als Lei
stung an alle oder beide gefordert werden kann.

(RG., II. ZivSen., U. v. 19. Mai 1941, II 107/40.) [N.]
*

16. OLG. — § 278 BGB. Versendet der Unternehmer das 
Werk nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so 
haftet er für das Verschulden seiner Angestellten auf dem 
Transporte nach § 278 BGB.

Der Kl. gab seinen Personenkraftwagen dem Bekl. 
zu 1 in D. in Reparatur. Nach Ausführung der Repara
tur wurde der Kraftwagen durch den beim Bekl. zu 1 
beschäftigten Bekl. zu 2 zum Kl. nach Z. hinausgefahren. 
Auf dieser Fahrt stieß der Kraftwagen mit einem Lie
ferkraftwagen zusammen und wurde erheblich beschä
digt. Der KI. nimmt beide Bekl. auf Schadensersatz in 
Anspruch.

I. Der Bekl. zu 2 haftet dem Kl. wegen fahrlässiger 
Eigentumsverletzung nach § 823 Abs. 1 BGB. Ihn tr ifft 
deshalb ein Verschulden an dem Unfall, weil er zu 
schnell gefahren ist. (Wird ausgeführt.)

II. Der Bekl. zu 1 haftet für das Verschulden des 
Bekl. zu 2, da er sich zur Versendung des Wagens von 
D. nach Z. vertraglich verpflichtet hatte und der Bekl. 
zu 2 bei der Versendung sein Erfüllungsgehilfe war 
(§ 278 BGB.).

Allerdings bestand ursprünglich keine Verpflichtung, 
den Wagen nach Z. zu bringen. Erfüllungsort für die 
Verpflichtung aus dem Werkverträge war grundsätzlich 
die Reparaturwerkstatt in D. Unstreitig hat aber nach 
Fertigstellung des Wagens ein Ferngespräch zwischen 
dem Geschäftsführer des Bekl. zu 1 und dem KI. statt
gefunden, in dem sich ersterer bereit erklärte, den 
Wagen durch den in Z. wohnhaften Bekl. zu 2 nach Z. 
herauszuschicken und der Kl. damit einverstanden war. 
Ob diese Abrede im Interesse des Bekl. zu 1 getroffen 
wurde, um seine Werkstatt von dem fertiggestellten 
Wagen zu räumen, oder im Interesse des Kl., um mög
lichst bald an seinem Wohnsitz den Wagen wieder zur 
Verfügung zu haben, ist für die Frage gleichgültig, ob 
es sich bei der Abrede um eine vertragsmäßige Bindung 
gehandelt hat. Diese Bindung ist zu bejahen. Der Bekl. 
zu 1 mußte sich darauf verlassen können, daß der Kl. 
bereit war, den Wagen in Z. in Empfang zu nehmen, 
und der Kl. darauf, daß er zur fraglichen Zeit über den 
Wagen in Z. verfügen konnte. Unter solchen Umständen 
ist anzunehmen, daß eine solche Absprache nicht eine

. Ve
bloß unverbindliche Besprechung, sondern einen 
enthält. v  ftwageöS

Dieser Vertrag über die Versendung des Kra ffene 
nach Z. stellt rechtlich eine nachträglich g onders
Nebenabrede zum Werkvertrag dar, wie sie goß. 
häufig in den Fällen der §§ 644 Abs. 2, 447 
vorkommt, wenn nämlich der Unternehmer (. . cWed* 

r l a n g e n  des B e s t e l l e r s  (Käufers) na -  
ufsache) nach einem anderen Ort als 

füllungsort versendet (vgl. RGRKomm., 9. Auu 
Anm. 2a; P a l a n d t ,  3. Aufl. zu § 447 Anm.

a u f V e r l a n g e n  des B e s t e l l e r s  (Käufers) gr- 
(die Kaufsache) nach einem anderen Ort als ^  g 447

S t a u -

d i n g e r ,  10. Aufl. zu § 447 Anm. 10). v e r l a d ?11
Wenn eine solche Nebenabrede a u t v • elB Jn' 

des U n t e r n e h m e r s  (Verkäufers) u n d weitereS
teresse abgeschlossen wird, so ist es onn Aus; 
klar, daß der Unternehmer (Verkäufer) be, eUfe dabel 
führung der Versendung durch seine eigenen .. 
für deren Verschulden als seiner Erfüllungsg n der 
§ 278 BGB. haftet. Das würde der Fall sel1}’ ten hätt?» 
Geschäftsführer des Bekl. zu 1 den Kl. ge fatt dam* 
zwecks beschleunigter Räumung der Wer jjaC)1 
einverstanden zu sein, daß ihm der . , g p arteie».z! 
gesandt werde. Da bisher die von beide“  en sli  
diesem Punkt benannten Zeugen nicht vern mjt de 
muß aber für die rechtliche Prüfung .C*e?,r.c(.ndung 5*. 
Möglichkeit gerechnet werden, daß die Y y eriangen d 
Kraftwagens nach Z. im Interesse und aut 
KI. erfolgt ist. prage,

Es bedarf daher der Entscheidung 6er ^ erk ( Y 
wenn der Unternehmer (Verkäufer) “ ^ „ f e r s )  ®a.r 
Kaufsache) auf Verlangen des Bestellers t ¿rsende\  ¿e

anderen Ort, als dem Erfüllungsort v peu
h«trauten e , Dmseeinem

Es bedarf daher der Entscheidung ^e r erk (dj®

€

____________  ______ __ _ L.
für seine mit dem Transport betrauten aM*uei. DFeY 
nach §278 BGB. als Erfüllungsgehilfen "  kennefl^ 
Frage ist stark umstritten. Sie wird vo herrsche11 
Gericht im Gegensatz zu der neuerding 
Meinung bejaht. „  der % er

Die Streitfrage knüpft an die Ausleg s j, nur „  
Abs. 2, 447 Abs. 1 BGB. an, die grundsatzU v „ terg*™ 
den Übergang der Gefahr für z u f a M k übe . ef. 
oder z u f ä l l i g e  Verschlechterung, -.„niung;6,”

lg für Verschulden
ehmer trägt an si 
m von dem vom 
bnahme oder Volk 
Verkäufer trägt an 
:ur Übergabe an 
ser strengen^ Hafte

durch AUrnitert

oder z u f ä l l i g e  Verschlechterung, timnUtngv* des 
Fragender Haftung für Verschulden Be ^  Ge*abferteß

r Se'e ms zur uoergaoe <■** - -  für _hmef 
Von dieser strengen Haftung Unter|Jf Oe' 
die §§ 644 Abs. 2, 447 Abs. 1 dem früheren Fail.

t rage uer naiiung lur versenuruv.« -  j j e 
fen. Der Unternehmer trägt an sl£nct„ iier ge- ,n 
Werks, abgesehen von dem vom Be, (§ § ,. :  
Stoffe, bis zur Abnahme oder Vollen ^  Qefa 
Abs. 1, 646). Der Verkäufer trägt an si ^gufer „ e-
Kaufsache bis zur Übergabe an d (flf Ge*a „n^ef
Abs. 1)
währen die H
bzw. Verkäufer eine Erleichterung ¡¡n
fahrübergang für den an diesen Srel entspreC”

Käf

der
;efeft

in c*lm~i i uvii «i« ---  ...
§ 447 Abs. 1, der in § 644 Abs. 2 tur ^

wendbar erklärt ist, bestimmt: ,rortangen ü Ort aS
„Versendet der Verkäufer auf ändert”  i<:äufer 

fers die verkaufte Sache nach cm auf 
dem Erfüllungsorte, so geht die ^  ache dem SP„g 
über, sobald der Verkäufer die S ^ usfuhrn ^ c 
dem Frachtführer oder der sonst AnStalt aU b  
Versendung bestimmten Person od gU
hat.“  , R j.ri Fahe „.i, §, , ,

Das RG. hat nun entschieden, daß > nicht o » g  ^  
Abs. 1 der Verkäufer für den P  (rsgelulfc rfler h 
BGB. haftet, da dieser nicht 162).
käufers sei (RGZ. 62, 331; 99, 56; \% chen 
das RG. entschieden, daß bel *-me Verkäufe/? rr, b e r ie t  
wenn sie durch eigene Leute des GeiaJ lil<reget,t Ar 
wird, die eigenen Leute hinsichtlich des
dem Spediteur gleichstehen R O Z .ift t o 'd & f a r f g
das RG. keine Veranlassung gehabt, d,e-etfegg g ,
zu der Frage Stellung zu nehmen> g h,[fen n v° t 
in einem solchen Falle E r fü llu n g ^ a r h ü l ^  
käufers sind und daher fü r  l f l  . f*et 
Verkäufer nach § 278 BOB. g der 
herrschende Meinung hat aber < „  ^¡e eig
srheiHumr dpn Schluß gezogen, . if- nicht „rja p t

SCird‘ plCn W
Verkäufer nach § 278 BGB. ßH'Yler j-^%-
herrschende Meinung hat aber < -> ^¡e eig p-rfiill(iz?0.
Scheidung den Schluß gezogen, f «s nid“  §278 
bei einer solchen Versendung e ¡ ^ t  nach |  nui 
gehilfen seien und daher für si .̂  ging abc
gehaftet werde. Die Ve,r.bl” u ’enden), d f fs te ”  
Schicken (gemeint ist wohl A bs? L en V uff  z” 
Bringen. Diese Ansicht wird in > r (]0_ A u f
lagen vertreten von St au  d i n g e
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^PRKo’ nfm3^ ^  (4- Auf I- 1^28, zu § 447 Arnn. c, y), 
jähere rpo3  j9' AuR-> zu § 447 Anm. 2 a, jedoch ohne 
knm-4b jPĤUI!.dung) ’ ö r t i n a n n  (5. Aufl., zu §447 
besonderen j Unter Hervorhebung der Möglichkeit eines 
4 n VertreteaKẐ ssor*sc*len Transportvertrages). Unter 
4uilage rn der Gegenmeinung sind die n eu es t e  
o?,r I e tztpn a. a,!?dt (3. Aufl., zu § 447 Anm.4) und die 

?34, a c i ,  Auflagen von P l a n c k ,  R G R K o m m .  
i i , n ger dQooA u f1 -’ zu § 447 Anm. 2b), und S t a u -  
?ut der FincT?’ " ”, e u n te  A u f l ,  zu § 447 Anm. 4a 
nu[ch die eiaehran,kunS> daß der Transport vollständig 

,men sowni!ien« Leute erfolgen muß) zu nennen. Diese 
v«bh Ausschi,,n j  nwendbarkeit des § 278 wie allerdings 

eI Sendun!r h,7 ,cs vorzeitigen Gefahrübergangs bei der 
Der erli c„arc“ .eigene Leute an.

J h  §447 d,.r1'c r̂ i*i. der Ansicht, daß bei Versendungen 
ffiii t*ndice p (Pe?^eur> Frachtführer oder die sonstige 
hs .ngsgei,iife ciorclerungsperson °der Anstalt nicht Er- 
|[„;,lst in der t  * s Verkäufers ist, keineswegs entgegen.
■ des Verks, r anzun.ehmen> daß hier die Verbindlich- 

mteresse dp d'e er i a nur au* Verlangen undgeht" eresse d «  U  die er l'a nur auf Verlangen und 
mit1’ ,den Snpri-+Kaufers übernommen hat, nur dahin 
tya ®twa nötippn w  -usw- sorgfältig auszusuchen, ihn 
dit«,? ZU übereil Welsungen zu versehen und i 
clerett,r. Usw ln diesem Fall ist dann d
aber> k ä Ä l  Erfüllungsgehilfe
U , I> g t  d ! L ¥ tet für ihn nicht

sorgfältig
ihm die 

der Spe- 
des Verkäufers und

NindiU,1er teil«,oT“ ‘c‘ s; Ulese sollen ja den Iransport 
auf jhkeit de v e selbst ausführen. Hier geht die Ver- 
e>geiiA führunn- j kaufers n‘cht auf Absenden, sondern 
send,, ”  Leute Transports. Da"n aber sind die
Porhn|.> sondpr« S Verkäufers nicht nur für die Ab- 
•ür «¡die Erfüll,?,auck für die Ausführung des Trans- 
, C nach S JiaSsgehi!fen des Verkäufers, der dann
V sV iterschw J8 BGB- haftet.
4ere„Dden ist ir  von dieser Frage der Haftung für 
ffir z„(bgelun„  ; i e0ondere Frage, ob kraft der beson- 
°'gene [ aI I i g f  „",,§§  447 Abs. 1, 644 Abs. 2 die Gefahr, 
eilte , ü t e  bereu "tergang bei der Versendung durch 
at ¡„ a.uf dp« ,;..s ,T11t der Auslieferung an die eicrenen

z „ ,egelun<ï o o ere Frage, ob kraft der beson- 
f'gene i a | , i g f n rr§l  447 AbsA ’ 644 Abs. 2 die Gefahr, 
r'eilte ,Ute berpn te.r£ang hei der Versendung durch 
hat J, auf den J-S tm't  der Auslieferung an die eigenen 

angeführt6'  (Besteller) übergeht. Das* RG. 
'jündepPron un() • *cn Entsch. diesen Gefahrübergang
>1 ll~®'< Ll». ifo  M der ,„ :t ---- A__r
K-,-ue,. “ on lln,4 Linsen, oiesen ueranruoergang
rt'üg . Der Qn..In, der Hauptsache mit folgendem be- 
v5s C fln \vrndfUndpdankC des § 447 sei, daß es un- 
Cwkauf}„ers und in l 611 Verkäufer, der auf Verlangen 
tr ak? Waren dessen Interesse die Versendung der 

UiJin r n für n,”  , auswärts nach einem anderen 
licht 0rgt ¿nd 3 s Erfüllungsort in Betracht kom- 

in^ahr °bljei? d damit eine ihm als Verkäufer an 
d Jen pifn *üfäfi,vPdne Leistung übernahm, länger die 
tu? käUfl (:n der .Untergangs traSen zu fassen, als 
>  nur ; Diesem1 r IUtte haren Übergabe der Sache an 
Zü7ffen ridann gprp i i ’Hdgedanken der Vorschrift werde 
de^'Uenf',Rachen6« wenn man die mit dem Hin- 
Sr,” Kinf” fallenden än den mit dem Erfüllungsorte nicht 
sQr eu?,r tra£en ,Bestlmmungsort verbundene Gefahr 
Sei,’ sei p«sgeführt ,3sse; gleichviel von wem das Hin- 

Lp„tv°n d e * 6rde. sei es von einer dritten Per- 
Sen entlich -e- D ie,? Verkäufer selbst oder von einem 
'v>defVertretpSt aber tA ns-li ht des RG. mag zutreffen. 
'«n,?sPrieht en Ans.Vu? -lhr,e Begründung der vom erk. 
als cn? füJ °b der v 1*,1“  der ganz anderen Frage nicht 
Ve,5rfiili,.:r ein \r Verkäufer bei einer derartigen Ver-

s«nri?sPdcht en An’sUil? -lhr,e Begründung der vom erk. 
als ¿'n? für °b der u 1*,11?. der ganz anderen Frage nicht 
^rs, ällun? ̂ iu V p y o'käufer bei einer derartigen Ver- 
0&a!,n4unn- rgehiifp,, ®c h u l d e n  seiner eigenen Leute 

L für 2uf ,„ha[tet’ . mae ^ c h  die Gefahr der 
hß!^Uw*:eiii. a bereits auf den Käufer über-

aufk dur / sen fst 
aUf igte | aUs ähnliH,ctl i uf die gesetzliche Regelung 
S im 'a i f ia<Jelt Ä « 1 Balls in § 664 BGB. Der Be- 

g u Ul)d fgelthch, also auch in aller Regel 
/agt 4,6 An ’(.daß (!lpini,eresse des Auftraggebers. § 664 

nü?führi,nder,  Beauftragte, wenn er erlaubter- 
aSathf? V?' oin f f  des Auftrags einem Dritten über- 
l^fiilgden r?Lulden ” , bei der Übertragung zur Last 
f?ati 7eU fj^'Ues Q , .1' vertreten hat, dagegen für das 
de1 >U »V"ach § lI tean> durch den er den Auftrag 

^ ^ e b ,^  654 entu,2u8 verantwortlich ist. Überträgt 
M 47 5£abred 'alfenen Rechtsgedanken auf den 

°S-1, 64a ” «”1 k"al|f" bzw- Werkvertrag i. S.
Abs. 2, so ergibt sich ebenfalls

die Lösung, daß der Verkäufer (Unternehmer) bei Über
tragung der Versendung an den Spediteur nur ein ihm 
bei dieser Übertragung zur Last fallendes Verschulden 
zu vertreten hat, dagegen bei Ausführung des Transports 
durch eigene Leute für deren Verschulden nach § 278 
haftet.

Die Richtigkeit dieser Ansicht ergibt sich insbesondere 
auch aus Billigkeitserwägungen. Es wäre im vorl. Fall 
unbillig, wenn der Bekl. zu 1 die Werklohnforderung für 
die vor dem Unfall vorgenommene Reparatur des Kraft
wagens gegen den Kl. erheben könnte, trotzdem durch 
Verschulden des eigenen Angestellten des Bekl. der 
Kraftwagen schwer beschädigt ist und die Vorteile der 
Reparatur wieder aufgehoben sind. Das Bestehenbleiben 
des Rechts auf die Werklohnforderung wäre aber die 
Folge, zu der die herrschende Ansicht kommen müßte. 
Die Unbilligkeit der herrschenden Ansicht zeigt sich 
auch, wenn man einzelne in der Rspr. hinsichtlich des 
Gefahrübergangs entschiedene Fälle unter dem Ge
sichtspunkt prüft, wie zu entscheiden gewesen wäre, 
wenn ein Verschulden Vorgelegen hätte. In OLGRspr. 20, 
174 hatte ein Gutsbesitzer die von ihm verkauften Kar
toffeln durch seine Leute zum Bahnhof geschickt. Un
terwegs verregneten sie. Das KG. ließ dieses Ereignis im 
Gegensatz zur jetzigen Rspr. des RG. noch zu Lasten 
des Verkäufers (Gutsbesitzers) gehen. Auch wenn diese 
Ansicht nicht richtig war, so wäre es doch wohl un
billig gewesen, den Käufer zur Zahlung des vollen Kauf
preises auch dann anhalten zu wollen, wenn die Leute 
des Gutsbesitzers das Naßwerden der Kartoffeln hätten 
verhindern können. In RGZ. 96, 259 war Ware ent
wendet worden, die von einem Angestellten des Ver
käufers mittels Handwagen zum Eilgüterbahnhof ge
fahren war. Es handelte sich dabei um einen zufälligen 
Untergang, wie aus dem Sachverhalt hervorgeht, d. h. 
also der Diebstahl konnte auch bei gehöriger Aufmerk
samkeit nicht verhindert werden. Die gleiche Entsch. 
würde aber unbillig werden, wenn der Angestellte des 
Verkäufers seine Sorgfaltspflicht fahrlässig oder vor
sätzlich verletzt, z. B. den Wagen nicht angemessen 
überwacht oder die Ware gar selbst gestohlen und ver
braucht hätte.

Die Haftung des Bekl. zu 1 für das Verschulden des 
Bekl. zu 2 ist deshalb nach § 278 BGB. zu bejahen.

(OLG. Danzig, Urt. v. 16. Juni 1941, 12 U 171/40.)
*

„  17\  RG- . -  §§ 388’ 389; 244, 130 BGB. Rechnet der 
Gläubiger einer in ausländischer Währung ausgedrückten 
Geldforderung seiner Befugnis gemäß gegen seine in 
Reichsmark ausgedrückte Schuld auf, so ist für die Be
rechnung des Umrechnungswertes der Zeitpunkt maß
gebend, an dem die Aufrechnungserklärung dem Aufrech
nungsgegner zugegangen ist.

Der Kaufmann K. betrieb unter der Firma C. S. K. -eine 
Handschuhfabrik. Er war im Jahre 1929 mit dem Bekl. 
bekannt geworden, der in der Folge mehrfach Geldmittel 
für den Geschäftsbetrieb des K. zur Verfügung stellte. 
Im Herbst 1922 wandelte K. sein Unternehmen in eine 
Aktiengesellschaft, die KI., um; au dem Aktienkapital 
war er selbst mit 55, der Beld. mit 45o/0 beteiligt. Dem 
Bekl. wurden für seine Darlehen von der KI. zwei Hypo
theken in Höhe von insgesamt 50000 GM. bestellt.

K. trat am 3. Juli 1932 zwei ihm persönlich gegen 
den Bekl. zustehende Forderungen von 25 761,20 und 
3600 USA.-Dollar an die Kl. ab. Diese belastete das lau
fende Konto des Bekl. zu Ende 1932 mit dem Betrage 
der beiden Forderungen, die auf 123317,04¡UM umgerech
net wurden, und brachte damit das auf dem Konto aus
gewiesene Guthaben des Bekl. von 105 299,62 31M zum 
Ausgleich. Das Konto wurde daraufhin per 31. Dez. 1933 
mit einem Guthaben der KI. von 15171,82 31M abgeschlos
sen und blieb dann unverändert.

Der Bekl. hat dieser Verbuchung der abgetretenen 
Forderung auf seinem laufenden Konto und ihrer Ver
rechnung widersprochen; deshalb begehrt die KI. mit der 
Klage die Feststellung, daß sie dem Bekl., abgesehen 
von den Hypothekenschulden, nichts mehr schulde.

Der Bekl. hat insbes. die Zulässigkeit der Aufrech
nung im Zeitpunkt der Verbuchung in Abrede gestellt 
weil damals eine hierauf gerichtete Devisengenehmigung
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nicht Vorgelegen habe. Weiter hat er die Fälligkeit 
der abgetretenen Forderungen bestritten, über den Ent
stehungsgrund der — an sich von ihm nicht bestritte
nen —- Forderung von 25761,20 Dollar hat er eine von 
derjenigen der Kl. abweichende Darstellung gegeben.

Das LO. hat die Klage abgewiesen, weil die abgetre
tenen Forderungen nach dem Inhalt der zwischen K. und 
dem Bekl. getroffenen Vereinbarungen noch nicht fällig 
und daher die Aufrechnung mit Gegenforderungen noch 
nicht zulässig gewesen sei.

In der Berlnst. hat die KI. einen devisenrechtlichen 
Genehmigungsbescheid des Präsidenten des LFinA. Leip
zig v. 29. Febr. 1936 vorgelegt, wonach „ausnahmsweise“  
die Genehmigung zu der am 31. Dez. 1932 vorgenom
menen Aufrechnung in Höhe von 105 229,62 MM nach
träglich erteilt wird.

Das OLG. hat der Klage stattgegeben.
RG, hob auf.
Die Rev. beanstandet die Grundlage, auf der das BG. 

zur Annahme der Aufrechnung gekommen ist, nämlich 
die Feststellung, K. habe die Schuldscheinforderung von 
25761,20 Dollar an die KI. abgetreten. Sie vermißt eine 
Auseinandersetzung des BG. mit den Widersprüchen, die 
nach ihrer Auffassung zwischen den Bucheinträgen einer
seits und dem Buchauszug und den Prozeßbehauptungen 
andererseits bestünden; diese Widersprüche hätten unter 
Anwendung des 8 139 ZPO. aufgeklärt werden müssen.

Die vermeintlichen Widersprüche bestehen indes nach 
der Aufklärung, die der BerR. in tatsächlicher Würdi
gung dem Sachverhalt gegeben hat, nicht mehr. Er 
verkennt nicht, daß der Buchungsvorgang, wie ihn der 
Sachverständige F. festgestellt hat, ein „buchtechnisches 
Manöver“  darstellt, also einen formalen Vorgang, der 
den wirklichen Vorgang verschleiern sollte. Die Ver
schleierung sollte übrigens nach Auffassung des BerR. 
nur die Aufrechnung, nicht die Abtretung, betreffen, die 
der BerR. durchaus unabhängig davon tatbestandlich 
festgestellt hat; denn daß die Abtretung der Forderung 
die devisenrechtliche Genehmigung gefunden hatte, war 
offenbar unstreitig. Alles, was die Rev. hierzu ausführt, 
muß daran scheitern, daß der BerR. die sich äußerlich 
als Schuldübernahme darstellenden Buchvorgänge nach 
ihrem Sinn und Zweck auf Grund des Inbegriffs der 
Verhandlung inhaltlich eben anders deutet, als sie sich 
äußerlich darstellen.

Die weiteren Beanstandungen der Rev. sind folgerich
tig  in der Reihenfolge zu untersuchen, daß zuerst die 
Frage nach dem auf die Beziehungen der Streitteile an
zuwendenden Rechte, dann die Voraussetzungen für die 
rechtliche Zulässigkeit der Aufrechnung zu prüfen sind; 
danach wäre zu erörtern, ob ausreichende Feststellungen 
darüber getroffen sind, von wem und wann die Aufrech
nung erklärt worden ist, und endlich, welcher Zeitpunkt 
für die Berechnung des Dollarwertes einer rechtlich zu
lässigen und einwandfrei erklärten Aufrechnung zu
grunde zu legen ist.

Was die erste Frage betrifft, so meint die Rev., es sei 
für den Auf-, und Umrechnungssachverhalt das im Staate 
Pennsylvanien geltende Recht als das Recht des Er
füllungsortes anzuwenden; es bestehe kein Anhaltspunkt 
dafür, daß irgendein anderer Ort als Erfüllungsort an
zusehen sei. Sie übersieht dabei zunächst, daß es für die 
Aufrechnung keine Rolle spielt, ob für die beiden gegen
einander aufgerechneten Forderungen verschiedene Er
füllungsorte bestehen (vgl. §391, RG.: JW. 1911,711). 
Auch wenn daher an sich für die Schuldscheinforderung 
der KI. bzw. des K. der Wohnsitz des Bekl. in den 
Vereinigten Staaten Erfüllungsort gewesen sein sollte, so 
würde dadurch allein die Befugnis der Gläubigerin (KI.) 
nicht berührt, ihre Dollarforderung gegen ihre Reichsmark
schuld aus Darlehen des Bekl. zu verrechnen, eine Be
fugnis, die der Vorderrichter im Wege der ergänzenden 
Vertragsauslegung (§ 157 BGB.) als in den vertraglichen 
Beziehungen der Parteien begründet festgestellt hat. Da
mit waren die Voraussetzungen des § 244 Abs. 1 Halb
satz 1 BGB. gegeben. Etwas anderes müßte freilich dann 
gelten, wenn davon auszugehen wäre, daß die gesamten 
Geschäftsbeziehungen der Parteien nach ausländischem 
Recht zu beurteilen seien. Dafür liegt indes nichts vor.

Damit steht die weitere Rüge der Rev. in unmittel
barem Zusammenhang, mit der sie unter Bezugnahme

« 244 V°F,'auf die Vorschriften des § 387 i. Verb. m. 8 , ßeld- 
geltend macht: Da zu unterstellen sei, , r sch^' 
amerikanischer Staatsbürger sei, da weiter a gjaaten 
schein an seinem Wohnort ih den Vereinigt der KL 
ausgestellt, der Schuldbetrag, also die später p0uars 
zur Aufrechnung gestellte Forderung, in Hii+e'n 
ausgedrückt und nach dem vom BG. fcstgeste . ujßsche 
der damaligen Vertragsparteien aus dem 5 y errech- 
keine Zahlung in Deutschland, sondern nur e ,tfindeü
nungstilgung in den Vereinigten Staaten haß j es § 244 
sollen, so finde eben nicht die Regelvorschri s0,?I
Abs. 1 Halbsatz 1 BGB. auf diesen Fall Anw i^e ; <b 
dern die in Halbsatz 2 das. vorgesehene Au Qegenstari' 
Aufrechnung sei wegen Ungleichartigkeit ue 
des ausgeschlossen. ., . Vofdcr'

Die Rev. nimmt aber zu Unrecht an, daß < aUS de*11 
richter die Feststellung getroffen habe, es J  j erii n 
Schuldschein keine Zahlung in Deutschland, ■ g staa 
eine Verrechnungstilgung in  den Ve r e i n  s unülag / 
te n  (und zwar offenbar dort nur a*tf ,. »1,|’führUß& 
stattfinden sollen. Sie übersieht dabei die „ der eim wege_(ialt festdes 
ganze

Vorderrichters, mit denen er im ^..^fglrihalt ■- 
g a n z e n d e n  Vertragsauslegung als ven K  naCh “ 
stellt, die Schuldscheinforderung der Kl- L crrechi>Up“ r. 
Wegfall der ursprünglich vorgesehenen gen r
möglichkeit in Amerika auch in Deutschia die 
derungen des Bekl. verrechnet werden d* der Kl. 0 ,e. 
aus den Geschäftsbeziehungen des Bekl. rw lehenSX̂.o-en 
mit K. überhaupt, insbes. also aus den^ pattem y

iffe
. also aus u«, hätten.

rungen des Bekl. gegen die Kl. ergeben' ung des 
diese auf dem Gebiete der Vertragsaus* &^jne An0 
richters liegende Feststellung hat die Ke ■ ,
erhoben. ,nst. bjnd$

Konnte aber, wie hiernach für die parteief1 e. 
festgestellt ist, nach dem Vertragswille1* neichsina*iJefl 
KI. Gegenforderungen des Bekl., die a* " ||ars
rir'li+A'f umrnn »nt+ ilit'Ar an Ctull Qll*richtet waren, mit ihrer an sich auf
Forderung gern. § 244 Abs. 1 BGB.,a??5j;gkeit '^am^S
fiel mit der Aufrechnung die Ungleichartig^ Forded*i(je

•----wen , ,derungsgegenstandes; 
der KL, auch wenn si 
solche geworden, die 
werden konnte.

dann war m s o ^ -c k t war
sie in Dollars _ausc,^ r..jil.UI1g b

ei»*
hlt

in deutscher

eineDie Rev. meint weiter, es fehle 
BG. darüber, von wem und wann di Vor* 
klärt worden sei. Es sei deshalb von. durch „rfah*£f 
Bekl. auszugehen, wonach er erstl]™f, rChnunß1 el  ßez ‘ 
des K. v. 13. Sept. 1933 von der Aufre“  )em M,t- 
habe. Eine wirksame Aufrechnungse durch ¡gunUS, 
gegenüber sei aber darüber hinauf ^  o e n e b ^y rö j

für d,e

„  des 
Feststei'11 ̂  er-
F chn**5 ef

gcgcnuDer bei duer udiuuci 1 iT 'ff der n. 
teilung einer beglaubigten Abschrift Re
erklärung der Devisenbehörde, a*£°.tn,inkt set 
am 5. Sept. 1940 erfolgt. Dieser Z I 1> 
übrigen eine wirksame Aufrechnung .

v o r l ie g ^ r # 11'
uuiigv-11 v-xiis- Wiiivouuiv. t 1ir.fT
Dollarbewertung bei der Umrechnu g

in
’putsche

begl3V'

Ä S ,  daß erst die

iäpAuiäSÄ
zustande kommen lasse, ist Recht
Devisenbehörde ist eine im offenthe raüSs£\f /_h d»r, 
aber privatrechtlich wirkende 
Wirksamkeit der Aufrechnung:Wirksamkeit der Aufrechnung, wc jIe yo« ¿et vcJti
Erklärung gegenüber dem ander u Bestandtcß 
diese Genehmigung ist nicht ei lbst. A*1 ¡fd, 
rechnungserklärung (§ 388 ßGB-) j ; eser V°*a en 
Wege und wann das Vorhandens naChge gj0s. (,.
dem Erklärungsgegner mitgeteilt Ochflung bei vic[ d
ist für die Wirksamkeit dei Aul ist L mest^O

Aber an den Ausführungen der L,;„hp 1a * «fl8,.
tig* "daß der”  Vorderrichter das ^ f^ h n u n g
merkmal der „Erklärung' dei sCheint n e, 
BGB.) außer acht gelassen hat. Er s“ 8ein, ß t  V ^ e

tliche ‘ gg388>, fs; 
echnung ( | er r»cf3iif
Mi»»

1U1JC1 d L lll ^L iaoov*. u Sei*1» .. niffC ff h
irrigen Auffassung ausgegangc • ®
nie
nung entscheidend sei und ge" “J ^ abe an dtn (odf ^  
schieht aber durch Erklarungsabg d ie s ^^ lo *  jed
nungsgegner. Die Erklärung muß sie
nem Bevollmächtigten) zugehen, erfo{gen k 
auch durch schlüssige Handlunge
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j  weder fW  ö . “ Teilungen meruoer tenit es, 
cer Parteien X  ^hnftwechsel noch der sonstige Vortrag 
, kommt „ Karau/h in vom Vorderrichter geprüft worden. 
Sseben r er darauf an: denn der Rev. ist weiter zu- 
’af den Fall T  tr?tz der Bestimmung des § 389 BGB. — 
fy.oer WäilrT,Xer Verrechnungstilgung einer in ausländi- 
X^rung es ! ?, ausgedrückten Forderung in deutscher 
n ch ! i c h V f f i  Abs‘ 2 BGß-) aIs Zeitpunkt der „tat- 
k?"kt anzXX,;liten Zahlung“  (RGZ. 101, 312) der Zeit- 
in a r t  (ss QŜ en, in welchem die Aufrechnung e r-  
A, Poz. 1()(, 8,’n 13(? BGB.) worden ist. Das ist vom RG. 
d!er2>vSen , 111 Anwendung der in RGZ. 101, 312
de § Äbs oSĝ prochenen Orundsätze für den Fall 
diPn' Baran ¡A“ . ßGB. ausdrücklich ausgesprochen wor- 
Le; i*aeh s 807 um deswillen festzuhalten, weil
ühe unS vom /?,9B\  erforderliche Gleichartigkeit der 
nar.L auPt er»+ Gläubiger einer Fremdwährungsschuld 
vyai? § 244 Ahe die A u s ü b u n g  seiner Befugnis

lrürig deutsrr 9vX bsatz 1 BGB., an Stelle der Fremd-t  lruV d e  - 1
^ 8 * Ä he Währung zu fordern, mittels der Xuf- 
dortbe^B. n irh "g j b or®’®s'tei/* „w ’r,d- Inl übrigen*besagt, "Vits. nir-Ni °  1 “  vvnu. 1111 uuugen uc
ße» 7̂ Zeichneipn y  d5ß die Aufrechnung selbst auf 
der ,Vrund f7,5nj f ei*Punkt zurückverlegt (-datiert) werde. 
demX0r nahmp j  in § 3 8 9 verfügte Wirkung liegt in

den

1 zu § 389).

O e n ir '''r i > a h m „  i  » c c iu g ic  w im u i ig  n e g i in
fälhD-?egeaübeK+0nles Geschäfts (§§388, 130), nicht in 
AuXn1' Borden,i.eben gleichartiger (darüber aber s. oben), 
Uichtsder **n § 38oen (RGRKomm. Anm. 1 zu § 389). 
landk entnehm veiiugten Wirkung ist weiter dafür 
Verri» 6 Währ, n’, zu welchem Umrechnungswert aus- 

Dies XUnSsforderungen und -schulden getilgt 
Hq? 0, den GrneSiÜmmt sich nach § 244 Abs. 2 BGB. 
ja (I i? 1. 312 ,,nH 5.atzen> die vom RG. (VerZivSen.) in 
VorHp ySen \ R r-Xe,merdsPrechend für die Aufrechnung 
w«rt i-ricl>ter 100 dargelegt sind. Das hat der
aßsteiur die nXuSePen> als er auf den deutschen Gegen- 
st9lün 6; °ü er i arf°pderung der KI. am 31. Dez. 1932 
r.uß&!r des Ze’i+Xle,d,‘e Rev. meint, mangels einer Fest- 

aetl> Bekl FUnkts> in dem die Aufrechnungserklä-
es putschen- zu£egangen ist (§§ 388, 130 B 

Batte gehens <j (1„ ef ,eriwer4 des USA.-Dollars am Tage
BGB.), von

d lD ederhderASchriftw !iUcnf n hLCnj ber fehl* es\,insbes- zu befriedigen, damit sei ihm aber kein Recht zur Freie r Partpi„_ . acnrittwechsel noch der sonstige Vortrag mahn pinps PfanHP= r..-„
-------- Ö---7 -------- '•‘ "Wi JVV.1U 1VCV.111 ¿Ul 4 1

gäbe eines Pfandes gegeben. Wenn er ein Pfand frei
gebe, vereitele er dadurch für den Fall, daß ein Ver
pfänder, der nicht der persönliche Schuldner sei, die 
Schuld bezahle, oder daß die Schuld aus dem Pfände 
eines solchen Verpfänders getilgt werde, wenn auch 
nicht den in § 1225 Satz 1 BGB. angeordneten Übergang 
der persönlichen Forderung auf den Verpfänder, so doch 
den in §§401, 412 BGB. bestimmten gleichzeitigen Über
gang des Pfandes an den Verpfänder. Der Pfandgläubiger 
verstoße deshalb mit der Freigabe gegen den Verpfän
dungsvertrag, begehe auch eine unerlaubte Handlung 
und mache sich durch die Freigabe schadensersatz
pflichtig. Er handele arglistig, wenn er sich dann trotz
dem in voller Flöhe aus dem Pfände des bloßen Ver
pfänders befriedigen wolle. Diese Ausführungen können 
nicht als richtig anerkannt werden. § 1225 BGB. be
stimmt allerdings, daß die persönliche Forderung auf 
einen Verpfänder, der nicht der persönliche Schuldner 
ist, übergeht, wenn er bezahlt oder auch, was dem 
gleichzusetzen ist, wenn die Schuld aus dem Pfände ge
tilg t wird, und ebenso bestimmen die §§401, 412 BGB., 
daß dann etwaige andere Pfandrechte mit auf den Ver
pfänder übergehen. Beide Gesetzesstellen sagen aber 
nichts weiter als dies. Sie ordnen also den Übergang der 
persönlichen Forderung an und daneben den Übergang 
etwaiger Pfandrechte, die zur Zeit der Befriedigung be
stehen. Für die Frage aber, ob der Verpfänder irgend
welche Rechte gegen den Pfandgläubiger hat, wenn er 
solche früher bestehenden Rechte a u f g e g e b e n  hat, 
kann man aus diesen Bestimmungen nichts entnehmen. 
Man muß vielmehr, wie es die Revision auch tut, auf 
den rein schitfdrechtlichen Verpfändungsvertrag zurück
gehen. Zuzugeben ist der Revision, daß in einer solchen 
Freigabe unter Umständen eine unerlaubte Handlung 
hegen kann. Es könnte nur § 826 BGB. in Frage kom
men, dessen tatbeständliche Voraussetzungen aber im 
vorliegenden Falle von der Bekl. nicht behauptet sind. 
Der Verpfändungsvertrag kann nun, wie ausgeführt, Be
stimmungen der oben angegebenen A rt enthalten, ja es 
können die Umstände so liegen, daß der Pfandgläubiger 
im Einzelfalle verpflichtet ist, eine bestimmte Reihen
folge bei der Beanspruchung der Pfänder innezuhalten 
oder Pfänder nicht freizugeben, aus denen sich ein an
derer Verpfänder nach dem Übergang von Forderung 
und Pfandrecht bezahlt machen könnte, nämlich dann, 
wenn der Verpfändungsvertrag dahin auszulegen ist, daß 
der Pfandgläubiger schuldrechtlich diese Verpflichtung 
übernommen hat. Sind aber besondere Abmachungen 
nicht getroffen, ergeben sie sich auch nicht a,us der 
Sachlage, so bestehen für den Pfandgläubiger nur die 
im Gesetz aufgestellten Verpflichtungen. Das gesetzliche 
Schuldverhältnis weiß aber nichts von einer Verpflich
tung des Pfandnehmers, keine anderen Pfänder aufzu
geben. Aus §§ 1225, 401, 412 BGB. kann man sie nicht 
entnehmen und andere Vorschriften, die sie enthielten 
oder als selbstverständlich voraussetzten, bestehen nicht. 
Die eben erwähnten Bestimmungen sagen nur, daß die 
persönliche Forderung auf den Verpfänder in den be
stimmten Fällen übergeht und mit ihr Pfandrechte, 
f a l l s  solche bestehen. Daß § 776 BGB., der anordnet, 
daß ein Bürge im Falle der Freigabe einer anderen 
Sicherung durch den Gläubiger insoweit von seiner 
B ü r g s c h a f t s s c h u l d  frei wird, als er aus der an
deren Sicherung hätte Ersatz erlangen können, für das 
Mobiliarpfandrecht nicht gilt, verkennt auch die Revision 
nicht, mit Recht redet sie auch nicht einer entsprechen
den Anwendung das Wort. Sie setzt aber an die Stelle 
eines Freiwerdens von der Schuld des Bürgen eine For
derung auf Schadensersatz, wegen Verletzung einer Ver
pflichtung, das Pfand nicht in Anspruch zu nehmen 
wenn ein Pfandrecht des persönlichen Schuldners be
steht, w ill also auf einem Umwege fast dasselbe Er
gebnis erreichen, wie wenn § 776 BGB. auch im Pfand
rechte gälte. Das findet, wie ausgeführt, in den Bestim
mungen des Gesetzes keine Stütze.

Dann meint die Revision, der Kreditauftrag und die 
Bürgschaft seien derart die Geschäftsgrundlage für die 
Verpfändung gewesen, daß das ganze Vertraglverhältnis 
einheitlich unter dem Gesichtspunkt der Bürgschaft zu 
betrachten sei, und wenn diese nach § 776 BGB. in Weg-

275*

‘‘>tte . '̂-nens fi00 w'-l t  ües u s a .-Donars am tage 
UsSehen X -Brie£es v. 13. Sept. 1933 an den Bekl. 

z,’, wifd S-Xn sen oder von einem anderen Zeit- 
Vd3, s_Xal es nr».tle , der weiter gebotenen Erörterung 
, A u f ^  1933 vn? ‘Ier Aufklärung bedarf, ob der Brief 
S^üies 1em G nin ider *9 ' oder von selbst ausging. 
Hker drXaci,e an ,rde,,muß das angef. Urteil aufgehoben 
?er k in. 2eitnUT1i:!e Vorinstanz zur weiteren Aufklärung 
^nicju a g e r ; n 1 wann eine Aufrechnungserklärung 
aXückvPreehendond um Bekl- zugegangen ist, und zur 
siXX deXWieseii Berechnung der Umrechnungswerte 
ihCk 4ieSk,a’h auf Diese Aufhebung muß sich
Um Ui a i.^senrenXc V rted im ganzen erstrecken, weil 
4 SstiISnrÜckliehehn Gen.ehmigung v.M .Pebr. 1936 

V<fn der l'.X - ,ortlaute nach auf eine Aufrech
te s t  105 299 fio«  *disch.en Forderung (des Bekl.) in 

bezieht und nicht ohne weiteres 
i kt. vvXXh Aufre’ i daß sie die Fügung dieser For-lh . nn Hi.. . ^Clinuno- iilir li Hiinn

V ,
Uiir “  Aufi-oki  ̂ uiesei ro r-

WpÜ11 durch 11 .Un£ aueb dann devisenrechtlich 
'*\u \„Sendich J .  ere die ausländische Forderung 

’ * £'Zivs > 'eringerer Höhe getilgt worden ist. 
i f j  n Cl1-» U. v. 16. Mai 1941, V I I1/41.) [He.]

PQ. — «

'iig ^n g  h rsönnchei!2’p776i 1225 BGB- ordnen den Über- 
lri U li; b(XX'a'ger ru Forderung an und daneben den 
9 X S lr t i ihen Fü* fa?drechte, die zur Zeit der Befrie- 

in°cke R e ich te  cX'6 BraSe aber» °b der Verpfänder
111n- Ullpi' 1 S ^C ll Hptl P fanHfflä iih iirnf lin t mannüluß '»an Xuller bes(5uge? den pfa“dgläubiger hat, wenn 

V(;rha,t!lttl«hr diesen BeX"den Rechte a u {S e g e b e n bat, 
BcXsiira .auf den X- unmungen nlcIl4s entnehmen. Man 

k̂| ehen ein schuldrechtliclien Verpfändungs-

Hehl0 ^ef^m ^ndgläubiger unter den versehiede-tr«i WäV. " ° f läubiß er unter den verschie 
Sdlü, .r'aliemrietl Win Ä  kann- welehes Pfand er in An- 
. ri a ^ c h b r  ,  230 S- 1 B°B .), darf auch nicht in

r Atir,rnd e'n Bür!Xnp'r r!?ei1’ in dem der Persön|iche bh.T ‘griff ,1 " urge Pfandpr «fpiion
H  ^hiö

w -s* der Rlrge Länder stellen.
n-öge),kQ- ü & n stützt sich darauf, daß 8 1225 
V j j  "ach ,?,®ben worden sei. Ein Pfandgläu- 

6lleben L I222- 123p BGB. das Recht haben, 
dem einen oder anderen Pfände
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fall käme, so auch die Verpfändung wegfallen müsse. 
Aber weder der Kreditantrag noch die aus ihm hervor
gehende Bürgschaft waren die Geschäftsgrundlage für 
die Verpfändung. Im übrigen ist auch weder der Kredit
auftrag noch die Bürgschaft entfallen. Endlich meint die 
Revision, wenn der persönliche Schuldner und ein Bürge 
Pfänder stelle, so sei dies ein Sonderfall, aus dem sich 
von selbst ergebe, daß der Pfandgläubiger zuerst die 
vom Schuldner gestellten Pfänder in Anspruch nehmen 
dürfe. Auch das kann nicht als richtig anerkannt wer
den. Der Satz, daß der Pfandgläubiger unter den ver
schiedenen Pfändern frei wählen kann, welches Pfand 
er in Anspruch nehmen w ill (§ 1230 Satz 1 BGB.), darf 
auch in einem solchen Falle nicht durchbrochen werden. 
Eine vorzugsweise Haftung des einen Pfandes vor dem 
anderen ist dem Gesetz fremd. Eine schuldrechtlich w ir
kende Bestimmung, daß ein Pfand erst nach einem an
deren in Anspruch genommen werden solle, ist zu
lässig, sachenrechtlich w irkt eine solche Abrede aber 
nicht, sie ist auch nicht nach der Sachlage ohne weiteresi 
als Inhalt eines Verpfändungsvertrages dann anzusehen, 
wenn der zweite Verpfänder neben der Verpfändung sich 
noch für die pfandgesicherte Schuld verbürgt hat. Durch 
die Verbürgung allein kann die Bedeutung des Pfand
rechts nicht abgeschwächt werden, es müßte denn 
n e b en  dem Bürgschaftsvertrag noch ein Verpfändungs
vertrag mit dem Inhalt geschlossen sein, daß erst andere 
Pfänder in Anspruch genommen werden sollten, ehe das 
des Bürgen sollte herangezogen werden dürfen. Der 
Umstand allein, daß sich ein Gläubiger eine Bürgschaft 
und  ein Pfand geben läßt, kann ihm keine Verpflich
tung auferlegen, die er bei nur einer Sicherung nicht 
hätte.

Die Revision wäre nun nach obigen Ausführungen 
begründet, wenn sie sich darauf berufen könnte, es sei 
nach den Behauptungen der Bekl. in dem Verpfändungs
vertrag ausdrücklich ausgemacht, daß sich die KI. zu
erst an die anderen Pfänder und erst dann an die von 
ihr gestellten sollte halten können.

Das ist aber nicht der Fall (wird ausgeführt).
(RG., VII. ZivSen., U. v. 13. Mai 1941, VII 2/41) [R.J 

*
19. RG. -  § 839 BGB.; Art. 131 WeimVerf. Auch eine 

Auskunft, zu deren Erteilung eine Auskunftspflicht nicht 
besteht, ist, wenn sie erteilt wird, eine Amtshandlung und 
muß deshalb richtig erteilt werden. Bei unrichtiger Aus
kunft wird nach Amtsrecht gehaftet (vgl. RGZ. 93, 60; 146, 
36 = JW. 1935, 1150 *). Ein Handeln des Beamten in den 
Grenzen des ihm übertragenen Geschäftskreises ist nicht 
unbedingte Voraussetzung seiner Amtshaftung. Es genügt 
eine innere Beziehung seines Handelns zu seinen Amts
befugnissen (vgl. RGZ. 104, 286; JW. 1934, 2398 *).

(RG. V. ZivSen., U. v. 12. Juni 1941, V 4/41.) [N.]

20. KG. — §§ 878, 2100, 2130 BGB.
1. §878 BGB. ist nicht anwendbar, wenn die das Ver

fügungsrecht begründende Rechtsinhaberschaft selbst vor 
der Eintragung wegfällt.

2. Eine vom Vorerben im Rahmen seiner Befugnisse bin
dend vorgenommene Verfügung über ein zum Nachlaß ge
höriges Grundstück oder Grundstücksrecht bleibt auch 
dann wirksam, wenn sie im Zeitpunkt des Eintritts der 
Nacherbfolge noch nicht durch grundbuchliche Eintra
gung vollzogen war.

A. hat als befreiter Vorerbe seiner Ehefrau ein zu 
deren Nachlaß gehöriges Grundstück an B. verkauft und 
atifgelassen sowie den Antrag auf Eigentumsumschreibung 
gestellt. Alsdann ist durch die Wiederverheiratung des 
A. der Fall der Nacherbfolge eingetreten.

Das GBA. und das LG. halten deshalb die Zustim
mung der nunmehrigen Erben für erforderlich. Eine wei
tere Beschwerde des A. hat Erfolg gehabt.

Durch den Eintritt des Falles der Nacherbfolge ist 
allerdings das Verfügungsrecht des BeschwF. bezüglich 
des Nachlaßgrundstückes weggefallen, ohne daß hier 
§ 878 BGB. eingreift. Diese Vorschrift findet nur An
wendung, wenn das an s i ch  b e s t e h e n  b l e i b e n d e  
V e r f ü g u n g s r e c h t  — die Rechtsinhaberschaft — 
durch nachträgliche Ereignisse (z. B. Konkurseröffnung

oder Anordnung der Nachlaßverwaltung) bff. - dert \vi^’ 
dergestalt, daß der Inhaber des Re^ ts,, ; ner MaC'% 
unmittelbare Änderungen des Rechts kraft 
Vollkommenheit herbeizuführen, diese übergel1 i
vielmehr ganz oder teilweise auf einen ana ,iprienigev-,,. 
§ 878 BGB. greift dagegen nicht ein, wenn J j eS E>* ‘ 
im Zeitpunkt der Vornahme der Verfügung oCji Inhab 
ganges des Eintragungsantrages beim B dA. „nden*e" 
des betroffenen Rechts und der auf ihm be ü[,er d 
fügungsmacht war, zur Zeit der Entscheid r{indend 
Eintragungsantrag das die Verfügungsmach u K r ejne
Recht selbst nicht mehr innehat, dieses v r,QRKoflllI’ ’j 
anderen zusteht ( P l anck ,  5. Aufl., Anm. > dieseS a„d 
9. Aufl., Anm.3 zu § 878 BGB.). Das Regf  O dg
deren kann ohne dessen Mitwirkung n , sejtigt °ä 
von Verfügungen des früher Berechtigten 
verändert werden. RPdeutun£> ?

Im vorliegenden Falle ist jedoch von ¡sChen d 
der Wechsel des Verfügungsrechts sich - pas V 
Vorerben und den Nacherben vollzogen \y eise a,„r 
hältnis zwischen diesen ist im Gesetz m FalleS, in. 
gestaltet, daß der Nacherbe nach Eintnt ^ s[age , 
Nacherbfolge den Nachlaß in derjemgejl. nlCf einer 7Cjt 
nehmen muß, in welcher er sich aut u  dieser c»in 
nungsmäßigen Verwaltung des Vorerbe ^  — s 
befindet. Das Anwartschaftsrecht des .Ms zur ch 
Anspruch auf künftige Erlangung des herein d 
füsninff über den Nachlaß — ist von ,pn undebunden
das Verfügungsrecht des Vorerben ge*--:; der 
grenzt (§ § 2112ff., 2130ff. BGB.). Sowei
während des Bestehens der Vorerbscstand^seiner

R a h if

« * , S :r Befugnisse über Nachlaßgegenst enüber Lg. 
sind diese Verfügungen dem Nacherben Nac% aS
sam. Hat der Vorerbe befugterweise uo  ̂ dahe ^  
grundstück durch Auflassung verfügt, s pjaCb e rb e r „ 
Eigentum an dem Grundstück auf ue gescfia; ¡t 
mit der durch die Auflassung des Vore A c|ierbe d>e,ullg 
rechtlichen Bindumr über, so daß der , VoIlen„;rhtrechtlichen Bindung uber, so uau y y  - ¿e vo»'-- ¡cjii 
der grundbuchlichen Eintragung eintr„ oi,fflpfängefsffegeh 
des Eigentumserwerbes des Auflassung * wh^Jimiflf 
hindern kann. Die Auflassung des Vorerb», zUgest^ 
den Nacherben nicht anders, als wem ,(ü
hätte. des über>ebLcli'

Der durch die Wiederverheiratung pajjes d?r „ be‘ 
Ehemannes herbeigeführte Eintritt ac j, die . î 11 
erbfolge (§§ 2100, 158 BGB.) und Vorerb^* ge
wirkte Verlust des Verfügungsrechtes Vore(, ,c
also auf die Wirksamkeit der von als 
tätigten Auflassung und ihrer E i„ »g 
bungsunterlage keinen Einfluß, wo . na 
im Anwendungsbereich des § 878 B ^  njcht da ‘

Vfi}sC? %

wobei es. .7^chträg1jcan-
arf.

Beschränkung des Verfü:jgungsrechts
Übungsantrag

ch <
vor oder

kommt, ob der Umschreibungsantrag . en bei
Verlust des Verfügungsrechts des ]̂°s-
eingereicht worden ist. c„,rfmveise abg

Ob auch ein vom Vorerben befug voiizogene;  f o i f ’ 
sener, noch nicht durch Auflassu g mit ^
vertrag für den Nacherben Wirksa , u’[|aSsung
daß der Nacherbe dem Käufer,“ 1. ,  -,41.).
müßte, bedarf hier keiner Entscheidung ^  187/“

KG., 1. ZivSen., Beschl. v. 24. Juh > ^
* . Auflässig

21. RG. -  § 885 BGB.; § 3 wen» g  (vij
noch zu vermessenden Realteils ist ,’,o7picline) . ZA,

6. Aufl., Bern. 68 zu §3;

934)'kann eine Vormerkung zur Sicherung Qe8amVjflj 
Auflassung auf dem nod^ng^ y 64/34 [N-lnuiiaoouMg «mi " - —_ _ i  r  j yzj/ j  » .
eingetragen werden (vgl. ROur • y 12/41-’ 

(RG., V. ZivSen., U. v. 29. Mai 19 >
rcheli * 9

t iiy ts '
22. KG. -  §§ 1432, 1437 f., 1«3 g ^ f v o S ?

vertrag mit der Bestimmung, daß n desseti ^̂ fi 
künftige Vermögen des einen Güterge®el 
gut sein soll, kann eine „allgemeine
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(Jgj«
Eintritt «J ' BGB- nic,li begründet werden. Damit ist der 
Glossen ner 'ortgesefzten Gütergemeinschaft ausge- 

^ h
Qßtergemoi1 b?ben in einem Ehevertrage eine „allgemeine 
2aß das „ ' nschafE‘ mit der Einschränkung vereinbart, 
t Erau h amte SeSenwärtige und künftige Vermögen 
¿°<Ie des iwren v °rbehaltsgut sein solle. Ein nach dem 
Peilung- p|annes von der Witwe gestellter Antrag auf 
a ter£emPi„ne? Zeugnisses über die Fortsetzung der 
abgelehnf ,, 'sc,  ̂ mit den Kindern ist in allen Instanzen 
ß Ber Eint - ™ >  vom ^G. mit folgender Begründung: 

kann m ei!ner fortgesetzten Gütergemeinschaft des 
^ tergemei„o rt,bre.sc.heiniSt werden, wenn eine allgemeine 

einer snft!13̂  '■ 8p des EOB- bestanden hat, da nur 
p! Auflös,,n„  „ n ehelichen Vermögensgemeinschaft sich 
rv iergemeit.E.u Ehe durch den Tod eine fortgesetzte 
r]„ltergenieir,oCua{* entwickeln kann. Diejenige allgemeine 
3  Tode nrißhafi> die sich i.S. des § 1483 B o l. nach 
fe!**’ ist ahprS- eitlen Ehegatten mit den Kindern fort- 
sniV'mrisspn 'JP EOB- ihrem begrifflichen Wesen nach 
s,!*llch beirjp' pPas Gesetz geht davon aus, daß grund- 
sinH entassmi ’ ^ •atten i°  ihrer gesamthänderischen Zu- 
ze n llnd zw-ir i 1 ra£er des beiderseitigen Vermögens 
Unri j^egenwa c,. sJenigen Vermögens, welches jeder ein- 
kiinfeaß die Rp1"!1 *̂  Ilat und welches er künftig erwirbt, 
¿kp g 2l( Stimmung von einzelnen vorhandenen oder
4. 'i&attcn zUm''\?rbenden Vermögensstücken eines der

■st.
Ehlegatt

, Tfn wn zum u ' “ ,''“ “ 1“  v ciiuugciissLueKen eines cier 
gr«! und lno-i v ?rbehaltsgut die Ausnahme bildet (Mot. 
sauimSatzüela da? a’so das Vorbehaltsgut ein an dem 

ten und möglichen allgemeinen Zu- 
'»* JbenH„. r beiderseits vorhandenen und künftig zu 

v uter nicht teilnehmender Vermögenswert 
rein auf das Vermögen nur des einen 

)ielTf-an<te Gemeinschaft ist, auch wenn sie 
ls »I Ve1J Beschränkung eine allgemeine sein 
; as Ehegutsgemeinschaft, nicht als ehe-  

-vurjii '**izeinp„erneinschaft zu bezeichnen und je nach 
^HscW, des n rI# ei r,offenen Regelungen nach den Vor
bei r, * zu h m i .uber die Gemeinschaft oder die Ge- 

Uri,f'b.M f e i le n  (§§ 741 ff. 705 ff. BGB. und RG.

sonT e r  suh- , ranI{
Hei, öci>Stebniekj i ve"¿S"

'¡eh e rtl c hV 63 U rte i .................. ........ ..........
^diisci?,drnr’er̂ p ^ ■ P er Begriff der allgemeinen ehe 

der f " schaft des BOB. setzt aber eine Ge

8 S  1Ü0raf,„e * t i g eU, E h c g ii t e r
! J?ie Zuliv “.10,gen gebildete Gemeinschaftsmasse 

ri“eitienm?Seu ripoSIg. eit der Begründung einer auf das 
%  Ziehen /-?!nen Ehegatten beschränkten allge- 
..ei ailf ^deegemeinschaft kann auch nicht mit
V̂ eti her nic I. die Möglichkeit begründet werden, daß 
^ rhält!?cEräiik*(;„Von vornherein auf das Vermögen des 
i?.lckein ,s.se tats a% emeinen Gütergemeinschaft die 

-.n, cl'iR ,,?1 jS0 °der sich so ent-
•xog^-irbt

B > Ä hß,‘Ssse k ' T  “ “  “ “hfarteii,!ett,e __ bestimmte Rechtsformen

Ver , also eine durch das b e i 
mögen gebildete Gemeinschaftsmasse

’ nen ,i,o "  uegen oaer sicn so ent- 
W ;e,rmös?en L ni?r der eine Ehegatte gemeinschafts- 

,’rht. I w  besitzt und während der Dauer der 
.¿^ältnkcp wenn das Gesetz für gewisse Ver- 

n ^ e i lü p 6 — ?, h ^ im m te  Rechtsformen — Güter- 
cUr ''(:rtr B der 7m~ Verfügung stellt, kann es für die 
1 loil.dicse psmäßjo-jia s k e rf der im Einzelfalle getroffe-lh LiiiiLciiand ge irone

1°rm ie ^  ^ eß-eIung nicht darauf ankommen
da?1 ManVermöffLnacb dem Öestehen und der Entwick- 
V/pll)f, dl'iabe des r Veri;ütnisse t a t s ä c h l i c h  inhaltlich 
tixjrtSP au' i sie in ,i, reSetzes ausgefi\IIt wird, sondern nur 

? für ^Erfüllt J e r gesetzlich vorgesehenen zulässigen 
^ N t e  6 Fa' i r n l rpden-ka,nn undso!1 (JFG.15, 196 
Eh e ¿ man die einschaft: KG-: OLQ- 2’ 485)-

Vornkgbc.bEe't  der vertraglichen Begrün- 
Eetr?nS(ihi{*esc[iräm]i.erein' auf das Vermögen des einen 
K > C ft anerkeinen aIIgemeinen ehelichen Güter-

i aüch hp,ner!i ,dann müßte die entsprechende 
irüteß ich ()„ atz greifZßUg i^ 1 des Vermögens des anderen 
llde-^ld u ’etztcr .n’ ^ D:'ls würde zur Folge haben, daß

f ü r £  Gütertrennung i.S. des BGB. ein- 
^ü to1(;hecCSengeSpV Ehe eine Verbindung zweier ein- 
"er VVEtt, c"htsvoiie-u Güterrechtssysteme bestände. 
7n  J4 darS,-?tetrie ,i bayms würde einen außerhalb der 

im? ,BPB. stehenden Güterstand eige- 
K 'g '1’ d ien lichen r ,-+ nnte i edenfalls denjenigen Re- 
^e ih  Behiw1 deren G^mechtsysteme nicht unterstellt

nschaf/ ,die in V. e®?n Zusammenhängen. Zu diesen
beim Tr,?111 Eintritt der fortgesetzten Güter

de eines Ehegatten sich äußernde

erbrechtliche Wirkung des in den §§ 1437 ff. BGB. ge
regelten Güterstandes der allgemeinen ehelichen Güter
gemeinschaft. Denn diese Wirkung setzt als Ursprungs
verhältnis eine die Vermögenswerte beider Ehegatten um
fassende Gemeinschaft voraus.

Die fortgesetzte Gütergemeinschaft kann durch Ehe
vertrag gemäß ausdrücklicher Vorschrift des § 1557 BGB. 
bei der Fahrnisgemeinschaft eingeführt werden. Bei der 
Errungenschaftsgemeinschaft ist nicht einmal das mög
lich. Daraus ist zu folgern, daß die Fortsetzung der 
Gütergemeinschaft bei einem von dem Güterstand der 
allgemeinen Gütergemeinschaft des BGB. in wesentlichen 
Punkten abweichenden Güterstande der hier gedachten 
Art weder von Gesetzes wegen eintritt noch durch ehe
vertragliche Bestimmung eingeführt werden kann (RJA. 5, 
140; S t a u d i n g e r ,  „B G B “ , 9. Aufl., Anm. 10 vor § 1483, 
Anm. Ib  zu § 1546; RGRKomm., 9. Aufl., Anm. 1 zu§ 1546, 
Anm. 2 zu § 1557; P l a n c k ,  5. Aufl., Anm. 5 vor § 1519; 
P a 1 a n d t , 3. Aufl., Anm. 3 vor § 1483, Anm. 1 vor § 1519 
BGB.; E n n e c c e r u s ,  „Bürg. Recht“  15, 7. Aufl,, §70 
Ziff. IV ; E n d e m a n n ,  „Lehrb. d. Bürg. Rechts“ , 8./9.,
5. Aufl., § 188 Ziff. 4).

Der dargelegte Standpunkt wird auch vom ZivSen. 1 a 
des KG. geteilt.

(KG., 1. ZivSen., Beschl. v. 2. Mai 1941, 1 Wx 106/41.)
*

23. RG. — § 1591 BGB. In Abstammungsstreitigkeiten 
hat das Gerächt die Pflicht, alle verfügbaren Erkenntnis
quellen und Beweismittel zu erschöpfen; u. U. ist die erb
biologische Begutachtung nicht nur auf die Parteien und 
die Kindesmutter, sondern auch auf Zeugen zu erstrecken.

Der Bekl. ist ein am 17. Okt. 1938 geborenes Kind der 
früheren (taubstummen) Ehefrau des (ebenfalls taub
stummen) KI. Die Ehe ist durch Urteil des LG. v. 19. Aug. 
1938, rechtskräftig seit 11. Okt. 1938, aus beiderseitigem 
Verschulden geschieden. M it der Ende Dezember 1938 
erhobenen Klage hat der Kl. die Ehelichkeit des Bekl. 
angefochten und zur Begründung behauptet, er habe 
innerhalb der gesetzlichen Empfängniszeit vom 19. Dez. 
1937 bis 19. April 1938 mit der Kindesmutter, die vor der 
Geburt ihre letzte Periode vom 3. bis etwa 7. Jan. 1938 
gehabt habe, nur am 24. Dez. 1937 und am 1. Jan. 1938 
ehelich verkehrt, und zwar unter Anwendung von Schutz
mitteln; Erzeuger des Beki. sei der Arbeiter K., mit dem 
die Kindesmutter in der Zeit vom 7. Jan. bis Ostern 1938 
mehrfach geschlechtlichen Umgang gehabt habe. Das 
LG. hat die Klage abgewiesen, die Berufung wurde 
zurückgewiesen. RG. hob auf.

Das BG. legt bedenkenfrei dar, daß die nach § § 1793 f. 
BGB. zulässige und rechtzeitig erhobene Klage auf An
fechtung der Ehelichkeit des Bekl. gern. §1591 BGB. 
nur dann Erfolg haben könne, wenn der Kl., der inner
halb der Empfängniszeit mit der Kindesmutter geschlecht
lich verkehrt habe, nachweise, daß die Erzeugung des 
Bekl. durch ihn den Umständen nach offenbar unmöglich 
sei. Diesen Beweis sieht der Vorderrichter nicht als er
bracht an und führt dazu folgendes aus:

Abgesehen davon, daß die Anwendung von Schutz
mitteln beim Geschlechtsverkehr keine zuverlässige Ge
währ für die Verhütung der Empfängnis biete und der 
Beginn der letzten Periode der Kindesniutter keinen 
sicheren Schluß auf eine spätere Empfängnis zulasse, er
scheine die jetzige Aussage der Kindesmutter, daß der 
letzte eheliche Verkehr am 1. Jan. 1938 stattgefunden 
habe, nicht glaubhaft, da sie im Widerspruch zu den 
Auslassungen der Zeugin im Scheidungsverfahren stehe. 
Nach der vom LG. veranlaßten Blutuntersuchung sei die 
Erzeugung des Bekl. durch den KL möglich. Das im 
Berufungsverfahren eingeholte erbbiologische Gutachten 
schließlich bezeichne die Erzeugerschaft des Kl. zwar als 
unwahrscheinlich, jedoch nicht als offenbar unmöglich.

Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung 
nicht stand. In dem erbbiologischen Gutachten ist aus
geführt, daß die Untersuchung nur wenige, qualitativ 
unbedeutende Merkmale ergeben habe, die dem Bekl 
und dem KI. gemeinsam seien, daß der Bekl. dagegen 
mehrere Merkmale an Nase und Ohren, Mund- und Aunem- 
gegend aufweise, die sich weder bei der Mutter noch 
beiin K!- fanden uild deshalb die Erzeugerschaft eines 
anderen Mannes wahrscheinlicher machten als die des Kl
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Wie der erk. Sen. wiederholt ausgesprochen hat, kann 
auch die bloße Wahrscheinlichkeit, wie sie sich bei der 
erbbiologischen Begutachtung für oder gegen die Vater
schaft eines Mannes ergibt, so stark sein, daß sie als 
Nachweis der offenbaren Unmöglichkeit i. S. des § 1591 
BOB. genügt (DR. 1940, 800” ; 1941, 787” ). Es kann 
dahingestellt bleiben, ob das BQ., wenn es hier das Er
gebnis der erbbiologischen Untersuchung zum Nachweise 
der offenbaren Unmöglichkeit nicht für ausreichend hält, 
etwa die Anforderungen an die Beweislast des Kl. über
spannt hat. Auf alle Fälle hat es gegen die ihm in Ab
stammungsstreitigkeiten obliegende Pflicht zur Erschöp
fung aller verfügbaren Erkenntnisquellen und Beweis
mittel (vgl. RGZ. 163, 322) insofern verstoßen, als es die 
erbbiologische Begutachtung nur auf die Parteien und 
die Kindesmutter, nicht aber auch auf den Zeugen K. 
erstreckt hat. Dieser allein kommt nach dem Partei
vorbringen und der Beweisaufnahme im vorliegenden 
Verfahren und im Scheidungsstreit neben dem Kl. als 
Erzeuger des Beki. in Betracht. Dadurch aber, daß die 
erbbiologische Untersuchung auf die beiden als Erzeuger 
in Frage stehenden Männer ausgedehnt wird, muß ihr 
Ergebnis naturgemäß erheblich an Sicherheit gewinnen. 
Sie wird dann in der Regel dazu führen, daß die Er
zeugerschaft eines Mannes mit hoher Wahrscheinlichkeit 
bejaht und die des anderen demgemäß ausgeschlossen 
wird. Es wäre deshalb hier sachgemäß gewesen, daß der 
BerR. den Zeugen K. in die Untersuchung mit einbezog. 
In der Unterlassung liegt ein verfahrensrechtlicher Ver
stoß, der zur Aufhebung des BU. und zur Zurückverwei
sung der Sache nötigt. In dem weiteren Verfahren wird 
das BO. die Beweisaufnahme in der angegebenen Rich
tung zu ergänzen haben. Stellt sich dabei heraus, daß der 
Zeuge K. die Anforderungen erfüllt, die erbbiologisch: 
an den Vater des Bekl. in bezug auf dessen nicht von 
der Mutter ererbte Merkmale zu stellen sind, so wird 
das in Verbindung mit dem bereits vorliegenden Gut
achten voraussichtlich einen so hohen Grad von Wahr
scheinlichkeit für die Abstammung des Bekl. von K. er
bringen, daß dies ausreicht, um die Erzeugerschaft des 
Kl. als offenbar unmöglich anzusehen, und zwar ohne 
Rücksicht auf die vom BG. angenommene Unglaub
würdigkeit der Kindesmutter.

(RG., IV. ZivSen., U. v. 21. Juni 1941, IV 70/41.) [He.]
*

24. AG. — § 1712 BGB.
1. Das Abfindungsrecht aus § 1712 Abs. 2 BGB. steht den 

Erben des unehelichen Vaters auch dann zu, wenn sich ein 
Pflichtteil nicht ergibt.

2. Der Anspruch auf die Pflichtteilsleistung tritt an die 
Stelle sämtlicher seit dem Tode des unehelichen Vaters ver
fallener Unterhaltsansprüche sobald der oder die Erben die 
Verweisung gemäß § 1712 Abs. 2 BGB. geltend machen.

Die Kl. ist die uneheliche Tochter des verstorbenen 
Theodor F., dessen Erben die Bekl. zu 1—4 sind. Der 
Bekl. zu 5 ist der Ehemann der Bekl. zu 4. Der ver
storbene Ehemann F. hatte sich durch ursprüngliche 
Erklärung gegenüber dem Städtischen Jugendamt A. 
v. 27. April 1936 verpflichtet, an die KI. vierteljährlich 
90 9UI als Unterhalt zu zahlen. Die Urkunde v. 27. April 
1936 hat folgenden Wortlaut:

Ich erkenne an, der Vater des von der Ella L. am; 
18. April 1936 geborenen unehelichen Kindes namens 
Anna L. zu sein und als solcher kraft Gesetzes ver
pflichtet zu sein, für das Kind den der Lebensstellung 
der Mutter entsprechenden Unterhalt zu gewähren.

Demgemäß verpflichte ich mich, dem Kinde von sei
ner Geburt an bis zur Vollendung seines sechzehnten 
Lebensjahres als Unterhalt eine im voraus zu entrich
tende Geldrente von vierteljährlich 90 M l,  in Buch
staben: Neunzig Reichsmark, und zwar die seit der 
Geburt rückständigen Beträge sofort, die künftig fällig 
werdenden am ersten jeden Kalendervierteljahres zu 
zahlen. Wegen Erfüllung dieser Verbindlichkeit unter
werfe ich mich der sofortigen Zwangsvollstreckung aus 
dieser Urkunde.

Unberührt bleiben weitergehende Ansprüche nach' 
§ 1708 BGB. 1

Die Kl. trägt vor: Die Erben des verstorbenen F., 
nämlich die Bekl. 1—4, hätten sich unter Berufung auf

T T  KI auf dehn§1712 Abs. 2 BGB. durch Verweisung der i>” freitj ob- 
Pflichtteil von ihrer Unterhaltsverpfhchtung D Nach' 
wohl dieser Pflichtteil bei der Verschuldung ng se 
lasses auf Null zu bemessen sei. Die Ve v n v0m 
aber seitens der Bekl. zu 1 erst mit Kl. a
16. Okt. 1940, eingegangen beim Vo^m“ nlTlit Schfel,L
17. Okt. 1940, seitens der Bekl. zu 2—4 mn erf0lg” 
v. 8. Nov. 1940, eingegangen am 9- H?v* T rnterhaltsV® 
Bis zu diesem Zeitpunkt bestünden die erStorbe n • 
pflichtungen der Bekl. fort. Der v9,”  möttatlich
F. anerkannte Unterhaltssatz von 30 tro
seit dem 1. April 1940 rückständig; da ut t genug 
Aufforderung ihrer Zahlungsverpflichtung ge]<l. zU
hätten, sei die Klage erforderlich. Für iQ40, *

[Deutsches Recht, W ochenau^-

hatten, sei die Klage ertoraerucn. i 
ende die Unterhaltspflicht erst am 1'. 
die Bekl. zu 2—4 am 9. Nov. 1940. js oesaVK

Die Kl. hat beantragt: die Bekl. zu } „  nebst t
Schuldner zu verurteilen, an die KI- 21 1. J
Zinsen auf je 30 StJt seit dem 1. April, ■ zU zab‘
1. Juli, 1. Aug., 1. Sept. und 1. Okt. 1 tsChuldner,elfl 
sowie weiter die Bekl. zu 2—4 als Ges seit
verurteilen, weitere 22,50 3UI nebst 4»/o 
1. Nov. 1940 zu zahlen. , Sie

Die Bekl. haben Klageabweisung beanu mit o 
den ein: Das Recht zur Abfindung d )lt erst 
Pflichtteil sei gemäß §1712 Abs. 2 BG • <ern &  $Mß  
Zeitpunkt der Erklärung an wirksam, ¡¡chen yLile 
auf den Zeitpunkt des Todes des u«ene die b* 
zurück. Der Anspruch auf Abfindung t . rs rü<> 
aller seit dem Tode des unehelichen ,
digen Unterhaltsrenten. sjcht aU r <kr

Die Kl. hat demgegenüber ihref R,ê h„ewiesen, 
erhalten und insbesondere darauf n t n g . ¡ es durctl. önjie 
verstorbene F. die Unterhaltspflicht u Qrunde 
trag übernommen habe. Schon aus die rden. £llt- 
eine Abfindung nicht geltend ge.ma(T ;n(ren ist z“h3[ts-

Aus dem beiderseitigen Parteivorbr & g Unter p 
nehmen, daß mit der Klage nur dem T0<Je nicht 
betrage gefordert werden, welche na ¡nd als ge- 
nach der Ansicht der Kl. aufgelaufen s* ck’stän<M 
um solche, die etwa vor seinem * 0
blieben sind. F t,e de» " l

Gemäß §1712 Abs. 2 BGB. ist der ß e t r ^ e  
liehen Vaters berechtigt, das Kinn p-ebühre11 
zufinden, der dem Kinde als Pflicht

tiniehe'

niirt Z«'
wenn es ehelich wäre. . . .  u tifl'

Diese Beschränkung auf den P verst°rl/ctir 0? 
nächst dann nicht in Betracht, s mäß‘ £ fte °^f.
eheliche Vater sich früher v e r ,.„?nf l ic h te t na vc

Verbindlichkeit auf die Erben ub > tef,t (VS j  
Befugnis des § 1712 Abs. 2 BOB- b eine uv> <  
d i n g e r  2 zu §1712 Mot. IV, 9 - f  in e} ne einZe 
lung der gesetzlichen Unterhalten kann i m i g j ‘%
mäßige Unterhaltspflicht vorheg , U t a v r ^ i£f R fy
Falle zweifelhaft sein. Eine s o lc h e ”  VöK bk°< c -  
nicht vor, wenn beispielsweise 1 , ing ein "¿¿¡nt ?2
oder die A rt der Unterhaltsgew. ¿ern jug’J } et\e 
vor dem VormGer. oder auch A,,rrh Vergib 
troffen oder ein Rechtsstreit |ung der gf?eji,
w ird. Unter v e r t r a g s m ä ß i g e r * K ed *Z y
pflicht sind diejenigen Fälle zu Vormund^ s 
§ 1714 BGB. der Genehmigung “ ®*meidung ®‘n allge. V  
Im vorl. Falle ist lediglich zur , über ^tspfliĉ  )iief 
Streits eine vollstreckbare l M  >
üblichen Ansprüche der Huien worden- ”  ^  in ¿e' 
unehelichen Vaters aufgenomnp tzijChen }  L  defR <lie 
also keine Umwandlung der & • e Bestätig^1!® da 
vertragsmäßige, sondern nur grfolg V lagf
setzlicnen U nterhaltspflichten!^^ vorherige ̂ ¡geh

£
werden könnten. Der An weneina. _ gen F- je*
Unterhaltsverpflichtung des vers jtl
nichts im Wege. ergibt s‘ „flid1 e

Aus dem §1712 Abs 2 verp*1
Erbe des unclielichen Vaters nie

«9
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^dern '1 h6 ßauf ieden Fad einen Pflichtteil auszuzahlen,trapp»* _ Qtllj CT hprprliiirr+ icf Hac k'inH mif oitipm Ro.rage a h - • e,r berechtigt ist, das Kind mit einem Be- 
tCtl~ würdet C en’ weRher ihm als Pflichtteil „gebüh- 
Schrift ere*iA " [erin es ehelich wäre. Aus dieser Vor- 
?ieich Nnii * •s'e*1 zugleich, daß eine solche Abfindung 
Elende sein mud> wenn eine auf den Pflichtteil ent- 
,t,sgeschiw+ltne aus dem Nachlaß mangels Masse nicht 
Je®  j  tet werden kann. Mithin steht das Abfindungs- 
i * nicht t r  .,en auch dann zu, wenn sich ein Pflicht
e n  NapL^bt" Würde für den Fall eines überschul- 
-Viirde das >«fSuSiA as Abfindungsrecht wegfallen, dann
?Usn

"icht

Gehend unebeHche Kind besser gestellt sein, als bei 
sich wief11* • blaehlaß. Ein solches Ergebnis, welches 
tit geWMurS1,nn‘S wäre, kann aber der Gesetzgeber 
142f.) ‘ haben (vgl. OLG. München: OLGRspr.

ä t e i s  steht weiter auch der Umstand nicht
Ä »  daß die vereinbarten Unterhaltsleistungen zif-tĵ arnäßi* . —* »ticuiuaucu u m u  iiaiisicisiungcu ¿n-
a„ den Faii ^ges te llt und zeitlich begrenzt sind. Nur 
finfruches p t * *  durch Vertrag an Stelle des Unterhalts- 
repf,Ungssutti tWas anderes, wie beispielsweise eine Ab-
P‘chtist

]*« , **QvSlJt>i Co j VV tC UClOIJJvlb W LlbC Gill v. AU"
--■CM der p ik0.’ Sewährt wird, fällt das Abfindungs-

Va î; WCP. Daß ein Hprnrticrpr Vprtracr hier

, i a __ f _ ______ r ___
L ^e n  wr,!rfau  ̂ dasjenige, was ihm als Pflichtteil zu-

i erst in Hpm A an Hi#» Qf#i11#»des

«st V°rlieör'’1* .weg‘ Daß ein derartiger Vertrag hier 
L s°mit nrv-u ls' bereits oben ausgeführt worden. Es 
1  ̂ Kindes *?£ Prüfen- °b der Anspruch des unehe-

de'r ^nhndunXlc“ .,'J1?terhalts tr itt, in welchem ein Erbe 
dem ''hichttpii diesen Beträgen erklärt oder aber, ob 
ti„? Torio .‘sanspruch an die Stelle sämtlicher seit

dt̂  ^ j . chuldeten e,r,St' ^ em Augenblick an die Stelle

bnL,rode'deoansprVct?. an die Stelle sämtlicher seit 
altsancp - unehelichen Vaters fällig gewordener

fl* Pru.che trltt-
°dlant des oSlcbt der Kl. hinaus läßt sich aus dem

%

sain A b f iJ  1712 Abs. 2 möglicherweise entnehmen, 
tt'!rd. _Ung erst in dem Augenblicke rechtswirk-
die

aiSQ k c T in 1 - ■  ■ ......... ...................................
Erbt 'n WelchWe*c^e-m s*e tatsächlich stattfindet, d. h. 
Sê gL,. der seitens des oder der verpflichteten
¡W v w‘rd r y tteilsbetrag an das Kind tatsächlich 
8Qr Verrnerk -T1'e.se Ansicht wird auch, allerdings mit 
den '^ tre te n  trn-tlg im RQRKomm. Anm. 2 zu § 1712 
^eit K daß V lesev Ansicht berücksichtigt aber nicht 

der XT * * äliVuu? dem n t,1 Nachlaß überschuldet' und mwie- 
<»{) *sb In p* “ lcbtteil entsprechende Leistung nicht 

"kht 1<: des pt,t?e.rJ1 solchen Falle kann eine Auszahlung 
H i t  {folgen l  lcutteilsanspruches praktisch überhaupt 
yathfl;‘ l*r den 7, H‘ die Erfüllung der Abfindung kann es 
lH p Ung j e‘tpunkt des Überganges der Unterhalts- 

ebener* ein<: Abfindungsverpflichtung nicht an- 
Ulichu* die FrL.i;̂ VeniS kann es aus dem gleichen Grunde 
«•rNäri, sbetra J irun,g ankommen, daß das Kind mit einem 
all1 'vürdee -absefunden werden soll. Eine solche 
rikfali tteil n,-,,iAa schon in sich unsinnig sein, sobald 
h Ui Pfi-S, dahin , t ausgezahlt werden kann. Sie müßte 
H  n» lcjjtteil en+aUten’ daß das Kind zwar auf einen 

H r  'sprechenden Anspruch verwiesen werde,,veii
es l^ tte ii

,ï!
S i x e r s ”

,Uhrt °.PflUlD* ri ' '*w* 1 *uv»im ciiaau ö jji ugu, am i a u c
^  p Ts Nachlasses also auf Null, zurück-

o? Nari,1?6« Auszahlung nicht rechnen könne,
i  der i, sei. Ai,Ü af* e*ne entsprechende Masse nicht 
ri, Erhp terhau,.gesehen hiervon würde aber die Frage, 
■ s Frhi bestell „ans.P.r,i ch wenigstens bis zur Erklärung 
um-.£rspclSers 11 bjeibt, oder ob er bereits vom Tode
jjdhrt ’Cpfuno- ,,aul den Pflichtteilsanspruch, im Falle
. 'Cfh . Wiltvl ® —CS Mit.l'lll'lC'eflr* olpn oni KTnll <t«»•»««/>!rdhe 1 ein. f, i di5>u aui nun, z.uiulk-

auch davon abhängen, ob 
Ûs ^ es n»iiu .die Existenz und der Unterhalts-

fowks ,̂ n, KindlPcv?P einem Önterhaltsanspruch eines 
^Orukp- y’diig • uberhaupt nichts weiß. Es sei nun

^ s t > k b anreh^ hen Kindes bekannt ist. Es ist
e iic i^z un >̂ daß der eine oder andere Erbe von

k lV & d e .s  unPla ,.g?radezu unsinnig, die Unterhalts- 
'ven; ad v^cin ß..,. chchen Kindes gegen den von seinem 
Jik&er , ]}, besteiiplcb ls wissenden Erljen so lange fort- 
&’Pr"M 'ü„,a'lig Vfin11̂ 211 lassen, bis der Erbe mehr oder 

,e '¡''as " d e m  Kinde und seinem Unterhalts- 
¡’•^B qu ahrl  nnd eine Verweisung gemäß 
h aussnricht«nT>h

^ H ig  v ' ' V 11 lassen, dis aer crDe menr oder 
• 2 ^as pudern Kinde und seinem Unterhalts- 

d eine Verweisung gemäß 
lt.

AKsPr. ßnsePnis der Entsch. des OLG. Mün- 
^LVamn^Pfücli ’ ; 2^- auch darin beizupflichten, 

ke,- ‘eher seif31}  ̂ die Pflichtteilsleistung an die 
^mterhiH dem Tode des unehelichen Vaters 

tsansprüche tritt, sobald der oder

Abs,
nib iSi . • «usspne

st7ik'ie?I'9RsDrm Ergebnis

die Erben die Verweisung gemäß § 1712 Abs. 2 BGB. 
geltend machen.

Dementsprechend konnte die Klage keinen Erfolg 
haben.

(AG. Hamburg, Urt. v. 21. März 1941, 25 C 66/41.)
IR.]

*

25. KG. — Art. II Ges. v. 24. Jan. 1935 (RGBl. I, 48) über 
die Anwendung deutschen Rechts bei der Ehescheidung. 
Die Zuständigkeitsvorschrift dieses Gesetzes ist im Ver
hältnis zum Generalgouvernement Polen auch für Volks
deutsche Frauen anzuwenden, auch wenn sie die deutsche 
Staatsangehörigkeit noch nicht erlangt haben.

Der beklagte Ehemann war Pole, seiner Rasse nach 
Jude. Er wohnt heute in Warschau. Seine arische Ehe
frau, die KL, die durch die Eheschließung ihre deutsche 
Staatsangehörigkeit verloren und zunächst die polnische 
Staatsangehörigkeit erworben hatte, hat vor dem LG. 
Berlin die Scheidungsklage eingebracht. Das LG. hat das 
Armenrechtsgesuch zurückgewiesen, mit der Begründung, 
der Ehemann habe im Ausland einen Wohnsitz; infolge
dessen sei die Zuständigkeit eines deutschen Gerichts 
nicht mehr gegeben. Dem ist an sich beizupflichten (vgl. 
die Entsch. des Senats: JW. 1936, 1688 und 3571). Der 
Hilfsgerichtsstand des § 606 Abs. 2 ZPO. scheidet aus, 
da der Bekl. niemals die deutsche Staatsangehörigkeit ge
habt hat. Art. II des Ges. v. 24. Jan. 1935 (RGBl. I, 48) 
gibt nur Frauen d e u t s c h e r  Staatsangehörigkeit die 
Klagemöglichkeit vor einem deutschen Gericht. M it dem 
OLG. Danzig (Beschl. v. 25. Juni 1940, III W 59/40, und
26.Märzl941, IIIW 48/41) wird man aber im  V e r h ä l t 
n i s  zum G o u v e r n e m e n t  P o l e n  diese Bestimmung 
auch auf Volksdeutsche Frauen ausdehnen können. Das 
OLG. Danzig führt hierzu aus:

„Das Gesetz w ill Frauen deutschen Volkstums die 
Möglichkeit eröffnen, vor deutschen Gerichten, nötigen
falls auch nach deutschem sachlichen Recht auf Ehe
scheidung zu klagen. Es hat diese Möglichkeit allerdings 
bewußt auf die — aller Regel nach auch volkszu
gehörigen — Frauen deutscher Staatsangehörigkeit be
schränkt. Diese Beschränkung legte sich das Gesetz des
halb auf, weil es nicht in die Personalhoheit fremder 
Staaten, d. h. deren Staatsgewalt gegenüber ihren Staats
angehörigen eingreifen wollte. Ausländern in Deutsch
land die Scheidung zu ermöglichen, erschien außen
politisch unerwünscht (B r an d is  bei Pfundtner-Neubert, 
Anm. 5 a zu Art. 1 des Ges.). So hat es das RG. (RGZ. 
154, 92) im Jahre 1937 mit Recht abgelehnt, die Schei
dungsklage einer Volksdeutschen tschechoslowakischer 
Staatsangehörigkeit in Deutschland zuzulassen, ehe sie 
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit erlangt hatte. Das
selbe hätte bis zum Zusammenbruch des polnischen Staa
tes für eine polnische Staatsangehörige deutschen Volks
tums zu gelten gehabt. Für diese aber hat sich die Rechts
lage durch das Aufhören einer polnischen Eigenstaatlich
keit entscheidend geändert. Es besteht insoweit keine 
fremde Staatsangehörigkeit mehr, auf die der deutsche 
Gesetzgeber und Richter Rücksicht zu nehmen hätten. 
Hier genügt es daher, die deutsche Volkstumszugehörig
keit der Kl. festzustellen. Die Schwierigkeit dieser Fest
stellung, auf die das RG. hinweist (RGZ. 154, 97), be
deutet kein rechtliches Hindernis; sie ist hier wie bei 
zahlreichen anderen Anlässen im Raume des ehemaligen 
polnischen Staates zu überwinden. Von der klagenden 
Volksdeutschen Frau den vorherigen Erwerb der deut
schen Staatsangehörigkeit zu verlangen, erscheint um so 
unzweckmäßiger, als dieser Erwerb gerade durch die 
noch nicht geschiedene Ehe mit einem (ehemaligen) Polen 
erschwert sein kann.“

Dem hat sich der erk. Sen. angeschlossen; er ist der 
gegenteiligen Ansicht von L a u t e r b a c h  (DR. 1941,396) 
insoweit nicht gefolgt. Für den Senat ist dabei noch die 
Überlegung maßgebend gewesen, daß auch im General
gouvernement, also in einem Gebiet, das einer deutschen 
Verwaltung untersteht, Volksdeutsche im weitesten Umfang 
ebenso wie die deutschen Staatsangehörigen in personen- 
familien- und erbrechtlicher Hinsicht nach deutschem 
Recht behandelt werden (vgl. § 24 der VO. über die 
Deutsche Gerichtsbarkeit im Generalgouvernement vom
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19. Febr. 1940 [VOB1. QenOouv. Polen I 57] i. d. Fass, 
v. 14. Dez. 1940 [VOB1. I 364]). Ebenso zeigen die Um
siedlungsverträge, die das Deutsche Reich in der letzten 
Zeit abgeschlossen hat, daß es bestrebt ist, Volksdeutsche 
wie deutsche Staatsangehörige zu behandeln. Dann kön
nen aber auch für die Fälle, in denen Kollisionen mit 
außerdeutschen Normen nicht entstehen können, wie das 
auch im vorliegenden Falle nicht geschehen kann, Volks
deutsche hinsichtlich der Zuständigkeitsnormen so wie 
deutsche Staatsangehörige behandelt werden. Das er
scheint um so zweckmäßiger, als dem Senat aus seiner 
Praxis bekannt ist, daß die deutsche Einbürgerung in 
aller Regel von der Scheidung mit dem Nichtdeutschen 
abhängig gemacht wird.

(KG., 13. ZivSen., Beschl. v. 9. Juni 1941, 13 W 1060/41.)

*

26 . KG. — Ges. v. 1. Juni 1933 über die Förderung der 
Eheschließungen (RGBl. I, 323) i. d. Fass, des Ges. vom
3. Nov. 1937 (RGBl. I, 1158). Schuldner des Ehestandsdar- 
lehns und Eigentümer der mit diesem angeschafften Sachen 
sind b e i d e  Eheleute. Verbleib der Sachen im Falle der 
Ehescheidung.

Die Parteien haben im Herbst 1938 imi jugendlichen 
Alter die kinderlos gebliebene Ehe geschlossen. Sie haben 
einen Güterrechtsvertrag nicht vereinbart. Anfang 1939 
hat die Kl. die Ehewohnung verlassen. Im Sommer 1939 
ist die Ehe aus Schuld des Mannes rechtskräftig geschie
den worden. Den Parteien war vor Eingehung der Ehe 
auf gemeinschaftlichen Antrag ein Ehestandsdarlehn von 
800 9tM bewilligt und in Bedarfsdeckungsscheinen' dem 
Bekl. ausgehändigt worden. Hiervon sind Möbel und Ein
richtungsgegenstände angeschafft worden, über deren 
Verteilung sich die Parteien nach der Trennung der Ehe 
nicht einigen konnten. Die KI. verlangt daher mit der 
Klage, daß der Bekl. sich mit der Aufhebung der an die
sen Gegenständen bestehenden Gemeinschaft einverstan
den erklärt und daß die Sachen an einen Gerichtsvoll
zieher zur Versteigerung nach den Vorschriften über den 
Pfandverkauf und zur Hinterlegung des Erlöses für beide 
Parteien herausgegeben werden. Der Bekl. meint dem
gegenüber, daß er allein das Ehestandsdarlehn erhalten 
und daher allein das Eigentum an den angeschafften 
Sachen erworben habe, wie er auch allein Rückzahlungen 
von bisher 272 ¡RM geleistet habe. Das AG. hat dem 
Klageanträge entsprochen, da hinsichtlich der streitigen 
Sachen eine Gemeinschaft zur gesamten Hand bestehe, 
die nach den Vorschriften der §§ 749 ff. BGB. aufzulösen 
sei. Im Berufungszuge erstrebt der Bekl. weiter die Ab
weisung der Klage, hilfsweise die Verurteilung Zug um 
Zug gegen Erstattung von 136 M l,  d. i. der Hälfte seiner 
Rückzahlungen, und gegen Befreiung von der Hälfte der 
Restschuld, ferner hilfsweise Verurteilung mit der Maß
gabe, daß der Erlös an das Finanzamt abzuführen sei. 
Außerdem begehren beide Parteien, und zwar der Bekl. 
hilfsweise, die Kl. im Wege der Anschlußberufung, daß 
ihnen durch Auseinandersetzung das Eigentum an den 
Sachen zugesprochen werde. Das KG. hat nach erfolg
losem Sühneversuch von dem zuständigen Finanzamt des
sen Akten betr. das Ehestandsdarlehn der Parteien herbei
gezogen und eine amtliche Auskunft eingeholt.

Zur Sache hat es folgendes ausgeführt:
I. Wie das AG. unter Anführung der einschlägigen 

Belegstellen ausgeführt hat, besteht* über die Rechtsnatur 
des Ehestandsdarlehns, insbesondere über die Frage, wer 
beim gesetzlichen Güterstande an den mit jenem Dar
lehen angeschafften Gegenständen das Eigentum erwirbt, 
in der Rechtslehre Streit. Dabei wird die Ansicht ver
treten, daß jene Gegenstände gemeinschaftliches Eigen
tum der Ehegatten werden, aber auch daß der Ehemann 
allein das Eigentum an ihnen erwirbt. In der Recht- 

. sprechung sind bisher über die Streitfrage nur das vom 
AG. angezogene Urteil des LG. Hamburg v. 3. März 1939 
(DGVollzZ. 1939, 227) und das Urteil des OLG. Königs
berg v. 8. Nov. 1940 (HRR. 1941 Nr. 383) bekannt gewor
den. Beide Entscheidungen haben sich der ersteren An
sicht angeschlossen, die auch vom Senat für zutreffend 
erachtet wird. Allerdings werden die Bedarfsdeckungs
scheine, in denen jjas Ehestandsdarlehen gewährt wird,

[Deutsches Recht,

beim gesetzlichen Güterstande nach §§ 5, 6 der atisge* 
VO. v. 20. Juni 1933 (RGBl. I, 377) dem 
händigt, der sie auf der Rückseite mit Nai DurcjjfVO')' 
und Wohnungsangabe versehen muß (jj ’  . bei de. 
Selbst wenn der Ehemann mit solchen ocn it n0c 
Verkaufsstelle Möbel und Hausgerät kauft, s
nicht gesagt, daß er nach sachenrechthchen ^ uf de
das Alleineigentum an jenen Sachen cila g • an, wed 
Willen des Veräußerers kommt es nur da ^  gerad 
dieser ein besonderes Interesse daran “ ,a ’ firner vV ,e r 
sein Vertragsgegner und kein anderer E‘g * j, bei d 
den soll. Eine solche Willensrichtung ist ] bei

, .......  t____ ____ 'TiifrtlO'Iueil bUU. L.1UC &U1L11C yv -- • j^ayfeS r
Übertragung beweglicher Sachen_ zufolge ,gn p, 
Verkäufer regelmäßig, so auch im vorneg uni ZdfL ü. 
nicht festzustellen. Beim Barkauf, der Zug der ¿a 
fü llt wird, hat der Verkäufer nur Ir' ter.ess,ander1’ d 
lung des Kaufpreises und ist damit ein s0u( de« ‘ 
derjenige Eigentümer der Kaufsache wer Willed . irli 
wirklich angeht, also derjenige, der nach* , ¡st m» ¡.
Käufers Eigentümer werden soll. Entsch stillscj*hcn 
was die Parteien unter sich ausdrücklich beß. f*a %  
gend über die Eigentumsfrage vereinbar fgebracni> 
beide den Kaufpreis aus ihrem Vermöge* a j=sChafuic .er 
haben sie auch die Absicht gehabt, »Lpan erwi*? ¿¡e 
Eigentum zu erwerben. In einem solchen rfreter für 
Ehemann das Eigentum zugleich als D ,, i andt  M* 
Ehefrau (RGRKomm. zu § 929 Anm. 4,1 a i “
RGZ.100, 191; 109, 169). durch

Da der Kaufpreis fü r die streitigen Sa<* die 
Bedarfsdeckungsscheine bezahlt ist, ist . zug,est p0rifl 
tumsfrage wesentlich, wem jene oc* Staate i® .* 
haben, d. h. wer Eigentümer der vom - orden ist, ^  
der Scheine gegebenen Darlehnsvaluta y gtaate tzes 
anderen Worten, wer das Darlehen vom ^ deS 0&  ,^q.
§ 607 BGB. „empfangen“  hat. In § Vheschließuri f ^  
v. 1. Juni 1933 über Förderung der Ehest- ^ 3. Nov- ,)er- 
Bl. I, 323), der i. d. Fass, des Gesetzes heißt eS „¡mn 
(RGBl. I, 1158) unverändert geblieben ish d&l Ehei jd 
dings: „Das Ehestandsdarlehen wird _ den .reffetid^ 
gegeben.“  In dem amtlichen Muster „  aiihank fiir 
über die Gewährung des Darlehns der p- . flS- 
Quittung durch den Ehemann steht "  .ft des r,ndsdar' 
die Unterschrift der Vermerk „Unters Ehest ^  ,jii- 
empfängers“  (J a n c k e - B 1 u m e , >> j, der J'esClilos' 
lehen“  S. 16). Eine solche Quittung ha . nicht 0 pfre- 
terschrieben. Daraus allein kann abeP-.iiterstande % per*1 
sen werden, daß beim gesetzlichen emP^^ies 
mann allein das Darlehen vom Star  ”dhrun£ “ mVO14’ 
steht entgegen, daß der Antrag auf . . /g5 Uu iliHel 
lehens von beiden Ehegatten zu stellen® j j ariehed be- 
daß nach dem amtlichen Muster 3 Eheh',aUk'zahlUI15 
(d. h. dem Ehemann) und Ihrer kunf <?„f  die R*1. 2
w illig t w ird und daß beide Ehegat (§2 ^  .¿tni*1*̂ ..
des Darlehens als Gesamtschuldner h,f diesea ß ® pfaiige
4 der oben genannten Gesetze). N a p arleh0® S r.eClet 
gen liegt es näher, beide Ehegatten dem fan* egröo4 j  
anzusehen. Dies entspricht zudem ßung b 8öebi 
liehen Bande, das durch die „ Ä T e c h t l i Ä  ®  
wird und sich auch auf verinog sr£cht seR 
durch das Verwaltungs- und Nutzn _ den ^ r° iieL

Frauenvermögen auswirk ‘ gdrücklic*!-« hi^rjji-

falle
er-

a
es

nes am Frauenvermögen auswn* • j rückUC‘‘ j?  
für den Fall der Gütertrennung ‘ daraus, d vv1*
abweichende Regelung erklärt sicn ßeZiehu|1i’ iner a
Eheleute sich in Vermögensrecht!! ^ nnahine
verheiratete gegenüberstehen. Fheffatten a® 
meinschaftlichen Beteiligung der ß ^ usfti ,
lehnsvaluta ergibt sich endlich a vo*1, Jdai
oben genannten Erläuterungsb geführt» y,
B lu m e ! D ort w ird auf Seite 79 ^ t
gesetzlichen Güterstande der U* p rau zd )lti 
nnr! Nnt7iiipRer des Vermögens s b e *^  f

J a n c k e - B I u m e  lassen also i« e Recl>tsi/a ls
nändigung d e r ' . B ^ t M ^ d  d g * *  das c

vvie

’der Ejesuneieure sicn in vermogi -i *j ‘ . ab«“ “  de* des

S ffS g Fer Ehemann .

;“ 3SiÓ 1

lehnsvaluta ergibt sich enanen 7 es von Jcjaß 
oben genannten Erläuterungsb gCführ >
Bl um ^  Dort wird auf Seite 70' « J « , g m Ä  
gesetzlichen Güterstande der E «• p rau ^ t i g t  ,u5-
und Nutznießer des Verm ögens seine^^ beIeci ^  A
nähme des ganzen Ehestands Eßemann | ' r D ^ i f l  

lassen also denen etn*uts, ,ls
händigung der BedartsdecKuiUj ■ . eigene“  daS
Stellung handeln, einmal auf Gruna EhefraU> Jan
andern auf Grund des Recht naCh s?-n£rer *' -¿(iHeI 
gesetzlicher Verwalter ausubt. Dem e,c j
B l u me  beide Ehegatten als D g ^  sg h e  Ad 
BGB. an, wie denn beide Ehegau da13
werden (S. 101, 107). Seite 81 helüI



Jl- Jahre

len

^ n te T s c Ä ?  d.e? Dartehns von beiden Antragstellern 
[halten“ , a»* e •?*’ weil »be ide das Ehestandsdarlehen 

F,er v oraussLSeite 96 y ird betont> daß bei Erfüllung 
A‘[standsdarlelZUn8'en ” den Darlefmsempfängern . . .  ein 
^ntragstellern S?wahrt werden kann“  und daß „den 
^"nes“  ein R“ beu d!e Bewilligung zu Händen des Ehe- 
riiDle Stellung Fheid za erteilen ist. 
en l uslegun aHab“ e VT?n J a nc k e - ß l u m  e ist aber für 
a Gesetzes ,, ,lm Reichsfinanzministerium entstande- 

o ia d ie J ^ “ .besonderer Bedeutung, weil die Ver- 
elSu Gesetz ü W  ¿i .ln!sterium »aUe Angelegenheiten, die 
i„ ** oder mitLik0rd^run8’ der Eheschließungen unmit- 
ennQedaakeii *elbar betreffen, laufend bearbeiten und 
iutPen“  (S ta a ts ^  i? esr?tz bis in die ,etzte Einzelheit 

« 4  \Y/"gsbuches kA^taii\R ^ n h a rd t  lm Vorwort des Er- 
(»das t̂1 len des r ,Ab! ' 4K  Daraus erIieHt, daß auch nach 
nichf.EhestandRH ,?eut2geb^rs der § 1 Abs. 4 des Gesetzes 

ln.dem <si,1r,ar j ben Wlrd an den Ehemann gegeben“ )
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das'

f c ”  istTvh!hnMder Dariehnshingabe des Bcfe^zuver- 
hrinf i "  br Wl11. diese Vorschrift lediglich zum ̂ °rinrrAM J vy»öuum leugnen zum

hat. \i,nn das o , !:,dfaß be(™ gesetzlichen Güterstande der 
stand!i nn in dem LU»blrKle Eheleute entgegenzunehmen 
Ehestadai lehen iQ2niEcai1»orun8:sbuch von Be r l l ' t z  (Ehe- 
lst mandsdarlehns10, l f ' - 102̂ geSngt »Empfänger des 
nehnm.nge|s näim-„lst rln,..der Regel der Ehemann“ , soachm,r ° e|s näh» uer KeKel aer Ehemann“ , so
0de[nfn> ob der A» i  Erläuterung daraus nicht zu ent
ö le -!"  ?'nne (| J f  d,?ck. »Empfänger“  i.S. des §607 BGB.^gleich ?.inne"derSp|Iu^k »Empfänger“  i.S.des §607 BGB. 
Valtu„h fur die Fr 3 ln!-g5.n Befugnis zur Aushändigung 
^eHat ^Sfechts rau.auf Grund des ehemännlichen Ver- 

te ail> dr» - ®eineir|t 'et M̂ >»h __ x .i_

^e>1 > da
lchaff+Lchen Anteil»! mi(b.in die Bedarfsdeckungsscheine 
Ehegatt» GegeiKt5a . gehören und die mit diesen ange- 

1, „ t n geword!?^!; ®,emeinschaftliches Eigentum der

er der streitigen

vlläf ~ ' '■v.ijrc _ #--
> ?attCna?> daß b fi!!06'11* is t Nach alledem nimmt der 
tangen,?as Ehest[®., g,esetzIichen Güterstande beide Ehe- 

»I. • > daß1 ^ ^E fs lla r ie h e n  im Sinne des BGB. „emp-

5 “ • Somb 1 Slild-

4aß di*e o l'e 5 el d'e 0Pai teien Eigentümer der streitigen 
¿  t ^ e i n s S  §§..!008ff- BOB- mit der Maßgabe, 
dip0Annte. ¡\[a J4 wahrend der Ehe nicht aufgehoben 

d.-ssen ^fhebun!? Scheidung der Ehe kann jeder Ehe- 
?arci, {[ das aq  |  der Gemeinschaft verlangen. Wenn

gatt,
nid,!esse

iT-»« AG 'JtI1*c‘“ ®euaii verlangen, wenn
'ses ! rste‘8erunr!es.,ü Aufhebüllg nach §§ 749 ff. BGB. 

ihm ^nsten ? ¡d,er Sachen und Hinterlegung des 
dfiassen'n ?lcht gefnf * Cr Parteien durchführen will, so t ie Hi n’ daß p P 1.0 gt -m  ' "  M g ' M

8*

fei R « Cs' si»l?VV̂ erden' Es ist dabei außer acht 
dei l offen* , be!i einem Ehestandsdarlehen um
d handelt ‘Hcber M tteI ,z“  einem ganz bestimm-
lieh Ehes*!nschaft b»ae! \ aucb be> der Auseinandersetzung 
f t  e e s ä ^ d a r le t 1̂  w m *“  muß. Der Hauptzweck 
ju j^ht ist llche Ziel u 1C?-t heute> nachdem das anfäng-l«ftg ai ¡st

¡$ .*5 5 «
. uche 7j0i UL£r neute, nachdem das anfäng- 
i auf bevAi, er Entlastung des Arbeitsmarktes 
Sunden » lke™ngspolitischem Gebiete. Es will

?Ur
Kinder geboren werden,

stanriCh ■ui!aAüfgabenShBestandes und zur Erfüllung sei- C H Z f  d ie ^ ^  ' hraucht ( B e r l i t z  S. 40). Grund-
^he^fden » an g S ”^ dcr®etzun8f über die mit Ehe- 
Ut W’ir j  ’ daß jener 7 t̂en, Gegenstände so vorgenom-
aUd ar, regelrn:iR,' v . eck auch weiterhin erfüllt wird. 
fraCh,e!t’e Tf>uUstreben '’c„eine Erhaltung der Gegenstände 
h'lli&pk°ninf!üng des f ?’ Wabrend eine Versteigerung 
fciĉ U AüS£Hn-kann « oses nur äußerstenfalls in Be- 
Hiic “

!h"
Sein. hr

■'cksiAi AUsoi .Kann a .Tr j . auoerstemaiis in Be- 
f*clf>ch%nf Clcli der , pjdem wird bei der Teilung ein 
n,d ¡?h,U n3  der Von be,derseitigen Belange unter Be- 

, '(in. AV‘tnßT,n> ihrer c£»n Ehegatten bereits geleisteten 
fcOnnp̂ Och ®darf nnb , I!ung nach Auflösung der Ehe 

anr den
nach Auflösung der Ehe 

egenständen zu erstrebenhie '> oß J ru unter i r  S{egCIlstat|den zu erstreben 
p^icS11! Sch -er der F, nsf;,nden von Bedeutung sein

durch seine Schuld die 
l cga a''K  \ vorzfn [,acht,,haf. Bei der nach diesen 
N e lfT 'i Y i chlossp» C.,’ Iaenden Auseinandersetzung ist 
wl^ds! ] 6 s0gl;teiIt WerdPaß samtlicbe Gegenstände einem 

, v?rSchiß,7 en müssen. Im übrigen sind diekv̂ :  
C  v,:,aan.Kein“

X

- übrigen
topi,“ ’ daß außer den entwickelten 

tcre allgemeine Regel gegeben

11 konMpdIicheap bandelt ®  s*ch bei den Parteien 
’ daß ~!o , ®n> von denen angenommen

alsbald nach Auflösung ihrer

Ehe zur Gründling einer neuen Ehe schreiten werden. 
L)er oekl. hat dies auch getan und sich inzwischen wie- 

ei verheiratet. Aus der Verbindung mit seiner jetzigen 
Ehefrau stammt ein Kind, das von ihm als ehelich an
erkannt ist. Die neue Ehe des Bekl. bietet mithin die 
Gewahr dafür, daß noch weitere Kinder aus ihr hervor- 
gehen und daß damit der Sinn des Ehestandsdarlehns er
füllt wird. Die Kl. hat zwar auch ein Kind geboren; daß 
sie aber den Erzeuger des Kindes heiraten oder sonst 
eine neue Ehe eingehen werde, hat sie nicht vorgetragen. 
Bei dieser Sachlage ist der Teilungsanspruch des Bekl. 
üahin, daß die Kl. ihm sämtliche Gegenstände als Allein- 
agentumer uberläßt, begründet. Berechtigte Belange der 
Kl. oder Bilhgkeitserwägungen stehen dem nicht ent- 
gegen. Die Kl. behauptet zwar, daß die Rückzahlungen 
aut das Darlehen teilweise aus ihrem Verdienst geleistet 
seien und sie deswegen mindestens einen Teil der Sachen 
erhalten müsse. Nach dem Inhalt der Akten des Finanz- 
amts ist dies aber unrichtig (wie näher ausgeführt wird). 
r a ^ v^* Persönlich einen Teil der Sachen dringend 
benötigt, ist gleichfalls nicht ersichtlich, da sie sich seit 
längerer Zeit im Sudetengau befindet und nach dem Post
vermerk auf der Terminsladung keine eigene Wohnung 
mehr hat. Ebensowenig tr itt eine dauernde Benachteili
gung der KI. ein, wenn dem Antrag des Bekl. statt- 
gegeben wird. Nach der amtlichen Auskunft des Finanz- 
amts wird sie aus der Haftung für das jetzige Ehestands- 
dariehen auf Antrag entlassen, wenn sämtliche Gegen- 
s , d“; dom Bekl. zugesprochen werden und die Kl. das 
rechtskräftige Urteil hierüber vorlegt. Außerdem kann 
sie im Fall einer neuen Ehe ein neues Darlehen be
antragen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Gewährung eines Ehestandsdarlehens bei ihr und ihrem 
neuen Ehegatteii vorliegen. Unter diesen Umständen kann 
der 1 atsache, daß die Ehe aus Schuld des Mannes ge
schieden worden ist, keine entscheidende Bedeutung zu
gunsten der Frau beigemessen werden.

Nach alledem war die Aufhebung der Gemeinschaft 
an den streitigen Gegenständen in der Weise zu bewir
ken, daß diese sämtlich dem Bekl. zufallen und die KI 
ihre Einwilligung hierzu geben muß.

(KG., Urt. v. 24. April 1941, 13 U 5000/41.)
*

27. KG. — Deutsch-Schweizerisches Vollstreckungsab- 
kommen v. 2. Nov. 1929 (RGBL 1930, II, 1065).

1. Die vor einem deutschen Gericht von dem einen Ehe- 
gatten erhobene Fcststellungsklage kann nur das Bestehen 
oder Nichtbestehen der Ehe, nicht aber die Schuldfrage zum 
Gegenstand haben.

2. Das Einverständnis der Parteien mit der Eheschei
dung schließt die Anerkennung des vom Schweizer Gericht 
erlassenen Scheidungsurteils nicht aus, wenn dieses die 
Zerrüttung der Ehe auf Grund der schweizerischen und 
deutschen Vorschriften für gegeben hält. Ebensowenig 
steht eine Erschleichung des Urteils seiner Anerkennung 
entgegen.

Die Parteien haben am 12. März 1930 in Küßnacht 
(Schweiz) die Ehe miteinander geschlossen. Sie besitzen 
. ■ V1? deutsche Staatsangehörigkeit. Das Bezirksgericht 
in Zürich hat am 17. Juni 1937 die Ehe der Parteien ge
schieden.

Die Kl. hat beantragt, festzustellen, daß die Ehe der 
I arteien durch das am 17. Juni 1937 verkündete und am 
gleichen Tage rechtskräftig gewordene Urteil des Be
zirksgerichts Zürich rechtsgültig mit Alleinschuld des 
Bekl. geschieden sei.

Ihren Klageantrag hat sie damit begründet, daß der 
Bekl. wiederholt die Behauptung aufgestellt habe, das 
Ehescheidungsurteil des Bezirksgerichts Zürich sei nich
tig ; es verstoße gegen die guten Sitten und habe als 
ausländisches Urteil in Deutschland keine Rechtswirkung- 

Der Bekl. hat um Klageabweisung gebeten. Das Urteii 
des Bezirksgerichts in Zürich sei nichtig, da es gegen 
Grundlagen des Deutschen Rechts verstoße. Im übrigen 
hätten die Parteien dem schweizerischen Gericht auch 
falsche Angaben gemacht, so daß das Urteil auf iakrhen 
Voraussetzungen beruhe. aUI lalSsChen

Das LG. hat nach dem Klageanträge erkannt 
Der Bekl. trägt zur Stützung seiner Berufung vor allem 

vor, daß es sich damals um eine einverständiiehe Schei-
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düng gehandelt habe. Diese verstoße grundsätzlich gegen 
den Zweck eines deutschen Gesetzes. Das Urteil des Be
zirksgerichts Zürich erwähne iii den Gründen zwar auch 
den § 1568 des deutschen BGB., tatsächlich sei das Deutsche 
Recht aber nur dem Namen, nicht dem Inhalt nach ange
wendet worden. Die Berufung ist unbegründet.

Die Feststellungsklage, die sich als eine solche über 
das Bestehen oder Nichtbestehen der von den Parteien 
am 12. März 1930 geschlossenen Ehe darstellt (§ 638 ZPO.), 
ist ihren prozessualen Voraussetzungen nach begründet. 
Denn jeder Ehegatte hat jederzeit ein rechtliches Inter
esse daran, festgestellt zu wissen, ob seine Ehe noch be
steht oder nicht. Hier wird das vom Bekl. auch jetzt noch 
in dem Unterhaltsprozeß ernstlich bestritten.

Hingegen ist der weitergehende Antrag der KI., daß 
nämlich die Ehe durch das Bezirksgericht in Zürich m it  
A l l e i n s c h u l d  des B e k l a g t e n  geschieden sei, aus 
§ 256 ZPO. nicht begründet. Denn einmal handelt es sich 
hier um eine reine Rechtsfrage. Aber selbst wenn man 
insofern die Zulässigkeit bejahen wollte, so muß das 
jedenfalls daran scheitern, daß hier eine e i n z e l n e  
rechtserhebliche Tatsache zum Gegenstand feiner Fest
stellung gemacht werden soll. Das Rechtsverhältnis als 
Ganzes ist aber nur einer Feststellung fähig, nicht ein
zelne Bestandteile (RG.: HRR. 1935, 813). Die Frage der 
Bedeutung des Schuldausspruches durch das Urteil des 
Bezirksgerichts kann also nur in dem Rechtsstreit, für 
den sie Bedeutung hat, als Vorfrage — und auch dann 
nicht etwa im Wege der Zwischenfeststellungsklage nach 
§ 280 ZPO. (RG. a. a. O.) — geklärt werden. Insofern ist 
also der Feststellungsantrag unbegründet, was freilich 
nichts daran ändert, daß er — vorausgesetzt, daß das 
Urteil in Deutschland wirksam ist — seine Bedeutung be
hält. Denn selbst in dem Urteil eines deutschen Gerichts 
genügt die Feststellung der Schuld in den Entscheidungs- 
grünaen, mag es auch der Vorschrift des § 60 EheG, 
(früher § 1574 BGB.) entsprechen, daß der Schuldaus
spruch in die Urteilsformel aufgenommen wird (RGR- 
Komm., 9. Aufl., Anm. 1 zu § 60 EheG.: V o l k m a r ,  
Vorbem. 3 vor § 60 EheG.).

Die Einwendungen des Bekl. gegen die Rechtswirk
samkeit des Urteils des Bezirksgerichts Zürich sind un
begründet. Entscheidend für die Anerkennung ist das 
deutsch-schweizerische Vollstreckungsabkommen v.2. Nov. 
1929 (RGBl. 1930, II 1065). Nach dessen Artikel 3 ist für 
die Anerkennung zu unterscheiden, ob es sich um Ange
hörige des Urteilsstaates handelt, oder ob mindestens ein 
Ehegatte Angehöriger des Anerkennungsstaates ist. Hier 
sind beide Eheleute Reichsdeutsche, also Angehörige des 
Anerkennungsstaates. Das Urteil des Bezirksgerichts Zü
rich muß in Deutschland also, was die Prüfung der Zu
ständigkeitsfrage anlangt, dann Anerkennung finden, 
wenn nach dem Deutschen Recht die Zuständigkeit eines 
Gerichts in der Schweiz begründet war. Diese Auslegung 
hat der Senat in seiner Entscheidung DR. 1939, 267 ein
gehend unter Heranziehung der Denkschriften beider 
Länder dargelegt. Die Zuständigkeit des Züricher Ge
richts ist begründet gewesen, da der Bekl. zur Zeit des 
Scheidungsstreits jedenfalls auch in Zürich seinen Wohn
sitz hatte.

Die Angriffe gegen das Züricher Urteil stützen sich 
auch nur darauf, daß es mit Rücksicht auf die öffentliche 
Ordnung oder die Sittlichkeit nicht anerkannt werden 
könne (§ 4 Abs. 1 d. Abk.). Es liege eine einverständliche 
Scheidung vor. Diese verstoße aber grundsätzlich gegen 
den Zweck eines Deutschen Gesetzes. Schon diese An
sicht über eine einverständliche Scheidung erscheint bei 
der heutigen Auffassung des Gesetzgebers über die Ehe 
bedenklich. Denn er hindert die einverständliche Schei
dung nicht, wenn z. B. die Voraussetzungen des § 55 
Abs. 1 EheG, vorliegen, der Bekl. aber auf seinen Wider
spruch verzichtet. Auch geht der Gesetzgeber offensicht
lich bei den jetzt — anders früher — grundsätzlich gül
tigen Unterhaltsverträgen (§80 EheG.) davon aus, daß 
ein Einverständnis über die Scheidung herbeigeführt wer
den kann. Denn er spricht da von der Vereinbarung, die 
die Scheidung erleichtert oder ermöglicht. Vereinbarungen 
über den Unterhalt pflegen vor der Scheidung in aller 
Regel aber erst dann getroffen zu werden, wenn die 
Parteien davon ausgehen, daß sie geschieden werden,
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von
also damit einverstanden sind. Der Ges e t z g e ¡ßt, l'~" 
sogar nicht, daß, wie gerade diese Vorschrift jjeI)l v 
Einverständnis einer Seite erst durch . , rsP . ejgefii 
vermögensrechtlichen Vorteilen an sich n ° t-a> 
wird. Überhaupt ist im EheG, eine Abkehr ^  v 
matrimonii, den das frühere Recht unterstui . ej,foi>& 

1 dem daher auch die vom Kl. angeführte fest#1?. 
des Senats (JW. 1937, 1977) ausgehen mußte, 4) fou
len, worauf Jonas (Festschrift für Bumke • insof« 
weist. Aber auch nur dann könnten vie *,e„m Ges*c „ 
Bedenken gegen die Anerkennung aus. ,prden, 'V?IL  
punkt der öffentlichen Ordnung erhoben, . solcn 
tatsächlich das Einverständnis der Pa(i?ieon; und dieL 
genügte, um die Scheidung herbeizufuhi ^  würa > 
dann nur durch eine staatliche Behörde reg j njS a 
oder vielleicht auch dann, wenn das Einv - ^ch g0 
so l ches  dafür genügt, um schon den „Jassern , 
Behörde, daß die Ehe geschieden sei, zu , ^¿jß.
liegt es hier aber nicht. Das Schweizerin |?ejderse>tl°|] 
ebensowenig wie das deutsche EheG. uas Aurund-

dem
„Dabei kann nach ständiger Praxis(..d^nt/untefß^'die
auf Artikel 142 ZGB. Wenn es in

vor
nur

Einverständnis als selbständigen Scheidung g nfoht. s 
das Züricher Urteil verwendet ihn demgem .gC(,e 
dern stützt seinen Spruch für das schw^ yfoeil ^¡¡ei

l n '  d* ASers^s
Frage des Verschuldens an der Zerrüttung ^gfosam ^  
sofern die Parteien, wie vorliegendenfans, ‘’pg.gelung ¡st 
Scheidung beantragen und bezüglich de hen«,s g 
Nebenfolgen eine Vereinbarung getronen u s s e LL.dig 
damit lediglich gemeint, daß die Klage v, f xe ZerrUVaon 
des Artikel 142 Abs. 2 ZGB. („Ist die , 0 g

rwiegend der Schuld des einen zuzusc .ugen“) l'ver- 
..„r der andere Ehegatte auf Scheidung ^  7\\ich e 
den gegebenen Umständen nicht welteI" gedai>KUer. 
den braucht. Das ergibt auch der ges’ , zu der be. 
Aufbau des Urteils, das dann weiter u- .  Rech „ge-
schuldenfrage im Sinne des dem Reu naniiten zu 
kannten Verschuldens und nicht der ebei catz 2 B .L sich 
Voraussetzung (die allenfalls mit § allem erß obeB' 
vergleichen wäre) Stellung nimmt; vo aIj den oCti 
das aber auch aus dem Satz, der s soUi* [142 
genannten unmittelbar anschließt: j>ts  jes dieser 
zu untersuchen, ob die Voraussetzung _ , ungen ÜQß.
Abs.  1 ZGB. gegeben sind.« Die Vor aussen g l56g 
Vorschrift und des ebenfalls herangezog 
werden dann geprüft. . . aUf die

Der Bekl. meint nun, daß das»Urteil% ss e 0 ^J s
einstimmenden 
denen es feststellt

Angaben der Parteien v5r n ¿in« 
:11t, daß sie im ‘S ä cW  zUcs«.'Cdenüenen es resistent, aan sie im zUnacw>1 ~

nis gemacht worden seien. Hierzu,ist jnimer “uf 
daß auch die deutschen Instanzgerichte][ungen ¡ia|tcB’ 
dem Maße dazu übergehen, ihre r  Partei«! |anay 
persönlichen Eindruck, den sie von aUCh P „hend3/' 
und deren Befragung zu g riM en  V-L •
Anm. 11 zu § 49 EheG.; zust. V o l * » * ’ deS ßeK gfo; 
Abgesehen davon würde aber dm K 2>g ¡jttung . f t fAbgesehen davon wurue auci " '7"errütIU“ 6 nie 1 j*  
gehen, daß der Züricher Richter dt ej,ensf> a foe d
die er als Scheidungsgrund fesfe t̂  die übe^^fojcli
Stellungen hinsichtlich des § 4568 ¡n ta s sei
Artikel! 142 Abs. 1 ZGB. hinausgehen,t> ^  a l ^ tsh« 
Hinsicht nicht genügend untersu sfod. Ra 
tatsächlichen Feststellungen feh le rha ft ^  A n fft it dLxaisacnucnen resisieuuugw» ----  ,,upr am ,*
Gericht ist bei der Entscheidung u w

ikei* di«
aber nur bei der Prüfung der um Tatsacj^,, £n 
schweizerischen Gerichts begründ zUerkennea e N3 b. 
tatsächlichen Feststellungen der find« - ¿es ^
Scheidung nicht gebunden. Im 11 1 . jL  (Arüke' „ A b^V  
prüfung der Entscheidung nicht st 3285)- 
kornmens und dazu J on as: JW. - U
men verbietet also ausdrücklich übrig fn j ert, s°
Prüfung, eine revision au fono, ,cht f° r
hier nicht anwendbare § 3 2 8  , ZPO-
die Gegenseitigkeit verbürgt ist. efl diê g  &>

Der Bekl. w ill weiterhin den V e rs ^^ß  se p ehl, g j ,
liehe Ordnung und die guten Sitten „  ff geh ^  s ■ 
Urteil erschlichen sei. Auch dieser A n ^  erschßc6

« Ä
Urteil erschlichen sei. Auen T O «- ; -  die ers- “46 
auch die Urteile deutscher 0 enclV®’m. 4 zU. JtigHcil f  §4 
scheiden die Ehe ( V o lk m a r ,  Anm ^
P a l a n d t ,  Anm. 2 ebenda .E s  hl;  etwa
ZU

l a n u i ,  ttimi. ä —- inP-
untersuchen, ob die Anerkennung
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?iff. 3 2pnAbkommens, der im wesentlichen § 328 Abs. 1 
'jann der f  ^ “ tspricht, zu versagen ist. Das müßte hier 
• n Ansnn u se‘n> wenn hei der Beurteilung eines für 

Bisses einesn maßgebenden familienrechtlichen Verhält- 
nach deutcph CUtsc*len zu se*nem Nachteil andere als die 
l elegt sinri K,m Recht anzuwendenden Rechte zugrunde 
Sche>dunp n . ch Art‘kel 17 Abs. 1 EGBOB. war auf die 
ŝ hehen w/uf1! -ßes Recht anzuwenden. Das ist auch ge- 
^ llungL  „ be,l,e‘ne Nachprüfung der maßgeblichen Fest- 

(KO 7 r Cht 211 erfolgen hat.
•> Urt. v. 31. März 1941, 13 U 5235/40.)

a8. R r *
a ^ ie aus’s ¿sA48 TesfG.
fifr Testier[r[,;, Abs. 2 JestG. sich ergebende Beschränkung 
-Jang die d '»Jgreift schon dann Platz, wenn diese Ver- 
(rII!er. FamnuS,ch4 außer Achf läßt> die der Erblasser 
V/J'aer- •/c^oder der Volksgemeinschaft schuldet 
Tn̂ ênten imPir 53> Vogels, „Errichtung von

stQ.) und Erbverträgen“ S. 265 Anm. 4 zu § 48 Abs. 2 
..Als Fam-i-
"rterlosen Pc 8‘ des § 48 Abs. 2 kann auch bei einem 
(Rq.i y... ePaar die Ehefrau angesehen werden.

• 2ivSen., U. v. 2. Juli 1941, V I I I65/41.) [N.]

1 48 Äbs V T Tes<<3-; § 138 BGB. Der Wirkungsbereich 
Nicht- 138 BGr es<G- deckt sich insofern nicht mit dem . 
«amtû keit na„.-’0a,s d>e gesetzlichen Erfordernisse der 
Und .* der f„ , 48 TestG. rein objektiv nach der Ge-
8in„ J11* Persönf .̂esfeßten Umstände zu beurteilen sind 

des PrSilCken Absichten, Beweggründen und Ge- 
Vat r ain ?4 *assers an s‘cß nRbts zu tun haben. 
l93qr d̂ s Bexj Gkt. 1878 geborene Fabrikant Z., der 
er dr.Cl11 am oi’ bmterließ bei seinem Tode am 31. März 
Von m1 Deki. ez- 1?38 errichtetes Testament, worin 
b̂efra Seit 1qo7 alleinigen Vorerben einsetzte, seine 

Juni in.E. a..f getrennt lebende, 1904 ihm angetraute, 
»19. r. bei ;iTen Pflichtteil setzte und der seit etwa 
lichL 1 1900 rj„im afs Hausdame tätig gewesenen, am 
J.amtp Se?-iehiii1,,10rencn KI., mit der er in geschlecht-

_ Wnli.,. ffPsfanripti Jin+fp naliA-/ii cAtno!‘c'he<:b'^0hnumSe"  gestanden hatte, nahezu seine ge- 
TP/ ! nte von icAriPhtung und überdies eine monat-

i OQ auf I riKntic'T’zsIJ- uni
s uuciuicö ^iuc munai-

b1, v ^ e n t  "pr D“L au  ̂ Lebenszeit vermachte. Die 
Rente p, Erben ^ahnten Fahrnisgegenstände sind der 
„Oie j^nt er .,k » eignet worden. Die Zahlung der

System*' erbiftpl Rentenbeträge samt Zinsen.
3 ,38 PonE der M- .agabWeisung und widerklagend die 

■> § 48 Akhtigkeit des Vermächtnisses gemäß 
a lderk,eUd 7,1 f ßs- 2 JestG.

Sint§e «ntsnrk t die Rlage abgewiesen und der
vJjotz Hl5ntsc&ede7nRa ’h5bauaf! B° ’ in gegenteili‘

dem'kpHJ Gegensatz zur lutschT des LG.
sche in t 3 48 A b s o £ htsPu n k t des § 138 A b s -----------
l4 e'la0ntler ^ o rd i,J - \ !stG- verneint. Es hanc 
riwjrs s ?s MätrP0richter. keineswegs um ein 
j} « t  lInSe' b e i V e r m ä c h t n i s .  Die Ehe 

l e e r i n g  des Testaments vc 
W S  i.J »  Kl gewesen. Habe der
h*]J ’»nd <,JeScliiecbt^Cu ledene Hausdamen ge 
*hr V €r do7 naeh p7Ch-en Beziehungen gestan ... M  

°r,elw 1 dic ,,Kewisser Zeit wieder entlassen, so 
t  glauhJad ihr!' ,e/ ns! Iich heiraten wollen. Daß er 

sKl]JeScM„ “ Uft ahnp ,r®frufen gekannt habe, sei zwar 
derCi i liche V A ^ - t i entscheidend. Jedenfalls sei 

5asafeebenrr,^l. Wohl kha!tnis wenn auch für die Ein- 
s.arcii rU i ä ? °der n ° estlmmend, doch nicht der aus- 
ke inails di„ ’s gew»r ausscbiießliche Beweggrund für 
S S , der %  S te£WJ se"- Der Erblasser habe der KI. 
ta|t6f l t  ^auptsacR|  » n»  Hausfrau eingeräumt und 

1 >hu rtergüjA deshalb bedacht, weil sie seinen 
EeschäftUAk6^  lr4, se'n Efeim behaglich ge- 

c|i beraten und während seiner

schweren Krankheit seelisch aufgerichtet habe. Die Zu
mutung der Rentenauszahlung durch den Erben sei dar
nach nicht sittenwidrig. Auch die Zuwendung des Pflicht
teils an die Ehefrau sei ebensowenig zu beanstanden wie 
die Beeinträchtigung des Bekl. durch die sonstigen letzt
willigen Verfügungen.

_ M it Recht erblickt die Revision in diesen Erwägungen 
eine fehlsame Anwendung des Gesetzes auf den fest
gestellten Sachverhalt. Zwar geht der Vorderrichter zu
treffend davon aus, daß sich die Gültigkeit des Ver
mächtnisses nach § 48 Abs. 2 TestG. richte, dessen 
Wirkungsbereich sich mit dem des § 138 Abs. 1 BGB. 
bezüglich letztwilliger Verfügungen nicht völlig deckt. Er 
begeht indessen den grundlegenden Fehler, bei Beurtei
lung der Nichtigkeit der Zuwendung vorwiegend auf die 
Gesinnung des Erblassers abzustellen, statt, wie es das 
Gesetz vorschreibt, auf die Fragen, ob das Vermächtnis 
gröblich dem gesunden Volksempfinden widerspricht und 
die von einem verantwortungsbewußten Erblasser gegen 
Familie und Volk zu nehmenden Rücksichten außer acht 
läßt. Diese gesetzlichen Voraussetzungen der Nichtigkeit 
sind rein sachlich nach der Gesamtheit der festgestellten 
Umstände zu beurteilen und haben mit persönlichen Ab
sichten, Meinungen und Beweggründen des Erblassers an 
sich nichts zu tun. Rechtsgedanken, die an den Begriff 
der Sittenwidrigkeit im Sinne von § 138 Abs. 1 BGB., 
d. h. der Prüfung des Geschäfts nach Inhalt, Grund und 
Zweck, anknüpfen, haben daher für den Geltungsbereich 
des § 48 Abs. 2 TestG. nur bedingten Wert.

Nun steht nach dem BU. folgendes fest:
Der Erblasser hat im Alter von knapp 58 Jahren die 

um 22 Jahre jüngere KI. 21/2 Jahre vor der Testaments
errichtung als Hausdame zu sich genommen, wesentlich 
aus geschlechtlichen Gründen, ohne über ein Gehalt 
oder über ihre Sozialversicherung eine Abmachung zu 
treffen. Er lebte bis zu seinem Tode in ungeschiedener, 
seit 1904 bestehender Ehe, an der die Ehefrau festhielt, 
die aber seit 1927 ohne eheliche Gemeinschaft war, da 
damals der Erblasser seine Ehefrau verlassen hatte und 
seitdem einen getrennten Haushalt führte, den er von 
nach kürzerer oder längerer Zeit wechselnden Haus
damen, mit denen er jeweils Geschlechtsverkehr unter
hielt, versehen ließ. Auch mit der KI. bestand Geschlechts
verkehr. Diese war 1918 wegen Gewerbsunzucht und 
1923/24 zweimal wegen Diebstahls und fortgesetzten La
dendiebstahls zu Strafe verurteilt worden. Daß sie dem 
Erblasser besondere, außerhalb ihrer häuslichen Stellung 
liegende Dienste geleistet habe, hat sie selbst nicht be
hauptet, sie w ill ihm bei seiner Erkrankung lediglich im 
Krankenhaus Gesellschaft geleistet und im übrigen des 
Nachts bei Herzbeklemmungen Arzneien gereicht haben. 
Den Nachlaßwert hat der Vorderrichter nicht festgestellt. 
Bei Zugrundelegung der Angaben des Bekl. errechnet er 
ihn mit etwas über 36000 ¡RM, er hält ihn aber wegen 
des zu niedrig angenommenen Wertes der Wertpapiere 
und des Villengrundstücks für höher.

Diese Feststellungen genügen, um das der KI. aus
gesetzte Vermächtnis als dem §48 Abs. 2 TestG. unter
fallend erscheinen zu lassen. Es widerspricht in der Tat 
gröblich dem gesunden Volksempfinden und verstößt 
gegen die von einem verantwortungsbewußten Erb
lasser seiner Familie geschuldeten Rücksichten, wenn 
der Verstorbene seinen zum Alleinerben erklärten Sohn 
zumutet, noch dazu unter Hintansetzung seiner auf den 
Pflichtteil gesetzten, mit dem Erblasser 23 Jahre in un
gestörter Ehe verbundenen Mutter, der zum Erblasser in 
ehebrecherische Beziehungen getretenen, nur wenige 
Jahre für ihn tätig gewesenen, durch ihr, wenn auch 
längere Zeit zurückliegendes, bedenkliches Vorleben mit 
einem gewissen sittlichen Makel behafteten KI. nicht 
nur den offensichtlich größten Teil seiner Wohnungs
einrichtung auszufolgen, sondern ihr sogar noch eine 
lebenslängliche, bei dem Alter der KI. voraussichtlich 
lange Jahre währende Jahresrente von 1800 3tM ver
mächtnisweise zu zahlen. Es ist auch dabei nicht außer 
acht zu lassen, daß die Kl. selbst die Zuwendung be
trieben und nach Angabe des Zeugen X. das Fahrnis
verzeichnis aufgestellt hat. Mag die Rente auch für das 
dem Sohn hinterlassene Geschäft tragbar sein so ent 
hält ihre Zuwendung an die KI. für den Bekl. doch
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immerhin für das gesunde Volksempfinden ein entwürdi
gendes, seine Arbeit in den Dienst der KI. stellendes 
Ansinnen, und zwar um so mehr, als der Bekl. durch 
das Testament auch sonst, insbesondere durch die Ein
setzung eines Testamentsvollstreckers, in seiner ge
schäftlichen Bewegungsfreiheit schwer beeinträchtigt wor
den ist. Dem sittlichen Grundsatz, den der Vorspruch 
zum TestG. als Ziel der Testamentserrichtung aufstellt, 
das Erbe zum Wohle von Familie, Sippe und Volk wei
ter wirken zu lassen, dient das Vermächtnis an die Kl. 
in keiner Weise, es läßt vielmehr erkennen, daß sich 
der Erblasser dabei ohne Verantwortungsgefühl über die 
sittlichen Pflichten gegenüber seiner Familie bewußt 
hinweggesetzt hat.

Die Erwägungen, mit denen der Vorderrichter dem
gegenüber die sittliche Unbedenklichkeit des Vermächt
nisses zu begründen versucht, sind unbeachtlich oder 
rechtlich verfehlt. Zu Unrecht legt das BU. entscheiden
den Wert darauf, ob das geschlechtliche Verhältnis des 
Erblassers den alleinigen oder mindestens ausschlag
gebenden Grund für seine Zuwendungen gebildet hat. 
Es nimmt jedenfalls an, daß jenes Verhältnis dafür 
m i t bestimmend war. Das genügt aber entgegen der 
Meinung des Vorderrichters zur Erfüllung des Tat
bestandes sowohl‘des §48 Abs. 2 TestG. wie des §138 
Abs. 1 BGB., wenn andere t r i f t i g e  Gründe für eine so 
weitgehende Bedenkung wie hier nicht gegeben sind 
(vgl. JW. 1929, 332; 1940, 2167’ ). Was das angefochtene 
Urteil in dieser Richtung anführt: die Kl. habe den 
Haushalt mustergültig geführt, dem Erblasser sein Heim 
behaglich gestaltet, ihn während und nach seiner Krank
heit seelisch aufgerichtet, fä llt aus dem Rahmen ihrer 
häuslichen Obliegenheiten und Tätigkeiten nicht heraus 
und findet überdies in dem zwischen dem Erblasser 
und der KI. entstandenen Liebesverhältnis seine Erklä
rung. Daß sie ihn auch in geschäftlichen Dingen be
raten habe, wie die Gründe des BG. sagen, hat die KI. 
bei ihrer gerichtlichen Vernehmung selbst nicht behaup
tet und kann, weil sonst durch nichts belegt oder näher 
ausgeführt, nicht erheblich gewesen sein. Ein wirklich 
nach dem Volksempfinden durchschlagender, vor der 
Familie des Erblassers zu verantwortender Grund für 
das erhebliche Vermächtnis ist also nicht ersichtlich.

Verfehlt ist auch der Hinweis des Vorderrichters, daß 
der Erblasser die Kl. ernstlich habe heiraten wollen, da 
seine Ehe zweifellos wegen völliger Zerrüttung geschie
den worden wäre. Es mag dahinstehen, ob diese Schei
dung nach § 55 EheG., nachdem das LG. zunächst die 
Scheidungsklage des Erblassers abgewiesen hatte, ohne 
seinen Tod in der Berlnst. wirklich mit Sicherheit zu er
warten gewesen wäre. Für diese Frage waren jedenfalls 
die besonderen Umstände des Falles, der Widerspruch 
der an der Zerrüttung schuldlosen Ehefrau gegen die 
Scheidung, die weder vom Gesichtspunkt des Volksgan
zen noch von dem des sittlichen Gehaltes der Ehe aus 
erwünschte Tatsache einer neuen Eheschließung des 
über sechzigjährigen Erblassers mit der soviel jüngeren, 
sittlich nicht vorwurfsfreien KL, der zum Wechsel seiner 
Beziehungen geneigte Sinn des Erblassers u. dgl. nicht 
außer Betracht zu lassen (vgl. RGZ. 159, 111 =  DR. 
1939, 17720; RGZ. 159, 305; 162, 20 =  DR. 1940, 34 ¡"). 
Jedenfalls lebte der Erblasser zu der für die Beurteilung 
seines Testaments maßgebenden Zeit seiner Errichtung 
wie ja auch noch bei seinem Tode in ungeschiedener 
Ehe und ohne sichere Aussicht einer späteren Ehe
schließung mit der KL, und so kann ihn seine etwaige 
Heiratsabsicht von der ihn nach § 48 Abs. 2 TestG. 
treffenden Verantwortung nicht entlasten. Dabei ist es 
auch unerheblich, ob der Erblasser das Vorleben und 
die Vorstrafen der KI. gekannt hat.

Rechtsirrtümlich legt der Berufsrichter ferner wesent
lichen Nachdruck darauf, daß der Erblasser der KL 
nicht etwa nur die Stellung einer Haushälterin und Ge
liebten, sondern durchaus die einer Hausfrau eingeräumt 
und sonach 'mit seinem Vermächtnis vorwiegend sitt
liche Zwecke verfolgt habe. Denn ganz abgesehen da
von, daß Beziehungen, wie sie zwischen dem Erblasser 
und der KI. bestanden, nach außen hin von den Betei
ligten möglichst unauffällig gestaltet zu werden pflegen, 
ist der fragliche Umstand für die auf ganz anderem

Gebiete liegenden Tatbestandsmerkmale des § yer-
TestG. ohne jede Bedeutung. Von einer sittu j^n
pflichtung zur Dankbarkeit gegenüber der • UItd, 
offenbar in erheblichem Sinne keine Rede eStandeI1Wliuiuctl Ui tnitUllLUUU OiUilC »VUUV. --- bestä*1
wenn eine solche schon in gewissem Maße j as 
haben sollte, so würde mindestens schon „ ha' 
Fahrnisvermächtnis ihr weitaus Rechnung ?epPntenver
ben, mit ihr aber keinesfalls auch noch d a s i treifend 
mächtnis als dem § 48 Abs. 2 TestG. nicht wm das
zu begründen sein. Ob ein Kapitalvermächtni , vvesefl
BU. erwägt, noch drückender für den Erbe “ gliche 
wäre, kann dabei keine Rolle spielen. Eine b yer- 
Verletzung des gesunden Volksempfindens u" nycksid11 
stoß gegen die seiner Familie geschuldete dar"1 
und Verantwortlichkeit seitens des Erblassers & 
in dem einen wie in dem anderen Falle. 1a3/40) 

(RG., VII. ZivSen., U. v. 16. Mai 1941, V I I ‘ [/je.t

<= RGZ. 166, 395.)

30. LO. -  § 37 EHRV. kann entsprechend ans 
werden.

Die Bäuerin K. S. schuldete dem P. s. a°,$e
dieses Anspruchs ließ P. die Forderung . en ¡n 
Zentral-Molkerei in K. für geleistete Milcht 
von wöchentlich pfänden. getrag aU

LG. hob auf und setzte den pfändbare" ,en;
5 3lJt wöchentlich herab aus folgenden u  fm '

Grundsätzlich stehen auch der_ ^ jH ^hhofre^^H ef 
lohnsforderung an die Molkerei in K> e nahe>./er.
Vorschriften nicht entgegen. Es liegt "  erten v j[
Schuldnerin hier wegen der besonders g ^  37 Ab ■ 
hältnisse in entsprechender Anwendung “  , Forderne, 
EHRV entgegenzukommen. Die gepfan „ enan^ea j,er 
gehört zwar nicht zu den in Abs. 1 der | rsC{,eint ^  
Stimmung aufgezählten Forderungen. yS bei""1 
nach Ansicht des LG. geboten, sie ebenj ,  _e beruh • , 
da sie auf einer ähnlichen Rechtsgrund .» s,jjj

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der ^p’^chtildet A11f. 
äußerst schlecht. Ihr Erbhof ist sehr i,esonderehjidet 
außerdem macht ihre Lungenkrankheu ,-nden1' sje 
Wendungen erforderlich. Unter diesen u curld
die Fuhrlohnforderung für sie eine t  Fa® „W "  
zu einem großen Teil für den Unterhai f ,0feS be 
zur Erhaltung des Wirtschaftsablaufs d - Jen. Ha ..nbe- 
Sie muß ihr deshalb insoweit belassen jedoch,-.. ^  
Auskunft der Kreisbauernschaft O- k natlich ¿¡e 
denklich ein Betrag von etwa 2 0 » '- . das Amtlich
spruch genommen werden, deshalb wöcn
Pfändung der Forderung in Höhe von ■ ,
bestehen gelassen. Tfil/4E)

(LG. Gera, Beschl. v. 17. Mai 1941, 3

Recht der Ostmark « «
§ 839 ABGB.; § 1 VO'1oas' (ROP̂ Jiu v0'a en Wirtschaft v. 15. Okt. 1938 ^ irtsc^chlo5' 

Schutze der sudetendeut l939 ? (äclic
27. Juni 1939 (RGBl. I, 1059). E'nJ f A f  sudefcndeines 1  
sener, unter die VO. zum Schutze £rWerb

31. RG. 
detendeutschen 
3. VO. zum

Wirtschaft fallender Vertrag üb« hfflens, ¡st, ’ 
detendeutschen gewerblichen Unter nicbt*gl _ 
Genehmigung nach § 3 der Verordnung ^  d e f » ^  
nicht nach Ablauf der Schutzfrist, • . ,  wenn %la"l 
1940, wirksam, und zwar auch dann n i«  zll0i A" ,

S i S S S i S “ BicW »Gültigkeitsdauer der Verordnung 
den war.

Nach §1 
deutschen Wirtschaft v.

a >m . LJ J O -----\ .L7

W o b n ^ g d e J d Jund juristische Personen, die iy -  fj,«
digen Aufenthalt oder ihre ges 1 j ¡t a« ¡¡nde!’ jetr1 
am 30. Sept. 1938 im Deutschen K e ^  
sudetendeutschen Gebiete ha.tten, ^ ¡n de ^„tef 
zum 30. Juni 1939 nur mit Genehm g b ^b e  
deutschen Gebieten bestehende g
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Vnck Betriebe oder Anteilsrechte an ihnen er- 
!es 13  f'ch an solchen beteiligen oder Vorverträge die- 
tür a,v o ^schließen. Für das Geschäft des Bekl. ist 
3,Vq C Genehmigung der RVerkM. zuständig. Durch die 
v. 27' | zu.m Schutze der sudetendeutschen Wirtschaft 
für d’pn11̂ 1 1939 ist die Geltungsdauer dieser VO. auch 
h3g ® Geschäftsbereich des RVerkM. bis zum 31. Dez.

u§ert worden. Nach §3 der l.V O . ist zu 
^fen rf- fte?» die nach S 1 der Genehmigung be- 
^chk’n- binnen zwei Wochen nach Abschluß des 
^ t r a ^  r \S ^ei der nack § 2 zuständigen Stelle zu 
der Fr;ften: Das Rechtsgeschäft wird nichtig mit Ablauf 
i N  m il'v  der Antrag nicht rechtzeitig gestellt ist, 
t eiWch Vf rsaSunS der Genehmigung. Unstreitig ist die 
i agUno- er.‘orderliche Genehmigung der Geschäftsüber- 
,0rinstinSeitens des RVerkM. nicht erteilt worden. Die 

Ver+iZen haben deshalb zutreffend die Nichtigkeit 
Öer g a§es v. 15. Febr. 1939 angenommen. 

n Ä H  Recht nicht die Folgerung gezogen, 
JpO, ¿3 Ablauf der Schutzfrist, d. h. nach dem l.Jan. 
ttetl (knm n,lclllige Rechtsgeschäft rechtswirksam gewor-

, Abs. 1 ABGB. ist ein Vertrag, der gegen
wCt*+i ^ erb°t verstößt, nichtig. Diese Regelung 

irK.„f0rdaüte nach von derjenigen des deutschen 
verschieden, als nach § 134 BGB. ein 

,°ßt, nichfj *’• das gegen ein gesetzliches Verbot ver- 
i„?eres wenn sich nicht aus dem Gesetz ein
v« s Rech?!0*' heraus folgt, daß nach dem BGB. nicht 
ipsfößt „.sgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot 
SiÜP Und p i1"  rst. Das g ilt aber auch für das ABGB. 
i .ui, ^^mslehre legen § 879 einschränkend in dem
Ü?her 58*1 daß 
^ hßg i^bgkei 
b '̂ang 1̂ P  wenn B H | [
Ä  S.18?a K 1 a n g , Komm. ABGB. i f  Bd. 2, Halb- 
w  vO. v .AHtn. IC  zu § 879). Da im vorl. Falle aber 
bps 'Sunn „ ■ ,  t. 1938 Rechtsgeschäfte, die die Ge- 
VerK «s ins*™.,erhalten,_ selbst für nichtig erklärt,

„ ip r Rj 1 ?aß das Rechtsgeschäft mangels ausdrück- 
vlc,%  ¡s* gkeitssanktion im Verbotsgesetz nur dann 

( ’i ^ n . d a s  der Zweck des Verbotsgesetzes

vjJ Ijip v>»uuv,u> otiusi IUI iuv' lulb \.* nmi i,
°\sgesetz°Wc“  keiner Erörterung des Zweckes des 

es. Anders könnte die Sache vielleichtt|u?tlti iegen 
H für

aren
die V ^ nn die Parteien die Geschäftsübernahme 
1 -  -- üach Ablauf der Schutzfrist hätten ver

tier ,, er nifinrfl- 6 WVJZ.. 100,

üer Vo.vbl. nn l i  Verhandlung vor dem RevG. hat

t 11 WnlP zvuiaur cier scnuizrn

j 3 t ,K r ? « ' V6'- .RQZ- ,38' 52 » •

'«hnpp- UntcPS wirksam gewesen. Da nach Annahme 
s ?den werden müsse, daß der KI. einen ab-

. ^ld des RVorkM nirhf prhalten hah<

• V. is ° ä  folgendes geltend gemacht. Nach § 3 
f ■ lb38 sei der Vertrag v. 15. Febr. 1939

aä r i. ' ein solpf,"'*lJr,ues K ve rim . ment ernaiten naDe 
beit (i AntrapP6̂  “ es9heid erst mit Zugehen desselben

ein

%
PU]

der Verf r„®der wirksam werde, so sei die Nichtig- 
geu^uten vÄ  k‘s zum Ablauf der Geltungsdauer 
t%r? eU; dac u ;> nämlich dem 31. Dez. 1939 nicht 

der Vertr.wna ,e zur Folge, daß mit diesem Zeit
i g

tyf»‘i Vertrau- i oi^Cj udu rnii uicscm ¿-t-ii“
\ l>r pÜ die Opp phne weiteres voll wirksam geworden 
Vei8a«r^ ilt zü ^nm igung seit diesem Zeitpunkt nichth.*1 Wp.-. -n Werdpn uz.....__________ u __'Verden iWer(len brauche, also auch nicht mehr 

könne.big b Ayff,
5 * 2 5  A b »  3 «  Revision, wenn die Genehmigung 
SnSciiäü Vefsair+ der Gültigkeitsdauer der VO. nicht 
O*11’ ist mit diesp^^^-*:11 se*> so werde das Rechts-r». > 1 OlPCc,,.*, . ÖU WCtUC Ud3
Vr^eatpii n'cht ,3  Zeitpunkt ohne weiteres voll w irk- 
v v l aüs W.wr ^ end- Vielmehr ergibt sich das 

»C n Ws . ° kt lcn§U!,.uned SiP.n der VO. Nach § l_der
SQi

IQOö .. GiUll UC1 VW. ^ 1 UU
zUm’ on , dürfen die darin genannten Per- 

krudu e S die näh f^39 nur mit behördlicher Ge- 
3] pdaii ln der , ,3  bezeichneten Geschäfte abschließen. 
Vh iuper Vn ' v‘ 27, Jl,ni 1939 heißt, die Gültig- 

D939 Verls« v‘ 15- Gbf- 1938 werde bis zum 
Pi^l'äftg l rsonej] h;?er >̂ so bedeutet das, daß die ge-°nei! bis zum 31. Dez. 1939 die fraglichenâ podürfp, dUr j|... . —. 01. LA.i. 1 vov uio uagm.m.11
SUnl AbC'-Nuti ¡-Jbehördlicher Genehmigung abschlie- 

S auCLUf der (-„-u.d.den VO. nicht etwa gesagt, daß 
CvJ.,'ür Rrv!„i 'gkeitsdauer der VO. die Genehmi-

SCi ri-'

Pclj^eriipfbcr gp'^he Geschäfte nicht mehr erforderlich 
'fctai. &p? keWespn osseu worden seien. Das wäre aber 

r-Vcsen wenn dies der Wille des Gesetz- 
eScbafte J,?- Denn nach dem Wortlaut sind

a"gemein genehmigungspflichtig, und

zwar unabhängig davon, ob die zuständige Behörde 
schon vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der VO. eine 
Entsch. getroffen hat. Insbesondere aber entspricht diese 
Auffassung dem Zweck der VO., die sudetendeutsche 
Wirtschaft dagegen zu schützen, daß bisher im Sudeten
gau nicht ansässige Personen die bisherige schlechte 
Wirtschaftslage und den ungünstigen Währungsstand im 
Sudetengau ausnutzten und sich so zu ungerechtfertigt 
geringen Preisen in den Besitz derartiger Geschäfte 
setzen. Dieser ZwecTc würde nicht erreicht,- wenn der
artige Verträge mit Ablauf des 31. Dez. 1939 ohne wei
teres wirksam würden und es so vom Zufall abhängen 
würde, ob ein wirtschaftlich ungerechtfertigtes Geschäft 
wirksam würde. Das führt dazu, daß die zuständige 
Behörde auch nach dem 31. Dez. 1939 über die Geneh
migung eines vorher geschlossenen Rechtsgeschäfts ent
scheiden und ihre Entschließung dem Antragsteller mit- • 
teilen muß. Demnach ist der Bescheid des RVerkM. 
v. 12. Mai 1939 jedenfalls dadurch in Kraft getreten, daß 
die Parteien von diesem Bescheid im Laufe des Rechts
streits durch das Schreiben des RVerkM. v. 13. Dez. 
1940 Kenntnis erlangt haben. Spätestens dadurch ist die 
Nichtigkeit des ganzen Vertrages v. 15. Febr. 1939 so
wohl hinsichtlich der stillen Beteiligung wie der käuf
lichen Übernahme des Geschäfts durch den KI. ein
getreten.

(RG., II. ZivSen., U. v. 7. Juli 1941, 1162/41.) [N.J 

*

32. RG. — §§ 932, 988 ABGB. Auch nach dem Recht des 
ABGB. sind die Verpflichtungen aus zweiseitigen Verträ
gen, die auf Austausch von Leistungen gerichtet sind, Zug 
um Zug zu erfüllen, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich 
anderes bestimmt. Das gilt auch für die gegenseitigen An
sprüche der Parteien auf Rückgewähr bei unwirksamen 
zweiseitig verpflichtenden Verträgen.

(RG., II. ZivSen., Beschl. v. 26. Juli 1941, II 52/41.)
[N.J

*

33. RG. — ÖstZPO. In der Revlnst. läuft die Rügender 
Richter, der sich dem Gutachten eines Sachverständigen 
anschließt, habe eine Behauptung der das Gutachten be
kämpfenden Partei nicht beachtet, meistens darauf hinaus, 
daß Ausführungen, die von einer Partei in d?n Tatsachen
instanzen gegen die Richtigkeit des Gutachtens vor
gebracht worden sind, nunmehr in der Form von Ver
fahrensrügen in die Revlnst. eingeführt werden sollen. Da
mit kann aber eine Rev. keinen Erfolg haben. Das hat das 
RG. für das Altreich wiederholt ausgesprochen (vgl. 
HöchstRRspr. 1940 Nr. 918; RGWarn. 1937 Nr. 72). Es 
gilt auch für das Gebiet der österreichischen und sudeten
deutschen ZPO.

(RG., VIII. ZivSen., U. v. 21. Juli 1941, VIII 558/39.)
[N.]

Reichsverwaltungsgericht

34. RVG. (RKA.) — § 1 Abs. 2 und 3 KSSchVO.
1. Aufwendungen zur Abwendung eines ür°henden Sach

schadens sind nur dann nach § 1 Abs. 2 KSSchVO. ersetz
bar, wenn der drohende Sachschaden nach der KSSchVO. 
entschädigungsfähig ist.

2. Schäden an Frachtgut, die im ausländischen Hafen ein- 
treten, wenn das Gut nicht an Bord eines deutschen Schiffes 
ist, sind keine Sachschäden der Schiffahrt und können nicht 
zur Entschädigung nach § 1 Abs. 3 KSSchVO. führen.

Die Firma F. in H. hat geltend gemacht, daß für ihre 
Rechnung gemäß Durchfracht-Konnossement v. 17. Aug. 
1939 von einer amerikanischen Schiffahrtslinie eine Par
tie Rundholz im Werte von 6650 9tM verladen worden 
sei. Die Ware sollte etwa eine Woche später in Amerika 
in einen deutschen Dampfer umgeladen werden; das zur 
Weiterbeförderung vorgesehene deutsche Schiff nahm
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sie jedoch nicht mit. Sie blieb vielmehr im Umlade
hafen liegen und wurde später auf Grund des Pfand
rechts, das dem Lagerhalter für seine Lagerkosten er
wachsen war, mangels Verkaufsmöglichkeit verfeuert.

Aus diesem Anlaß beantragte die Firma F. bei der 
Wasserstraßendirektion in H. Entschädigung nach der 
KSSchVO. v. 30. Nov. 1940 (RGBl. I, 1547); Diese 
lehnte als Feststellungsbehörde erster Rechtsstufe den 
Antrag ab. Den hiergegen eingelegten Einspruch wies 
sie mit der Begründung zurück, daß ein Kriegssach
schaden nicht vorliege und auch die Voraussetzungen 
des § 1 Abs. 2 nicht gegeben seien, weil Ersatz von 
Aufwendungen nur gewährt werde, wenn sie zur Ab
wendung eines drohenden Kriegssachschadens i. S. des 
§ 2 KSSchVO. gemacht seien. Die Einspruchsbehörde 
hat die weitere Beschwerde wegen der grundsätzlichen 
Bedeutung der Entscheidung zugelassen.

Die Antragstellerin hat die weitere Beschwerde recht
zeitig eingelegt und vorgetragen: Es liege zwar kein 
Kriegssachschaden vor, wohl aber handele es sich um 
eine Aufwendung zur Abwendung eines drohenden Kriegs
sachschadens, für die Ersatz nach § 1 Abs. 2 KSSchVO. 
verlangt werden könne. Die Verwertung der Ware durch 
den Pfandgläubiger komme einer Bezahlung der Not
hafenkosten durch sie gleich, da die Ware von ihr be
zahlt sei; mithin handele es sich um eine von ihr ge
machte Aufwendung. Daß ein Kriegssachschaden ge
droht habe, ergebe sich allein daraus, daß das deutsche 
Motorschiff, auf das die Ware hätte verladen werden 
sollen, den Bestimmungsort niemals erreicht habe. Die 
Aufwendungen seien auch angemessen, denn es habe in 
den besonderen Umständen gelegen, daß die Ware im 
Umladehafen nicht anders als durch Verfeuerung des 
Holzes habe verwertet werden können. Da sie trotz 
Abschlusses eines Transportversicherungsvertrages mit 
Kriegseinschlußklausel keinen Versicherungsanspruch ge
gen den Versicherer habe, weil die Kriegsklausel 1938 
gemäß ihrer Nr. 7 mittelbare Schäden nicht umfasse, 
müsse der entstandene Schaden durch die KSSchVO. ge
deckt werden.

Die Beschwerde kann nicht zum Erfolg führen. Nach 
§ 1 Abs. 1 KSSchVO. wird Entschädigung nur gewährt 
für Schäden, die seit dem 26. Aug. 1939 innerhalb des 
Gebiets des Großdeutschen Reichs an Sachen durch Be
schädigung, Zerstörung oder sonstigen Verlust infolge 
eines Angriffs auf das Reichsgebiet oder eines aus an
derem Anlaß erforderlichen Einsatzes der bewaffneten 
Macht unter -den Voraussetzungen des § 2 der VO. ent
stehen (Kriegssachschäden). Nach § 1 Abs. 2 KSSchVO. 
wird u. a. Entschädigung ferner für diejenigen Aufwen
dungen gewährt, die zur Abwendung eines drohenden 
Kriegssachschadens gemacht sind, wenn sie angemessen 
waren. Diese allgemeine Regelung umfaßt auch die im 
Betriebe der deutschen Schiffahrt entstehenden Schäden, 
gleichviel, ob sie an einem Schiff oder auf einem Schiff 
oder auf dem Lande entstanden sind. Grundsätzlich wer
den also nur Schäden ersetzt, die im Reichgebiet ent
standen sind.

§ 1 Abs. 3 KSSchVO. erstreckt die Ersatzfähigkeit 
allerdings auch auf außerhalb des Reichsgebiets ent
standene Schäden. Diese Sonderregelung g ilt aber nur 
für diejenigen im Betriebe der Schiffahrt entstandenen 
Kriegsschäden, die vom Gesetz als „Sachschäden der 
Schiffahrt“  bezeichnet werden. Der Begriff der Sach
schäden der Schiffahrt ist im § 1 Abs. 3 Satz 2 KSSch
VO. festgelegt. Sachschäden der Schiffahrt sind danach 
nur diejenigen Schäden, die an See- oder Binnenschif
fen, ihrer Ausrüstung und ihrem Zubehör sowie an allen 
an Bord befindlichen Sachen einschließlich der Ladung 
entstehen. Die Sonderregelung hat ihren Grund darin, 
daß deutsche Schiffe, wo sie sich auch befinden mögen, 
als Teile des deutschen Staatsgebiets und der deutschen 
Wirtschaft gelten können und daß daher Schäden an 
einem deutschen Schiff einschließlich seiner Ausrüstung, 
seines Zubehörs und aller an Bord befindlichen Sachen, 
auch wenn sie außerhalb des Reichsgebiets entstanden 
sind, so behandelt werden können, als ob sie innerhalb 
desselben verursacht seien. Auf andere als die am Schiff 
selbst und an den an Bord befindlichen Sachen ent
standenen Schäden treffen diese Gesichtspunkte nicht zu,

[Deutsches Recht, Wochenaus^i
ßß,

und zwar auch dann nicht, wenn der Schaden „ er[,alb 
triebe der deutschen Schiffahrt, aber an Land gchäden 
des Reichsgebiets entstanden ist. Für solcn s0llstige 
können nur die Grundsätze gelten, wie sie tu auch 
in dem betreffenden Staate eingetretene bcn 
außerhalb der Schiffahrt anzuwenden sind.

Aus dieser Rechtslage ergibt sich, daß¡auf j^es ilT1 
lust des für die BeschwF. bestimmten “ rai  ĉ sChaden 
amerikanischen Umladehafen, der kein » . niema|s
der deutschen Schiffahrt“  ist, weil das Gut die
an Bord eines deutschen Schiffes befund auf in 
KSSchVO. nicht anwendbar ist, da sie Fine Ej1’’ 
Amerika eingetretene Schäden nicht bezien¿o01rnt a‘s 
Schädigung gemäß § 1 Abs. 1 oder Abs. 3 
nicht in Betracht. chverhab

Ebensowenig rechtfertigt der vorliegende a 
eine Entschädigung auf Grund des § * .j-n tr eine
VO. Er setzt eine Aufwendung zur Abw. gSsaclj|cjL 
drohenden Kriegssaehschadens voraus. i<SiSchV • 
den in diesem Sinne ist nur ein nach o drohte 8?,, 
ersatzfähiger Kriegssachschaden. Ein  ̂s°  *̂1s\ chcndergaj!|l-

’ " :n schc' 
3ach£ 
:n-
eite/j

nicht. Ein innerhalb des Reichsgebiets ents 1 1 ein - Un« 
den (§1  Abs. 1) kam nicht in Frage, ^

n-
rite

i_a wtu suuiu uui.li iiu.111 ¿u in ------- - -p
Voraussetzungen für die Gewährung vor]agen 
gung gemäß § 1 Abs. 1 und 2 KSSchVO. steher 
ob die BeschwF. Eigentümerin c!e r i nf ii r ihres zU ße- 
Sachen war oder ob sie sonst die Gera s0jcj1e a's 
gen Untergangs zu tragen hatte und als, war- 
schädigte i. S des § 3 KSSchVO. anzusehen ^  KSScg

Die weitere Beschwerde ist daher SJ^Lheidung at-efe. 
VO. kostenfrei zurückzuweisen. Die tn  , .,„i<ren SP

schaden der Schiffahrt (Äbs. 3) schied a4?cj^ n Sache11 
erörterten Grunde aus, da sich die trag befanden- 
nicht an Bord eines deutschen Schifres

Es war somit auch nicht zu prüfen, ob^ 1 ¡»ntscha^
«den

einer Entschädigung für den Fall ein̂ lp„ sschäden’ 
ren weitergehenden Regelung für entgeSeI!',
Deutsche im Ausland erlitten haben, m  ̂ juh 

(RVG. [RKA.1, I. Spruchsenat, Beseht 
RKA I 6/41.)

. 2,22

" ¡ fo j

KSSchVO

20 Abs'

unterließ*

enha1ni f

35. RVG. (RKA.) - 
KSSchVO.

1. Ein Vorbescheid nach § 20 Abs.2
der Anfechtung nach § 22 KSSchVO. _

2. Zur Feststellung des ursächlichen
zwischen dem Eintritt eines Sachschade P̂ah
handlang genügt der Nachweis einer ^
Iichkeit eines solchen Zusammenhangs- ^  iiMlfde ad* ¡¡¡¡t

2 Abs. 1 Nr. K 19

§ 20 Abs 
KSSchV 

s ursächi 
s Sachsch 
hweis eil

chkeit eines solchen Zusammenhangs- rde au‘ ^¡t
In der Nacht v. 28. zum 29. Nov« LinenschdPPgfstör*; 

Gut D. eine Scheune und ein Mas grand /tebä'rf
Vorräten und Gerätschaften durch n die eife
Die Versicherungsgesellschaften bei leh®; eS
und beweglichen Sachen versichert Ergehn tt\tti£en 
Entschädigung ab, da ausweislich £ ,  aa
von der Staatsanwaltschaft a n g e s te U ^e n  f f a n d  
„m it größter Wahrscheinlichkeit feindlicb? i,e
der Brand durch den Abwurf ein jrgendwe*cuffin^e
bombe entstanden sei, obwohl sic hättenDomne entstanaen sei, ocwuiu —  
oder Reste einer solchen Bombe n 
lassen“ .

Darauf
d e r . ^ Ä

beantragte der Eigentümer»^gtsteiiu0Ä%
beim Regierungspräsidenten (RI -) a , r KSSch tsChâ _
erster Rechtsstule, ihm auf Ib a ld ig f
30. Nov. 1940 (RGBl. I, V,547) eme &  7
gung in Höhe von insgesamt.104 i  der S t * » # # ,
ren. Der RP. zog zunäc

. insgesamt der ^Ving“1zunächst die Akten der F|U| ^  
•derte eine Ausku festgest , ,

A»,s >

schaft bei und forderte eine A j  
abteilung ein, in der zusammenta sehr 
daß „nach der Luftlage der Brai pjac> so
Feindeinwirkuug erfolgt sein k pjohe „ defl. ̂ 0, 
eingehender Ermittlungen über anerkenrie chscf!f 
oeliaß oinpti R<*ßrhf»id dahin.erließ er einen Bescheid dahin- t r  KriegsSj durd1 bil
den Brand entstandenen S ch a d e n ^  B r * » » - d u Ä
da als erwiesen gelten müsse, daß «  
einem feindlichen Flieger abgewor n ^ f £„ts 
tel entstanden sei. Die Festsetzung
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für i . ^
erf°i„e ’ erbei vernichteten Vorräte und Gerätschaften 
Ze>chnetp \ / Cb ■ e‘ne vora Geschädigten bereits unter- 
dieses Rs-> r?'nßarung, die mit Eintritt der Rechtskraft 
Scbadisrun r - lde? in Kraft trete. Hinsichtlich der Ent
ehren aß  Iar die zerstörten Gebäude setzte er das Ver- 
sieIlUnJp,!?aß § 20 KSSchVO. aus, bis die Wiederher- 
I0rgeleo-tPn [ ^  se'- Gleichzeitig stellte er auf Grund der 
Entschädio" ^ ostenvoranschläge für die Ersatzbauten eine 

Qege ° UnS von insgesamt 73 433,60 3tM in Aussicht. 
'Jesses *eaf n ®escheid legte der Vertreter des Reichs- 
i’icht er«„'omit der Begründung Beschwerde ein, es sei 

• ■ getian S+en’ daß der Brand durch die im § 2 KSSch- 
Sei> vielmpi 'n Ereignisse unmittelbar verursacht worden 
s'ehung j  llr ließen die Ermittlungen über die Ent- 
Wandfreien p , rat?des nur Vermutungen, aber keinen ein- 

Die g öeweis des ursächlichen Zusammenhanges zu. 
s/ ch g e ^ ^ e r d e  ist fristgerecht eingelegt. Sie richtet 
^ ch der v ln,en Vorbescheid (§20 Abs. 2 KSSchVO.). 
^ScßVo bpbescheid ist ein Bescheid i. S. des § 19 
h tWerde 'a„Utnd, ist nach §22 KSSchVO. mit der Be
et. Achtbar. Die Beschwerde ist aber unbegrün-
Die

^erhalt- ?ast|hlten Ermittlungen ergeben folgenden Sach- 

der S icheV
(g?er Brandt dc! Schadenstelle „kurvte“ . Der Abwurf 
7,.. honntp on}be oder eines anderen Entzündungsmit-

2.P*4. 1 ill H ‘- ‘ umuuuj'ui t ig tu u i luigcuucu oatu*
O. t v°n 21 on ? .täglichen Nacht sind erstmals in der 
eiÜ ŝ °f ersr-n- bls 22-30 Uhr feindliche Flieger über dem 
eM zte . i. lenen. Sie ehtfernten sich, als Flakabwehr 
der e'ndlici1g er^ eit von d-10 bis 0.20 Uhr ist abermals
ein K T ' In ßPr
der o "dliches p, — ........................ ......................—ein» 'JeSenri ^ r  mgzeug gesichtet worden, als es in 
^ I^B rand l Sch&dpncfpllp Viiorfpii Hpr Ahururf

ha« Ziehen *v * ,Wahrgenommen werden. Ein weiteres 
der .kurz Veroand gehörendes feindliches Flugzeug 
Bra pichen p i°r ’ .nam*ic^ KeSen 0.05 Uhr auf die in 
Eräha ütld Snr uSrichtung liegende Gemeinde G. einige 
?Uerni hervriretlE“ omhen abgeworfen und dadurch zwei 
den t gegen o^änn611' ^ er Erand auf dem Gutshof ist 
der § dieSer '7 P hr von der Flugwache entdeckt wor- 
tor nCaeUne. f ! d schlugen die Flammen aus dem Dach 

aufmerlSt ge&en U30 Uhr wurde der Gutsinspek- 
°<l ere 11 stanH am, a*s bereits die Gebäude ganz in 
Sch a«deren p 1- Reste oder Teile von Brandbomben 
®rSenrfnsdeBe n uZdndungsmitteln sind weder an der 
dnn». Welche a° u ,ln deren Nähe aufgefunden worden, 
sich'ni°?er eine ua'tspunkte, die für eine Selbstentziin- 

cht fp„*,..hp ~“ 1 RststelD ands*’ftung sprechen könnten, ließen

zunächst fest, daß auf dem Gut des 
$"%!■>{ ar*d hp, ^achschaden entstanden ist, der durch 
bhs-i,J eine v\,VorKerufen wurde, und daß über dem 

‘,e§en nna ni0lhandlung des Feindes, nämlich ein
arfi

platt.h 1 Und * ' “ « ‘lu iu u jz  ucb 1 c m u c s , iidim u.11 cm
?aan nden Ii!'ven eines feindlichen Flugzeuges

,ndliiln Rriep-c»», Uer eingetretene Brandschaden ist 
,DtRr ei5’ ^sbec c ,schaden, wenn er durch dieseKampf- 
arsachtles and..»' “ Urch den Abwurf einer Brandbombe
,D; ls* (§ 9 Entzündungsmittels unmittelbar ver

ein Au Abs' 1 N r . l KSSchVO.).
! rüßer£es,chlosspn Vo,n Brandplättchen erfolgt ist, kann 
fi'vissen ^Uzahi .,u^e'*en- Sie werden in der Regel in 
l l?r ahp Umkre: aDSeworfen und werden dann in einem 
u ‘a so,!? hat s;„i aa verschiedenen Stellen aufgefunden. 
Üp!n(1borr!?s Entzünd1 der Umgebung der Schadenstelle 
Üb1, n sinn ungsmittel finden lassen. Reste von
V?1 RitzBaatln aUp z^far ebenfalls nicht gefunden wor- 
si!?ate ¿  hie d£ e rd a ran liegen, daß infolSe der gro- 
hnd' Eb.ntxv'ckeltp “ rand her in der Scheune lagernden 
()31)en k- Weiter’ 3Ucb d'e Bombenreste zerschmolzen 
der fr <W v?eri nach gleichzeitig abgeworfene Brand- 
b«in^mstan^ alle bef de.r . Angâ e der Ortskundigen in 
itis?erkt >?nj> daß r, nc*hchen Teich gefallen sein. Auch 
t'iclHbR|rr?d her &, Abwurf von Brandbomben nicht 

Jan-p Verhältn-Sbr-^c.b des Brandes von dem Guts- 
Pie pi hie An,lSl?aßig sPat entdeckt wurde, spricht 

fSrapi in p-Sniehip1??1116 hes Abwurfs von Brandbom- 
St.?uhbn».?lIieir - eabtp.i"„" u^.^ux., j .,, j -—ituChb0m̂ |nem pMbtejlung berichtet, daß in derselben 

f l' b°de hen atJ11'ienhaus der Gemeinde G. eine 
ru? üere,i, hurch a,c,'lshuIiI> die Stubendecke und den 

1 VoffiRhchg . nlug, ohne daß der Einschlag von 
Ctl Wäre , ! . aufbaltenden ganzen Familie be- 

Uie abgebrannten Gebäude des An-

ver
he:

tragstellers dagegen waren nicht bewohnt; sie standen 
abseits von den Wohngebäuden. Die Angestellten und 
Arbeiter schliefen, als der Brand ausbrach. Der Guts
inspektor G. wachte durch ein eigenartiges Geräusch 
auf, bemerkte einen hellen Lichtschein, sprang aus dem 
Bett und sah, daß die Scheune bereits brannte. Anderer
seits spricht die Tatsache, daß kurze Zeit vor dem Aus
bruch des Brandes ein feindlicher Flieger den Gutshof 
überflog und über der Schadenstelle „kurvte“ , erheblich 
für die Annahme, daß der Flieger zu einem Angriff an
setzte. Diese Annahme wird noch verstärkt, wenn man 
weiter berücksichtigt, daß unmittelbar zuvor ein zum 
gleichen Verband gehörendes anderes Flugzeug auf die 
in derselben Flugrichtung liegende Gemeinde G. tat
sächlich mehrere Brand- und Sprengbomben abgeworfen 
hatte. Hinzu kommt schließlich, daß sich trotz umfang
reicher Ermittlungen der Staatsanwaltschaft irgendwelche 
Anhaltspunkte dafür, daß der Ausbruch des Brandes auf 
andere Ursachen als den Abwurf einer Brandbombe zu
rückzuführen sei, nicht haben feststellen lassen. Die Ge- 
folgschaftsmitglieder des Antragstellers werden durch
weg als zuverlässige, arbeitsame und glaubwürdige Men
schen geschildert, denen eine fahrlässige oder gar vor
sätzliche Brandstiftung nicht zuzumuten ist. Ein Orts
kundiger hätte, wie der Gutsinspektor G. ausgesagt hat, 
wahrscheinlich auch nicht die Scheune und den Schup
pen, die beide unmittelbar nach Feierabend verschlossen 
werden, sondern die andere mit Reth gedeckte alte 
Scheune in Brand gesetzt, ohne sie erst betreten zu 
brauchen, oder er wäre in das Kuhhaus oder den Pferde
stall gegangen, die stets unverschlossen sind und auf 
deren Boden ebenfalls Heu und Stroh lagern. Das Gut 
selbst liegt fern von jedem Verkehr und wird deshalb 
von Fremden, zumal in der Nachtzeit, nicht aufgesucht. 
In den abgebrannten Gebäuden befanden sich weder 
Licht und Kraftanlagen noch Feuerstätten. Die in der 
Scheune lagernden Vorräte waren in einem massiv ge
mauerten Raum untergebracht und im übrigen zur Selbst
entzündung nicht geeignet. Alle diese Umstände spre
chen mit einer erheblichen Wahrscheinlichkeit dafür, 
daß auch der Ausbruch des Brandes auf dem Gut auf 
den Abwurf einer Brandbombe zurückzuführen ist.

Zu prüfen bleibt, ob schon der Nachweis einer sol
chen Wahrscheinlichkeit die Anwendung des § 2 Abs. 1 
Nr. 1 KSSchVO. rechtfertigt.

Die Feststellungsbehörde entscheidet über das Vor
liegen der Voraussetzungen dieser Bestimmung nach 
ihrer freien, aus dem Ergebnis der Verhandlung und 
einer etwaigen Beweisaufnahme geschöpften Über
zeugung (§ 17 Abs. 6 KSSchVO.). Sie muß daher, 
um die Anwendung des § 2 Abs. 1 Nr. 1 KSSchVO. 
bejahen zu können, die Überzeugung erlangt haben, 
daß ein Kriegsgeschehnis vorliegt und der Schaden mit 
diesem in einem unmittelbaren Zusammenhang steht. 
Vermag die Feststellungsbehörde diese Überzeugung 
nicht zu gewinnen, kann sie also das Vorliegen der ge
setzlichen Voraussetzungen nicht feststellen, läßt sich 
mit anderen Worten ihr Vorliegen nicht nachweisen, so 
muß eine Entschädigung versagt werden. Diesen Nach
weis hat aber nicht etwa der Geschädigte zu führen; 
denn eine Beweislast wie im Zivilprozeß ist dem Fest
stellungsverfahren der KSSchVO. ebenso wie den mei
sten anderen Verwaltungsverfahren fremd. Das ergibt 
sich daraus, daß sie nach Eingang des Antrages das 
Verfahren von Amts wegen zu betreiben (§ 17 Abs. 1 KS
SchVO.) und demgemäß von Amts wegen die zur Fest
stellung der Tatsachen erforderlichen Ermittlungen an
zustellen und die von ihr für erforderlich gehaltenen 
Beweise zu erheben hat (§17 Abs.3 KSSchVO.); der 
Antragsteller muß sie allerdings selbstverständlich da
durch unterstützen, daß er die für die Entscheidung 
wesentlichen Angaben über Ursache und Höhe des Scha
dens macht und nach Möglichkeit Beweismittel an
führt und beifügt (§ 12 Abs. 2 KSSchVO.). Die völlige 
Aufklärung des Sachverhaltes und damit der Nachweis, 
ob die Voraussetzungen der KSSchVO. erfüllt sind, 
bleibt aber Sache der Feststellungsitehörde. Die Frage 
ist also nicht die, ob der Antragsteller den Beweis für 
das Vorliegen dieser Voraussetzungen erbracht hat, son
dern die, ob die Feststellungsbehörde nach Durchfiih-
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rung aller Ermittlungen die Überzeugung erlangt, daß 
sie erfüllt sind.

Die Anforderungen, die hierbei zu stellen sind, dunen 
nicht überspannt werden, da die durch den Krieg und 
die Kriegseinwirkungen bedingten besonderen Verhält
nisse und die dadurch entstehenden Schäden vielfach 
einen eindeutigen Nachweis der Entstehungsursache und 
der Höhe der Schäden überhaupt nicht zulassen. Die 
Feststellungsbehörde wird sich daher unter Umständen 
mit der Feststellung einer solchen Wahrscheinlichkeit 
begnügen müssen, die nach Lage des einzelnen Falles 
und nach den Erfahrungen des Lebens mit ziemlicher 
Sicherheit für das Vorhandensein der gesetzlichen Vor
aussetzungen spricht. Nicht jede Wahrscheinlichkeit er
gibt einen Beweis; sie ist vielmehr nur ein Hilfsmittel 
für den Beweis. Die Frage, welcher Grad von Wahr
scheinlichkeit im einzelnen Falle als ausreichend anzu
sehen ist, wird verschieden zu beantworten sein, je nach
dem, ob der Schaden in zeitlicher und räumlicher Hm- 
sicht in einem nahen oder entfernteren Zusammenhang 
mit den kriegerischen Ereignissen steht, ob ferner die 
Art und der Umfang des Schadens mehr für die Ent
stehung durch kriegerische Ereignisse als durch andere 
Umstände sprechen und schließlich, ob die in Betracht 
kommende Kampfhandiung und das angewandte Kampf
mittel einen bestimmten Schaden üblicherweise herbei
zuführen geeignet ist oder nicht.

Daß eine Überspannung der Beweisanforderung nicht 
i. S. der KSSchVO. liegt, folgt aus der Regelung des 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2. Nach dieser Vorschrift wird eine Ent
schädigung auch dann gewährt, wenn der Sachschaden 
unmittelbar verursacht ist durch Beschädigung, Zer
störung, Diebstahl, Plünderung oder sonstigen Verlust 
von Sachen in den vom Gegner besetzten, unmittelbar 
angegriffenen oder unmittelbar bedrohten Gebieten wäh
rend der Dauer der Besetzung, des Angriffs oder der 
Bedrohung sowie unmittelbar nach einem Angriff, es 
sei denn, daß die Entstehung oder der Umfang des Scha
dens mit den kriegerischen Ereignissen nicht zusammen
hängt. Steht also fest, daß ein Sachschaden durch eine 
auf die Sache einwirkende, schädigende Handlung im 
besetzten, unmittelbar angegriffenen oder unmittelbar 
bedrohten Gebiet während der Besetzung, des Angriffs 
oder der Bedrohung eingetreten ist, so spricht eine ge
setzliche Vermutung dafür, daß der Schaden mit den 
kriegerischen Ereignissen im Zusammenhang steht. Nur 
dann, wenn das Gegenteil festgestellt wird, der Scha
den z. B. eindeutig auf Blitzschlag, Witterungseinfluß 
oder ein anderes Naturereignis zurückzuführen ist, greift 
die Vermutung nicht Platz. Die KSSchVO. erleichtert 
demnach die Beweisführung insofern, als sie in diesen 
Fällen nicht den Nachweis des ursächlichen Zusammen
hangs des Schadens mit den kriegerischen Ereignissen 
verlangt, was zur Folge hat, daß insoweit ein verblei
bender Zweifel zugunsten des Geschädigten w irkt. Die
ser Regelung liegt unter anderem der allgemeine Ge
danke zugrunde, daß für die bei dieser Gelegenheit ein
tretenden Schäden nach der Lebenserfahrung meist der 
kriegerische Eingriff ursächlich sein wird. Ein Gebiet 
ist aber nicht nur dann gefährdet, wenn es vom Feinde 
besetzt, von der Erde, der Luft oder der See aus un
mittelbar bedroht oder unmittelbar angegriffen ist, son
dern unter Umständen schon dann, wenn dieses Gebiet 
von einem feindlichen Flieger überflogen wird. Es ist 
daher gerechtfertigt, auch in diesem Falle die Beweis
anforderungen nicht zu überspannen.

Genügt hiernach zur Feststellung des ursächlichen 
Zusammenhanges zwischen dem Eintritt des Sachscha-

[Deutsches Recht, W o c h e ^ f j—

• des vor"
dens und der Kampfhandlung der Nachweis s0lchen 
liegens einer hohen Wahrscheinlichkeit necht de 
Zusammenhanges, dann hat der R P -r^ g SSachscha^e 
Brandschaden des Antragstellers als Krieg » Reiche 
anerkannt und demgemäß die Ersatzpihcn 
dem Grunde nach ausgesprochen. zurück*1!'

Die Beschwerde ist daher als unbegrun e ^  Ta' 
weisen, ohne daß noch zu prüfen war, Uegt. 
bestand des § 2  Abs. 1 Nr. 2 KSSchV ■ Rostet ' 
Entscheidung ergeht gemäß § 23 KSSch - .. jg41,

(RVG. [RKA.J, 1. Spruchsenat, Besohl. v- • pfjc.\

Verfab'

RKA I 16/41.)

36. §79 PrLVG. v e r ww. uu * - - — B e g r ü n t
rensmangel. Enumerationsprinzip. Wenn “  die \
eines verwaltungsgerichtlichen Ur4ells J " kundigen ' ¿ n- 
scheidung tragenden Punkt von dem oh „Richer M 
der Akten abweicht, so liegt darin ein Q > 
gel des Verfahrens (Verstoß gegen §79 ' des  Of** 

Die vorl. Klage greift lediglich die Mitte» ¿ { A« 
Bürgermeisters an, daß er die Zustimt X j , ne. Ibc %  
nahmebewilligung gemäß § 12 FluchtlG. j5 eilie du* 
nähme des BezVerwGer., daß mit der der
die Baupolizei mündlich erfolgte Ab b ^  trifftt“ * ei 
nahmegenehmigung selbst angefochten die ßaup01, at. 
zu. Die Akten ergeben nichts dafur. daß erteilt js. 
dem Kl. eiben solchen ablehnenden Besu defl .
Die Baupolizei betont ausdrücklich, ano Akte0, 
her noch nicht beschieden hat, und l gaUpoli*el jes 
sich weder ein schriftlicher Bescheid a ReSCiieidutV be\
ein Anhalt 
K l

dem Kl. eiben soicnen aüieiuicnu*-.. . den ‘^ „de t
Die Baupolizei betont ausdrücklich, daß s Akten.nn

__ u hat, und in o \ inolizel Descheid der BauPeidung

. nu„«n dafür, daß eine mündliche h lieg» d;e
l. durch die Baupolizei erfolgt w^ ; ^ ! rWGer., df ' Ab' 

der tatsächlichen Feststellung des BezV e r fo fc n i-  
Klage sich gegen eine durch die Ausnahmeb „  Jfl.
lehnung der für den Kl. erforderlich 0jfenkundig® ef,eti 
gung richte, eine Abweichung; von dem o verstoßt | rjch- 
halt der Akten vor. Diese Abweichu ^Verwaltuugs y er. 
§79 LVG., der davon ausgeht, daß der (lnhalt) der -  
ter seiner Entsch. den richtigen Inbe0 t ¿at, 
handlungen und Beweise zugrunde zu & einen ,o 
er sich aus den Akten ergibt. Sie■ bedeu 42O; KUtfie 
liehen Verfahrensmangel (vgl. O V G .8 \y ö .  dazUt?evInst' 
PrVerwBl. 23, 199), der gemäß K  {ür d>e Ke 
daß das RevG. die Sache ohne die s “ .(eilen hat eiöe 
geltenden Beschränkungen frei zu neu ge> da „

Dabei ergab sich die Unzulässigkeit de») sJefl
solche irn Verwaltungsstreitverfahren n ^  vorfc £s

-».tlöoeJrr icf in Hpnpn Sie VOIU v  iQ 41 / A\t

Ver- 
so K t

12, P2’

Fällen zulässig ist, in denen sie vom ^  19, ^  die 
ist (vgl. §§ 4, 50, 54 Abs. 2 LVG.,; u ^ach
besteht aber keine Gesetzesvorschr > sje di upql> 
Mitteilung der Gemeindebehörde,^i^^ zU einer ̂ age uU
nung einer

ler Gemeindebehorae, > * ~ eiUeV , ä2e
uuuS vorgesehenen Zustimmu £ durch könnte-
zeilichen Ausnahmebewilligung k?" t5en ’ werde“  rj3h f^  
Verwaltungsstreitverfahren .an? ^ ° ^ aitungsstrelt^ö . übf. 
Die Zulässigkeit der Klage i i n , S es P o # # * V * “ 
ist insbes. nicht aus den Vorschrift V e rfü g ^ ic li be 
die Anfechtbarkeit einer pohzeih Handel* 
leiten (§§40, 45 ff. PolVerwG.); denn e*beTbiirge$e W  
der angefochtenen Maßnahme d pohzel 2eIi d
nicht um eine polizeiliche Verfügung, 
fügungen gemäß § 40 p°lVerwG. .g(er aber (a 
Polizeibehörde sind, der Oberbur,. der Gem 
Polizeibehörde, sondern als Vertr

1941, IV C 110/39.)
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§§ 2 und 4 VolksschädlVO. Zwischen 
den beiden Strafbestimmungen ist Tatein
heit rechtlich möglich. Besondere Um
stände, z.'B. konstitutionell begründete Ab
artigkeit, sozial ungünstige Verhältnisse 
und Jugendlichkeit sind kein Hinderungs
grund, den Täter als Typ des Volks
schädlings anzusehen. RG.: DR. 1941, 2185 
Nr. 9

Im Sinne des §1 Abs. 1 Verbrauchs- 
regelungsstrafVO. handelt „in Ausübung 
eines Gewerbes“  auch, wer sich wie ein 
Gewerbetreibender betätigt, ohne nach 
den gewerberechtlichen Vorschriften zum 
Betriebe des Gewerbes berechtigt zu sein. 
RG.: DR. 1941, 2186 Nr. 10

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Verbrauchsregelungs- 
Strafverordnung (VRStVO.). Der Versor
gungsberechtigte, für dessen Bezug der 
Bezugskartenzwang gilt, darf beim Fehlen 
einer entgegenstehenden Vorschrift über 
diejenigen Mengen, die er in gehöriger 
Weise auf Marken bezogen hat, frei ver
fügen. Ebenso verhält es sich mit den
jenigen Mengen eines öffentlich bewirt
schafteten landwirtschaftlichen Erzeugnis
ses, die Selbstversorgern gemäß den be
stehenden Bestimmungen zum eigenen Ver
brauch überlassen werden.

Überschüssige Selbstversorgermengen an 
Eiern sind nach der Anordnung Nr. 2/41 
der Hauptvereinigung der deutschen Eier
wirtschaft v. 10. Febr. 1941 abzuliefern. 
RG.: DR. 1941, 2186 Nr. 11

§ 1 Abs. 2 KWVO. v. 4. Sept. 1939. Zum 
inneren Tatbestand der verbotenen Geld
hortung genügt das Wissen und Wollen 
des Zurückhaltens von Geldzeichen; nicht 
erforderlich ist, daß der Täter böswillig 
die Belange des deutschen Volkes gefähr
det. Strafzumessung. Verhängung einer 
Geldstrafe neben der Freiheitsstrafe. RG.: 
DR. 1941, 2188 Nr. 12

§61 Nr. 3 StPO. Das in dieser Bestim
mung angeführte Angehörigenverhältnis 
zum Angekl. legt erfahrungsgemäß eine 
Voreingenommenheit des Zeugen für oder 
wider ihn so nahe, daß es über den Hin
weis auf dieses Verhältnis hinaus einer 
näheren Begründung für die Ablehnung 
seiner Vereidigung nicht bedarf. Ob die 
Vereidigung unterbleiben soll, entscheidet 
das Gericht nach pflichtmäßigem Ermes
sen. RG.: DR. 1941, 2188 Nr. 13

§219 StPO. Ein Bescheid des Vorsitzen
den, daß über einen gemäß dem § 219 
StPO, gestellten Antrag des Angekl. in 
der Hauptverhandlung entschieden werden 
würde, entspricht nicht dieser Vorschrift. 
Die Ablehnung eines derartigen Antrages 
mit der Begründung, die Beweistatsachen 
könnten als wahr unterstellt werden, ist 
unzulässig.

Die Beteiligten können nicht auf die Be
achtung der Vorschrift des § 245 Abs. 3 
StPO, verzichten. RG.: DR. 1941, 2188 
Nr. 14

Zivilrecht
§§ 157, 313, 428, 432, 449 BGB. Zum

wesentlichen Inhalt eines Grundstücksver
äußerungsvertrages gehört nicht die Eini
gung über die Übernahme der Rosten und 
Steuern. Unterbleibt die übliche* Aufnahme 
von Bestimmungen hierüber in dem Ver
trag, so leistet § 449 BGB. Aushilfe.

Dadurch, daß eine vertragliche Fest
setzung „den Vollzug des Vertrages“  zum 
Gegenstand hat, wird sie von der Form
bedürftigkeit des Grundstücksveräußerungs- 
vertrages nicht ausgenommen.

Die Parteien eines Grundstücksveräuße
rungsvertrages haben es nicht in der Hand, 
diesen dadurch nur zum Teil rechtsgültig 
zu machen, daß sie nur einen Teil davon 
formgerecht beurkunden lassen. RG.: DR. 
1941, 2189 Nr. 15

§ 278 BGB. Versendet der Unternehmer 
das Werk nach einem anderen Ort als 
dem Erfüllungsort, so haftet er für das 
Verschulden seiner Angestellten auf dem 
Transporte nach § 278 BGB. OLG. Danzig: 
DR. 1941, 2192 Nr. 16

§§388, 389, 244, 130 BGB. Rechnet der 
Gläubiger einer in ausländischer Währung 
ausgedrückten Geldforderung seiner Be
fugnis gemäß gegen seine in Reichsmark 
ausgedrückte Schuld auf, so ist für die Be
rechnung des Umrechnungswertes der Zeit
punkt maßgebend, an dem die Aufrech- 
nungserklärung dem Aufrechnungsgegner 
zugegangen ist. RG.: DR. 1941,2193 Nr. 17

§§ 401, 412, 776, 1225 BGB. ordnen den 
Übergang der persönlichen Forderung an 
und daneben den Übergang etwaiger Pfand
rechte, die zur Zeit der Befriedigung be
stehen. Für die Frage aber, ob der Ver
pfänder irgendwelche Rechte gegen den 
Pfandgläubiger hat, wenn er solche früher 
bestehenden Rechte a u f g e g e b e n  hat, 
kann man aus diesen Bestimmungen nichts 
entnehmen. Man muß vielmehr auf den 
rein schuldrechtlichen Verpfändungsvertrag 
zurückgehen.

Der Satz, daß der Pfandgläubiger unter 
den verschiedenen Pfändern frei wählen 
kann, welches Pfand er in Anspruch 
nehmen w ill (§ 1230 S. 1 BGB.), darf auch 
nicht in einem Falle durchbrochen werden, 
in dem der persönliche Schuldner und ein 
Bürge Pfänder stellen. RG.: DR. 1941, 
2195 Nr. 18

§839 BGB.; Art. 131 WeimVerf. Auch 
eine Auskunft, zu deren Erteilung eine 
Auskunftspflicht nicht besteht, ist, wenn 
sie erteilt wird, eine Amtshandlung und 
muß deshalb richtig erteilt werden. Bei 
unrichtiger Auskunft wird nach Amtsrecht 
gehaftet. RG.: DR. 1941, 2196 Nr. 19

§§ 878, 2100, 2130 BGB. § 878 BGB. ist 
nicht anwendbar, wenn die das Ver
fügungsrecht begründende Rechtsinhaber
schaft selbst vor der Eintragung wegfällt.

Eine vom Vorerben im Rahmen seiner 
Befugnisse bindend vorgenommene Ver
fügung über ein zum Nachlaß gehöriges 
Grundstück oder Grundstücksrecht bleibt 
auch dann wirksam, wenn sie im Zeit
punkt des Eintritts der Nacherbfolge noch 
nicht durch grundbuchliche Eintragung 
vollzogen war. KG.: DR. 1941, 2196 N r.20

§885 BGB.; §3 GBO. Die Auflassung 
eines noch zu vermessenden Realteils ist 
möglich, wenn der Auflassungsgegenstand 
deutlich genug bezeichnet ist. Die Eintra
gung des Eigentumswechsels im Grund
buch ist erst nach durchgeführter Ver
messung des Realteils möglich. Vorher 
kann eine Vormerkung zur Sicherung des 
Rechts auf die Auflassung auf dem noch 
ungeteilten Oesamtgrundstück eingetragen 
werden. RG.: DR. 1941, 2196 Nr. 21
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§§ 932, 988 ABGB. Auch nach dem 
Recht des ABGB. sind die Verpflichtungen 
aus zweiseitigen Verträgen, die auf Aus
tausch von Leistungen gerichtet sind, Zug 
um Zug zu erfüllen, soweit das Gesetz 
nicht ausdrücklich anderes bestimmt. Das 
g ilt auch für die gegenseitigen Ansprüche 
der Parteien auf Rückgewähr bei unwirk
samen zweiseitig verpflichtenden Verträ
gen. RG.; DR. 1941, 2205 Nr. 32 

ÖstZPO. Damit, daß Ausfiihrunge n, die 
von einer Partei in den Tatsacheninstanzen 
gegen die Richtigkeit eines Sachverstän
digengutachtens vorgebracht worden sind, 
nunmehr in der Form von Verfahrens
rügen in die Revlnst. eingeführt werden, 
kann eine Revision keinen Erfolg haben. 
Das hat das RG. für das Altreich wieder
holt ausgesprochen. Es gilt auch für das 
Gebiet der österreichischen und sudeten
deutschen ZPO. RG.: DR. 1941, 2205 
Nr. 33

Reichsverwaltungsgericht

:!Ü!jj

r ^e‘t 
Dr ~ bt

§ 1 Abs. 2 und 3 KSSchVO. Aufwendun
gen zur Abwendung eines drohenden Sach
schadens sind nur dann nach § 1 Abs. 2 
KSSchVO. ersetzbar, wenn der drohende

Sachschaden nach der KSSchVO. entschä
digungsfähig ist.

Schäden an Frachtgut, die im auslän
dischen Hafen eintreten, wenn das Gut 
nicht an Bord eines deutschen Schiffes 
ist, sind keine Sachschäden der Schiffahrt 
und können nicht zur Entschädigung nach 
§1 Abs. 3 KSSchVO. führen. RVG.: DR. 
1941, 2205 Nr. 34

§§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 19, 20 Abs. 2, 22 
KSSchVO. Ein Vorbescheid nach § 20 
Abs. 2 KSSchVO. unterliegt der Anfech
tung nach § 22 KSSchVO.

Zur Festsetzung des ursächlichen Zu
sammenhangs zwischen dem Eintritt eines 
Sachschadens und einer Kampfhandlung 
genügt der Nachweis, einer hohen Wahr
scheinlichkeit eines solchen Zusammen
hangs. RVG.: DR. 1941, 2206 Nr. 35

§ 79 PrLVG. Verwaltungsstreitverfahren. 
Verfahrensmangel. Enumerationsprinzip. 
Wenn die Begründung eines verwaltungs- 
gerichtiichen Urteils in einem die Ent
scheidung tragenden Punkt von dem of
fenkundigen Inhalt der Akten abweicht, 
so liegt darin ein wesentlicher Mangel des 
Verfahrens (Verstoß gegen 8 79 L V G ) 
RVG.: DR. 1941, 2208 Nr. 36

O f f e n e  S t e l l e n ••••••••••
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Assessorin
als Sadibearbeiterin für die
Rechtsabteilung einer größeren 
Behörde in der Nähe Danz ig  
gesucht. Besoldungnach TO A.2 
zuzügl. Aufbauzulage. Oststeuer
hilfeverordnung kommt in Anwen
dung. Bewerbungen mit Lebens
lauf, Lichtbild und Zeugnisab
schriften sind zu richten unter 
A. 1720 an Anzeigen-Abteilung 

Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

•••••••••••••••••••••••••••••••

Stellenausschreibung
Die Stadtverwaltung Dortmund 

beabsichtigt, für das Rechtsamt

einen jüngeren Juristen
(Assessor)

einzustellen. Die Beschäftigung 
erfolgt im Angestelltenverhältnis 
unter Einreihung in die Ver
gütungsgruppe III der Tariford
nung A. Aufstiegsmöglichkeit bei 
Bewährung nicht ausgeschlossen.

Bewerbungen mit Lebenslauf, 
Lichtbild, Zeugnisabschriften und 
Nachweis der arischen Abstam
mung sind umgehend beim Haupt- 
und Personalamt der Stadt Dort
mund -  St. A. 10/3 -  einzureichen. 

Dortmund, den 2. Okt. 1941

Der Oberbürgermeister 
___  Qez. Dr. Banike

Für unsere Dienststelle in Po
sen suchen wir für sofort 

oder später:

selbftändige Buchhalter 

Sachbearbeiter 
für Siedlungsabteilung 

Personalsachbearbeiter 

Stenotypistinnen

Bewerbungen mit selbstge
schriebenem Lebenslauf, Licht
bild, Zeugnisabschriften und 
Gehaltsansprüchen erbeten an

Bauernsiedlung Kalisch
O .m .b.H .

Posen, Königsplatz 5

S a c h b e a r b e i t e r

'Sstr. 7
'eten

Jurist oder Volkswirt
tur das Steuerdezernat einer Be- 
norde in einer Großstadt  des 
warthegaues gesudit. Bezah
lung nach T.O.A. GruppeIIIevtl.il. 
Angebote unter A. 1714 an An- 

zeigen-Abteilung, Deutscher 
Rechtsverlag, Berlin W 35, 

Lützowufer 18.

für Sozialaufgaben gesucht. 
Der Bewerber soll als Un
terstützung der Betriebsfüh
rung eines Industriewerkes 
Sozialfragen, Vertragsange
legenheiten undVerwaltungs- 
aufgaben bearbeiten und über 
juristische Kenntnisse und 
eine gute Organisationsgabe 
verfügen.

Schriftliche Bewerbungen mit 
handgeschriebenem Lebenslauf, 
Zeugnisabschriften und Lichtbild

an das
Dralow id-W erk der 

Steatit - Magnesia - Aktien
gesellschaft

Berlin - Lichterfelde 1, Postfach.

Bürovorsteher(in) 
oder Bürogehilfe(in)

nach H irs c h b e rg  i. Riesengeb. 
gesucht.

Offerten m. selbstgeschriebenem Lebens
lauf, Zeugnissen usw. unter A. 1689 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts- 

ver̂ ag> Berlin W 35, Lützowufer 18.
Bürovorsteher(in)

oder
Anwaltssekretärin

gesucht. Freie Unterkunft. An
gebote mit Zeugnisabschriften 
und Gehaltsansprüchen erbeten an 

Helm,  Rechtsanwalt, 
Posen, Königsplatz 6a, 

Fernruf 9215.

Eine Anzeige 
in dieser Größe, 30 mm 

einspaltig, kostet 6.90 RM

Bürovorsteher(in)
oder gut eingearbeiteter Büroge- 
hilfe(in) g e s u c h t .  Angebote 
mit selbstgeschr. Lebenslauf und 

Zeugnissen an 
Rechtsanwalt und Notar 

G eor g  M a r t i n i ,  
Königs Wusterhausen,  

Bahnhofstr. 8.

Perfekte Anwalts- und 
Notariatsstenotypistin

halb- oder ganztägig für sofort 
oder später sucht

Rechtsanwalt und Notar 
Dschenf fz ig ,  Ber l in  SW 11 

Hallesches Ufer 10 
Tel. 194919

Bürokraft,
tücht ig  in beiden Fächern für 

bald oder später gesucht.
Angebote mit Zeugnisabschriften 

Bild und Gehaltsansprüchen 
erbeten an

Rechtsanwalt und Notar 
R udo l f  Habermann,  

Eberswalde, Alsenplatz 1.

Fortsetzung s. letzte Umschlagseite

A n z e i g e n s c h l u ß
ist jeweils der

DonnerstagderVorwoche!
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H 
Anzeigen-Abteilung, Berlin W 3rg



Wachs auf der Rückseile, wachshallige Farbe 

auf der Vorderseile. Kein Rollen, kein Rulschea 

Saubere Hände, klare Schrift.

Griffig und handlich, fgrbkräflig und ergiebig.

Z u  b e z i e h e n  d u r c h  d i e  F a c h g e s c h ä f t e

GÜNTHER WAGNER. HANNOVER

f flrbeitsoertrag unD 
ßrbettsuerhältnis

von

Professor Dr. Arthur Nikisch

Schr i f ten zum A rbe i ts rech t ,  ReiheA, Bd.6

Herausgeber: Prof. Dr. W. Siebert

Die soeben erschienene Schrift des bekannten Arbeitsrecht
lers behandelt eine für Idee und Praxis des nationalsozia
listischen Arbeitsrechts seit Jahren als grundlegend aner
kannte Frage und will durch eine wissenschaftliche Dar
stellung der verschiedenen Meinungen und ihrer praktischen 
Folgen sowie durch nähere Begründung der eigenen Ansichten 
klärend wirken. Durch einfache und praktisch überzeugende 
Lösungen will sie für eine Auffassung werben, die den 
Arbeitsvertrag auf die Rolle beschränkt, die ihm im Arbeits
leben zukommt: Arbeitsverhältnisse vorzubereiten und in
haltlich zu gestalten. Damit vermittelt die Schrift dem Wissen
schaftler und dem Praktiker des Arbeitsrechts ein anschau
liches Bild vom Sach- und Streitstande und ermöglicht 
eine eigene sichere Stellungnahme in den zahlrei
chen Einzelfragen zur Rechtsstellung von Unternehmer, 
Betriebsführer und Gefolgsmann im Arbeitsverhältnis.

Umfang: 136 Seiten. Preis: kart. RM. 5.10

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H. • Berlin • Leipzig • Wien
Berl in W 35, H i ldeb rands t raße  8
Auslieferung tür Ostmark und Sudetenland:

Deutscher Rechtsvcrlag O. m. b. H,, Wien 1, Riemergasse 1

: : : : : : : : : : : : : :

i i l l l f  Hllil G e s u c h t e  Stellen
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Rechtsanwalt,
Berlin, 39 Jahre, beste Empfeh
lung; Kenntn. im Holl. u. Ukrain.

sucht
für mehrere Jahre bei Behörde, 

Industrie, Wirtschaft usw.
Wirkungskreis.

Stellung mit gelegentl. Reisetätig
keit angenehm. Zuschriften unter 
A. 1718 an Anzeigen-Abtcilung 

Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

Assessor,
27 Jahre, ledig, gewandt, repräsen
tativ, sucht A nw alt in Berlin zur 
Ableistung des Anwärterdienstes 
evtl, mit Möglichkeit späterer 
Assoziation. — Angebote unter 
A. 1721 an Anzeigen-Abteilung 

Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

...guter Oesetzeskg«1 Industrie ĝai»̂

5 “ S personal"Stgftrf 
theten-.’ Miet-

erkehr, ®uí t ¿eÍeren2et íN otí!iscí,,t, 

Rechtsverlag
,W35J

Berlinf  her
Bürovorstel»50f0lt ÿ

. . . . .
selbständig >n ‘ ' su«** ® itbO,c'

Abteilung 0 t iO ^
Berlin W38’

Praxis
(R.A. u. Notar) in norddeutscher Groß
stadt, nahe Ostsee, wegen Erkrankung 
abzugeben. — Drei eingerichtete Bliro- 
räume im Zentrum können übernommen 
werden. Eilanfragen unter A. 1711 an 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts- 

verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18-

Zu kaufen gesucht
Ebermeyer -  Lobe -  Rosenberg, 

St.G.B. 4. Aufl. 1929 
Fischer,  Rechtsanwalt,

Fr i edeberg  Nm.

Aus Nachlaß werden verkauft:
Entsch. d. RG. i. Strafsachen Bd. 1—63, mit 
Gen.-Reg. Bd. 1 -55/Entsch.d.RG. ¡.Zivil
sachen Bd. 1-160, mit Gen.-Reg. Bd. 1-120/ 
JW. 1932-38 gb./RG.-BI. 1933-36 gb./ Dtsch.Recht 1939 geb./Staub :HGB.4Bde., 12. u.
13. Aufl. m. Reg. / Staudinger: Komm, zum 
BGB.,11 Bde. m. Reg.,9.Aufl./BGB. 5Bde., 
7. Auf I. / Stein: ZPO.,2 Bde. 12. u. 13. Aufl./
Jaeger: KonkursordntmgBa.l,6.u.7.Aufl./
GUthe -Triebei: Grundbuchordnung Bd. 1 
u. 2, 5. Aufl. / JUckel-Gtithe: Komment, z. 
Zwangsverst.-Ges., 5. Aufl. / Reinhard- 
Müller: Handausgabe des Zwangsverst.- 
Ges., 7. Aufl. / STGB. (Ebcnmayer-Lobe- 
Rosenberg),4. Auf 1./ STPO. (Löwe-Rosen- 
berg), 18. Aufl. / Simöon-Davld: Recht u. 
Rechtsgang im deutschen Reiche, 3 Bde.,
14. u. 15. Auflage. / Sydow-Busch-Kranz: 
ZPO., 19. Aufl. /Ebert: Amtsgericlilliches 
Dezernat, 13. Aufl. / Stölzel: Schulung f. 
d. zivilistische Praxis, 10. Aufl. / Crisolh: 
Abzahlungs-Geschäfte, 4. Aufl. / Wulff: 
Wassergesetz / Jäger: An gestellten-Ver
sicherungsgesetz / Eichelsbacher: Reichs- 
versicherungs-Ordnung, 1 5 . Aufl./Müller: 
Automobilgesetz, 3. Aufl./ Warneyer: An- 
fechtungsg., Komm., 2. Aufl. / Rosenthal: 
Weftbewerbsg. / Bühler: Reichssteuerg./ 
Dalcke: Straff., 21. Aufl. / Frank: StrGB,
15. Aufl. / Kiesow: VerglO. / Baumbach: 
GmbH.-G., Bd. 20/ Brodmann: GmbH.-G., 
Bd. 1. Sämfl. Bde. gut erh. Preisangeb. u. 
A. 1719 an Anzeigen-Abteil. Deutscher 
Rechisverlag, Berlin W35, Lützowufer 18.
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